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Vorwort 

Der vorliegende erste Teil der Interdisziplinäre Studie zur Erarbeitung eines neuen (Rechts)-

Rahmens für die Erprobung neuer Verkehrstechnologien und Mobilitätskonzepte für Öster-

reich setzt sich mit dem bestehenden Rechtsrahmen auseinander. Der vorliegende erste Teil 

wurde in Koordination und Abstimmung mit dem zweiten Teil der Studie („Interdisziplinäre 

Rahmenbedingungen“) erstellt. An dieser Stelle sei Dr. Karl Rehrl von Salzburg Research für 

die unkomplizierte und effiziente Zusammenarbeit gedankt. 

Die vorgenommene rechtliche Analyse basiert auf der verkehrstechnischen Analyse, nimmt 

aber – der Zielsetzung der Studie entsprechend – nicht auf einzelne Szenarien Bezug, sondern 

entwickelt daraus ein allgemeines Anforderungskonzept für Experimentierräume im Verkehrs-

und Mobilitätsbereich. 

Die Studie baut auf einem Koordinierung-Workshop auf, der am 21. März 2019 im Bundesmi-

nisterium für Verkehr, Innovation und Technologie stattgefunden hat. In Hinblick auf die kon-

zeptionelle Ausrichtung eines Rechtsrahmens für einen Experimentierraumbedarf es der Ko-

ordination, um eine auf den bestehenden Perspektiven aufbauende Analyse vornehmen zu 

können. Insoweit sei allen TeilnehmerInnen des Workshops für ihre konstruktiven Beiträge 

gedankt. 

Dem Konzept des Forschungsprojekts entsprechend wurden im Rahmen des ersten Teils der 

Studie das allgemeine Kapitel zu Experimentierräumen im Recht von Iris Eisenberger sowie 

die anderen Kapitel von Konrad Lachmayer verfasst. 

Unser Dank gilt schließlich auch unseren MitarbeiterInnen Mag. Susanne Gstöttner (SFU) und 

Mag. Thomas Buocz (BOKU) für ihre vielfältige Mitwirkung zum Gelingen des Forschungspro-

jekts und dieses ersten Teils der Studie. 

Wien, im Juni 2019 

Konrad Lachmayer und Iris Eisenberger 
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I. Einleitung 

1. Problemstellung 

Die österreichische Rechtsordnung bietet seit dem Jahr 2016 Testmöglichkeiten für im Fahr-

zeug vorhandene Assistenzsysteme sowie für automatisierte und vernetzte Fahrsysteme. 

Rechtlicher Ausgangspunkt sind Regelungen des KFG, die Ausnahmen von Bauart und Aus-

rüstung von Kraftfahrzeugen (§ 34 Abs 6 KFG) sowie von bestimmten Lenkerpflichten gem 

§ 102 KFG vorsehen. Darauf basierend erließ das BMVIT eine „Automatisiertes Fahren Ver-

ordnung“, die konkrete Bedingungen sowie spezifische Anwendungsfälle für Testfahrten fest-

legt. Der bestehende rechtliche Rahmen wurde im März 2019 geschaffen. Dabei stehen die 

gesetzliche Verankerung der Testbescheinigung in § 102 Abs 3b KFG sowie die Ergänzung 

der AutomatFahrV um „Anwendungsfälle für genehmigte Systeme in Serie“ im Vordergrund. 

Auf Basis der bestehenden Rechtsgrundlagen werden seit 2017 Testfahrten im Rahmen der 

begrenzten Anwendungsfälle auf österreichischen Straßen durchgeführt.  

Neben diesen rechtlichen Möglichkeiten für den Einsatz neuer Verkehrstechnologien (insbes. 

automatisierter bzw. autonomer Fahrsysteme) besteht auch im Zusammenhang mit neuen 

Mobilitätskonzepten (E-Mobilität; Sharing etc.) ein Bedarf, neue Modelle jenseits bestehender 

rechtlicher Rahmenbedingungen – etwa des KflG oder des GelverkG – einsetzen zu können. 

Das betrifft auch Themenstellungen im Zusammenhang mit E-Mobilität bis hin zum Einsatz 

von unbemannten Luftfahrzeugen gem §§ 24c ff LFG. 

Zur Ausweitung der Testmöglichkeiten für neue Verkehrs- und Mobilitätskonzepte soll anstelle 

eines anlassbezogenen Novellierungsmodells ein „einheitliches Gesamtkonzept“ in Form von 

Experimentierräumen entwickelt werden, in denen von einer Vielzahl von einzelnen Normen 

gleichzeitig und gesetzesübergreifend zur Umsetzung eines Forschungsvorhabens abgewi-

chen werden kann. Damit sollen Lücken zwischen Wirtschaft & Forschung auf der einen Seite 

und dem Staat als Regulierungsebene auf der anderen Seite geschlossen sowie eine sinnvolle 

und produktive Zusammenarbeit privater und öffentlicher Akteure ermöglicht werden. 

2. Stand der wissenschaftlichen Diskussion 
und Zielsetzung der Studie 

Bei Entwicklung der rechtlichen Grundlagen sowie nach deren Erlassung kam es zu einer wis-

senschaftlichen Auseinandersetzung mit den rechtlichen Grenzen und Möglichkeiten von 

Testfahrten automatisierter und autonomer Fahrsysteme in Österreich. Federführend bei der 
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bestehenden Auseinandersetzung ist die Publikation I. Eisenberger/K.Lachmayer/G.Eisenber-

ger (Hrsg.), Autonomes Fahren und Recht (2017) Manz Verlag. Eine rechtswissenschaftliche 

Analyse zu Testfahrten haben vor kurzem I.Eisenberger/K.Lachmayer/S.San Nicolo vorgelegt. 

Parallel zu den rechtlichen Themenstellungen wurden unterschiedliche Tests von Herstellern 

auf österreichischen Straßen durchgeführt. Exemplarisch kann der Einsatz eines automatisier-

ten Kleinbusses genannt werden, der in unterschiedlichen Zusammenhängen auf österreichi-

schen Straßen getestet wurde. Eine wissenschaftliche Dokumentation und Analyse wurde von 

C.Zankl/K.Rehrl, Digibus 2017: Experiences with the first self-driving shuttlebus on open roads 

in Austria (2018) vorgelegt. Das FFG-geförderte Forschungsprojekt AUTONOM setzte sich 

darüber hinaus interdisziplinär mit den Zukunftsperspektiven des automatisierten und autono-

men Fahrens an der Schnittstelle von verkehrsplanerischen Perspektiven und rechtlichen 

Möglichkeiten auseinander. Frankl-Templ, Elektromobilität und Recht (2018) beschäftigte sich 

beispielsweise mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der E-Mobilität. 

Regulierte Experimentierräume und ähnliche Begriffe wie „regulatory sandboxes“, „living labs“ 

oder „Reallabore“ geben Innovationsakteuren die Möglichkeit, ihre Produkte unter Realbedin-

gungen in einem zeitlich und/oder physisch abgegrenzten Raum auszutesten. Sie sollen Frei-

räume für Innovation zum Nutzen der Allgemeinheit schaffen, dürfen die Freiheitsrechte Ein-

zelner zu diesem Zweck jedoch nicht verletzen. Ebenso müssen Gleichheit vor dem Gesetz, 

kompetenzrechtliche Grenzen und Rechtsstaatlichkeit gewahrt werden. 

Beispiele für experimentelle Gesetzgebung im deutschsprachigen Raum finden sich etwa im 

Hochschulrecht, Energierecht oder Asylrecht: § 7a BerlHG (Deutschland) erlaubt Universitä-

ten, für eine begrenzte Zeit von bestimmten Vorschriften des BerlHG abzuweichen, „um neue 

Modelle der Leitung, Organisation und Finanzierung zu erproben“; § 119 EnWG (Deutschland) 

ermächtigt die deutsche Bundesregierung, abweichende Regelungen zu Netzentgelten zu er-

lassen, um ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm zu fördern; Art 112b AsylG (Schweiz) 

ermächtigt den Schweizer Bundesrat „Testphasen zur Beurteilung neuer Verfahrensabläufe“ 

vorzusehen, wenn eine geplante Gesetzesänderung dies „aufgrund von aufwendigen, organi-

satorischen und technischen Maßnahmen“ erfordert. 

Diskutiert werden regulierte Experimentierräume insbes. auch im Bereich der Finanzindustrie 

(„Fintech“) oder in urbanen Gebieten, die mithilfe neuer Informationstechnologien effizienter 

werden sollen („Smart Cities“). 

Solche Modelle werden in der rechtswissenschaftlichen Literatur insbes. in Deutschland und 

der Schweiz unter den Begriffen „Experimentierklauseln“ oder „experimenteller Gesetzge-

bung“ diskutiert. Der verwandte Begriff der „sunset provisions“, also Bestimmungen, die zeit-

lich befristet in Kraft stehen, war in der Vergangenheit vor allem im angloamerikanischen 
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Raum gängig und wurde kürzlich auch in der österreichischen Diskussion als mögliches Mittel 

innovationsfreundlicher Legistik aufgegriffen. „Sunset provisions“ haben allerdings auch An-

wendungsbereiche außerhalb der experimentellen Gesetzgebung. Aus rechtstheoretischer 

Sicht stellt sich zunächst die Frage, welche Modelle zur Verfügung stehen, um von allgemei-

nen Regeln abweichen zu können. Aus rechtswissenschaftlicher und rechtspolitischer Sicht in 

weiterer Folge, welche Modelle sich in die österreichische Rechtsordnung integrieren lassen. 

Eine interdisziplinäre, technische und rechtliche Auseinandersetzung mit Experimentierräu-

men im österreichischen Verkehrs- und Mobilitätsrecht, insbes. auch im Zusammenhang mit 

automatisierten und autonomen Fahrsystemen, fehlt bisher. Die angebotene Studie soll sich 

diesen Fragestellungen widmen. 

3. Vorgangsweise und Themenbereiche 

Das Projekt ist in drei Phasen gegliedert. Phase 1 dient der Auseinandersetzung mit dem Ex-

perimentierraumkonzept und der Analyse der rechtlichen Umsetzungsmöglichkeiten und 

Grenzen im österreichischen Verkehrs- und Mobilitätsrecht unter Berücksichtigung des inter-

nationalen und europäischen Rechts. In Phase 2 werden interdisziplinäre Rahmenbedingun-

gen für die Experimentierräume ausgearbeitet und festgelegt. Phase 3 führt die Analysen von 

Phase 1 und 2 in Form eines legistischen Umsetzungskonzepts zusammen und mündet in 

einem Umsetzungsplan zur Etablierung eines neu zu schaffenden Rechtsrahmens.  

 Phase 1 – Rechtswissenschaftliche Analyse 

Die Evaluierung der rechtlichen Handlungsmöglichkeiten, aber auch der Grenzen zur Einfüh-

rung regulierter Experimentierräume, besteht aus einer rechtswissenschaftlichen Analyse, die 

sich insbes. mit folgenden Fragestellungen beschäftigt: 

– Allgemeine Aufarbeitung rechtlicher Experimentierräume und Kategorisierung abstrak-

ter Experimentierraumkonzepte 

– Darstellung und rechtsdogmatische Analyse einschlägiger völkerrechtlicher und euro-

parechtlicher Vorgaben: 

o Völkerrechtliche Schranken, insbes. Wr. Übereinkommen und UN/ECE Rege-

lungen 

o Europarechtliche Grenzen, insbes. EU Datenschutzrecht u EU Kraftfahrrecht 

– Rechtsdogmatische Aufarbeitung der verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen: 

o Kompetenzrechtliche Fragestellungen 

o Rechtsstaatliche Vorgaben 

o Grund- und menschenrechtliche Grundlagen und Grenzen 
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– Darstellung und rechtsdogmatische Analyse einfachgesetzliche Themenstellungen, 

insbes.: 

o Kraftfahrrecht 

o Straßenverkehrsrecht 

o Straßenrecht 

o Datenschutzrecht 

o Luftverkehrsrecht 

o Personenbeförderungsrecht / Kraftfahrlinienrecht 

o E-Mobilitätsrecht 

o Haftungsrecht 

Die Phase 1 schließt mit einer Zusammenführung der Möglichkeiten bzw. Grenzen von Expe-

rimentierräumen im österreichischen Verkehrs- und Mobilitätsrecht unter Berücksichtigung 

des internationalen und europäischen Rechts sowie eines daraus formulierten Anforderungs-

profils für eine Umsetzung eines derartigen Vorhabens. 

 Phase 2 – Interdisziplinäre Rahmenbedingungen 

Phase 2 formuliert für spezifische, technisch relevante Entwicklungsszenarien Anforderungen 

an einen neuen Rechtsrahmen in Bezug auf technische, organisatorische, institutionelle sowie 

wirtschaftliche bzw. gewerbliche Aspekte, die in Experimentierräumen zu berücksichtigen wä-

ren. Ausgangspunkt sind dabei bestehende Mobilitätskonzepte und deren Fortentwicklungen. 

Diese beziehen sich etwa auf folgende Themenstellungen: 

– Einsatz von serienreifen Fahrassistenzsystemen 

– Zukunftsträchtige Systeme im Bereich von SAE Level 3-5 

– Neue Mobilitätskonzepte im Zusammenhang mit Sharing, First Mile-Last Mile und in-

tegrierter Mobilität 

Die Phase 2 führt die vielfältigen verkehrstechnischen Möglichkeiten zusammen und formuliert 

ein Anforderungsprofil für Experimentierräume im Verkehrs- und Mobilitätsrecht. 

4. Methodik und Organisation des Forschungsprojekts 

 Interdisziplinäre Herangehensweise 

Das Projekt besteht aus einem interdisziplinären Forschungsteam und baut daher zentral auf 

einem interdisziplinären Austausch der ProjektteilnehmerInnen auf. Es werden dabei sowohl 

im rechtlichen Teil verkehrstechnische Überlegungen als auch im verkehrstechnischen Teil 
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rechtliche Themenstellungen mitberücksichtigt. Die Ausarbeitung der einzelnen Teile verbleibt 

im Rahmen der jeweiligen disziplinären Methodik, wobei eine sachorientierte Ko-Produktion 

anhand der verkehrs- und mobilitätsspezifischen Problemstellungen erfolgt. Die einzelnen Mit-

glieder des Forschungsteams verfügen allgemein über umfassende Erfahrungen in der inter-

disziplinären Forschung und ganz konkret im Bereich des Verkehrs- und Mobilitätsrechts. Dar-

über hinaus haben einzelne Mitglieder des Forschungsteams in unterschiedlichen Konstellati-

onen bereits mehrfach erfolgreich zusammengearbeitet, weshalb die sonst üblichen Rei-

bungsverluste interdisziplinärer Forschungsteams in der konkreten Konstellation nicht zu er-

warten sind. 

 Rechtswissenschaftliche Methodik 

Der rechtliche Studienteil ist zunächst eine rechtswissenschaftliche Untersuchung im rechtli-

chen Mehrebenensystem und bedient sich rechtstheoretischer, rechtsvergleichender, rechts-

dogmatischer und rechtspolitischer Methoden.  

Ausgangspunkt ist eine Verortung von Experimentierräumen im Recht. Für die Ausarbeitung 

und Kategorisierung abstrakter Experimentierräume werden rechtsvergleichende Analysen 

bestehender rechtlicher Experimentierräume herangezogen; dabei sollen sowohl andere 

Rechtsordnungen als auch andere Rechtsgebiete berücksichtigt werden.  

Darauf aufbauend sind die rechtlichen Grenzen für Experimentierräume im österreichischen, 

Verkehrs- und Mobilitätsbereich rechtsdogmatisch abzuarbeiten. Völker- und europarechtliche 

Regelungen werden in der Analyse ebenso berücksichtigt wie die verfassungsrechtlichen Rah-

menbedingungen (insbes. kompetenzrechtliche / rechtsstaatliche / grundrechtliche Vorgaben). 

Schließlich sind die einfachgesetzlichen Bestimmungen rechtsdogmatisch zu analysieren und 

allfällige Ausnahmenotwendigkeiten darzustellen sowie mögliche Spielräume innerhalb des 

bestehenden rechtlichen Rahmens zu identifizieren.  

Schließlich geht die Studie über diese rechtstheoretische, rechtsvergleichende und rechtsdog-

matische Analyse hinaus und erarbeitet mit rechtspolitischen Methoden rechtskonzeptionelle 

Vorschläge für die Umsetzung der Experimentierräume im österreichischen Verkehrs- und Mo-

bilitätsrecht unter Berücksichtigung des internationalen und europäischen Rechts. Dabei wird 

auf bestehende verfassungs- und verwaltungsrechtliche Instrumentarien zurückgegriffen und 

aufgrund bestehender Handlungsformen ein adäquater Rechtsrahmen identifiziert und unter-

schiedliche Ausgestaltungsvarianten entwickelt. 
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In interdisziplinärer Abstimmung mit den Ergebnissen der Untersuchung der technischen An-

forderungen an die Experimentierräume kommt es zu flexiblen Anpassungen und Erweiterun-

gen des rechtlichen Fokus. In Abstimmung mit dem Auftraggeber werden schließlich die not-

wendigen Konkretisierungen in der Phase 3 vorgenommen. 

5. Spezifischer Fokus der Studie 

 Fokus auf Testung neuer Technologien und Mobilitätskonzepte 

Im Verkehrs- und Mobilitätsbereich sieht sich die Gesellschaft zum Teil mit rasanten Entwick-

lungen konfrontiert. Eine gesetzliche Regelung, die stets nur auf den aktuellen Stand reagiert, 

verfehlt mitunter den Zweck, Rahmenbedingungen für zukünftige Entwicklungen rechtzeitig zu 

festzulegen und kann sich bald als impraktikabel erweisen. Eine Regelung für Experimentier-

räume soll das Erproben neuer Technologien und Modelle erlauben, die aufgrund ebendieser 

Neuheit, nicht – oder nicht in all ihren Aspekten – vorhersehbar waren. Die Festlegung von 

differenzierten, allgemeinen Regelungen für die Erprobung neuer Verkehrstechnologien und 

Mobilitätskonzepte auf gesetzlicher Ebene dient der Rechtsicherheit aller am Verkehrsgesche-

hen beteiligten Personen – sei es als Testperson oder andere/r VerkehrsteilnehmerIn. 

Gesellschaftliche Vorgaben für neue Technologien und allgemein die Steuerung des Verhal-

tens im Straßenverkehr sind durch Gesetz und konkretisierend durch eine durch dieses de-

mokratisch dazu legitimierte Verwaltung aufzustellen. Die fortschreitenden technologischen 

Entwicklungen im Verkehrsbereich und die damit einhergehende Verlagerung von Entschei-

dungsprozessen auf technische Formate wie Softwareprogramme bedürfen demokratischer 

Einsicht, Aufsicht und Kontrolle. 

Gegenstand dieser Studie ist der rechtliche Rahmen für die Erprobung neuer Verkehrstech-

nologien und Mobilitätskonzepte. Normiert wird daher nicht der allgemeine Rahmen für den 

Einsatz und die Einführung derartiger Technologien und Konzepte innerhalb der österreichi-

schen Rechtsordnung, sondern lediglich deren Testung in eingeschränktem Ausmaß. Im Fo-

kus liegt daher nicht die Adaptierung des „Regelfalls“ sondern die Ermöglichung von „Ausnah-

men“ zum Zweck der Erprobung. 

 Fokus auf Straßenverkehr 

Das Verkehrs- und Mobilitätsrecht umfasst unterschiedliche Verkehrsträger: Straße, Schiene, 

Luft und Wasser. Rechtliche Bestimmungen, die auf alle diese Verkehrsträger gleichermaßen, 

also „den Verkehr“ als gesamte anzuwenden sind, bilden die Ausnahme. Sowohl auf interna-
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tionaler, europarechtliche als auch nationaler Ebene bestehen unterschiedliche rechtliche Nor-

men für die jeweiligen Verkehrsbereiche, wie den Eisenbahn- oder Straßenverkehr. Aus die-

sem Grund ist auch in Hinblick auf mögliche Experimentierräume im Verkehrs- und Mobilitäts-

bereich zu differenzieren. Die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Erprobung neuer Techno-

logien und Modelle gestalten sich für jeden Verkehrsträger anders und erfordern eine geson-

derte Betrachtung. Eine den gesamten Verkehrsbereich umfassende Analyse der rechtlichen 

Möglichkeiten, Experimentierräume zu schaffen, ist nicht Gegenstand dieser Studie. Ihr Fokus 

liegt im Sinne der Beauftragung vielmehr auf den im Straßenverkehr bestehenden Regelungen 

und den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Ermöglichung von Erprobungen in diesem Be-

reich. 

 Fokus auf zentrale rechtliche Bereiche 

Zur näheren Bestimmung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist eine rechtswissenschaftli-

che Auseinandersetzung mit den jeweils betroffenen Sachmaterien erforderlich. Die Auswahl 

der verschiedenen einfachgesetzlichen Themenstellungen umfasst sowohl verkehrsrechtliche 

Kernbereiche, wie etwa das Kraftfahr- oder Straßenverkehrsrecht, als auch Fragen des Da-

tenschutz- oder Haftungsrechts im Zusammenhang mit der Erprobung neuer Technologien 

und Modelle im Verkehrs- und Mobilitätsbereich 

Die vorliegende Studie kann nicht jeden Zusammenhang mit einfachgesetzlichen Themenstel-

lungen analysieren. Dies erscheint in Hinblick auf die große Vielfalt denkbarer Experimentier-

raumszenarien als auch der raschen technologischen Entwicklungen im Verkehrs- und Mobi-

litätsbereich weder möglich noch sinnvoll. Ziel der rechtswissenschaftlichen Studie in Hinblick 

auf einfachgesetzliche Themenstellungen ist daher vielmehr die Analyse folgender im Rahmen 

der Beauftragung als zentral festgelegten Sachmaterien: 

 Kraftfahrrecht 

 Straßenverkehrsrecht 

 Straßenrecht 

 Datenschutzrecht 

 Personenbeförderungsrecht / Kraftfahrlinienrecht  

 E-Mobilitätsrecht 

 Haftungsrecht 

6. Aufbau der Studie 

Aus der dargestellten Herangehensweise, Methodik und inhaltlichen Fokussierung ergibt sich 

folgender Aufbau der Studie: 
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An die thematische Einleitung anschließend wird das Konzept der Experimentierräume im 

Recht näher analysiert (siehe Abschnitt III). Es handelt sich dabei um ein Phänomen mit un-

terschiedlichen konzeptuellen Grundlagen und Ausgestaltungsmöglichkeiten, das insbes. in 

den letzten Jahren besondere Aufmerksamkeit erfahren hat. In einer theoretischen und rechts-

vergleichenden Analyse werden grundlegende Konzepte herausgearbeitet. 

Auf dieser allgemeinen Grundlage zur Konzeptionalisierung von Experimentierräumen im 

Recht wird im zentralen Abschnitt IV ein „Rechtlicher Rahmen für Experimentierräume im Ver-

kehrs- und Mobilitätsrecht“ ausgearbeitet. Dabei stehen die Analyse der internationalen und 

europarechtlichen Vorgaben, der verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie der 

einfachgesetzlichen Themenstellungen im Vordergrund. 

Abschließend wird ein Anforderungskatalog entwickelt, der ausgehend von den aufgezeigten 

Möglichkeiten und Grenzen ein Anforderungsprofil für eine Umsetzung von Experimen-

tierräumen im Verkehrs- und Mobilitätsrecht vorstellt. 
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II. Experimentierräume im Recht 

1. Einleitung 

Die vorliegende Analyse untersucht, welche unterschiedlichen Regulierungskonzepte es gibt, 

um noch unfertige (technologische) Innovationen in der Gesellschaft zu testen. Es gilt, Räume 

für diese Tests zu schaffen, sogenannte Experimentierräume. Dafür stehen dem Gesetzgeber 

und den Verwaltungsbehörden eine Reihe von Handlungsalternativen zu Verfügung. Dieses 

Kapitel analysiert diese Möglichkeiten rechtstheoretisch und veranschaulicht sie rechtsverglei-

chend anhand konkreter Beispiele aus verschiedenen Rechtsordnungen. 

Im Sinne der Vergleichbarkeit der Beispiele mit der österreichischen Rechtsordnung liegt der 

Schwerpunkt der Rechtsvergleichung neben Beispielen aus Österreich auf Beispielen aus 

Deutschland und der Schweiz sowie auf Beispielen aus dem Sekundärrecht der Europäischen 

Union (EU). Darüber hinaus werden auch Beispiele aus den Niederlanden, dem Vereinigten 

Königreich, Australien, Singapur und den USA im Zuge der rechtsvergleichenden Untersu-

chung bearbeitet. 

Die untersuchten Beispiele lassen sich in fünf Regulierungskonzepte gruppieren: 

 Regulatory sandboxes ermöglichen einerseits einen Diskurs mit der zuständigen Be-

hörde bzw. sehen andererseits vor, dass neu in einen Markt eintretende Unternehmen 

von regulatorischen Anforderungen für eine bestimmte Zeit ausgenommen werden. 

 Experimentierklauseln lassen punktuelle Abweichungen von einer Rechtsvorschrift 

durch die Verwaltung zu, etwa zum „Zweck der Erprobung“ oder zum „Zweck der 

Durchführung wissenschaftlicher Studien“. 

 Sunset provisions sind Gesetzesbestimmungen, die nur befristet gültig sind, also „Ge-

setze mit Ablaufdatum“. Sie werden primär zur zahlenmäßigen Reduzierung der gülti-

gen Gesetze, zur Regelung dynamischer Sachmaterien und zur Umsetzung aktueller 

und kurzfristiger Lenkungsmaßnahmen eingesetzt, aber auch zur Erprobung der Pra-

xistauglichkeit einer Regelung, deren Auswirkungen nicht oder nicht in allen ihren Fa-

cetten absehbar ist. 

 Letzterer Anwendungsfall wird auch als experimentelle Gesetzgebung bezeichnet. Es 

handelt sich dabei also um jene sunset provisions, die deshalb befristet beschlossen 

werden, weil ihre Auswirkungen noch erprobt werden sollen. Zentraler Bestandteil der 

experimentellen Gesetzgebung sind Evaluierungen der experimentellen Rechtsvor-

schrift, bevor diese entweder außer Kraft tritt oder ihre Gültigkeit verlängert wird. 

 Gesetzesevaluierung schließt sowohl die ex-post als auch ex-ante Evaluierung von 

Gesetzen ein. Im Rahmen der ex-post Gesetzesevaluierung überprüfen Verwaltung 
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bzw. Gesetzgebung nach einer bestimmten Zeit die Wirksamkeit einer Rechtsvor-

schrift. Ex-post Gesetzesevaluierungen beziehen sich regelmäßig auf ex-ante Evalu-

ierungen (auch „Gesetzesfolgenabschätzung“), die im Gesetzgebungsprozess oder im 

vorparlamentarischen Bereich erfolgt sind. 

Diese fünf Regulierungskonzepte – regulatory sandboxes, Experimentierklauseln, sunset pro-

visions, experimentelle Gesetzgebung und Gesetzesevaluierung – werden in der Folge ein-

zeln untersucht. Dabei werden jeweils zuerst das abstrakte Konzept sowie die territoriale und 

inhaltliche Verbreitung des Konzepts erläutert (A.), dann konkrete Beispiele aus verschiede-

nen Rechtsordnungen beschrieben (B.) und schließlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

der beschriebenen Beispiele als Zwischenergebnisse hervorgehoben (C.). 

2. Regulatory Sandboxes 

A. Konzept sowie territoriale und inhaltliche Verbreitung 

Regulatory sandboxes werden seit 2016 – anfänglich in erster Linie in der Finanzbranche – 

zur Erprobung innovativer Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle eingesetzt. Sie 

stellen entweder einen Raum für Marktsimulationen und Diskurs mit der zuständigen Behörde 

zur Verfügung oder sehen vor, dass neu in einen Markt eintretende Unternehmen von regula-

torischen Anforderungen für eine bestimmte Zeit ausgenommen werden.  

Regulatory sandboxes zielen darauf ab, den Unternehmen und Behörden zu helfen, Chancen 

und Risiken innovativer Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle besser einschät-

zen zu können. Unternehmen können gemeinsam mit der Behörde evaluieren, ob die erprobte 

Innovation rechtskonform ist bzw. wie eine rechtskonforme Innovationsentwicklung aussehen 

kann. Den Behörden liefern sie Informationen, um innovative Geschäftsmodelle und Marktent-

wicklungen früher und besser verstehen zu können und um notwendige Adaptierungen des 

Rechtsrahmens rechtzeitig vornehmen bzw. anregen zu können. 

Es lassen sich grob zwei regulatory sandbox-Typen unterscheiden: 1. Regulatory sandboxes, 

die (nur) einen Raum für institutionalisierten Dialog zwischen Unternehmen und Behörden so-

wie für Marktsimulationen bieten (Dialog- und Simulations-sandbox) und 2. Regulatory sand-

boxes, die den Unternehmen darüber hinaus auch regulatorische Erleichterungen gewähren 

(Ausnahme-sandbox). 

In der Dialog- und Simulations-sandbox wird der Dialog zwischen Unternehmen und Behörde 

durch die Aufnahme in die sandbox institutionalisiert. Die Behörde betreut das jeweilige Un-

ternehmen dann üblicherweise in Form von Rechtsauskünften. 
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In der Ausnahme-sandbox werden die regulatorischen Erleichterungen teilweise abstrakt für 

bestimmte Arten von Vorhaben, teilweise individuell für ein konkretes Vorhaben gewährt. Als 

Alternative zu individuellen Ausnahmen gibt die Behörde im Rahmen von regulatory sandbo-

xes auch vereinzelt Zusicherungen ab, bestimmte rechtliche Vorschriften im Einzelfall nicht 

anzuwenden. 

Für die Aufnahme in regulatory sandboxes sehen die rechtlichen Rahmenbedingungen regel-

mäßig individuelle Voraussetzungen auf Seiten der Unternehmen (zB Testreife und Innovati-

onswert des Vorhabens, keine Gefahr für KonsumentInneninteressen, Notwendigkeit der re-

gulatory sandbox für die Realisierung des Vorhabens) sowie ein standardisiertes Aufnahme-

verfahren vor. Die Teilnahme in einer regulatory sandbox ist immer befristet, wobei die Befris-

tungen zumeist von sechs Monaten bis zu zwei Jahren reichen. Eine vorzeitige Beendigung 

der Teilnahme an der regulatory sandbox bei Verstoß gegen die Bedingungen ist ebenfalls 

regelmäßig vorgesehen. 

Die Befugnisse der Behörden, von denen sie im Rahmen der regulatory sandboxes Gebrauch 

machen, waren zum Teil schon vor der Gründung der regulatory sandboxes vorhanden und 

sahen schon zu diesem Zeitpunkt Rechtsschutzmöglichkeiten für die betroffenen Unterneh-

men vor. Zum Teil steht auch gegen die Entscheidung der Behörde über die Nichtaufnahme 

in die regulatory sandbox eine Beschwerdemöglichkeit offen. Auf Zusicherungen der Behörde, 

bestimmte rechtliche Vorschriften im Einzelfall nicht anzuwenden, besteht hingegen regelmä-

ßig kein Rechtsanspruch. 

Regulatory sandboxes haben in den hier untersuchten Rechtsordnungen stets eine gesetzli-

che Grundlage. Die regulatory sandboxes werden entweder ausdrücklich durch ein bestimm-

tes Gesetz eingerichtet oder die jeweilige Verwaltungsbehörde bietet ihren bereits vorhande-

nen gesetzlichen Handlungsspielraum als Dienstleistung an.  

Einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) haben bereits regulatory sandboxes ein-

geführt, darunter Dänemark, Litauen, die Niederlande, Polen und das Vereinigte Königreich. 

Andere diskutieren bzw. bereiten solche vor: In Österreich gibt es einen Ministerialentwurf zur 

Einführung einer regulatory sandbox. Neben Österreich bereiten auch Spanien und Ungarn 

die Einführung von regulatory sandboxes vor. 

Die EU steht der Einführung weiterer regulatory sandboxes positiv gegenüber. Die Europäi-

sche Kommission (nachfolgend „Kommission“) spricht sich generell für „einen EU-Erprobungs-

rahmen für die Einführung neuer Technologien“ und die Anpassung an diese Innovationen 

aus. 
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Auch in einigen Drittstaaten wurden bereits regulatory sandboxes für innovative Unternehmen 

geschaffen, zB in den USA, in Australien, in Singapur oder in Hongkong. 

Eingesetzt werden regulatory sandboxes hauptsächlich im Bereich der Finanzdienstleistun-

gen. Vereinzelt entstehen mittlerweile aber auch regulatory sandboxes, die Zwecken des Um-

weltschutzes oder der Privatsphäre und des Datenschutzes dienen sollen. 

B. Beispiele

a. Regulatory Sandboxes für Finanzdienstleistungen

aa. Österreich 

Dem Ministerialentwurf betreffend [ein] Bundesgesetz, mit dem das Finanzmarktaufsichtsbe-

hördengesetz geändert wird (nachfolgend: ME) zufolge, den das Bundesministerium für Fi-

nanzen (BMF) Ende April 2019 dem Nationalrat im Rahmen des Begutachtungsverfahrens 

übermittelt hat, soll ein § 23a mit dem Titel „Regulatory Sandbox“ in das Finanzmarktaufsichts-

behördengesetz (FMABG) eingefügt werden. Die regulatory sandbox wäre gem § 23a Abs 1 

leg cit von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) einzurichten.  

Der ME sieht vor, dass Unternehmen, die Finanzdienstleistungen erbringen oder erbringen 

möchten, in der regulatory sandbox – „unter Rechtsbelehrung der FMA“ – „erproben“ bzw. 

simulieren können, wie ein „in Entwicklung befindliches, innovatives Geschäftsmodell […] un-

ter Einhaltung […] der jeweils anwendbaren Bundesgesetze realisiert werden kann“.  

Zu keinem Zeitpunkt soll es zu einer „Herabsetzung regulatorischer bzw. aufsichtsrechtlicher 

Anforderungen an die Geschäftsmodelle“ kommen. Der Zweck dieser regulatory sandbox be-

steht also ausschließlich in einem institutionalisierten Dialog zwischen Regulierungsbehörde 

und Unternehmen, der die Rechtsmäßigkeit neuer Geschäftsmodelle gewährleisten soll, bevor 

diese auf den Markt gelangen. 

Auf gesonderten Antrag eines Unternehmens in der regulatory sandbox kann die FMA gem 

§ 23a Abs 5 FMABG diesem Unternehmen auch per Bescheid eine „beschränkte Konzession,

Genehmigung, Zulassung oder Registrierung“ erteilen. Dafür kann die FMA „Auflagen, Bedin-

gungen und Befristungen“ vorsehen. Ob die Bestimmung die FMA zum Dispens von Anforde-

rungen in den anwendbaren Materiengesetzen ermächtigt, geht aus dem ME nicht klar hervor.

Dem ME entsprechend nimmt die FMA bei Vorliegen aller Voraussetzungen das antragstel-

lende Unternehmen mittels Bescheid in die regulatory sandbox auf. Die regulatory sandbox ist 

für Geschäftsmodelle vorgesehen, die auf Informations- und Kommunikationstechnologien 
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(insbes. „FinTechs“) basieren. Unternehmen müssen darüber hinaus gem § 23a Abs 2 des ME 

folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Die zu erprobenden Tätigkeit ist denkmöglich als „konzessions-, genehmigungs-, zulas-

sungs- oder registrierungspflichtig“ zu beurteilen oder es wurde bereits eine „Konzession, Ge-

nehmigung, Zulassung oder Registrierung“ erteilt.

2. Die Aufsicht über die zu erprobende Tätigkeit fällt in den Zuständigkeitsbereich der FMA,

„ist nicht der ausschließlichen Beurteilung der Europäischen Zentralbank, des Einheitlichen

Abwicklungsausschusses oder einer europäischen Aufsichtsbehörde […] vorbehalten“ und

liegt „im volkswirtschaftlichen Interesse an einem innovativen Finanzplatz“.

3. Die zu erprobende Tätigkeit ist „testreif“, es bestehen also keine grundlegenden Hindernisse

für ihre Umsetzung.

4. Die Aufnahme in die regulatory sandbox würde die Marktreife des Sandboxgeschäftsmo-

dells erwartungsgemäß beschleunigen.

5. Allfällige offene aufsichtsrechtliche Fragen wären im Rahmen der regulatory sandbox er-

wartungsgemäß abklärbar.

Wenn eine oder mehrere der Voraussetzungen wegfallen oder anzunehmen ist, dass „der an-

gestrebte Zweck der Teilnahme an der Sandbox nicht erreicht werden kann“, ist die Mitglied-

schaft in der regulatory sandbox von Amts wegen zu beenden. 

Die Teilnahme an der regulatory sandbox ist auf höchstens zwei Jahre befristet. Vor Fristablauf 

kann die Teilnahme auch auf Antrag des Unternehmens beendet werden. 

bb. Vereinigtes Königreich 

Die Financial Conduct Authority (FCA) des Vereinigten Königreichs führte im Juni 2016 eine 

regulatory sandbox ein. Unternehmen können sich halbjährlich bei der FCA bewerben, um für 

sechs Monate in der regulatory sandbox testen zu können. Derzeit testet die fünfte halbjährli-

che „Kohorte“ von Unternehmen. 

Während dieser Zeit stehen den Unternehmen sowohl die Expertise der FCA als auch soge-

nannte sandbox tools zur Verfügung. Zu den sandbox tools zählen 

1. ein vereinfachtes Verfahren zur beschränkten Zulassung der Aktivität, die getestet werden

soll;

2. individuelle Anleitung der FCA für rechtskonformes Testen;
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3. Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Modellentwürfen, sodass ihre Entwicklung in

rechtskonforme Modelle mündet;

4. die Schaffung von Ausnahmeregeln (waivers) durch die FCA (Die zu testende Aktivität kann

allerdings nicht von nationalem Recht, Unionsrecht oder internationalem Recht ausgenommen

werden. Die FCA kann Unternehmen daher nur von den Regeln, die sie selbst erlässt, aus-

nehmen. Die Kompetenz der FCA, individuelle Ausnahmen ihrer Regeln zu normieren, basiert

auf Section 138A des Financial Services and Markets Act 2000);

5. die Ausstellung von no enforcement action letters (NALs) seitens der FCA, in denen sie

verspricht, während der Testphase keine Verfolgungshandlungen zu setzen. Einen solchen

NAL stellt die FCA aus, wenn dies aus Sicht der FCA „unter Berücksichtigung der spezifischen

Umstände gerechtfertigt ist“.

Die FCA nennt eine Reihe von Eignungskriterien, die Unternehmen erfüllen müssen, um in die 

regulatory sandbox aufgenommen zu werden. Dazu zählen die Ausrichtung der zu erproben-

den Tätigkeit auf das Vereinigte Königreich, ein innovatives Element, ein Mehrwert für Konsu-

mentInnen, die Notwendigkeit der regulatory sandbox für die Tätigkeit und ihre Testreife. 

Die regulatory sandbox der FCA wurde 2015 gegründet und war die erste ihrer Art Die FCA 

evaluierte die bisher gemachten Erfahrungen bereits in einem „lessons learned“-report. 

cc. Australien

Die regulatory sandbox der Australian Securities & Investments Commission (ASIC) erlaubt 

es FinTech-Unternehmen, Produkte oder Services ohne die sonst notwendige Lizenz für bis 

zu zwölf Monate zu testen. 

Die regulatory sandbox der ASIC erschöpft sich in drei verschiedenen Ausnahmemöglichkei-

ten für FinTech-Unternehmen:  

1. gesetzlich normierte Ausnahmen von der Lizenzverpflichtung, die der Corporations Act 2001

und der National Consumer Credit Protection Act 2009 vorsehen;

2. generelle Rechtsakte („legislative instruments“) der ASIC, auf Basis derer bestimmte Pro-

dukte und Services ohne Lizenz getestet werden können;

3. konkrete Ausnahmen von der Lizenzverpflichtung, die die ASIC bei Vorliegen der Voraus-

setzungen Unternehmen individuell gewährt.
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Die Bedingungen für die Ausnahmeregelungen unterscheiden sich je nachdem, auf welche Art 

der Ausnahme sich ein Unternehmen beruft. Für individuelle Ausnahmen müssen insbes. Kun-

dInnenlimits, Maßnahmen für den KonsumentInnenschutz, eine entsprechende Versicherung 

und getroffene Vorkehrungen für die Beilegung von Streitigkeiten nachgewiesen werden.  

Die Kompetenz der ASIC, generelle und individuelle Ausnahmen von Lizenzverpflichtungen 

zu normieren, basiert auf Section 926A Corporations Act 2001 sowie Section 109 des National 

Consumer Credit Protection Act 2009.  

dd. USA

Das US Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) schlug Ende 2018 eine Neufassung 

seiner innovationsfördernden Instrumente vor. Zu diesen vorgeschlagenen Instrumenten zäh-

len einerseits das Ausstellen von no-action letters und andererseits eine product sandbox. 

Ein no-action letter wurde in einem vorangegangenen Versuch („project catalyst“) nur ein ein-

ziges Mal ausgestellt. Der Rechtsrahmen für no-action letters wurde daher vom CFPB überar-

beitet. 

Der neue Vorschlag für no-action letters sieht vor, dass das CFPB auf Antrag eines Unterneh-

mens in Bezug auf ein konkret beschriebenes Produkt oder Service des Antragwerbers erklä-

ren kann, nicht von den Ermittlungs- oder Durchsetzungsbefugnissen des CFPB Gebrauch zu 

machen. Dies soll nur im Umfang des konkreten Antrags gelten. Im Entwurf gibt es keine ge-

nerelle Begrenzung der Gültigkeitsdauer des no-action letter. Die Gültigkeitsdauer, sofern be-

grenzt, wäre Teil der individuellen Bedingungen für das Ausstellen des no-action letter. 

Für die Bewilligung des Antrags wäre gem dem Vorschlag des CFPB insbes. folgendes über-

zeugend darzulegen: 

1. inwiefern das Produkt oder Service KonsumentInneninteressen dient;

2. inwiefern das Produkt oder Service Risiken für KonsumentInnen birgt;

3. auf welche Bestimmungen sich der no-action letter beziehen soll und inwiefern damit Un-

klarheiten, Zweideutigkeiten oder regulatorischen Barrieren Abhilfe geschaffen werden kann.

Über die Bewilligung würde das CFPB innerhalb von 60 Tagen mit „voller Diskretion“ entschei-

den. 

Neben dem no-action letter sieht der Entwurf des CFPB auch eine sogenannte product sand-

box mit einem breiteren Spektrum von Instrumenten vor. 
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Die product sandbox sieht gem dem Entwurf des CFPB drei Arten von Ausnahmeregelungen 

vor. 

1. Ausnahmen nach sogenannten „Safe Harbour“ Bestimmungen (Bei „Safe Harbour“ Geset-

zen handelt es sich um Gesetze, nach denen ein Unternehmen unter bestimmten Vorausset-

zungen für eine Aktivität ausnahmsweise nicht haftet);

2. individuelle Ausnahmen, die das CFPB bewilligt; und

3. no-action letters als Teil der product sandbox.

Die Kompetenz des CFPB, individuelle Ausnahmen zu erlassen, gründet sich u.a. auf den 

Equal Credit Opportunity Act (ECOA), den Home Ownership and Equity Protection Act 

(HOEPA) und den Federal Deposit Insurance Act (FDIA). 

Die Bedingungen für den no-action letter im Rahmen der product sandbox decken sich mit 

denen des no-action letter, der separat zu beantragen ist, weitgehend. Unterschiede gibt es 

aber bei der Regelung zum Teilen von Daten. Eine Verpflichtung der Unternehmen, Daten mit 

der Behörde zu teilen, kann die Behörde nur im Rahmen der product sandbox, nicht aber bei 

no-action letters außerhalb der product sandbox vorsehen. 

Das CFPB erwartet, dass eine Mitgliedschaft in der product sandbox von maximal zwei Jahren 

durchschnittlich ausreicht. Ohne zeitliche Begrenzung können aber no-action letters (sowohl 

im Rahmen der product sandbox als auch als separates Instrument außerhalb der product 

sandbox) gültig sein. 

ee. Singapur 

Die Monetary Authority of Singapore (MAS) führte im Jahr 2016 eine regulatory sandbox für 

Finanzdienstleister ein, im Rahmen derer die Unternehmen eine Finanzdienstleistung unter 

gelockerten Bedingungen testen können. Laut eigenen Angaben trat die MAS im Zusammen-

hang mit der regulatory sandbox mit in etwa 150 Unternehmen in Kontakt (Stand: November 

2018). 

Die MAS gewährt im Rahmen der regulatory sandbox Ausnahmen u.a. bei der Kapitalerhal-

tung, der Zusammensetzung der Organe, der Kreditwürdigkeitsbeurteilung, der Lizenzgebüh-

ren, der finanziellen Solidität sowie des Mindestmaßes an verfügbaren liquiden Mitteln. Nicht 

gelockert werden von der MAS aber Bestimmungen u.a. zur Geheimhaltung von KundInnen-

daten, zur Behandlung von KundInnenanlagen durch Dritte sowie Regeln zur Verhinderung 

von Geldwäsche. 
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Ende 2018 startete die MAS das Modell „Sandbox Express“ zur Ergänzung der bereits exis-

tierenden regulatory sandbox. Der entscheidende Unterschied zur 2016 gestarteten regulatory 

sandbox besteht darin, dass im Rahmen von „Sandbox Express“ einige vordefinierten regula-

tory sandboxes für bestimmte Anwendungsfälle geschaffen werden. 

Die definierten Anwendungsfälle sind: Modelle zur Versicherungsvermittlung, zum Risikoma-

nagement und zu Finanzüberweisungen. Wenn eine Geschäftsidee in eines der vordefinierten 

Sets an Rahmenbedingungen passt, wird die Bewerbung prioritär behandelt. Die Bewerbung 

wird dann innerhalb von drei Wochen bearbeitet. 

b. Regulatory Sandbox für Umweltschutz

Für innovative Technologien mit Relevanz für den Umweltschutz stellt die National Environ-

ment Agency (NEA) von Singapur eine regulatory sandbox nach Vorbild der MAS-sandbox zu 

Verfügung. 

Im Rahmen der regulatory sandbox sollen Unternehmen ihre Konzepte für eine individuell fi-

xierte Dauer in kontrollierter Umgebung testen. Hierfür lockert die NEA bei Bedarf regulatori-

sche Anforderungen. 

Die wesentlichen Kriterien für eine Aufnahme in die regulatory sandbox sind, dass eine inno-

vative Technologie angewendet wird, dass sie ein Problem des Umweltschutzes adressiert, 

dass Testszenarien, -resultate und -bedingungen sowie Aufsichts- und Evaluationsverfahren 

klar definiert sind, dass eine Risikoanalyse durchgeführt wurde und dass eine Exit-Strategie 

oder Übergangstrategie vorbereitet wurde. 

c. Regulatory Sandbox für Datenschutz und Privatsphäre

Das Information Commissioner’s Office (ICO) des Vereinigten Königreichs hat jüngst die „beta 

phase“ einer regulatory sandbox zu Datenschutz und Privatsphäre gestartet. 

Diese regulatory sandbox soll Organisationen bei der Entwicklung der Produkte und Services 

unterstützen, im Rahmen derer personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen. Der 

Hauptzweck der regulatory sandbox ist, dass Organisationen in der regulatory sandbox die 

Expertise des ICO nutzen können. So soll ein datenschutzkonformes Design von Produkten 

und Services schon während der Entwicklungsphase gefördert werden. 

Die Produkte müssen den Kriterien der ICO für die Aufnahme in die Sandbox entsprechen und 

die Organisationen müssen den „Sandbox Terms and Conditions“ zustimmen. 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

23 

C. Zwischenergebnis

Seit 2016 stellen Regulierungsbehörden insbes. in Europa, Nordamerika und Asien im Bereich 

der Finanzmarktaufsicht, vereinzelt auch im Bereich des Umweltschutzes und des Datenschut-

zes, regulatory sandboxes für Unternehmen zur Verfügung. 

Im Regelfall besteht der Hauptzweck der regulatory sandboxes darin, Unternehmen in der 

Entwicklungsphase eines Produkts oder einer Dienstleistung von bestimmten regulatorischen 

Anforderungen auszunehmen und gleichzeitig ein Umfeld zu schaffen, in dem der Schutz-

zweck der Bestimmung, von der das Unternehmen ausgenommen wurde, durch andere Maß-

nahmen gesichert wird. So lassen sich die regulatory sandboxes der FCA im Vereinigten Kö-

nigreich, der ASIC in Australien, des CFPB in den USA sowie der MAS und der NEA in Singa-

pur beschreiben. Bei diesen regulatory sandboxes handelt es sich um Ausnahme-sandboxes. 

Innerhalb der Ausnahme-sandboxes lassen sich verschiedene Arten der Ausnahmemechanis-

men unterscheiden. In allen untersuchten Ausnahme-sandboxes gibt es die Möglichkeit für 

Unternehmen von bestimmten Vorschriften individuell ausgenommen zu werden. Dafür gibt es 

stets einen engen gesetzlichen Rahmen. Entweder kann die Behörde nur von Regeln ausneh-

men, die sie selbst erlassen hat (zB die FCA im Vereinigten Königreich) oder ihre Befugnis hat 

eine andere gesetzliche Grundlage, auf Basis derer die Behörde von taxativ aufgezählten ge-

setzlichen Bestimmungen abweichen darf (zB ASIC in Australien). Im Fall der ASIC-sandbox 

gibt es auch generelle Ausnahmebestimmungen, die auf eine Gattung von Produkten oder 

Dienstleistungen anwendbar sind. In der ASIC-sandbox wird selbst der schlichte Verweis auf 

bestehende Ausnahmetatbestände im Gesetz als Instrument der regulatory sandbox betitelt. 

In manchen der untersuchten Fälle (insbes. in den USA, aber auch im Vereinigten Königreich) 

bietet die Behörde statt individueller Ausnahmen Erklärungen an, in denen sie zusichert, eine 

bestimmte Norm im Zusammenhang mit einem Produkt, das getestet werden soll, nicht anzu-

wenden. 

Neben Ausnahme-sandboxes gibt es auch Dialog- und Simulations-sandboxes, die keine re-

gulatorischen Erleichterungen für Unternehmen bezwecken, sondern auf den institutionalisier-

ten Dialog zwischen Regulierungsbehörde und Unternehmen gerichtet sind. Beispiele dieser 

Dialog- und Simulations-sandboxes sind die geplante regulatory sandbox der FMA in Öster-

reich sowie die regulatory sandbox für Datenschutz des ICO im Vereinigten Königreich. Hier 

steht die Möglichkeit, Rechtsauskünfte von der Behörde zu erhalten, im Vordergrund. 

Insgesamt können zwei zentrale Ziele der Regulierungsbehörden im Zusammenhang mit re-

gulatory sandboxes hervorgehoben werden: 
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1. einen Rahmen zu schaffen, in dem der Schutzzweck innovationshemmender Bestimmun-

gen durch andere, innovationsfreundlichere Maßnahmen verwirklich wird, und

2. einen vorgelagerten und engeren Diskurs zwischen Behörde und Rechtsadressaten zu er-

möglichen.

Die Wege, um diese beiden Ziele zu erreichen, sind vielfältig, überschneiden sich in den un-

tersuchten Fällen aber auch. Insbes. die regulatory sandbox der FCA im Vereinigten König-

reich kann als repräsentatives Beispiel einer regulatory sandbox genannt werden. Sie vereint 

fast alle verschiedenen Ausgestaltungsvarianten der untersuchten regulatory sandboxes. 

3. Experimentierklauseln

A. Konzept sowie territoriale und inhaltliche Verbreitung

Mit Experimentierklauseln (auch als „Erprobungsklauseln“, „Öffnungsklauseln“, oder „Ver-

suchsklauseln“ bezeichnet) lässt der Gesetzgeber punktuelle Abweichungen von einer 

Rechtsvorschrift zu. Dabei sieht die Experimentierklausel selbst keine andere materielle Regel 

vor, sondern ermächtigt stattdessen die Verwaltung, eine alternative Regel für das Experimen-

tieren zu erlassen. 

Auf diese Weise sollen Tests für verschiedene Formen von Innovation in der Praxis ermöglicht 

werden. Einerseits werden Sie eingesetzt, um technologische Neuerungen durch private In-

novationsakteure, etwa im Mobilitätsbereich (zB autonomes Fahren) oder im Energiebereich 

(zB dezentrale Energieversorgung), zu fördern. Andererseits werden sie auch verwendet, um 

Verwaltungsverfahren oder organisationsrechtliche Bestimmungen, etwa im Bildungsbereich 

(zB Schulversuche) oder im Asylwesen (zB beschleunigtes Verfahren), zu verbessern. In letz-

terem Fall ist es die Verwaltung selbst, die experimentiert. 

Zumeist delegieren die hier untersuchten Gesetzgeber die Konkretisierung der gesetzlichen 

Experimentierklauseln an die Verwaltung. Der Verwaltung werden in den meisten der unter-

suchten Beispiele konkrete Grenzen gesetzt. Ausnahmeregeln dürfen zB nur zum Zweck der 

Erprobung neuer Modelle oder zum Zweck der Durchführung wissenschaftlicher Studien er-

lassen werden. Gefahren für Rechte Dritter dürfen laut Experimentierklausel durch das jewei-

lige Experiment nicht entstehen. Die Ausnahmen sind darüber hinaus regelmäßig zu befristen. 

Innerhalb Europas sind Experimentierklauseln weitverbreitet. Insbes. in der Schweiz und in 

den Niederlanden werden sie bewusst als Mittel zum Experimentieren verwendet. Ihr sachli-

cher Anwendungsbereich liegt – wie bereits erwähnt – vorwiegend in den Bereichen Mobilität 

und Infrastruktur, vereinzelt auch im Bildungsbereich und im Asylwesen. 
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B. Beispiele

a. Mobilität

aa. Österreich 

Auf dem Gebiet der Mobilität gibt es in Österreich besonders viele Beispiele von 

Experimen-tierklauseln. 

 § 34 Abs 1 KFG erlaubt es dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

(BMVIT) beispielsweise, unter bestimmten Bedingungen die Verwendung von Fahrzeu-

gen zu genehmigen, obwohl sie den Vorschriften des KFG nicht entsprechen. Der BMVIT

kann Typen von solchen Fahrzeugen „auf Antrag des Erzeugers“ genehmigen, wenn die

Verwendung erstens „zum Zwecke der Erprobung“ erfolgt und wenn zweitens „dagegen

vom Standpunkt der Verkehrs- und Betriebssicherheit keine Bedenken bestehen“.

 § 34 Abs 6 KFG bietet eine Grundlage für Verordnungen, in denen der BMVIT von Best-

immungen des KFG zur Bauart und Ausrüstung von Fahrzeugen abweichen kann. Auch

dies darf nur „zum Zwecke der Erprobung“ erfolgen und nur wenn „dagegen vom Stand-

punkt der Verkehrs- und Betriebssicherheit keine Bedenken bestehen“. Die Bestimmung

ist insbes. im Zusammenhang mit dem Testen von autonomem Fahren relevant.

 § 102 Abs 3a KFG erlaubt es Lenkern, bestimmte Fahraufgaben auf im Fahrzeug vorhan-

dene Assistenzsysteme oder automatisierten oder vernetzten Fahrsystemen zu übertra-

gen. Dies ist nur dann erlaubt, wenn:

1. eine Verordnung dafür erlassen wird; und

2. diese Systeme genehmigt sind oder den in der Verordnung festgelegten Anforderungen

für Testzwecke entsprechen.

Gem § 102 Abs 3b KFG hat der BMVIT fünf Bedingungen festzulegen, unter denen be-

stimmte Fahraufgaben übertragen werden können:  

1. in welchen Verkehrssituationen;

2. auf welchen Arten von Straßen;

3. bis zu welchen Geschwindigkeitsbereichen;

4. bei welchen Fahrzeugen; und

5. an welche Assistenz- oder Fahrsysteme Fahraufgaben übertragen werden können.
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Auf der Grundlage von § 34 Abs 6 KFG sowie § 102 Abs 3a und 3b KFG hat der BMVIT 

die Automatisiertes Fahren Verordnung (AutomatFahrV) erlassen. Sie erlaubt den Einsatz 

nicht genehmigter Assistenz- oder Fahrsysteme im öffentlichen Straßenverkehr zu Test-

zwecken in bestimmten Anwendungsfällen. Die Anwendungsfälle sind: 

1. autonome Kleinbusse, die bei einer Geschwindigkeit bis zu 20 km/h alle Fahraufgaben

übernehmen können;

2. Autobahnpiloten mit automatischem Spurwechsel; und

3. selbstfahrende Heeresfahrzeuge, die alle Fahraufgaben selbst oder teleoperiert über-

nehmen können.

 Als Grundlage für die Durchführung einer Studie der Technische Universität Wien zur Vor-

bereitung, Begleitung, Durchführung und Auswertung des Pilotversuchs „Rechtsabbiegen

bei Rot“ wurde 2018 mit der 30. StVO-Novelle ein § 38 Abs 5a und 5b in die StVO einge-

fügt. Der Pilotversuch könnte bei positivem Ergebnis der Studie in eine entsprechende

Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO) münden, durch die das Rechtsabbie-

gen bei Rot regulär in die StVO aufgenommen wird.

Gem § 38 Abs 5a und 5b StVO kann der BMVIT per Verordnung Kreuzungen bestimmen,

an denen Lenker unter folgenden Bedingungen „trotz rotem Licht rechts abbiegen dürfen“:

1. Sie haben zuvor angehalten;

2. eine Behinderung oder Gefährdung anderer VerkehrsteilnehmerInnen, insbes. des

Fußgänger- und Fahrzeugverkehrs der freigegebenen Fahrtrichtung, ist ausgeschlossen;

und

3. neben dem roten Lichtzeichen ist eine entsprechende Zusatztafel angebracht.

Der BMVIT darf Kreuzungen mit einer entsprechenden Verordnung nur dann bestimmen, 

wenn dies zum Zweck der „Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen“ erfolgt, 

wenn „aus Gründen der Verkehrssicherheit keine Bedenken bestehen“ und wenn eine 

solche Untersuchung „im Interesse des Straßenverkehrs gelegen ist. […]“. 

Von der Verordnungsermächtigung wurde bislang kein Gebrauch gemacht. Die Zukunft 

des Pilotversuchs ist derzeit ungewiss. 

 Ein weiteres Beispiel ist § 26 Abs 6 Führerscheingesetz (FSG), der die Grundlage für die

Führerscheingesetz-Alternative Bewährungssystemverordnung (FSG-ABSV) („Alkohol-

Wegfahrsperre“) bietet. „Zum Zwecke der Durchführung von wissenschaftlichen Untersu-
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chungen“ kann der BMVIT für die Entziehung der Lenkberechtigung aufgrund von Alko-

holdelikten von den Bestimmungen des FSG abweichende Regelungen festlegen. Solche 

abweichenden Regeln kann er nur dann vorsehen, wenn eine solche Untersuchung „im 

überwiegenden Interesse der Verkehrssicherheit“ gelegen ist. Der maximale Zeitraum der 

Erprobung beträgt fünf Jahre ab dem Inkrafttreten der Verordnung. 

In der Verordnung hat der BMVIT die näheren Voraussetzungen zu bestimmen: 

1. die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Untersuchung;

2. die Inhalte und den Ablauf des Verfahrens;

3. die Beendigung des Verfahrens und den Ausschluss aus dem Verfahren;

4. die vorläufige Teilnahme an dem Verfahren;

5. die durchführenden Institutionen, Personen und Geräte; und

6. die Meldepflichten.

 Gem § 20 Abs 3 StVO kann der BMVIT außerdem zur Durchführung wissenschaftlicher

Untersuchungen „für alle oder bestimmte Straßen“ durch Verordnung eine abweichende

Höchstgeschwindigkeit bestimmen. Solche Geschwindigkeitsbeschränkungen dürfen „nur

im unbedingt nötigen Ausmaß und höchstens für die Dauer eines Jahres“ verordnet wer-

den. Sie dürfen weiters nicht für den gleichen Zweck innerhalb von fünf Jahren wiederholt

werden.

Geschwindigkeitsbegrenzungen zur Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen

darf der BMVIT nur dann erlassen, wenn die Untersuchung „von der Behörde oder vom

Straßenerhalter in Auftrag gegeben“ wird und wenn sie „im überwiegenden Interesse des

Straßenverkehrs“ gelegen ist. Dazu zählen „insbes. Untersuchungen über die Ursachen

von Straßenverkehrsunfällen und Untersuchungen über die Lärm- und Schadstoffemissi-

onen auf Straßen“.

bb. Deutschland 

Gem § 2 Abs 7 Personenbeförderungsgesetz kann die zuständige Verwaltungsbehörde Ab-

weichungen von Vorschriften des Gesetzes auf Antrag „im Einzelfall“ genehmigen. Dies ist nur 

zum Zweck der „praktischen Erprobung neuer Verkehrsarten oder Verkehrsmittel“ und nur „so-

weit öffentliche Verkehrsinteressen nicht entgegenstehen“ zulässig. Die Genehmigung kann 

„für die Dauer von höchstens vier Jahren“ erteilt werden. 
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cc. Niederlande

Artikel 149aa der niederländischen Straßenverkehrsordnung ermöglicht den Behörden ein 

punktuelles Abweichen von einzelnen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung und ande-

rer Gesetze zu experimentellen Zwecken. Langfristig soll das Gesetz das Testen von autono-

men Fahrzeugen auf niederländischen Straßen ermöglichen. 

Dafür müssen u.a. Angaben zum Zweck des Experiments, den betroffenen Straßenabschnit-

ten, dem Zeitraum des Experiments sowie zu Sicherheitsvorkehrungen und der Evaluation des 

Experiments gemacht werden. Weiters müssen die Antragsteller die Bestimmungen nennen, 

denen derogiert werden soll. 

b. Bildungssektor

aa. Österreich 

 Als Beispiel österreichischer Experimentierklauseln im Bildungsbereich sind Schulversu-

che nach § 7 Abs 1 Schulorganisationsgesetz (SchOG) zu nennen. Im Rahmen der Kom-

petenzverteilung kann die zuständige Bundesministerin „zur Erprobung besonderer päda-

gogischer oder schulorganisatorischer Maßnahmen“ Schulversuche „an bestimmten öf-

fentlichen Schulen“ durchführen.

In einem Schulversuchsplan müssen „Ziel des Schulversuches“, „die Einzelheiten der

Durchführung“ und „seine Dauer“ festlegt werden. Nach Ablauf des Schulversuchs ist er

je nach Zielerreichung „in das Regelschulwesen überzuführen“. Jeder Schulversuch ist

von der zuständigen Schulbehörde „zu betreuen“, „zu beaufsichtigen“ und „zu evaluieren“.

 Von Schulversuchen nach § 7 sind Modellversuche an allgemein bildenden höheren

Schulen (AHS) nach § 7a zu unterscheiden („Gesamtschule in der Unterstufe“). Hier han-

delt es sich um „Modellversuche“ zur Verschiebung der Bildungslaufbahnentscheidung.

Die zuständige Bundesministerin richtet den Modellversuch auf Antrag der Bildungsdirek-

tion ein. Sie kann auf Grundlage des Antrages der Bildungsdirektion Modellpläne, die „die

Details der Umsetzung des Antrages“ regeln, erlassen. Jeder Modellversuch muss sich

auf „klar definierte Schulstandorte“ beziehen und erstreckt sich über einen Zeitraum von

vier Jahren.

 Zur generellen Unterstützung der „evidenzbasierten Steuerung und Entwicklung des ös-

terreichischen Schulwesens“ beschloss der Nationalrat außerdem kürzlich, ein Institut des

Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen einzurichten. Die Kern-

aufgaben des IQS sind:

1. Mitwirkung am Bildungsmonitoring und an Maßnahmen der Qualitätssicherung;
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2. Mitwirkung an der Qualitätsentwicklung im Schulsystem; und

3. Durchführung von Analysen und Bereitstellung von Evidenzen für bildungspolitische

Entscheidungen und für die Schulverwaltung.

bb. Deutschland 

Die „Erprobungsklausel“ des § 7a Berliner Hochschulgesetz erlaubt Universitäten, für eine be-

grenzte Zeit von bestimmten Vorschriften des BerlHG abzuweichen, „um neue Modelle der 

Leitung, Organisation und Finanzierung zu erproben“. Die zuständige Senatsverwaltung kann 

auf Antrag einer Hochschule, „für eine begrenzte Zeit“ Abweichungen von organisationsrecht-

lichen Vorschriften zulassen. Dies darf nur insoweit zugelassen werden, als es erforderlich ist, 

„um neue Modelle der Leitung, Organisation und Finanzierung zu erproben“, die dem „Ziel 

einer Vereinfachung der Entscheidungsprozesse und einer Verbesserung der Wirtschaftlich-

keit, insbes. der Erzielung eigener Einnahmen der Hochschule“, dienen. 

c. Asylwesen

Gem Art 112b des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG) kann der Schweizer Bundesrat 

„Testphasen zur Beurteilung neuer Verfahrensabläufe“ vorsehen. 

Abgewichen werden kann vom AsylG und dem Ausländer- und Integrationsgesetz (AlG) bei 

der Ausgestaltung des erstinstanzlichen Asylverfahrens und des Wegweisungsverfahrens und 

damit zusammenhängenden Finanzierungsfragen. Während Testphasen kann die Beschwer-

defrist von 30 Tagen (gem Art 108 Abs 1 AsylG) auf zehn Tage verkürzt werden, „wenn der 

wirksame Rechtsschutz der betroffenen Asylsuchenden […] gewährleistet ist“. 

Solche Testphasen sind dann zulässig, wenn sie „aufgrund von aufwendigen, organisatori-

schen und technischen Massnahmen“ vor Erlassen eines Gesetzes notwendig sind. Die Ma-

ximaldauer der Testphasen beträgt zwei Jahre. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Test-

phasen durch Verordnung. Unter anderem muss die Verordnung alle Gesetzesbestimmungen 

auflisten, von denen abgewichen wird. 

Die Testphasenverordnung (TestV) vom 4. September 2013 macht von der Grundlage des 

Art 112b AsylG Gebrauch. 

Asylsuchende, die an der Testphase teilnehmen sollen, „werden nach dem Zufallsprinzip be-

stimmt“. Dabei werden die Grundsätze der Einheit der Familie und des Kindeswohls beachtet. 

„Aus der Teilnahme an den Testphasen dürfen den Asylsuchenden“ in der Sache „keine Vor- 

oder Nachteile erwachsen“. „Asylsuchende haben keinen Anspruch auf Behandlung ihres 

Asylgesuchs innerhalb oder ausserhalb von Testphasen.“ 
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Die Frist für das Rechtsmittel gegen einen Asylbescheid im Rahmen des beschleunigten Ver-

fahrens, das in der Testphase zur Anwendung kommt, beträgt zehn Tage. Als Ausgleich zu 

dieser Verfahrensstraffung haben Asylsuchende Anspruch auf eine unentgeltliche Beratung 

und Rechtsvertretung. Die Testphasen werden evaluiert (dazu im Detail unter Kapitel 0). 

Der Versuch war ursprünglich mit 28. September 2015 befristet, wurde aber um vier Jahre bis 

zum 28. September 2019 verlängert. 

d. Energiesektor

aa. Deutschland 

Im Energierecht ermächtigt § 119 EnWG (Deutschland) die Bundesregierung, abweichende 

Regelungen zu Netzentgelten zu erlassen. Dies dient dem Zweck, TeilnehmerInnen eines For-

schungs- und Entwicklungsprogramms zur Energiewende zu fördern.  

Abweichende Regelungen dürfen nur getroffen werden, wenn sie zur „Sammlung von Erfah-

rungen und Lerneffekten im Sinn der Ziele des Förderprogramms“ beitragen, und wenn sicher-

gestellt wird, dass resultierende finanzielle Gewinne den TeilnehmerInnen und gegebenenfalls 

den Netzbetreibern zukommen. Die Regelungen sind auf die TeilnehmerInnen an dem För-

derprogramm beschränkt und laufen spätestens am 30. Juni 2022 aus. 

bb. Niederlande 

Im Jahr 2015 wurde in den Niederlanden ein Gesetz beschlossen, das das Wirtschaftsminis-

terium ermächtigt, Abweichungen vom Niederländischen Elektrizitätsgesetz zuzulassen.  

Konkret darf von Art 16(3) leg cit abgewichen werden. Diese Bestimmung schränkt den Kreis 

der Netzbetreiber auf bestimmte Betreiber ein und verhindert somit Experimente sogenannter 

„Energiekollektive“, die Energie untereinander teilen oder andere kommunale Projekte zur 

Energiegewinnung unternehmen möchten. 

cc. Europäische Union

Ähnlich dem Niederländischen Elektrizitätsgesetz schuf der Gesetzgeber der EU kürzlich mit 

dem „clean-energy-package“ neue Möglichkeiten am Energiemarkt teilzunehmen. Zu diesem 

Zweck führte er u.a. neue Rollen am Energiemarkt ein. Dazu zählen 1. „aktive Kunden“ und 

2. „Bürgerenergiegemeinschaften“.

Hintergrund der Einführung neuer MarktteilnehmerInnen sind vor allem „technologische Fort-

schritte bei der Netzverwaltung und der Erzeugung von erneuerbarer Elektrizität“ sowie „die 
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Abkehr von der Stromerzeugung in großen zentralen Erzeugungsanlagen hin zur dezentralen 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen und hin zu dekarbonisierten Märkten“. 

Diese Entwicklungen machen es notwendig, „die Elektrizitätsmärkte flexibler zu gestalten und 

alle Akteure – darunter die Erzeuger von erneuerbarer Energie, neue Energiedienstleistungs-

unternehmen, Energiespeicherbetreiber und Lastmanager – vollständig [in die Elektrizitäts-

märkte] einzubinden“. Ziel ist es, ein Marktumfeld zu schaffen, „in dem sich Flexibilität und 

Innovation lohnen“. 

Aktive Kunden sind Endkunden, die selbst erzeugte Elektrizität verbrauchen, speichern oder 

verkaufen oder an Flexibilitäts- oder Energieeffizienzprogrammen teilnehmen, „sofern es sich 

bei diesen Aktivitäten nicht um die gewerbliche oder berufliche Haupttätigkeit handelt“. 

Weitgehend parallel zu den aktiven Kunden ausgestaltet sind die „Eigenversorger im Bereich 

erneuerbare Elektrizität“. Ein wesentlicher Unterschied zu aktiven Kunden ist die Einschrän-

kung auf erneuerbare Energien. 

Aufbauend auf dem Prinzip der aktiven Kunden sind Bürgerenergiegemeinschaften Rechts-

personen, die in der „Erzeugung [...], Verteilung, Versorgung, Verbrauch, Aggregierung“ oder 

Speicherung von Energie tätig sind sowie „Energieeffizienzdienstleistungen […] für seine Mit-

glieder oder Anteilseigner“ erbringen können. 

Der Hauptzweck von Bürgerenergiegemeinschaften besteht darin, „ihren Mitgliedern oder An-

teilseignern oder den lokalen Gebieten, in denen sie tätig ist, Umwelt-, Wirtschafts- oder sozi-

ale Gemeinschaftsvorteile zu bieten“. 

Bürgerenergiegemeinschaften können auch Verteilernetzbetreiber sein. „Sobald eine Bürger-

energiegemeinschaft den Status eines Verteilernetzbetreibers erhält, sollte sie wie ein Vertei-

lernetzbetreiber behandelt werden und den gleichen Verpflichtungen unterliegen.“ 

Art 16 RL (EU) 2019/944 sieht zu diesem Zweck u.a. vor, dass 

1. „Mitglieder oder Anteilseigner einer Bürgerenergiegemeinschaft ihre Rechte und Pflichten

als Haushaltskunden oder aktive Kunden nicht verlieren“;

2. „der jeweilige Verteilernetzbetreiber [...] mit Bürgerenergiegemeinschaften zusammenarbei-

tet, um Stromübertragungen innerhalb von Bürgerenergiegemeinschaften zu erleichtern“; und

3. „Bürgerenergiegemeinschaften diskriminierungsfreien, fairen, verhältnismäßigen und trans-

parenten Verfahren, Abgaben und Umlagen unterworfen sind […]“.
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Dies soll Bürgerenergiegemeinschaften ermöglichen, entweder direkt oder über Aggregato-

ren diskriminierungsfreien Zugang zum Elektrizitätsmarkt zu erhalten, dort diskriminierungs-

frei und verhältnismäßig behandelt zu werden, und innerhalb der Bürgerenergiegemeinschaft 

Elektrizität, die mit Erzeugungsanlagen im Eigentum der Gemeinschaft erzeugt wird, gemein-

sam nutzen zu können. 

Für die von ihnen im Stromnetz verursachten Ungleichgewichte sind die Bürgerenergiege-

meinschaften finanziell verantwortlich. 

Weitgehend parallel zu den Bürgerenergiegemeinschaften ausgestaltet sind „Erneuerbare-

Energie-Gemeinschaften“. Wesentliche Unterschiede zu Bürgerenergiegemeinschaften sind 

Einschränkung auf erneuerbare Energien, umgekehrt die nicht vorhandene Einschränkung auf 

Strom sowie die nicht vorhandene Möglichkeit, Verteilernetzbetreiber zu sein. 

Die neuen Rollen am Elektrizitätsmarkt können insofern als Experimentierklauseln im weiteren 

Sinn bezeichnet werden, als sie einen flexibleren Rahmen für Innovation unter Marktteilneh-

merInnen ermöglichen (wollen). Im Gegensatz zu Experimentierklauseln im engeren Sinn sind 

die Bestimmungen allerdings nicht zeitlich befristet und auch nicht auf experimentelle Zwecke 

beschränkt. 

C. Zwischenergebnis

Experimentierklauseln sind in den untersuchten Rechtsordnungen ein etabliertes Instrument, 

um zum Zweck des Experimentierens von Regeln verschiedener Sachbereiche abweichen zu 

können. 

Typische Anwendungsbeispiele für Experimentierklauseln im Bereich Mobilität sind Anforde-

rungen an Fahrzeuge, Lenkerpflichten, Personenbeförderungsbedingungen und Straßenver-

kehrsregeln (zB in Österreich und Deutschland) sowie im Bereich der (Energie-)Infrastruktur 

die Öffnung bestimmter Rollen, wie etwa der des Verteilernetzbetreibers (zB in den Niederlan-

den oder auf EU-Ebene). Auch in der Verwaltung werden Experimentierklauseln eingesetzt, 

hauptsächlich um organisations- und verfahrensrechtliche Bestimmungen zu testen. Dazu 

zählen etwa Schulorganisationsrecht (zB in Österreich), Hochschulrecht (zB in Deutschland 

und Asylrecht (zB in der Schweiz). 

In der Regel sind Experimentierklauseln als Ermächtigungen der Verwaltung ausgestaltet. Zu-

meist sieht der Gesetzgeber hier ein standardisiertes Verfahren vor, dem die Verwaltungsbe-

hörde zu folgen hat, um Ausnahmen auf Basis einer Experimentierklausel zu erlassen. Neben 

Delegierungen an die Verwaltung können auch Richtlinien der EU Experimentierklauseln für 
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die nationalen Gesetzgeber der Mitgliedstaaten beinhalten (wie zB im Fall der Bürgerenergie-

gemeinschaften, wobei in diesem Beispiel einzelne Elemente einer Experimentierklausel feh-

len). 

Die untersuchten Experimentierklauseln sind – wie der Ausdruck „Experimentierklausel“ na-

helegt – auf experimentelle Zwecke beschränkt. Diese Beschränkung erfolgt durch Formulie-

rungen wie zB „zum Zwecke der Erprobung“, „für Testzwecke“, „zum Zweck der Durchführung 

wissenschaftlicher Untersuchungen“, „zum Zweck der „praktischen Erprobung“, „zu experi-

mentellen Zwecken“, „um neue Modelle der Leitung, Organisation und Finanzierung zu erpro-

ben“, für „Testphasen zur Beurteilung neuer Verfahrensabläufe“, oder zur „Sammlung von Er-

fahrungen und Lerneffekten“. 

In manchen Fällen werden höhere Anforderungen an die Experimentierklausel gestellt. Der 

bloße Experimentierzweck reicht dann nicht, er muss darüber hinaus zB „im Interesse des 

Straßenverkehrs gelegen“ sein. 

Weiters wird das Interesse am Experimentieren regelmäßig gegen andere Interessen abge-

wogen, bzw. diesen hintangestellt. So darf von Experimentierklauseln in den untersuchten 

Rechtsordnungen zB nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn „dagegen vom Standpunkt 

der Verkehrs- und Betriebssicherheit keine Bedenken bestehen“, „soweit öffentliche Verkehrs-

interessen nicht entgegenstehen“, oder wenn den Involvierten daraus „keine Vor- oder Nach-

teile erwachsen“. 

In manchen Fällen dürfen andere Interessen entgegenstehen, solange der Zweck des Expe-

rimentierens überwiegt, zB wenn der Gebrauch der Experimentierklausel „im überwiegenden 

Interesse der Verkehrssicherheit“ oder „im überwiegenden Interesse des Straßenverkehrs“ 

gelegen ist. 

Die Experimente aufgrund von Experimentierklauseln sind regelmäßig befristet. Wenn die Ex-

perimentierklausel selbst eine konkrete Befristung vorsieht, beläuft sie sich auf ein bis fünf 

Jahre. 

Obwohl Experimentierklauseln keineswegs neu sind, erfreuen sie sich seit wenigen Jahren 

großer Beliebtheit, um komplexe Vorhaben – seien sie privater, seien sie behördlicher Natur 

–, deren Auswirkungen schwer abschätzbar sind, in einem gesetzlichen Rahmen testen zu 

können. 
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4. Sunset Provisions

A. Konzept sowie territoriale und inhaltliche Verbreitung

Sunset provisions (auch sunset clauses oder sunset acts, auf Deutsch „Zeitgesetze“) sind 

rechtliche Bestimmungen, die befristet in Kraft stehen, also Gesetze mit Ablaufdatum. Die Pra-

xis, sunset provisions zu beschließen, wird als sunset legislation bezeichnet. 

Es gibt unterschiedliche Gründe, Rechtsvorschriften befristet zu beschließen. Dazu zählen 

1. die zahlenmäßige Reduzierung der gültigen Gesetze („Rechtsbereinigung“);

2. Deregulierungsbestrebungen, also eine qualitative Reduktion der Regulierungsintensität;

3. die Stärkung der Legislative gegenüber der Exekutive durch wiederkehrende Evaluations-

pflichten;

4. die Regelung eines einzigen ganz bestimmten Sachverhalts durch sogenannte „Maßnah-

mengesetze“;

5. die Regelung dynamischer Sachmaterien wie etwa der Raumplanung oder der Steuerpolitik

(„temporäres Problem“);

6. die Umsetzung aktueller und kurzfristiger Lenkungsmaßnahmen („temporäres Engagement

des Staates“) wie etwa Finanzhilfen;

7. die Erprobung der Praxistauglichkeit einer Regelung, deren Auswirkungen nicht oder nicht

in allen ihren Facetten absehbar ist („experimentelle Gesetzgebung“, siehe dazu das nächste

Kapitel 5).

Die praktische Umsetzung von sunset legislation erfolgt über Befristungen entweder nur im 

Bedingungsbereich einer Norm (zB „Diese Bestimmung ist nur auf Sachverhalte anzuwenden, 

die sich vor dem 1.1.2019 ereignet haben“) oder sowohl im Bedingungsbereich als auch im 

Rechtsfolgenbereich („Diese Bestimmung tritt mit 1.1.2019 außer Kraft“). Der Zeitpunkt des 

Außerkrafttretens kann theoretisch auch indirekt bestimmt werden („Diese Bestimmung tritt 

außer Kraft, wenn Ereignis X eintritt.“). 

Die Idee der sunset provisions geht auf den US-Amerikaner Theodore J. Lowi und sein 1969 

veröffentlichtes Werk „The end of liberalism“ zurück. Hintergrund der sunset legislation waren 

nach Meinung mancher „konservative Bestrebungen zur Eindämmung bzw. zum Abbau des 

Staates“. Nach Meinung anderer zielten sunset provisions ursprünglich drauf ab, „die parla-

mentarische Kontrolle der Exekutive zu verbessern“. 
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Sunset provisions wurden in den 1970er und 1980er Jahren vor allem auf Ebene einzelner 

US-Bundesstaaten beschlossen. Erstmals wurde ein sunset act 1976 im Bundesstaat Colo-

rado beschlossen. Es folgte eine kurze Phase bis in die frühen 1980er Jahre, in der noch 30 

andere Bundesstaaten der USA sunset acts beschlossen. Danach wurden keine neuen sunset 

acts mehr geschaffen. Heute haben sunset provisions in den USA praktisch keine Bedeutung 

mehr. Dafür wurden sie erneut in Europa aufgegriffen, und zwar mit den Zielen „Überregulie-

rung“ hintanzuhalten und durch kürzere Lebenszyklen der Gesetze schneller auf Innovation 

regulatorisch reagieren zu können. 

B. Beispiele

a.  Deregulierung

aa. Österreich 

Das österreichische Deregulierungsgrundsätzegesetz 2017, das den Deregulierungsauftrag 

des Deregulierungsgesetz 2001 ersetzte, sieht in § 1 Abs 5 leg cit vor, dass Rechtsvorschriften 

des Bundes „nach Möglichkeit nur für einen bestimmten, von vornherein festgelegten Zeitraum 

in Geltung treten [sollen]“. Vor Ablauf der Gültigkeit sollen die befristeten Rechtsvorschriften 

„im Hinblick auf weitere Notwendigkeit“ evaluiert werden. Als Beispiel kann der Ministerialent-

wurf zur Einführung einer regulatory sandbox in Österreich (siehe Kapitel aa) genannt werden. 

Dem ME zufolge soll die neu einzuführende Bestimmung nach knapp dreieinhalb Jahren eva-

luiert werden und außer Kraft treten. In den Erläuterungen wird an dieser Stelle ausdrücklich 

auf das Deregulierungsgrundsätzegesetz 2017 verwiesen. 

Bemerkenswert ist dabei, dass auch das Deregulierungsgrundsätzegesetz 2017 selbst befris-

tet ist und gem § 2 Abs 1 am 30. Juni 2020 außer Kraft tritt. Bis Ende Juni 2019 soll es evaluiert 

werden. 

bb. Deutschland 

 Eine Verwaltungsanordnung im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz bestimmte schon

im Jahr 1980, dass Rechtsvorschriften auf fünf Jahre befristet erlassen werden und ihre

Gültigkeit höchstens um fünf Jahre verlängert werden kann.

 In Hessen wurden Rechtsvorschriften seit dem Jahr 2001 mit wenigen Ausnahmen auf fünf

Jahre befristet beschlossen. Zehn Jahre später beschloss der Hessische Landtag ein Ge-

setz, mit dem diese pauschale Befristung ausdifferenziert wurde. In einigen Fällen wurde

die Geltungsdauer von Gesetzen von fünf auf acht Jahre erhöht und zahlreiche befristete

Rechtsvorschriften wurden gänzlich entfristet.



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

b.  Rechtsbereinigung

Das Zweite Bundesrechtsbereinigungsgesetz (2. BRBG) Österreichs ist zwar selbst nicht be-

fristet, setzte allerdings mit einer Generalklausel alle Bundesgesetze und Verordnungen, die 

vor dem Jahr 2000 kundgemacht wurden, zum 31. Dezember 2018 außer Kraft, wenn sie nicht 

ausdrücklich in Kraft belassen werden sollten. 

c.  Dynamische Materie

 Ein Beispiel des österreichischen Planungsrechts, dessen Regelungssacherhalte oft in

ständiger Veränderung begriffen sind, ist die Erklärung zum Bundesstraßenplanungsge-

biet. Wird ein Gebiet gem § 14 Abs 1 Bundesstraßengesetz 1971 (BStG 1971) vom BMVIT

durch Verordnung zum Bundesstraßenplanungsgebiet erklärt, sind die damit verbundenen

Rechtsfolgen gem § 14 Abs 5 leg cit auf höchstens fünf Jahre beschränkt.

 Auch das Bundesverfassungsgesetz über die Unterbringung und Aufteilung von hilfs- und

schutzbedürftigen Fremden wurde im Jahr 2015 befristet bis 31. Dezember 2018 erlassen.

 § 23 Abs 2 Finanzausgleichsgesetz (FAG) 1989 legte erstmals die FAG-Periode auf vier

Jahre fest.

d.  Temporäre Lenkung

aa. Österreich 

 Die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gem Art 15a B-VG über eine bun-

desweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung wurde 2010 befristet bis 31.12.2016 (Ende

der FAG-Periode) abgeschlossen.

 Das Ökoprämiengesetz hingegen wurde nicht insgesamt, sondern nur in seinem Bedin-

gungsbereich befristet abgeschlossen. Der Anwendungsbereich ist gem § 1 Abs 1 leg cit

auf den Zeitraum von 1. 4. 2009 bis 31. 12. 2009 beschränkt. Gem Regel 42 der Legisti-

schen Richtlinien genügt ein Hinweis auf die befristete Regelung bloß im materiellen Teil

der Rechtsvorschrift nicht für eine klare Befristungsregelung. Vielmehr sollte die Befristung

ausdrücklich in der Inkrafttretensklausel angeordnet werden.

bb. Schweiz 

Ein Beispiel einer befristeten Rechtsvorschrift in der Schweiz ist die Verordnung vom 15. Ok-

tober 2008 über die Rekapitalisierung der UBS im Gefolge der Bankenkrise. Sie bietet die 
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Rechtsgrundlage für eine konkrete Handlung, und zwar, dass der Bund eine Pflichtwandelan-

leihe an der UBS AG „zeichnet und liberiert“. Die Verordnung gilt längstens „bis zur vollstän-

digen Abwicklung der Transaktionen nach Artikel 1 Absatz 2“. 

C. Zwischenergebnis

Sunset legislation, also die Praxis, die Gültigkeit von Gesetzen grundsätzlich zu befristen, ent-

sprang einem libertären Verständnis von Gesetzgebung in den USA der 1970er-Jahre. Seit 

etwa 20 Jahren findet sunset legislation vermehrt Beachtung in den untersuchten Rechtsord-

nungen im deutschsprachigen Raum. 

Der typische Zweck von sunset provisions liegt in der zahlenmäßigen Reduzierung von 

Rechtsvorschriften, was zwar oft als „Deregulierung“ bezeichnet wird, jedoch nicht immer eine 

Deregulierung im Sinne einer qualitativen Senkung der Regelungsintensität bewirkt. Sunset 

provisions findet man auch überdurchschnittlich oft in Rechtsbereichen, die sich entweder zyk-

lisch verändern (wie zB das Budgetrecht) oder die besonders dynamische Sachverhalte regeln 

(wie zB das Planungsrecht). Von sunset legislation, die die gesamte Rechtsordnung abdeckt, 

sind die wenigen Gesetzgeber, die einen solchen Versuch unternommen haben, inzwischen 

wieder abgekommen. 

In Österreich werden sunset provisions selektiv zur „Deregulierung“ verwendet. In bestimmten 

deutschen Bundesländern wurde eine Reduzierung der Zahl von Rechtsvorschriften durch 

sunset legislation besonders radikal verfolgt. Von dieser Praxis sind diese Landesgesetzgeber 

jedoch wieder abgekommen. In der Schweiz werden Befristungen von Erlassen als Ganzes 

eher sparsam eingesetzt.  

Insgesamt schenkt die Literatur der Evaluationsverpflichtung, die regelmäßig mit einer sunset 

provision einhergeht, mehr Beachtung als der Befristung selbst. Dem Aspekt der Evaluierung 

widmet sich Unterabschnitt 6 in diesem Kapitel.  

5. Experimentelle Gesetzgebung

A. Konzept sowie territoriale und inhaltliche Verbreitung

Experimentelle Gesetzgebung kann als Spezialform von sunset legislation bezeichnet werden. 

Die einzelnen experimentellen Gesetze werden „Experimentier-, Erprobungs-, Test- oder Ver-

suchsgesetze“, in der Schweiz „Versuchserlasse“ genannt. Bei Experimentiergesetzen han-

delt sich um jene befristeten Gesetzesbestimmungen, die deshalb befristet beschlossen wer-

den, weil ihre Auswirkungen noch erprobt werden sollen. 
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Experimentelle Gesetzgebung dient der Erfahrungssammlung mit (vorläufig) verbindlichen 

Gesetzen. Sie wird regelmäßig dann eingesetzt, wenn der zu regelnde Sachverhalt besonders 

komplex ist oder der Gesetzgeber schlicht noch sehr wenig Erfahrung mit dem Sachverhalt 

hat, weil er neu ist. 

Bevor ein Experimentiergesetz verlängert oder in ein auf unbestimmte Zeit gültiges Gesetz 

überführt wird, wird es in der Regel evaluiert. Diese Evaluation am Ende der Testphase ist ein 

wesentlicher Bestandteil von Experimentiergesetzen. (Zur Evaluierung siehe auch Kapitel 6.) 

Vor allem in Deutschland und in der Schweiz sind Experimentiergesetze bzw. Versuchserlasse 

als gängige Praxis etabliert und in der Literatur behandelt. Eingesetzt werden sie in verschie-

denen Sachbereichen (zB Verwaltungsorganisation, Grundeinkommen), denen gemein ist, 

dass sie komplex oder neu (oder beides) sind. 

B. Beispiele

a.  Österreich

Die Volksanwaltschaft wurde mit dem Bundesgesetz vom 24. Feber 1977 über die Volksan-

waltschaftgeschaffen. Gem § 28 wurde das Bestehen der Volksanwaltschaft zunächst auf 6 

Jahre befristet. Aus den parlamentarischen Materialien ergibt sich auch, dass das Gesetz zum 

Zweck der Erprobung bzw. zum Zweck des Beweises seiner Nützlichkeit auf sechs Jahre be-

fristet wurde: 

„Dr. Heinz Fischer: […] Wir glauben, daß diese Volksanwaltschaft [ihre] Existenzbe-

rechtigung selbst unter Beweis stellen kann, unter Beweis stellen soll und auch unter 

Beweis stellen wird. Wir vertrauen darauf, […] daß nach sechs Jahren so viele Beweise 

für die Zweckmäßigkeit, Nützlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Volksanwaltschaft vorlie-

gen werden, daß die Bestätigung unseres heutigen Beschlusses und vielleicht die Kor-

rektur in der einen oder anderen Beziehung – das weiß ich nicht – eine Selbstverständ-

lichkeit sein wird.“ 

Noch vor Ablauf der Frist wurde die Volksanwaltschaft jedoch 1981 auf unbestimmte Zeit ein-

gerichtet und die Regelung ins B-VG integriert. 

b.  Deutschland

 Ein Anwendungsgebiet für Experimentiergesetze in Deutschland war beispielsweise die

Medienpolitik in den 1980er-Jahren. Hier kann etwa das Bildschirmtextversuchsgesetz in

Nordrhein-Westfalen als Beispiel genannt werden. Sein § 1 lautet:
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„[…] Zur Erprobung von Bildschirmtext wird in einem begrenzten Versuchsgebiet ein 

befristeter Feldversuch durchgeführt, an dem vielfältige Anbieter von Informationen 

und anderen Diensten teilnehmen; jeder Anbieter hat nach Maßgabe dieses Gesetzes 

Anspruch auf Teilnahme am Feldversuch. […] Der Feldversuch dauert längstens drei 

Jahre. Die Landesregierung wird ermächtigt, Beginn und Dauer des Feldversuchs 

durch Rechtsverordnung festzusetzen. […]“ 

 Ein weiteres Beispiel ist das Modellprojekt zur optionalen Auszahlung eines Grundeinkom-

mens anstelle der Leistungen der KünstlerInnensozialversicherung. Der Wissenschaftliche

Dienst des Deutschen Bundestags qualifizierte es ausdrücklich als ein Beispiel experimen-

teller Gesetzgebung.

 Dem Gesetzgeber gebührt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

(BVerfG) bei „komplexen, in der Entwicklung begriffenen Sachverhalten“ eine angemes-

sene Frist zur Sammlung von Erfahrungen:

„Mängel einer Regelung [geben] erst dann Anlaß zum verfassungsgerichtlichen Ein-

greifen […], wenn der Gesetzgeber eine spätere Überprüfung und Verbesserung trotz 

ausreichender Erfahrungen für eine sachgerechtere Lösung unterläßt.“ 

Das BVerfG hat vom Gesetzgeber allerdings vielfach die Beobachtung der weiteren Ent-

wicklung eines Sachverhalts – und bei Fehlentwicklungen Nachbesserungen – verlangt. 

Dies wird auch als „dynamischer Schutz von Grundrechten und Verfassungsprinzipien“ 

bezeichnet: 

„Die Bindung des Gesetzgebers an die verfassungsmäßige Ordnung (Art 20 Abs 3 GG) 

erschöpft sich nämlich nicht in der Verpflichtung, bei Erlaß eines Gesetzes die verfas-

sungsrechtlichen Grenzen einzuhalten; sie umfaßt auch die Verantwortung dafür, daß die 

erlassenen Gesetze in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz bleiben […]“ 

Experimentelle Gesetzgebung erweitert den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers 

zwar ein wenig, intensiviert aber gleichzeitig diese Beobachtungs- und Nachbesserungs-

pflicht. Es ist vom BVerfG als rechtmäßig angesehen, bisher aber nur kursorisch geprüft 

worden. Ob ein Experimentiergesetz auch als solches bezeichnet wird oder ob schlicht 

ein Gesetz unter Unsicherheiten beschlossen wird, ist für seine Rechtmäßigkeit unerheb-

lich. 

Als Materie, in der eine Beobachtungspflicht des Gesetzgebers besonders naheliegt, kann 

das Risikoverwaltungsrecht genannt werden. Als Risikoverwaltungsrecht werden jene Be-

reiche des Verwaltungsrechts bezeichnet, „die gefahrenabwehrrechtlichen Grundsätzen 

folgen, sich jedoch überwiegend mit Sachverhalten beschäftigen, in denen noch keine 
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konkrete Gefahr iSd Gefahrenabwehrrechts vorliegt, sondern nur Anhaltspunkte für 

schädliche Auswirkungen bestehen“. 

Unabhängig von der Materie drängt sich bei Paradigmenwechseln oder grundlegende Än-

derungen von ganzen Regelungskonzepten eine Beobachtungspflicht des Gesetzgebers 

auf. 

c.  Schweiz

In der Schweiz werden „Erlasse, welche befristet sind und zugleich eine Evaluationsklausel 

enthalten“ als Versuchserlasse bezeichnet. 

 Bereits im Jahr 1867 gab es in der Schweiz einen Versuchserlass. Es handelt sich dabei

um das Reglement vom 27. Juni 1867 über das Öffnen und Schließen des Reusswehres

in Luzern. Das Reglement wurde „einstweilen für die Dauer von sechs Jahren“ erlassen.

Nach dem Ablauf der sechs Jahre sollte es „unter Berücksichtigung der inzwischen ge-

machten Erfahrungen einer nochmaligen Prüfung […] unterworfen werden“.

 Die Testphasenverordnung (TestV) gem Art 112b AsylG (zur gesetzlichen Grundlage

siehe bereits unter Kapitel 0) sieht in Art 8 eine Evaluation der Testphasen vor. Evaluiert

werden dabei insbes.:

1. „die Abläufe im erstinstanzlichen Verfahren“;

2. “die Aufgabenerfüllung des Leistungserbringers“; sowie

3. „die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit der finanziellen und personellen Aufwen-

dungen“.

Die TestV wurde auf zwei Jahre befristet erlassen und einmal um weitere vier Jahre ver-

längert. Sie tritt gem Art 41 Abs 3 mit 28. 9. 2019 außer Kraft. 

C. Zwischenergebnis

Experimentelle Gesetzgerbung ist ein möglicher Anwendungsbereich von sunset legislation 

im Bereich der Innovationsregulierung. Es handelt sich bei Experimentiergesetzen um jene 

befristeten Gesetze, die deshalb befristet beschlossen werden, weil noch Unsicherheit bezüg-

lich des Sachverhalts, der geregelt werden soll, besteht. Ein zentrales Element – wenn auch 

nicht konstitutiv für das Wesen eines Experimentiergesetzes – ist eine Verpflichtung, das Ge-

setz vor seinem Ablauf oder seiner Verlängerung zu evaluieren.  
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Sie werden eingesetzt, um dem Gesetzgeber dabei zu helfen, komplexe Probleme besser zu 

verstehen und parallel zur technologischen Weiterentwicklung von Produkten oder Dienstleis-

tungen die Regulierung derselben weiterzuentwickeln. 

In Deutschland und in der Schweiz machte der Gesetzgeber bereits öfter von Experimentier-

gesetzen bzw. Versuchserlassen Gebrauch. In Deutschland sind die verfassungsrechtlichen 

Ansprüche an die Bestimmtheit von Gesetzen für Experimentiergesetze etwas gelockert. Den 

Gesetzgeber trifft nach der Judikatur des Bundesverfassungsgerichts aber eine „erhöhte Be-

obachtungs- und Nachbesserungspflicht“. 

In Österreich gibt es hingegen nur wenige Beispiele experimenteller Gesetzgebung. Auch die 

Aufarbeitung der experimentellen Gesetzgebung in der rechtswissenschaftlichen Literatur ist 

in Deutschland und in der Schweiz umfangreicher als in Österreich. 

6. Gesetzesevaluierung

A. Konzept sowie territoriale und inhaltliche Verbreitung

Mittels Gesetzesevaluierungen ermitteln der Gesetzgeber bzw. die Verwaltung die Wirkungen 

von Recht und bewerten diese systematisch anhand festgelegter Kriterien. Es können ex-post 

Gesetzesevaluierungen einerseits und ex-ante Gesetzesevaluierungen andererseits unter-

schieden werden. 

Ex-post Evaluierungen sind vor allem im Rahmen von sunset legislation vorgesehen oder 

wenn Gesetze voraussichtlich mit einem besonders hohen finanziellen Aufwand verbunden 

sind. Sie dienen hauptsächlich dem Zweck der Budgetkontrolle, aber auch der Qualitätssiche-

rung von Gesetzgebung im Allgemeinen. Insbes. Wenn neuartige oder mit Unsicherheiten be-

haftete Sachverhalte geregelt werden, bieten ex-post Evaluierungen die Möglichkeit für den 

Gesetzgeber, die mit einem Gesetz gesammelten Erfahrungen für etwaige Novellierungen 

nutzbar zu machen. 

Ex-post Gesetzesevaluierung beziehen sich regelmäßig auf ex-ante Evaluierungen, die vor 

Beschluss des Gesetzes durchgeführt wurde. Ex-ante Evaluierungen (auch „Gesetzesfolgen-

abschätzungen“ – GFA) zielen auf die die Abschätzung der Auswirkungen eines Gesetzes ab, 

bevor dieses beschlossen wird. Ziel einer GFA ist es, im (vor-)parlamentarischen Rechtsset-

zungsprozess auf Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen Regelungsoptionen „durch-

zudenken“ und so die erwünschten und unerwünschten Folgen einer neuen Regelung zu prog-

nostizieren. 
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Sie können sich entweder auf die Darstellung der Konsequenzen einer Neuregelung insge-

samt richten oder sich auf bestimmte Normadressaten oder bestimmte Folgearten konzentrie-

ren. Der Schwerpunkt der GFA liegt auf finanziellen (Kosten-)Auswirkungen der Gesetze, wo-

bei es vereinzelte Ansätze, beispielsweise in Bhutan oder Neuseeland, gibt, neben finanziellen 

Folgen auch andere Messgrößen, wie zB Glück oder psychische Gesundheit der Bevölkerung 

zu erfassen und Auswirkungen von Gesetzesvorhaben darauf abzuschätzen. 

B. Beispiele

a.  Ex-post Gesetzesevaluierung

aa. Österreich 

Das Deregulierungsgrundsätzegesetz sieht vor, dass Rechtsvorschriften des Bundes „in an-

gemessenen Zeitabständen“ zu evaluieren sind. Von wem diese Evaluierungen durchzuführen 

sind, bestimmt das Deregulierungsgrundsätzegesetz nicht. Allerdings sind nach § 18 Bundes-

haushaltsgesetz 2013 (BHG) „haushaltsleitende Organe“ iSd § 6 BHG verpflichtet, Regelungs-

vorhaben und sonstigen Vorhaben in Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches intern zu eva-

luieren. Die interne Evaluierung soll beinhalten: 

1. ob Ziel und Maßnahme weiterhin in Einklang stehen;

2. inwiefern die Zielsetzung erreicht wird und wie Maßnahmen sich darauf auswirken;

3. wie hoch die finanziellen Auswirkungen auf den Bundeshaushalt sind.

bb. Deutschland 

 Zur Förderung von Evaluierung allgemein hat die deutsche Bundesregierung im Septem-

ber 2013 die Einführung eines systematischen ex-post Evaluierungsverfahrens beschlos-

sen. Es findet auf alle Gesetze und Verordnungen Anwendung, deren ex-ante geschätzter

Erfüllungsaufwand eine Million Euro jährlich übersteigt.

 § 135 Abs 1 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) ermächtigt die Zentrale der Bunde-

sagentur für Arbeit, „bis zu einem Prozent der im Eingliederungstitel enthaltenen Mittel“

einzusetzen, „um innovative Ansätze der aktiven Arbeitsförderung zu erproben“. „Die ein-

zelnen Projekte dürfen den Höchstbetrag von zwei Millionen Euro jährlich und eine Dauer

von 24 Monaten nicht übersteigen.“ § 135 Abs 2 leg cit sieht eine Evaluierungsverpflich-

tung vor:

„Die Umsetzung und die Wirkung der Projekte sind zu beobachten und auszuwerten. 

Über die Ergebnisse der Projekte ist dem Verwaltungsrat nach deren Beendigung ein 
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Bericht vorzulegen. Zu Beginn jedes Jahres übermittelt die Bundesagentur dem Ver-

waltungsrat eine Übersicht über die laufenden Projekte.“ 

cc. Schweiz

Der Bundesrat kann, gestützt auf seine Vollzugsklausel und seine Aufsichtskompetenzen je-

derzeit Evaluationen veranlassen. 

„Seine Dienststellen können gestützt auf die erwähnten Verfassungsgrundlagen bzw. 

auf ihre aufgabenbezogenen Kompetenzen Evaluationen durchführen (lassen). Sie 

brauchen dafür keine spezifische gesetzliche Grundlage.“ 

Damit die aus einer Evaluationsklausel erwachsenden Pflichten ausreichend klar und präzise 

umschrieben sind, muss die entsprechende Bestimmung folgende Elemente enthalten: 

1. die evaluierende bzw. berichterstattende Behörde;

2. den Adressaten der Ergebnisse der Evaluierung;

3. das Ergebnis der Evaluierung, in der Regel in Berichtsform;

4. den Gegenstand der Evaluierung;

5. die Kriterien der Evaluierung; und

6. den Zeitpunkt der Evaluierung.

Darüber hinaus kann die Evaluationsklausel enthalten, welche Behörde für die Evaluierung 

verantwortlich ist sowie was der Zweck der Evaluierung ist. 

Beispiele für Evaluationsklauseln aus dem Schweizer Bundesrecht sind u.a.:  

 Art 170 der Bundesverfassung, der die Bundesversammlung verpflichtet dafür zu sorgen,

„dass die Massnahmen des Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.“;

 Art 19 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der

Verwaltung, der die zuständigen Beauftragten dazu verpflichtet, „innert drei Jahren nach

Inkrafttreten“ des Gesetzes über seine Wirksamkeit und „die durch seine Umsetzung ver-

ursachten Kosten“ dem Bundesrat regelmäßig Bericht zu erstatten;

dd. Europäische Union

Das Europäische Parlament, die Kommission sowie der Rat der EU betonen die Wichtigkeit 

von ex-post Evaluierungen der geltenden Rechtsvorschriften für bessere Rechtsetzung in ihrer 

interinstitutionellen Vereinbarung. Die Kommission hat daher detaillierte Richtlinien zur Evalu-
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ierung von Rechtsakten formuliert. Darin definiert die Kommission Evaluierung als „evidenz-

basierte Beurteilung, inwiefern eine Rechtsvorschrift effektiv und effizient ist, inwiefern sie re-

levant für aktuelle Bedürfnisse ist, ob sie in sich selbst und in Bezug auf andere EU Rechts-

vorschriften kohärent ist und ob sie wertbringend für die EU ist“. 

2010 hat die Kommission eine spezielle Form der Evaluierung eingeführt, den sogenannten 

fitness check („Eignungstest“). Anhand dieser „Eignungstests“ soll bewertet werden, ob der 

ordnungspolitische Rahmen eines Politikbereichs zweckmäßig ist oder ob es „übermäßigen 

Verwaltungsaufwand“, Unvereinbarkeiten, veraltete oder unwirksame Maßnahmen oder eine 

unerwünschte kumulative Wirkung verschiedener Rechtsvorschriften gibt. 

Die sogenannte better regulation toolbox der Kommission beinhaltet eine Reihe von tools zum 

Thema ex-post Evaluierung: tool #43 – What is an evaluation and when is it required?; tool 

#46 – Designing the evaluation; tool #47 – Evaluation criteria and questions; tool #49 – The 

staff working document for evaluation; tool #50 – „Back to Back“ evaluations and impact as-

sessments. 

b.  Ex-ante Gesetzesevaluierung

aa. Österreich 

 Jedem Entwurf einer Rechtsvorschrift des Bundes muss eine „Wirkungsorientierte Folgen-

abschätzung“ (WFA) angeschlossen werden. Das bestimmt § 17 BHG. Dabei müssen je-

denfalls finanzielle, wirtschaftspolitische, umweltpolitische und konsumentenschutzpoliti-

sche Auswirkungen, Auswirkungen auf Kinder und Jugend, Verwaltungskosten für Bürge-

rinnen und Bürger, soziale Überlegungen und die Gleichstellung von Männern und Frauen

berücksichtigt werden. Eine Folgenabschätzung muss nur dann durchgeführt werden,

wenn die Auswirkungen „wesentlich“ sind, wobei finanzielle Auswirkungen immer wesent-

lich sind.

 Die WFA-Grundsatz-Verordnung (WFA-GV) präzisiert u.a., wie die wirkungsorientierte Fol-

genabschätzung durchzuführen ist und wann eine vereinfachte Folgenabschätzung aus-

reicht. Beispiele für Regelungsvorhaben, die mehrere Bereiche berühren, sind im Bericht

über die Wirkungsorientierte Folgenabschätzung 2017 des Budgetdienstes der Parla-

mentsdirektion aufgelistet. Als Beispiele mit ausführlichen Folgenabschätzungen können

die Regierungsvorlagen für die GmbH Reform 2013 oder für die Sanierungsoffensive 2014-

2016 genannt werden.

 Spezielle Bestimmungen zu Wirkungszielen sieht § 23 Abs 2 BHG für die jährlichen Bun-

desfinanzgesetze vor. Die Wirkungsziele, die mit den veranschlagten Mittelverwendungen

umgesetzt werden sollen, sind gemeinsam mit den zu ihrer Erreichung vorgesehenen

Maßnahmen anzuführen. Die Angaben sind so zu wählen, „dass ihre Relevanz, inhaltliche
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Konsistenz, Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit sowie Überprüfbarkeit 

gewährleistet sind“. 

bb. Deutschland 

 Im Zuge einer Neufassung der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien

(GGO) im Jahr 2000 räumte die damalige deutsche Bundesregierung den „Gesetzesfol-

gen“ mit § 44 eine eigene Bestimmung ein:

 „§ 44 (1) Unter Gesetzesfolgen sind die wesentlichen Auswirkungen des Gesetzes zu

verstehen. Sie umfassen die beabsichtigten Wirkungen und die unbeabsichtigten Ne-

benwirkungen. Die Darstellung der voraussichtlichen Gesetzesfolgen muss im Beneh-

men mit den jeweils fachlich zuständigen Bundesministerien erfolgen und hinsichtlich

der finanziellen Auswirkungen erkennen lassen, worauf die Berechnungen oder die

Annahmen beruhen. Es ist darzustellen, ob die Wirkungen des Vorhabens einer nach-

haltigen Entwicklung entsprechen, insbes. welche langfristigen Wirkungen das Vorha-

ben hat. Das Bundesministerium des Innern kann zur Ermittlung von Gesetzesfolgen

Empfehlungen geben.“

 Ein Beispiel einer Folgenabschätzung, die nicht auf finanzielle Folgen, sondern auf

Folgen des Datenschutzes gerichtet ist, ist § 67 des Bundesdatenschutzgesetzes

(BDSG). Die Datenschutz-Folgenabschätzung hat zumindest Folgendes zu enthalten:

1. „eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Zwe-

cke der Verarbeitung“;

2. „eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvor-

gänge in Bezug auf deren Zweck“;

3. „eine Bewertung der Gefahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen“; 4. „die

Maßnahmen, mit denen bestehenden Gefahren abgeholfen werden soll […]“

 Zur Qualitätssicherung bei der GFA wurde 2006 der Nationale Normenkontrollrat (NKR)

gegründet, nachdem die deutsche Bundesregierung das Programm „Bürokratieabbau und

bessere Rechtsetzung“ vorgelegt hatte. Er hat die Aufgabe, die Bundesregierung bei der

Umsetzung ihrer Maßnahmen zum Abbau von Bürokratie und der Förderung besserer

Rechtsetzung zu unterstützen. Dazu überprüft er u.a. die Regelungsentwürfe der Bundes-

ministerien vor deren Vorlage an das Bundeskabinett. Er prüft dabei insbes. die Darstel-

lung des Erfüllungsaufwandes neuer Regelungen für Bürgerinnen und Bürger, Wirt-
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schaft und öffentliche Verwaltung auf ihre Nachvollziehbarkeit und Methodengerech-

tigkeit sowie die Darstellung der sonstigen Kosten der Wirtschaft, insbes. für die mit-

telständischen Unternehmen. 

cc. Europäische Union

Die Kommission teilte 2002 erstmals mit, dass sie beabsichtige, eine Folgenabschätzung („im-

pact assessment“) in zukünftige Kommissionsentwürfe zu integrieren. 2003 schloss die Kom-

mission eine interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung mit dem Europäi-

schen Parlament (EP) und dem Rat der Europäischen Union, in der sich die drei Organe zur 

Durchführung von Folgenabschätzungen bekannten. Diese Vereinbarung wurde 2005 durch 

eine gemeinsame Mitteilung betont und 2016 durch eine Neufassung ersetzt. 

Folgenabschätzungen sollen sämtliche sektorale Abschätzungen mittelbarer und unmittelba-

rer Auswirkungen einer vorgeschlagenen Maßnahme zu einem „globalen Instrument“ verbin-

den. Als solches Instrument sollen sie verschiedene Lösungswege und die jeweiligen poten-

ziellen kurz- und langfristigen Kosten und Konsequenzen aufzeigen. Die Folgenabschätzun-

gen sollen dabei auf einer qualitativen und quantitativen Bewertung der wirtschaftlichen, öko-

logischen und sozialen Auswirkungen beruhen. Ab 2015 unterschied die Kommission zwi-

schen Fahrplänen („roadmaps“) für Regelungsvorhaben einerseits und Folgenabschätzungen 

in der Anfangsphase („inception impact assessments“) für Regelungsvorhaben andererseits. 

Letztere kommen nur bei besonders folgenschweren Vorhaben zum Einsatz. 2017 formulierte 

die Kommission entsprechende „Better Regulation Guidelines“, die detailliertere Vorgaben für 

die Qualitätssicherung im Gesetzgebungszyklus der EU enthalten. 

Für unabhängige Qualitätskontrolle von und Unterstützung bei Folgenabschätzungen der 

Kommission, war ab 2006 das Impact Assessment Board zuständig. 2015 wurde es vom Re-

gulatory Scrutiny Board abgelöst. 

 Zur Qualitätskontrolle durch ex-ante Evaluierungen startete die Kommission eine Reihe

von Initiativen: Das „Programm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit

der Rechtsetzung“ („Regulatory Fitness and Performance Programme“ – REFIT) wurde

mit einer Mitteilung der Kommission im Jahr 2012 gestartet. Mit Hilfe des REFIT-Pro-

gramms will die Kommission die Notwendigkeit von Initiativen, die zu einer wesentlichen

Verringerung oder Vereinfachung der Regulierungskosten führen, benennen und ihre Um-

setzung bewerten, beschließen und überwachen. Das REFIT-Programm soll darüber hin-

aus sicherstellen, dass mit Regelungsvorhaben die angestrebten Ergebnisse erreicht wer-

den. Laut Kommission zielt REFIT „nicht auf Deregulierung, sondern auf bessere Recht-

setzung ab.
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 Die 2015 gestartete „Bessere Ergebnisse durch bessere Rechtsetzung“ - Agenda („better

regulation for better results“, kurz: „better regulation“ agenda) der Kommission initiierte auf

Grundlage des REFIT-Programms die REFIT-Plattform sowie eine Partizipationswebsite

mit dem Titel „Lighten the Load – Have your say“, um Bürgerinnen und Bürgern, deren

Vertretern und bestimmten stakeholders, Äußerungsmöglichkeiten zu geben.

C. Zwischenergebnis

Ex-post Evaluierungen von Gesetzen sind vor allem im Zusammenhang mit sunset legislation, 

insbes. mit experimenteller Gesetzgebung, üblich. Die wichtigsten Evaluierungskriterien sind 

die Erreichung von Zielen, die vor Beschluss des Gesetzes formuliert wurden, sowie die finan-

ziellen Auswirkungen des Gesetzes. Darüber hinaus wird auch wirtschaftspolitischen, umwelt-

politischen und konsumentenschutzpolitischen Zielen sowie der Nachhaltigkeit einer Regelung 

Beachtung geschenkt. 

Ex-ante Evaluierungen, also Gesetzesfolgenabschätzungen, sind in Europa weithin verbreitet. 

Während der Schwerpunkt auf Kosteneffizienz und einem schlanken Staat liegt, sind auch 

Ansätze erkennbar, auch GFA in einem weiteren Sinn durchzuführen, um eine bestimmte Po-

litikerreichung oder andere Nebeneffekte prognostizieren zu können. 

7. Zusammenfassung

Die Analyse zeigte rechtstheoretisch und rechtvergleichend anhand von Beispielen auf, wel-

che Handlungsalternativen dem Gesetzgeber und der Verwaltung zur Verfügung stehen, um 

Experimentierräume zu realisieren. Innerhalb der untersuchten Konzepte können drei Experi-

mentierkonzepte im engeren Sinn und zwei Experimentierkonzepte im weiteren Sinn unter-

schieden werden. 

Experimentierkonzepte im engeren Sinn sind regulatory sandboxes, Experimentierklauseln 

und experimentelle Gesetzgebung. 

Regulatory sandboxes sind das umfassendste der untersuchten Experimentierkonzepte. Im 

Rahmen von regulatory sandboxes experimentieren Unternehmen und Verwaltungsbehörden 

gemeinsam. In der Regel werden Unternehmen im Rahmen von regulatory sandboxes Aus-

nahmen von einzelnen gesetzlichen Bestimmungen für eine bestimmte Zeit gewährt. Der 

Schutzzweck besonders innovationshemmender Bestimmungen soll durch andere, innovati-

onsfreundlichere Maßnahmen verwirklicht werden. Bestimmte regulatory sandboxes ermögli-

chen keine Ausnahme, sondern (nur) einen vorgelagerten und engeren Diskurs zwischen den 
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Verwaltungsbehörden und den Unternehmen. In beiden Fällen evaluiert die Behörde die Ex-

perimente, die im Rahmen der regulatory sandbox durchgeführt wurden, am Ende der Laufzeit 

der regulatory sandbox. So soll eine wechselseitige, „ko-kreative“ Weiterentwicklung sowohl 

der Technologie also auch des Rechts gefördert werden. Das Konzept wird seit 2015 in ver-

schiedenen Rechtsordnungen vor allem auf dem Gebiet der Finanzmarktregulierung verwen-

det. 

Experimentierklauseln lassen das punktuelle Abweichen von einer gesetzlichen Bestimmung 

zu Testzwecken zu. So ermöglicht der Gesetzgeber Unternehmen oder Verwaltungsbehörden 

die Durchführung von Experimenten. Die Konkretisierung der Experimentierklauseln sowie die 

Genehmigung konkreter Ausnahmen auf Grundlage der Experimentierklauseln delegiert der 

Gesetzgeber in der Regel an die Verwaltung. Experimentierklauseln enthalten in den meisten 

Fällen eine Interessenabwägung zwischen dem Interesse zu experimentieren und entgegen-

stehenden Interessen. Darüber hinaus sind Ausnahmen auf Grundlage von Experimentier-

klauseln in der Regel zu befristen und am Ende des Experiments zu evaluieren. Experimen-

tierklauseln sind in Europa bereits deutlich länger als regulatory sandboxes in Verwendung. 

An Unternehmen richten sich vorwiegend Experimentierklauseln auf den Gebieten von Mobi-

lität und Infrastruktur. An Verwaltungsbehörden richten sich Experimentierklauseln in den Be-

reichen der Schul- und Universitätsorganisation sowie im Asylrecht. 

Im Rahmen experimenteller Gesetzgebung experimentiert der Gesetzgeber selbst. Davon 

macht er vor allem dann Gebrauch, wenn der zu regelnde Sachverhalt sehr komplex ist oder 

einzelne Aspekte ungewiss sind. Die einzelnen Gesetze, die im Rahmen experimenteller Ge-

setzgebung beschlossen werden, sind stets befristet und müssen vor Ablauf der Gültigkeit 

evaluiert werden. Basierend auf der Evaluierung treten die Gesetze dann entweder außer Kraft 

oder werden verlängert. Experimentelle Gesetzgebung ist, ähnlich wie die Experimentierklau-

seln, kein neues Konzept in Europa. Hervorzuheben ist, dass es in Deutschland bereits Judi-

katur des Bundesverfassungsgerichts zu experimenteller Gesetzgebung gibt. Den Gesetzge-

ber trifft in solchen Fällen eine Beobachtungs- und gegebenenfalls eine Nachbesserungs-

pflicht. 

Experimentierkonzepte im weiteren Sinn sind Befristungen und Evaluierungen. Elemente die-

ser beiden Konzepte sind in allen drei Experimentierkonzepten im engeren Sinn – in regulatory 

sandboxes, Experimentierklauseln und in der experimentellen Gesetzgebung – zu finden. Die 

Mitgliedschaft in regulatory sandboxes ist befristet. Sowohl die Behörde als auch die Unter-

nehmen können nur dann von der regulatory sandboxes profitieren, wenn die Experimente 

evaluiert werden. Experimentierklauseln sind stets befristet und sehen oft Evaluierungsver-
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pflichtungen seitens der Verwaltung vor. Im Fall von experimenteller Gesetzgebung sind Be-

fristung und Evaluierung sogar zentrale Merkmale, ohne die von experimenteller Gesetzge-

bung gar nicht gesprochen werden kann. 

Die Elemente der untersuchten Experimentierkonzepte im engeren und im weiteren Sinn kön-

nen insgesamt auf vielfältige Art kombiniert werden und könnten auch als Werkzeuge eines 

Werkzeugkastens für das Bauen von Experimentierräumen begriffen werden. 
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III. Rechtlicher Rahmen für Experimentierräume
im Verkehrs- und Mobilitätsrecht

1. Der Experimentierraum als rechtliche Ausnahme

In Experimentierräumen im Bereich des Verkehrs- und Mobilitätsrechts sollen neue Verkehrs-

technologien und Mobilitätskonzepte getestet werden können. In diesem zeitlich und räumlich 

eingeschränkten „Raum“ werden Abweichungen von bestehenden Rechtsvorschriften vorge-

sehen, die der Erprobung solcher neuer Technologien und Konzepte im „Regelbetrieb“ entge-

genstehen. In den Schranken des Experimentierraums gelten daher für alle Verkehrsteilneh-

merInnen oder für bestimmte Berechtigte – im Vergleich zur allgemeinen Rechtslage außer-

halb solcher „Räume“ – abweichende Regelungen. Dies ist durch die Schaffung von gesetzli-

chen Regelungen möglich, die Ausnahmen von der Rechtsordnung, für solche Experimentier-

räume zulassen. 

Ein derartiger Experimentierraum ist aber nicht als rechtsfreier Raum zu verstehen. Im Gegen-

teil, auch im Experimentierraum kommen die gesetzlichen Vorschriften im Grundsatz zur An-

wendung. Nur von jenen spezifischen Regelungen, von denen gesetzlich und in weiterer Folge 

behördlich eine Abweichung vorgesehen wird, kann von den testenden Einrichtungen bzw. 

Unternehmen unter den vorgegebenen Kriterien abgewichen werden.  

Bei der Erstellung eines rechtlichen Ausnahmekonzepts für Experimentierräume kommt den 

höherrangigen rechtlichen Rahmenbedingungen besondere Bedeutung zu. Damit angespro-

chen sind insbes. völker- und europarechtliche Regelungen, die durch ein innerstaatliches 

Ausnahmekonzept für Experimentierräume nicht geändert werden können. Diesbezüglich sind 

insbes. bestehende Ausnahmeregelungen innerhalb der völker- und europarechtlichen Rege-

lungen von Relevanz, um rechtskonformes Experimentieren innerstaatlich etablieren zu kön-

nen. 

Neben den internationalen und europarechtlichen Vorgaben stellt insbes. das österreichische 

Verfassungsrecht einen grundlegenden Rechtsrahmen für die Etablierung von rechtlichen 

Ausnahmeregelungen zur Verfügung. Diesbezüglich sind die kompetenzrechtlichen, rechts-

staatlichen und grundrechtlichen Vorgaben von zentraler Relevanz. Während unter Einhaltung 

der entsprechenden Quoren im Parlament im Zusammenhang mit kompetenzrechtlichen Fra-

gestellungen auch verfassungsrechtliche Änderungen zur Errichtung von Experimentierräu-

men im Verkehrs- und Mobilitätsbereich möglich wären, sind entsprechende Änderungen der 

Verfassung in Hinblick auf rechtliche Ausnahmen von rechtsstaatlichen und grundrechtlichen 

Vorgaben aus Perspektive der Grundprinzipien auszuschließen. 
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Der Gesetzgeber ist bei der Erteilung von Ausnahmeregelungen an gewisse rechtsstaatliche 

und grundrechtliche Rahmenbedingungen gebunden. Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben 

verlangen bei der einfachgesetzlichen Ausgestaltung von rechtlichen Ausnahmen im Ver-

kehrs- und Mobilitätsbereich die Einbeziehung bestehender einfachgesetzlicher Regelungen. 

Ausnahmen sind in diesem Sinne immer im Verhältnis zu jener gesetzlichen Regel zu verste-

hen, von der abgewichen werden soll. Damit eine Ausnahme aus verfassungsrechtlicher Sicht 

hinreichend bestimmt, sachgerecht und verhältnismäßig sein kann, hat diese das jeweils be-

stehende gesetzliche Umfeld zu beachten. Es ist daher aus verfassungsrechtlicher Sicht ge-

boten bestehende einfachgesetzliche Regelungen bei einer gesetzlichen Ausgestaltung von 

Ausnahmeregelungen mitzuberücksichtigen. 

Es geht somit nicht um Experimentierräume, in denen generell eine Ausnahme von der 

Rechtsordnung als rechtsfreier Raum vorgesehen ist, sondern um eine flexible Ausnahme, die 

auf gesetzlicher Grundlage im Einzelfall durch die Verwaltung gewährt wird. Um eine entspre-

chende gesetzliche Ausnahmekonzeption für Experimentierräume im Verkehrs- und Mobili-

tätsbereich zu ermöglichen, sind daher in weiterer Folge 

 die internationalen und europarechtlichen Vorgaben,

 die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie

 die einfachgesetzlichen Themenstellungen

zu analysieren. 

2. Internationale und Europarechtliche Vorgaben

A. Einleitung

Verkehr und Mobilität beschränken sich nicht durch die Grenzen einzelner Nationalstaaten. 

Enge Beziehungen zwischen Nachbarländern gehen mit einem Bedürfnis nach ungehindertem 

Verkehr und Transport von Gütern und Personen einher. Dies hat sich durch die Mitgliedschaft 

in der Europäischen Union und den damit einhergehenden Grundfreiheiten noch einmal deut-

lich verstärkt. In Hinblick auf diese Ausgangslage entwickelte sich in den letzten 100 Jahren 

eine Vielzahl von völker- und europarechtlichen Regelwerken, die das nationale Verkehrsrecht 

in Österreich beeinflussen. Die Möglichkeiten des österreichischen Gesetzgebers in den Be-

reichen Verkehr und Mobilität Regelungen zu treffen, werden durch diese Vorgaben auf über-

staatlicher Ebene eingeschränkt. Betreffend die Ermöglichung von rechtlichen Experimentier-

räumen, in deren Rahmen gewisse Ausnahmen von geltenden Bestimmungen erlaubt werden 
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können, sind diese Rahmenbedingungen zu beachten. Bestehen verbindliche (Mindest-)Vor-

gaben kann von diesen nicht, oder allenfalls nur in dem dafür vorgesehenen rechtlichen Mög-

lichkeiten, eine innerstaatliche Ausnahme vorgesehen werden. 

Im Folgenden sollen daher die internationalen und europarechtlichen Vorgaben analysiert wer-

den, die bei der Gestaltung von Experimentierräumen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich 

durch den österreichischen Gesetzgeber maßgeblich sind. Es kann aber auf die Details der 

vielfältig bestehenden Regelungen nicht im Einzelnen eingegangen werden. Je nach Anlass-

fall wird daher die Notwendigkeit bestehen bleiben, dass die einschlägigen internationalen und 

unionsrechtlichen Vorgaben durch die Vollziehung Berücksichtigung finden. Eine generelle 

Bezugnahme im Rahmen gesetzlicher Vorgaben für Experimentierräume kann nur insoweit 

erfolgen, als die grundsätzliche Einhaltung entsprechender internationaler und unionsrechtli-

cher Regelungen als Bedingung für die Nutzung rechtlicher Experimentierräume eingefordert 

wird. 

In weiterer Folge werden nun zentrale Vorgaben des Völkerrechts (B.) und des Europäischen 

Unionsrechts (C.) näher analysiert sowie Schlussfolgerungen für rechtliche Experimentier-

räume für den Verkehrs- und Mobilitätsbereich (D.) daraus gezogen. 

B. Völkerrecht

a.  Allgemeines

Die ersten völkerrechtlichen Vorgaben für das Verkehrsrecht wurden um den Beginn des 

20. Jahrhunderts geschaffen. Anlass für die erste internationale Konferenz in Paris 1909 war 

der Wunsch, Erleichterungen im grenzüberschreitenden Verkehr zu schaffen. Bereits im Rah-

men dieser Konferenz wurden Vorgaben für nationale Mindeststandards in Bezug auf die Zu-

lassung, die Lenkberechtigung und Vorgaben für einheitliche Verkehrszeichen geschaffen. Für 

Verkehrsregeln blieben jedoch die nationalen Bestimmungen relevant. Die fortschreitende 

Entwicklung der Technik, die zunehmende Dichte des Verkehrs und die schnellen Entwicklung 

im Bereich der Kraftfahrzeuge brachten immer neue Herausforderungen und führten auch zu 

einer ständigen Überarbeitung der internationalen Übereinkommen. Weitere Konventionen 

wurden 1926 in Paris und 1949 in Genf beschlossen. Schließlich wurde 1968 das Überein-

kommen über den Straßenverkehr („Wiener Straßenverkehrskonvention“) geschlossen, das 

die groben Vorgaben für das nationale Verkehrsrecht bis heute festlegt.

Da der Nationalrat anlässlich der Genehmigung von internationalen Verträge im Verkehrsbe-

reich oftmals einen Erfüllungsvorbehalt (Art 50 Abs 2 Z 4 B-VG) beschlossen hat, sind diese 

nicht unmittelbar anwendbar und entfalten erst durch Erlassung von Gesetzen zu deren Um-
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setzung innerstaatlich Rechtswirkung. Eine fehlende oder mangelhafte Umsetzung internatio-

naler Verträge ist (ausschließlich) völkerrechtswidrig. Viele österreichische Bestimmungen im 

Verkehrsbereich sind daher in Umsetzung dieser völkerrechtlichen Normen erlassen worden. 

Zum Teil werden internationale Vorgaben auch durch Einbindung in EU-Rechtsakte für alle 

Mitgliedsstaaten verbindlich. Teilweise wird auch die Europäische Union selbst im Rahmen 

ihrer Zuständigkeiten Vertragspartei von völkerrechtlichen Verträgen. Einige der internationa-

len verkehrsrechtlichen Bestimmungen stellen aber auch ohne Umsetzungsakt – durch die EU 

oder Österreich – unmittelbar anwendbares Völkerrecht dar. Vor allem völkerrechtliche Ab-

kommen hinsichtlich technischer Vorgaben wurden in Österreich ohne Erfüllungsvorbehalt ab-

geschlossen. Aus dem Inhalt oder Zweck des Vertrages oder dem subjektiven Willen der Ver-

tragsschließenden kann sich ergeben, dass dieser dennoch nicht unmittelbar anwendbar ist. 

Zudem kann der völkerrechtliche Vertrag mangels inhaltlicher Bestimmtheit ungeeignet sein, 

als Grundlage für Vollzugsakte zu dienen. Treffen diese Punkte auf den Vertrag (oder auch 

nur einzelne Bestimmungen daraus) jedoch nicht zu, ist dieser unmittelbar anwendbar. Inter-

nationale Vereinbarungen werden darüber hinaus auch durch Verlautbarung als einfache Ge-

setze Teil der nationalen österreichischen Rechtsordnung. Als zentrale völkerrechtliche Best-

immungen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich erweisen sich das Wiener Übereinkommen über 

den Straßenverkehr (b.), das Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen (c.), die UNECE 

Harmonisierung der Fahrzeugvorschriften (d.), internationale Regelungen betreffend den Gü-

terverkehr (e.) sowie das Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention (f.). 

b.  Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr

Das Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr (Wiener Straßenverkehrskonvention) 

aus dem Jahr 1968 legt den grundlegenden Rahmen für das europäische Straßenverkehrs-

recht fest. Das Ziel der Vertragsparteien war die Erleichterung des internationalen Straßenver-

kehrs und die Erhöhung der Sicherheit auf Straßen (Präambel). Für Österreich trat die Wiener 

Straßenverkehrskonvention am 11. August 1982 in Kraft. Darüber hinaus ist Österreich auch 

Vertragspartei des europäischen Zusatzübereinkommens zur Wiener Straßenverkehrskon-

vention. Zu beiden Abkommen wurde vom Nationalrat ein Erfüllungsvorbehalt gem 

Art 50 Abs 2 B-VG beschlossen. 

Die Wiener Straßenverkehrskonvention normiert internationale Vorgaben zu Verkehrszeichen, 

Vorschriften über die Zulassung von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern, Verkehrsregeln, Min-

destanforderungen an LenkerInnen von Kraftfahrzeugen und nationale Führerscheine. Die 

Vorschriften zur Zulassung von Kraftfahrzeugen und Anhängern stellen hauptsächlich techni-

sche Mindestvorgaben dar, die für den Einsatz der Fahrzeuge im internationalen Verkehr er-

füllt werden müssen.  
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Art 1 lit o und lit p Wiener Straßenverkehrskonvention enthalten Definitionen für zwei verschie-

den Arten des Kraftfahrzeugs. Art 1 lit o Wiener Straßenverkehrskonvention legt ein weites 

Begriffsverständnis fest, das alle auf der Straße mit eigener Kraft verkehrenden Fahrzeuge mit 

Antriebsmotor, ausgenommen Motorfahrräder und Schienenfahrzeuge, einschließt. Die von 

Art 1 lit p Wiener Straßenverkehrskonvention erfassten Kraftfahrzeuge stellen hingegen eine 

Unterkategorie dazu dar. Erfasst sind nach dieser Definition nur Kraftfahrzeuge, die üblicher-

weise – nicht nur gelegentlich – auf der Straße zur Beförderung von Personen oder Gütern 

dienen. Viele Bestimmungen gelten nur für diese zweite Kategorie von Kraftfahrzeugen, da-

runter auch die technischen Mindestvorgaben.  

Bestimmungen, die alle Kraftfahrzeuge (und auch andere Fahrzeuge wie Fahrräder) betreffen, 

sind etwa die Vorschriften des Art 8 Wiener Straßenverkehrskonvention über den/die Lenke-

rIn. Gem. Art 1 lit v Wiener Straßenverkehrskonvention ist der „Lenker […] jede Person, die 

ein Kraftfahrzeug oder ein anderes Fahrzeug (Fahrräder eingeschlossen) lenkt“. Art 8 Abs 1 

Wiener Straßenverkehrskonvention sieht vor, dass „[j]edes Fahrzeug und miteinander verbun-

dene Fahrzeuge […], wenn sie in Bewegung sind, einen Lenker haben“ müssen. Diese/r Len-

kerIn muss sowohl über die körperliche und geistige Eignung verfügen, zu lenken, als auch 

die für die Lenkung erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten haben sowie dauernd in der 

Lage sein, das Fahrzeug zu beherrschen. Diese Bestimmungen gelten für alle Kraftfahrzeuge 

und nicht nur jene, die üblicherweise der Personen- oder Güterbeförderung dienen. 

Kapitel II der Wiener Straßenverkehrskonvention normiert Verkehrsregeln und legt verschie-

dene Pflichten des Lenkers/der Lenkerin in bestimmten Situationen fest. Art 11 Wiener Stra-

ßenverkehrskonvention enthält beispielsweise Vorgaben für das Überholen und Fahren in Ko-

lonnen und Art 13 Wiener Straßenverkehrskonvention zur Geschwindigkeit und zum Abstand 

zwischen Fahrzeugen; Art 31 Wiener Straßenverkehrskonvention legt die Pflichten im Falle 

eines Unfalles fest. Bisweilen handelt es sich bei den Vorschriften um Rahmenvorgaben, die 

sodann national zu konkretisieren sind. So enthält Art 13 Abs 2 Wiener Straßenverkehrskon-

vention selbst keine Höchstgeschwindigkeiten, sondern verpflichtet lediglich dazu, diese nati-

onal vorzusehen. Innerstaatliche Vorschriften können Ausnahmen von diesen Verkehrsregeln 

gem Art 34 Wiener Straßenverkehrskonvention nur betreffend Einsatzfahrzeuge sowie Ma-

schinen, die für den Bau, die Instandsetzung und die Instandhaltung der Straßen benutzt wer-

den, vorsehen. 

Zusätzlich normiert die Wiener Straßenverkehrskonvention auch grundlegende Vorgaben be-

treffend verschiedene Verkehrszeichen. So verpflichten sich Staaten gem Art 4 Wiener Stra-

ßenverkehrskonvention dazu, ein zusammenhängendes System zu bilden,die Zahl der Arten 

der Verkehrszeichen zu beschränken und sie in ausreichendem Abstand vor einer Gefahren-

stelle anzubringen. 
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Des Weiteren werden Regelungen getroffen zur Führerscheinpflicht (Art 41 Abs 1 lit a Wiener 

Straßenverkehrskonvention), welche nur LenkerInnen von Kraftfahrzeugen trifft, die üblicher-

weise der Personen- oder Güterbeförderung dienen (Art 1 lit p Wiener Straßenverkehrskon-

vention), sowie die Bedingungen der Erlangung und die Gestaltung der nationalen und inter-

nationalen Führerscheine festgeschrieben. 

Anhang 5 der Wiener Straßenverkehrskonvention legt technische Anforderungen u.a. für 

Bremsen, Beleuchtung und Lenkvorrichtung fest. Eine Verschärfung oder Ergänzung der Zu-

lassungsbedingungen durch die Vertragsparteien auf nationaler Ebene ist möglich. Ausnah-

men sind im innerstaatlichen Bereich gem Anhang 5 Kapitel IV der Wiener Straßenver-

kehrskonvention u.a. „für Fahrzeuge zur Durchführung von Versuchen zur technischen Wei-

terentwicklung und Hebung der Verkehrssicherheit“ möglich. Experimentierräume zur Erpro-

bung neuer Fahrzeugtechnologien im Interesse der Verkehrssicherheit fallen daher unter 

diese Ausnahme. Die Einhaltung der allgemeinen Regeln der Wiener Straßenverkehrskonven-

tion, zB der Verkehrsregeln des Kapitel II, ist jedoch weiterhin geboten. Eine Abweichung von 

den technischen Mindestanforderungen des Anhangs 5 der Wiener Straßenverkehrskonven-

tion ist jedoch möglich. 

Im Jahr 2014 wurde in Hinblick auf die vielfältigen technischen Neuentwicklungen im Bereich 

des automatisierten und autonomen Fahrens eine Änderung der Wiener Straßenverkehrskon-

vention beschlossen, welche am 23. März 2016 in Kraft getreten ist. Art 8 Wiener Straßenver-

kehrskonvention wurde um einen „Abs 5bis“ ergänzt, der explizit auf „automatisierte Systeme“ 

Bezug nimmt. Demnach sind diese mit Art 8 und Art 13 Abs 1 Wiener Straßenverkehrskon-

vention nunmehr vereinbar, wenn das Fahrzeug von einem nach den ECE-Regeln zulässigen 

System gesteuert oder von einem „Führer“ übersteuert oder ausgeschaltet werden kann.  

Die Wiener Straßenverkehrskonvention legt verschiedene Mindestvorgaben in Hinblick auf 

technische Standards der dem Personen- oder Güterbeförderung dienenden Kraftfahrzeuge 

im Straßenverkehr fest. Von diesen Regeln kann im Rahmen eines Experimentierraums zur 

Durchführung von Tests zum Zweck der Erhöhung der Verkehrssicherheit abgewichen wer-

den. Die allgemeinen Regeln hinsichtlich des im Straßenverkehr vorgeschriebenen Verhal-

tens, inklusive der Pflichten eines Fahrzeuglenkers/ einer Fahrzeuglenkerin, müssen jedoch 

eingehalten werden. Ausnahmen für die zur Instandhaltung der Straße eingesetzten Fahr-

zeuge sind zulässig. Die Möglichkeit, automatisierten Systemen Fahraufgaben zu übertragen, 

wurde jedoch durch Art 8 Abs 5bis Wiener Straßenverkehrskonvention geschaffen. Zu beach-

ten ist, dass insbes. die technischen Vorschriften der Wiener Straßenverkehrskonvention nur 

für Kraftfahrzeuge gelten, die üblicherweise – nicht nur gelegentlich – auf der Straße zur Be-

förderung von Personen oder Gütern dienen. Anders jedoch die Verkehrsregeln, welche sich 
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an alle FahrzeuglenkerInnen sowie andere VerkehrsteilnehmerInnen richten. Allgemein ist zu-

dem anzumerken, dass das Wiener Straßenverkehrskonvention durch den vom Nationalrat 

beschlossenen Erfüllungsvorbehalt nicht unmittelbar anwendbar ist; eine - nicht in den Aus-

nahmebestimmungen der Konvention vorgesehene – Abweichung von ihren Vorschriften ist 

daher zwar nach dem Völkerrecht, nicht jedoch zwangsläufig auch nach dem nationalen Recht 

unzulässig. 

c.  Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen

Das Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen enthält Vorschriften über das Aus-

sehen von Verkehrszeichen, inklusive allfälliger Aufschriften auf Zeichen und Zusatztafeln. 

Darüber hinaus sind auch Vorgaben zu Straßenmarkierungen, Lichtzeichen sowie der Siche-

rung von Bahnübergängen und Baustellen auf der Fahrbahn geregelt. In den Anhängen des 

Übereinkommens finden sich bildliche Darstellungen und die Bedeutung der einzelnen Stra-

ßenverkehrszeichen. Auch hierbei handelt es sich um einen Vertrag mit Erfüllungsvorbehalt, 

der daher innerstaatlich nicht unmittelbar anwendbar ist. 

Die Verkehrszeichen werden eingeteilt in Gefahrenwarnzeichen, Vorschriftszeichen (diese 

werden wiederum unterteilt in Vorrangzeichen, Gebotszeichen und Verbots- oder Beschrän-

kungszeichen) und Hinweiszeichen. Gem Art 3 Wiener Übereinkommen über Straßenver-

kehrszeichen können die Vertragsparteien, wenn für eine bestimmte Verkehrssituation kein 

Verkehrszeichen festgelegt wurde, ein neues Verkehrszeichen einführen. Diesem darf jedoch 

durch das Übereinkommen nicht bereits eine andere Bedeutung zugewiesen worden sein. 

In Bezug auf das Aussehen der geregelten Verkehrszeichen wird entweder eine Version vor-

gegeben oder den Vertragsstaaten die Auswahl zwischen mehreren Optionen ermöglicht. 

Diesbezüglich trifft das Europäische Zusatzübereinkommen (mit Erfüllungsvorbehalt) in vielen 

Bereichen, in denen den Vertragsstaaten nach dem Grundübereinkommen eine Auswahlmög-

lichkeit verbleibt, eine definitive Entscheidung für den europäischen Verkehrsraum. 

Das Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen enthält auch Vorgaben für Licht-

zeichen zur Regelung des Fahrzeugverkehrs. Die Bedeutung der einzelnen Ampelfarben wird 

vorgegeben. Ein erlaubtes Rechtsabbiegen bei Rot, welches durch Anbringen eines Schildes 

signalisiert wird, sieht das Übereinkommen nicht vor. Das rote Licht bedeutet gem Art 23 Abs 1 

lit a sublit ii Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen das Verbot weiterzufahren. 

Eine Durchbrechung dieser Vorschrift zur Weiterfahrt in eine bestimmte Richtung, wird durch 

Art 23 Abs 10 Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen vorgesehen, wenn da-

neben ein zusätzliches grünes Licht in Form eines Pfeiles befindet. Die völkerrechtliche Zuläs-

sigkeit der Einführung einer derartigen Regelung in Deutschland war umstritten. Vertreten 

wurde, dass die Einführung eines nicht vorgesehenen Zeichens (des Grünpfeilschildes) durch 
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Art 3 Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen gedeckt sei und die Vorschriften 

betreffend des Verhaltens bei Rotlicht zudem nur eine Weiterfahrt ohne vorheriges Anhalten 

verbieten würden. 

Das Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen schränkt die Möglichkeiten im 

Rahmen von Experimentierräumen Verkehrszeichen, Lichtzeichen oder Straßenmarkierungen 

vorzusehen insofern ein, als für Vorschriften, für die bereits Zeichen festgelegt sind, keine 

abweichenden Zeichen vorgesehen werden können und zudem den vorgegebenen Zeichen 

keine neue Bedeutung zugewiesen werden darf. Die Einführung neuer Verkehrszeichen für 

Vorschriften, für die das Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen kein Zeichen, 

kein Symbol oder keine Markierung vorsieht, ist jedoch – nicht nur für Experimentierräume – 

möglich. 

d.  UNECE Harmonisierung der Fahrzeugvorschriften

Auf der Basis des Fahrzeugteileübereinkommens der Wirtschaftskommission für Europa der 

Vereinten Nationen (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE) von 1958 

werden internationale technische Vorgaben für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und 

Fahrzeugbestandteile sowie die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen festgelegt. 

Österreich ist seit 1971 und die Europäische Union seit 1998 Vertragspartei des Übereinkom-

mens. Die Genehmigung durch den Nationalrat erfolgte in in Österreich ohne Erfüllungsvorbe-

halt. Zuständig für die Erarbeitung neuer Regelungen ist das „Weltforum zur Harmonisierung 

von Regelungen für Kraftfahrzeuge“ (WP.29), eine Arbeitsgruppe der UNECE. Es existieren 

mehr als 140 sogenannter „ECE-Regelungen“. Die Vertragsstaaten erkennen diese freiwillig 

an, teilweise werden sie für Österreich auch durch Rechtsakte auf Unionsebene verpflichtend. 

Die von Österreich angewandten Regelungen sind gem § 26a Abs 3 KFG durch Verordnung 

für verbindlich zu erklären, sofern nicht Rücksichten auf die besonderen Verhältnisse in Ös-

terreich entgegenstehen. Die Regelungsgegenstände der einzelnen ECE-Regelungen sind 

vielfältig und betreffen u.a. technischen Vorgaben für einzelne Bauteile wie Lenkanlangen, 

Bremsen oder bestimmte Sicherheitseinrichtungen. Des Weiteren finden sich aber auch allge-

meine Vorgaben etwa bezüglich der Emissionen und Abgase oder der von Kraftfahrzeugen 

verursachten Geräusche. Die Vorschriften des Übereinkommens von 1958 legen im Zusam-

menhang mit diesen technischen Vorschriften einheitliche Genehmigungsbedingungen und – 

zeichen fest. Unter Genehmigung ist dabei die Typengenehmigung der betreffenden mit be-

stimmten Ausrüstungsgegenständen oder Teilen ausgestatteten Fahrzeuge gemeint. Einzel-

genehmigungen regelt das Übereinkommen nicht. Fahrzeugen und Fahrzeugteilen mit einer 

ECE-Genehmigung müssen in jedem Land, das die entsprechende Regelung anwendet, an-

erkannt werden. 
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Der Förderung einer weltweiten Harmonisierung von technischen Vorschriften für Kraftfahr-

zeuge dient das Übereinkommen über Globale Technische Regelungen (UN-GTR) von 1998. 

Österreich ist diesem nicht beigetreten, allerdings ist die Europäische Union Vertragspartei. 

Zur Ausarbeitung dieser technischen Vorgaben ist ebenfalls die Arbeitsgruppe WP.29 des UN-

ECE zuständig. Die Vertragsparteien, die für eine UN-GTR gestimmt haben, verpflichten sich 

eine Umsetzung der UN-GTR in nationales Recht anzustreben. Geschieht dies nicht, sind die 

Gründe dafür dazulegen. Anders als im Übereinkommen von 1958 sind darin keine administ-

rativen Vorgaben betreffend die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen vorgesehen; 

der Fokus liegt auf leistungsbezogenen Vorschriften. 

Im Rahmen von Experimentierräumen sollen technische Neuerungen erprobt werden können, 

die unter Umständen nicht mit den von Österreich anzuwendenden Regelungen übereinstim-

men, die von der Arbeitsgruppe des UNECE festgelegt wurden. Eine Ausnahmegenehmigung 

für Einzelfahrzeuge oder eine Fahrzeugtype kann jedoch außerhalb des festgelegten ECE-

Typengenehmigungssystems – ohne Verwendung des ECE-Prüfzeichens – erfolgen. Zu be-

achten ist jedoch, dass viele dieser technischen Vorschriften für Österreich durch Verordnung 

gem. § 26a Abs 3 KFG oder aufgrund der Eingliederung in EU-Rechtsakte innerstaatlich (auch 

für Einzelgenehmigungen) verpflichtend geworden sind. Ausnahmen sind daher nur innerhalb 

des europarechtlich und national vorgegebenen Rahmens möglich. 

e.  Regelungen betreffend den Güterverkehr

Die Beförderung bestimmter Kategorien von Gefahrengütern im grenzüberschreitenden Stra-

ßenverkehr verbietet das Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung 

gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Für den Transport anderer Kategorien von gefährli-

chen Gütern werden Vorschriften über die Kennzeichnung und Verpackung sowie Vorgaben 

für die transportierenden Fahrzeuge festgelegt. Die Vertragsstaaten können die Beförderung 

weiterer Güter untersagen oder weniger strenge Regelungen durch bi- oder multilaterale Ver-

einbarungen vorsehen. Zu diesem Übereinkommen besteht kein Erfüllungsvorbehalt gem 

Art 50 Abs 2 B-VG. 

Das ADR stellt kein Hindernis für die rein innerstaatliche Erprobung von neuen Technologien 

oder Konzepten im Bereich der Güterbeförderung dar. Der Anwendungsbereich erfasst nur 

Beförderungen von Gefahrengütern auf dem Gebiet von mindestens zwei Vertragsparteien. 

Das Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr 

(CMR) gilt für entgeltliche Verträge betreffend die Güterbeförderung. Die CMR stellt nationales 

Recht dar. Die Art 2 bis 30 und 32 bis 41 CMR finden aufgrund der Bestimmung des § 439a 

UGB auch auf rein innerstaatliche Transporte Anwendung. Sie regeln die Beförderungsbedin-
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gungen, die Haftung und die Rechtsdurchsetzung im Zusammenhang mit Beförderungsverträ-

gen. Art 17 CMR sieht eine verschuldensunabhängige Haftung des Frachtführers für den Ver-

lust, die Beschädigung oder die Überschreitung der Lieferfrist vor. Eine Befreiung von dieser 

Haftung kommt nur nach den in der CMR vorgesehenen Gründen in Betracht. Die Bestimmun-

gen können gem. Art 41 CMR nicht abbedungen werden und stellen daher zwingendes Recht 

dar. 

Experimentierräume im Bereich der Güterbeförderung haben die Vorgaben der CMR zu be-

achten. Sie enthält zwar nur Vorgaben für Beförderungsverträge im grenzüberschreitenden 

Verkehr, das UGB schreibt jedoch die Anwendung ihrer Regeln auch auf innerstaatliche Trans-

porte vor. Abweichungen von den vorgesehenen Regelungen der CMR in Hinblick auf rein 

innerstaatliche Erprobungen stehen daher keine völkerrechtlichen – sondern nationale – Best-

immungen entgegen.  

Empfehlungen für den Transport von Gefahrengütern sehen zudem die Model Regulations der 

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods der Vereinten Nationen vor. Sie 

haben unverbindlichen Charakter, enthalten keine bindenden Vorschriften und stehen daher 

der Umsetzung von Experimentierräumen nicht im Weg. 

f.  Das Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention

Das Übereinkommen zum Schutz der Alpen ist ein Rahmenabkommen zwischen den Alpen-

ländern (u.a. Österreich, Deutschland, Frankreich) sowie der Europäischen Union zum Schutz 

und zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung der Alpenregion. Spezifische Maßnahmen 

für verschiedene Sachgebiete werden in den Protokollen festgelegt. Das Protokoll über die 

Durchführung der Alpenkonvention im Bereich Verkehr (Verkehrsprotokoll) dient dem Ziel ei-

ner nachhaltigen Verkehrspolitik (Art 1 Verkehrsprotokoll zur Alpenkonvention).  Die Alpenkon-

vention wurde vom Nationalrat mit Erfüllungsvorbehalt genehmigt, das Verkehrsprotokoll je-

doch ohne einen solchen. 

Kapitel II des Verkehrsprotokolls sieht verkehrspolitische Strategien sowie technische Maß-

nahmen zur Erreichung der Ziele des Protokolls vor. Zu diesen Maßnahmen zählt die Ver-

pflichtung zur Förderung der Einrichtung und des Ausbaus kundenfreundlicher und umweltge-

rechter Verkehrssysteme. Für große Neubauten, wesentliche Änderungen oder Ausbauten an 

der Verkehrsinfrastruktur besteht eine Verpflichtung, Zweckmäßigkeitsprüfungen, Umweltver-

träglichkeitsprüfungen und Risikoanalysen vorzunehmen. Bei Vorhaben mit erheblichen 

grenzüberschreitenden Auswirkungen sind Konsultationen mit den anderen Vertragsstaaten 

durchzuführen.  
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Experimentierräume im Alpenraum haben die Vorgaben der Alpenkonvention und ihres Ver-

kehrsprotokolls zu beachten; gegebenenfalls kann eine vorzunehmende Änderung der Infra-

struktur etwa Umweltprüfungspflichten oder die Einbindung von Nachbarstaaten erfordern. 

Durch eine – insbes. räumliche – Einschränkung von Experimentierräumen werden regelmä-

ßig keine „großen Neubauten“, „wesentlichen Änderungen“ oder „erheblichen grenzüber-

schreitenden Auswirkungen“ zu erwarten sein, die derartige Verpflichtungen auslösen. Die 

Ziele des Protokolls und insbes. die Verpflichtung zu einer nachhaltigen Verkehrspolitik sind 

bei jeglichen Maßnahmen im Bereich des Verkehrs- und Mobilitätsbereich zu beachten – da-

her auch bei der Schaffung von Experimentierräumen. 

g.  Schlussfolgerungen für rechtliche Experimentierräume

in Österreich – Völkerrecht

Als zentrale völkerrechtliche Bestimmungen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich erweisen sich 

das Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr, das Übereinkommen über Straßenver-

kehrszeichen, die UNECE Harmonisierung der Fahrzeugvorschriften, internationale Regelun-

gen betreffend den Güterverkehr sowie das Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention.  

 Wiener Straßenverkehrskonvention

Die Wiener Straßenverkehrskonvention legt verschiedene Mindestvorgaben in Hinblick auf 

technische Standards der dem Personen- oder Güterbeförderung dienenden Kraftfahrzeuge 

im Straßenverkehr fest. Abweichungen von diesen Regeln im Rahmen eines Experimentier-

raums zur Durchführung von Tests zum Zweck der Erhöhung der Verkehrssicherheit sind mög-

lich. Die allgemeinen Regeln hinsichtlich des im Straßenverkehr vorgeschriebenen Verhaltens, 

inklusive der Pflichten eines Fahrzeuglenkers/ einer Fahrzeuglenkerin, müssen jedoch einge-

halten werden. Ausnahmen für zur Instandhaltung der Straße eingesetzte Fahrzeuge sind zu-

lässig. Die Möglichkeit, automatisierten Systemen Fahraufgaben zu übertragen wurde durch 

Art 8 Abs 5bis Wiener Straßenverkehrskonvention geschaffen. Zu beachten ist des Weiteren, 

dass insbes. die technischen Vorschriften der Wiener Straßenverkehrskonvention nur für 

Kraftfahrzeuge gelten, die üblicherweise – nicht nur gelegentlich – auf der Straße zur Beför-

derung von Personen oder Gütern dienen. Anders jedoch die Verkehrsregeln, welche sich an 

alle FahrzeuglenkerInnen sowie andere VerkehrsteilnehmerInnen richten. Bisweilen handelt 

es sich bei den Vorschriften um Rahmenvorgaben, die sodann national zu konkretisieren sind. 

 Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen

Das Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen schränkt die Möglichkeiten im 

Rahmen von Experimentierräumen Verkehrszeichen, Lichtzeichen und Straßenmarkierungen 

vorzusehen insofern ein, als für Vorschriften, für die bereits Zeichen festgelegt sind, keine 
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abweichenden Zeichen vorgesehen werden können und zudem den vorgegebenen Zeichen 

keine neue Bedeutung zugewiesen werden darf (Art 3 Wiener Übereinkommen über Straßen-

verkehrszeichen). Die Einführung neuer Verkehrszeichen für Vorschriften, für die das Wiener 

Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen kein Zeichen, kein Symbol oder keine Markie-

rung vorsieht, ist jedoch – nicht nur für Experimentierräume – möglich. 

 UNECE Harmonisierung der Fahrzeugvorschriften

Im Rahmen von Experimentierräumen soll die Erprobung von technischen Neuerungen mög-

lich sein, die unter Umständen nicht mit den von Österreich anzuwendenden Regelungen 

übereinstimmen, die von der Arbeitsgruppe des UNECE festgelegt wurden. Eine Ausnahme-

genehmigung für Einzelfahrzeuge oder eine Fahrzeugtype außerhalb des festgelegten ECE-

Typengenehmigungssystems – ohne Verwendung des ECE-Prüfzeichens – kann aus völker-

rechtlicher Sicht erteilt werden. Zu beachten ist jedoch, dass viele dieser technischen Vor-

schriften für Österreich durch Verordnung gem. § 26a Abs 3 KFG oder aufgrund der Einglie-

derung in EU-Rechtsakte innerstaatlich (auch für Einzelgenehmigungen) verpflichtend gewor-

den sind. Ausnahmen sind daher diesbezüglich nur innerhalb des europarechtlichen und nati-

onalen vorgegebenen Rahmens möglich. 

 Internationale Regelungen betreffend den Güterverkehr

Für Experimentierräume im Bereich der Güterbeförderung stellt das ADR (Europäische Über-

einkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) kein Hin-

dernis für die rein innerstaatliche Erprobung von neuen Technologien oder Konzepten im Be-

reich der Güterbeförderung dar. Der Anwendungsbereich erfasst nur Beförderungen von be-

stimmten Gefahrengütern auf dem Gebiet von mindestens zwei Vertragsparteien. 

Von Relevanz sind jedoch die Vorgaben der CMR (Übereinkommen über den Beförderungs-

vertrag im internationalen Straßengüterverkehr), welche in Hinblick auf die Bedingungen des 

Frachtvertrages beachtet werden müssen. Ihre Anwendung auf innerstaatliche Transporte 

ergibt sich dabei nicht aus dem völkerrechtlichen Übereinkommen, sondern aus dem UGB, 

das eine Anwendung auf diese anordnet. Abweichungen von den vorgesehenen Regelungen 

in Hinblick auf rein innerstaatliche Erprobungen stehen daher nationale, nicht jedoch interna-

tionale Vorgaben entgegen.  

 Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention

Experimentierräume im Alpenraum haben die Vorgaben der Alpenkonvention und ihres Ver-

kehrsprotokolls zu beachten; gegebenenfalls kann eine vorzunehmende Änderung der Infra-

struktur etwa Umweltprüfungspflichten oder die Einbindung von Nachbarstaaten erfordern. 
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Durch eine – insbes. räumliche – Einschränkung von Experimentierräumen werden jedoch 

regelmäßig keine „großen Neubauten“, „wesentlichen Änderungen“ oder „erheblichen grenz-

überschreitenden Auswirkungen“ zu erwarten sein, die derartige Verpflichtungen auslösen. 

Die Ziele des Protokolls und insbes. die Verpflichtung zu einer nachhaltigen Verkehrspolitik 

sind jedoch bei jeglichen Maßnahmen im Bereich des Verkehrs- und Mobilitätsbereich zu be-

achten – daher auch bei der Schaffung von Experimentierräumen. 

Abschließend ist anzumerken, dass der Nationalrat – anlässlich der Genehmigung von inter-

nationalen Verträge im Verkehrsbereich – oftmals einen Erfüllungsvorbehalt (Art 50 Abs 2 

Z 4 B-VG) beschlossen hat, wodurch diese nicht unmittelbar anwendbar sind und erst durch 

Erlassung von Gesetzen zur Umsetzung innerstaatlich Rechtswirkung entfalten. Eine (nicht 

vorgesehene) Abweichung von völkerrechtlichen Vorschriften ist daher in diesen Fällen zwar 

nach dem Völkerrecht unzulässig, aber nicht zwangsläufig auch nach dem nationalen Recht. 

Eine fehlende oder mangelhafte Umsetzung internationaler Verträge ist jedoch völkerrechts-

widrig. Vor allem völkerrechtliche Abkommen hinsichtlich technischer Vorgaben wurden in Ös-

terreich zudem oftmals ohne Erfüllungsvorbehalt abgeschlossen. 

C. Europäisches Unionsrecht

a.  Zuständigkeit der Union im Bereich der gemeinsamen Verkehrspolitik

Innerhalb der Europäischen Union ist die rechtliche Beziehung zwischen den einzelnen Mit-

gliedsstaaten und der Union besonders eng. Für den Austausch von Gütern auf dem europä-

ischen Binnenmarkt ist der Straßenverkehr von großer Bedeutung. Insofern besteht auf uni-

onsrechtlicher Ebene eine Vielzahl von Vorschriften betreffend die gemeinsame Verkehrspo-

litik, die eine weitgehende Harmonisierung vorsehen. In Bereichen der gemeinsamen Zustän-

digkeit, in denen die Union Vorschriften erlassen hat, sind die Mitgliedstaaten nicht mehr be-

rechtigt, eigene Vorschriften zu erlassen. Es ist daher auch nicht möglich im Rahmen von 

Ausnahmen von diesen Vorgaben abzugehen. 

Der Bereich des Verkehrs war einer der ersten gemeinsamen Politikbereiche. Die gemein-

same Verkehrspolitik kann nicht losgelöst von den Zielen der Verträge betrachtet werden, son-

dern diente deren Verfolgung. Im Verkehrssektor kommt daher insbes. auch für die Gewähr-

leistung der Ziele und Garantien des Binnenmarktes eine wesentliche Bedeutung zu. Der Bin-

nenmarkt wird im Bereich des Verkehrs durch die Anwendung der Bestimmungen zur Perso-

nenfreizügigkeit und zum Wettbewerb, die Regelungen der gemeinsamen Verkehrspolitik be-

treffend die Dienstleistungsfreiheit und die Harmonisierung der nationalen Vorschriften ver-

wirklicht. 
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Der gemeinsame Verkehrspolitik kommt eine Schlüsselfunktion für den Binnenmarktes zu, wo-

bei der Faktor „Verkehr“ nicht nur Instrument zu dessen Verwirklichung, sondern auch selbst 

ein Element des Binnenmarktes ist. Neben der Förderung der Grundfreiheiten, insbes. des 

freier Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit und der Personenfreizügigkeit, liegt ein 

zentraler Fokus der unionsrechtlichen Regelungen im Verkehrsbereich auch auf dem Thema 

der Straßensicherheit. Maßnahmen der letzten Jahre unterstreichen zudem auch die zuneh-

mende Bedeutung der Angelegenheiten des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Nicht 

zuletzt werden außerdem Fragen der Innovation und alternativer Mobilität auf europäischer 

Ebene diskutiert. Das Weißbuch „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrs-

raum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem“ 

nennt die ehrgeizigen Ziele der Union im Bereich des Verkehrswesens. Darunter die Reduktion 

der Nutzung „mit konventionellem Kraftstoff betriebener PKW“ und ein vollständiger Verzicht 

auf solche in Städten, Verlagerung des Straßengüterverkehrs auf andere Verkehrsträgen so-

wie die Senkung der Unfalltoten im Straßenverkehr auf nahezu null. 

Darüber hinaus wirken aber auch zahlreiche andere unionsrechtliche Politiken in Fragestel-

lungen rechtlicher Experimentierräume ein, die einer Berücksichtigung bei der Ausgestaltung 

derselben bedürfen. So werden in weiterer Folge die Zuständigkeit der Union im Bereich der 

gemeinsamen Verkehrspolitik, technische Vorschriften für Fahrzeuge, Maßnahmen zur Ver-

besserung der Verkehrssicherheit, Anforderungen an Führerscheine und LenkerInnen, Wett-

bewerbsrecht, Regelungen des Güter- und Personentransports, Beihilfenkontrolle und steuer-

liche Vorschriften, Datenschutz sowie weitere unionsrechtliche Aspekte näher analysiert. 

Der folgende Überblick über verschiedene Gebiete, auf denen im Bereich des Verkehrs und 

der Mobilität Vorgaben durch Unionsrecht bestehen, soll einige Grenzen des nationalen Ge-

staltungsspielraums aufzeigen. Eine vollständige Darstellung aller Rechtsakte, die Auswirkun-

gen auf Vorhaben im Verkehrssektor haben, ist in dem gegebenen Rahmen weder möglich 

noch sinnvoll. Zu bedenken ist zumal, dass auch nichtverkehrsspezifische, allgemeine Rege-

lungen aufgrund vielfältiger Berührungspunkte der Verkehrspolitik mit anderen Politikberei-

chen, zu beachten sind. 

b.  Primärrechtlicher Rahmen

Bereits die Gründungsverträge unterstellen den Verkehr einer gemeinsamen Politik. Die Um-

risse dieser gemeinsamen Verkehrspolitik bleiben mangels primärrechtlicher Definition jedoch 

unklar. Die Verkehrspolitik orientiert sich an den allgemeinen Zielen der Verträge. Diese wer-

den durch die Regelungen der gemeinsamen Verkehrspolitik ausgeführt und ergänzt. Ziel der 

Verkehrspolitik der Union ist es, die verkehrsbehindernde Wirkung der Grenzen zu beseitigen. 
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Die Bereiche des „Verkehrs“ und der „transeuropäischen Netze“ liegen gem. Art 4 Abs 2 lit g 

und h AEUV in der geteilten Zuständigkeit. Gegenstand verkehrsrechtlicher Regelungen kön-

nen die Erbringung von Transportdienstleistungen, technische oder organisatorische Einrich-

tungen, der Netzzugang, die Verkehrsinfrastruktur, sowie mit dem Beförderungsvorgang ver-

bundene „verkehrsnahe“ Tätigkeiten sein. Insbes. auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit be-

stehen Regelungen, die nicht nur den internationalen, sondern auch den nationalen Verkehr 

betreffen. 

Art 58 Abs 1 AEUV schließt die Geltung der Dienstleistungsfreiheit auf dem Gebiet des Ver-

kehrs aus; stattdessen gelten die Bestimmungen dazu über den Verkehr. Auf Basis des Art 91 

Abs 1 lit a und b AEUV wird die Dienstleistungsfreiheit im Verkehrsbereich durch Sekundär-

rechtsakte schrittweise hergestellt. 

Diese Regelungen zur gemeinsamen Verkehrspolitik der Union finden sich in den Art 90 bis 

100 AEUV. Art 91 Abs 1 lit a AEUV stellt die Grundlage für gemeinsamen Regeln und Maß-

nahmen betreffend den internationalen Verkehr dar. Unter “internationaler Verkehr“ ist jener 

Verkehr zu verstehen, der aus dem, nach dem oder durch das Hoheitsgebiet eines Mitglied-

staats führt. Auch die Erlassung von Vorschriften betreffend die Bedingungen der Zulassung 

von Verkehrsunternehmen zum Verkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie nicht an-

sässig sind sowie die Verbesserung der Verkehrssicherheit (auch im rein innerstaatlichen Ver-

kehr) kann auf Basis des Art 91 AEUV erfolgen. Außerdem sieht dieser auch die Möglichkeit 

zur Erlassung “alle[r] sonstigen zweckdienlichen Vorschriften“ vor. 

Die weiteren Artikel des AEUV Kapitels über den Verkehr betreffen zum Teil den Abbau von 

Diskriminierungen von Verkehrsunternehmern/Verkehrsunternehmerinnen aus anderen Mit-

gliedsstaaten sowie von anderen Behinderungen des Wettbewerbs und zum Teil Möglichkei-

ten des Staates durch Beihilfen für Leistungen, die mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes 

in Zusammenhang stehen, regulierend einzugreifen (Art 93 AEUV). Gemeint sind mit letzterem 

Ausgleichszahlungen für BetreiberInnen von Verkehrsdiensten, denen gemeinwirtschaftliche 

Verpflichtungen zB eine Betriebspflicht oder ein Kontrahierungszwang auferlegt werden.  

Der Straßenverkehr weißt aber darüber hinaus auch viele Berührungspunkte mit anderen Po-

litikbereichen der Union wie etwa der Sozialpolitik oder der Umwelt auf. Auch Maßnahmen aus 

diesen Feldern können für das Gebiet Verkehr und Mobilität relevante Vorgaben enthalten. 

Die allgemeinen Regeln über den Binnenmarkt sowie die Wettbewerbsregeln der Union sind 

etwa für Experimentierräume von Relevanz, die Abweichungen von gewerberechtlichen Vor-

gaben ermöglichen sollen. Nähere Bestimmungen über die Anwendung der primärrechtlichen 

Wettbewerbsregelung für den Straßenverkehr finden sich zudem im Sekundärrecht (VO 

169/2009). 
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Der Politikbereich der transeuropäischen Netze gem Art 170 – 172 AEUV betrifft den Auf- und 

Ausbau von Infrastrukturvorhaben im Zusammenhang mit Verkehr. Diese Vorschriften bilden 

leges specialis zum Titel des „Verkehrs“.  

c.  Technische Vorschriften für Fahrzeuge

Zur Harmonisierung der technischen Vorschriften bestehen auf unionsrechtlicher Ebene ver-

schiedene Rechtsakte. Sie betreffen die Kategorien Konstruktions- und Bauvorschriften für 

Fahrzeuge sowie die Kontrolle des technischen Zustands von Fahrzeugen. Die wesentlichen 

Vorgaben für die EU-Typengenehmigung werden in drei Rechtsakten festgelegt. 

 Genehmigung von Pkw, Lkw und Bussen

Den Rahmen für dieses harmonisierte Zulassungsverfahren bildet die RL 2007/46/EG. Diese 

wird jedoch mit September 2020 durch die VO (EU) 2018/858 ersetzt. Festgelegt werden die 

Anforderungen an die Typen- und Einzelgenehmigung von Pkw, Lkw und Bussen. Eine EU-

Typengenehmigung für das Fahrzeug, System oder Bauteil dürfen Mitgliedsstaaten nur ertei-

len, wenn sie den in der RL 2007/46/EG bzw. ab 2020 der VO (EU) 2018/858 und in beson-

deren Einzelrechtsakten oder ECE-Regelungen festgelegten Mindeststandards entsprechen. 

Die Zulassung und auch die bloße Inbetriebnahme ist an das Erfüllen der Anforderungen der 

Richtlinie bzw. Verordnung gebunden.  

Einen dieser Einzelrechtsakte stellt beispielsweise die VO (EU) 2015/758 dar. Sie sieht für 

neue Fahrzeugmodelle, denen eine Typengenehmigung erteilt werden soll, die verpflichtende 

Ausrüstung mit einem „e-call“ Notrufsystem vor. Die Verordnung enthält zusätzlich auch Vor-

gaben in Bezug auf den Schutz der übermittelten Daten; so darf insbes. kein Austausch zwi-

schen dem e-Call System und dem potentiell vorhandenen privaten System möglich sein. 

Das Europäische Parlament hat erst kürzlich den Text eines weiteren geplanter Einzelrechts-

aktes im Rahmen des Typengenehmigungssystems, der den Einbau von bestimmten Fahrer-

assistenzsystemen verpflichtend vorsehen soll, in erster Lesung beschlossen, das Gesetzge-

bungsverfahren ist jedoch noch nicht abgeschlossen. 

Ausnahmen für neue Konzepte und Techniken im Rahmen der Typengenehmigung sieht 

Art 20 RL 2007/46/EG bzw. Art 39 VO (EU) 2018/858 vor. Mit Erlaubnis der Kommission, kön-

nen Mitgliedstaaten Typengenehmigungen erteilen, auch wenn die Technik nicht mit den im 

Anhang angeführten Rechtsakten vereinbar ist. Die Kommission kann in der Entscheidung 

auch eine Beschränkung der Gültigkeit der EU-Typgenehmigung in irgendeiner Weise, etwa 

zeitlich, vorsehen (Art 20 Abs 4 RL 2007/46/EG). Bis zur Entscheidung der Kommission, darf 

eine vorläufige Genehmigung erteilt werden.  
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In Experimentierräumen werden häufig einzelne Fahrzeuge und nicht Fahrzeugtypen Gegen-

stand der Tests sein. Grundsätzlich sind auch im Rahmen von Einzelgenehmigungen die fest-

gelegten Anforderungen zu erfüllen. Jedoch bietet Art 24 RL 2007/46/EG bzw. Art 45 VO (EU) 

2018/858 die Möglichkeit, Ausnahmen von den technischen Anforderungen bei Festlegung 

alternativer Anforderungen vorzusehen. Für Prototypen von Fahrzeugen ist zudem eine Ein-

zelgenehmigung gem Art 2 Abs 4 RL 2007/46/EG bzw. Art 2 Abs 4 VO (EU) 2018/858 ledig-

lich fakultativ und nicht verpflichtend. Dies jedoch nur, wenn sie zur Durchführung eines spe-

ziellen Testprogramms unter der Verantwortung des Herstellers/der Herstellerin auf der Straße 

betrieben werden sollen und die Fahrzeuge speziell für diesen Zweck konstruiert und gebaut 

wurden. Die Materialen zeigen, dass diese Fahrzeuge ursprünglich explizit vom Anwendungs-

bereich der Richtlinie ausgenommen waren. Speziell für Erprobungszwecke hergestellte Fahr-

zeuge unterliegen daher nicht verpflichtend den vielfältigen technischen Anforderungen im 

Rahmen einer Typen- oder Einzelgenehmigung.  

Für Experimentierräume bedeutet dies, dass sowohl im Rahmen der Typen- als auch der Ein-

zelgenehmigung von Pkw, Lkw und Bussen Möglichkeiten zur Erprobung nicht richtlinienkon-

former bzw. verordnungskonformer Technologien bestehen. Dies ist jedoch für den Fall der 

Typengenehmigung an die Autorisation der Kommission und für Einzelgenehmigungen an das 

Festlegen alternativer Anforderungen gebunden. Für bestimmte Prototypen von Fahrzeugen 

ist die Einhaltung der technischen Anforderungen nicht verpflichtend. 

 Genehmigung für andere Kraftfahrzeuge

Zwei weitere Verordnungen legen Vorschriften für die Genehmigung von landwirtschaftlichen 

Zugmaschinen und ihre Anhängern sowie für zwei- oder dreirädrige und leichte vierrädrige 

Kraftfahrzeuge fest. Beide gelten nicht für die Einzelgenehmigung von Fahrzeugen, diesbe-

züglich sind daher die nationalen Rechtsvorschriften relevant. Ausnahmen in Form einer EU-

Typengenehmigung für neue Techniken oder Konzepte, die nicht allen technischen Anforde-

rungen entsprechen, können gem Art 35 VO (EU) 167/2013 bzw. Art 40 VO (EU) 168/2013 

nach Autorisierung durch die Kommission erteilt werden. 

Auch für diese Kraftfahrzeuge besteht daher für Experimentierräume die Möglichkeit, Ausnah-

men im Rahmen der EU-Typengenehmigung – mit Erlaubnis der Kommission – vorzusehen. 

Die unionsrechtlichen Regelungen für diese Fahrzeuge betreffen zudem nicht die Einzelge-

nehmigung; die zu erfüllenden Anforderungen dafür können durch nationales Recht festgelegt 

werden. Der Erprobung neuer Technologien bei landwirtschaftlichen Zugmaschinen sowie 

zwei- oder dreirädrigen und leichten vierrädrigen Kraftfahrzeugen im Rahmen nationaler Ein-

zel- oder Ausnahmegenehmigungen sind daher unionsrechtlich keine Schranken gesetzt. 
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 Technische Überwachung

Zur technischen Überwachung der zugelassenen (oder auch nur in Betrieb genommenen) 

Fahrzeuge sieht die RL 2014/45/EU Mindestanforderungen vor. Fahrzeuge müssen regelmä-

ßig einer technischen Kontrolle von bestimmten Prüfungsinhalten unter Einhaltung der festge-

legten Methoden unterworfen werden. 

Für die technische Kontrolle von bestimmten Nutzfahrzeugen werden durch die RL 2014/47 

weitere, spezielle Vorgaben festgelegt. Die Verkehrs- und Betriebssicherheit von Nutzfahrzeu-

gen stellt ein System unangekündigter technischer Unterwegskontrollen fest. Die Anzahl und 

Schwere der Mängel, die bei diese Kontrollen vorliegen, machen einen der Parameter der zu 

erstellenden Risikoprofile für Unternehmen aus. Eine hohe Risikoeinstufung führt zu strenge-

ren und häufigeren Kontrollen. Erprobungen mit den von der RL 2014/47 erfassten Fahrzug-

klassen sind grundsätzlich nicht von dem vorgesehenen System unangekündigter technischer 

Unterwegskontrollen ausgenommen. Die Verkehrs- und Betriebssicherheit der Nutzfahrzeuge 

ist zu gewährleisten. 

Kontrolliert wird dabei nach beiden Richtlinien auf „Mängel“, womit gem Art 3 Z 11 RL 2014/45 

bzw. Art 3 Z 16 RL 2014/47 „technische Defekte und andere Unregelmäßigkeiten“ gemeint 

sind. Ausnahmen sind nicht vorgesehen. Entspricht ein im Rahmen eines Experimentierraums 

betriebenes Fahrzeug den dafür festgelegten (Ausnahme-)Anforderungen, wird aber – man-

gels Vorliegen eines Defekts oder einer Unregelmäßigkeit – kein Mangel iSd RL 2014/47 vor-

liegen. Die im Rahmen von Experimentierräumen betriebenen Fahrzeuge sind daher zwar 

grundsätzlich nicht von der Pflicht zur technischen Überprüfung ausgenommen, die vorlie-

gende, genehmigte Abweichung von den „Regelanforderungen“, die ja gerade einen Teil der 

Erprobung darstellt, ist jedoch nicht als „Mangel“ iSd RL 2014/45 bzw. RL 2014/47 zu werten. 

 Mögliche Ausnahmen aus technischen Vorschriften zur Genehmigung und Über-

prüfung von Kraftfahrzeugen

Es bestehen im Unionsrecht vielfältige technische Vorschriften für Fahrzeuge, die bei der Er-

probung neuer Technologien im Verkehrsbereich von Relevanz sind. Ausnahmen sind jedoch 

sowohl für bestimmte Prototypen als auch im Rahmen der Einzel- oder Typengenehmigung 

möglich. Gegebenenfalls ist dafür die Autorisation der Kommission einzuholen (Typengeneh-

migung) bzw. sind alternative Anforderungen (Einzelgenehmigung) statt der ursprünglich vor-

gesehenen festzulegen. 

Von der bestehenden Pflicht zur technischen Überprüfung sind die im Rahmen von Experi-

mentierräumen betriebenen Fahrzeuge nicht grundsätzlich ausgenommen. Die vorliegende, 
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genehmigten Abweichung von den „Regelanforderungen“, die ja gerade einen Teil der Erpro-

bung darstellt, werden jedoch nicht als „Mangel“ iSd RL 2014/45 bzw. RL 2014/47 zu werten 

sein. 

d.  Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit

Neben diesen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Genehmigung von Fahrzeugen, be-

stehen auch noch andere Rechtsakte der Union, die zum Zweck der Erhöhung der Verkehrs-

sicherheit weitere Bestimmungen – etwa im Zusammenhang mit dem Einsatz von Fahrzeugen 

im Straßenverkehr – vorsehen. Dabei werden nicht nur technische, sondern auch Anforderun-

gen an das Verhalten der VerkehrsteilnehmerInnen im Straßenverkehr gestellt. Eine weitrei-

chende Harmonisierung der Verkehrsregeln durch Unionsrecht oder gar eine EU-Straßenver-

kehrsordnung besteht jedoch nicht. 

Durch die Richtlinie 91/671/EWG werden Vorgaben zur Gurtanlegepflicht und zur Pflicht zur 

Benützung von Kinderrückhalteeinrichtungen festgelegt.  Art 6 RL 91/671/EWG erlaubt mit Zu-

stimmung der Kommission Ausnahmen u.a. zur Berücksichtigung zeitlich begrenzter, beson-

derer Umstände zur Ermöglichung der uneingeschränkte Ausübung bestimmter beruflicher 

Tätigkeiten oder aufgrund der besonderen Einsatzbedingungen von Bussen im örtlichen Ver-

kehr in Stadtgebieten oder Ortschaften. Diese Ausnahmebestimmung ist nicht explizit für die 

Durchführung von Erprobungen konzipiert, dennoch besteht die Möglichkeit, dass potenzielle 

Anwendungsfälle in die vorgesehenen Spielräume fallen zB bei Tests von automatisierten 

Bussen in Ortschaften. 

Die RL 92/6/EWG legt eine Verpflichtung zum Einbau von Geschwindigkeitsbegrenzern für 

gewisse Fahrzeugklassen fest. Ausgenommen sind jedoch Kraftfahrzeuge, die gem 

Art 6 RL 92/6/EWG für wissenschaftliche Versuchszwecke auf der Straße eingesetzt werden. 

Im Rahmen von Experimentierräumen ist daher eine Ausnahme von dieser unionsrechtlichen 

Verpflichtung zum Einbau von Geschwindigkeitsbegrenzern möglich. 

Vorgaben zu den höchstzulässigen Abmessungen und Gewichten für bestimmte Straßenfahr-

zeuge enthält die RL 96/53/EG. Sie gelten für den grenzüberschreitenden Verkehr und in Hin-

blick auf die Vorschriften zu den Abmessungen der Fahrzeuge, auch im innerstaatlichen Ver-

kehr. Abweichungen von den Bestimmungen sind u.a. gem Art 4 Abs 5 RL 96/53/EG möglich 

für auf neuen Technologien oder Konzepten beruhende Fahrzeuge, die während eines Ver-

suchszeitraums in bestimmten örtlichen Verkehrsbereichen eingesetzt werden. 

Auch Vorgaben zur Straßeninfrastruktur in Hinblick auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit 

bestehen. Aus den Bestimmungen der RL 2004/54/EG betreffend die Sicherheit von Tunneln 
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kann zugunsten des Einbaus und der Verwendung innovativer Sicherheitseinrichtungen aus-

genommen werden. Diese haben jedoch gem Art 14 Abs 1 RL 2004/54/EG einen gleichwerti-

gen oder höheren Schutz zu bieten. Der Mitgliedstaat hat vor Ausnahmegewährung einen An-

trag an die Kommission zu stellen; sowohl diese, als auch die anderen Mitgliedstaaten können 

der Ausnahmeerteilung widersprechen. Die Richtlinie sieht zudem vor, dass Änderungen der 

Richtlinie angeregt werden, wenn die gewährte Ausnahmegenehmigung den Bedarf dazu auf-

zeigt. 

Anders als im Bereich technischer Anforderungen im Rahmen des Genehmigungssystems, 

sehen die unionsrechtlichen Regelungen betreffend des Einsatzes und Betrieb von Fahrzeu-

gen, welche die Verkehrssicherheit erhöhen sollen, keine allgemeinen Ausnahmen für neue 

Technologien oder zur Erprobung von Prototypen vor. Möglichkeiten, von bestehenden Vor-

gaben abzuweichen, bestehen daher nur unter den Voraussetzungen, die in dem jeweils rele-

vanten Rechtsakt festgelegt werden. Der Blick in einzelne Rechtsakte zeigt jedoch, dass auch 

hier teilweise Ausnahmen für „neue Technologien oder Konzepte“ oder für „wissenschaftliche 

Versuchszwecke“ vorgesehen sein können. Bei der Schaffung innerstaatlicher Experimentier-

räume sind diese unionsrechtlichen Vorgaben – auch hinsichtlich der inhaltlichen und proze-

duralen Anforderungen an mögliche Ausnahmen – jedenfalls zu beachten. Bedacht werden 

sollte hierbei auch, dass die unionalen Rechtsakte betreffend die Erhöhung der Verkehrssi-

cherheit zwar verschiedene Ausnahmen vorsehen, eine unbeschränkte Übernahme in den 

Regelbetrieb jedoch unter Umständen nicht vorgesehen werden kann. 

e.  Anforderungen an Führerscheine und LenkerInnen

Die Führerschein RL 2006/126/EG enthält einheitliche Vorgaben für die Ausgestaltung der 

nationalen Führerscheine sowie das Gebot der gegenseitigen Anerkennung der von den Mit-

gliedsstaaten ausgestellten Führerscheine (Art 2 RL 2006/126/EG). Auch die Klassen der 

Lenkberechtigung, deren Begriffsbestimmungen und das jeweilige Mindestalter 

(Art 4 RL 2006/126/EG) sowie Bedingungen (Art 6 RL 2006/126/EG) betreffend die Ausstel-

lung eines Führerscheins, Mindestanforderungen an die Fahrprüfungen und die Kenntnisse 

und Fähigkeiten und geistige und körperliche Tauglichkeit der FührerscheinbewerberInnen 

werden normiert. Einige Bereiche werden durch die Richtlinie nicht vollständig harmonisiert; 

dies betrifft etwa die Gültigkeitsdauer, die Häufigkeit ärztlicher Kontrollen oder den Führer-

scheinentzug. 

Von den Bestimmungen des Art 4 RL 2006/126/EG können „besondere Kraftfahrzeuge“ nach 

Zustimmung der Kommission ausgenommen werden. Auf diese Weise können solche Fahr-

zeuge aus der Führerscheinklasse, in die sie nach dem System der Richtlinie fallen würden, 
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ausgenommen werden und etwa andere Bestimmungen hinsichtlich des Mindestalters vorge-

sehen werden. 

Die Richtlinie sieht zudem eine Möglichkeit vor, die in ihren Anhängen festgelegten Bestim-

mungen dem wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen. Gem. 

Art 8 RL 2006/126/EG werden Änderungen nach eine festgelegten Verfahren durch die Kom-

mission erlassen. 

Für BerufskraftfahrerInnen bestimmter Fahrzeugkategorien (Lkw und Busse) werden durch die 

RL 2003/59/EG zusätzliche Anforderungen an deren Grundqualifikation und Weiterbildung ge-

stellt. Für Fahrer von Fahrzeugen, die zum Zweck der technischen Entwicklung Prüfungen auf 

der Straße unterzogen werden, gilt die Richtlinie gem Art 2 Abs 1 lit c RL 2003/59/EG nicht. 

Im Rahmen von Experimentierräumen müssen die unionsrechtlichen Vorgaben für Führer-

scheine eingehalten werden und die darin tätigen FahrerInnen haben die Anforderungen an 

LenkerInnen zu erfüllen. Für „besondere Kraftfahrzeuge“ besteht nach Zustimmung der Kom-

mission die Möglichkeit, diese aus der Anwendung des Art 4 RL 2006/126/EG auszunehmen. 

Dadurch sind für diese Fahrzeuge abweichende Bestimmung über die Berechtigung zum Füh-

ren der Fahrzeuge etwa hinsichtlich des Mindestalters möglich. Die zusätzlichen Bestimmun-

gen für BerufskraftfahrerInnen bestimmter Fahrzeugkategorien (Lkw und Busse) müssen zu-

dem nicht eingehalten werden, wenn Fahrzeugen verwendet werden, die zum Zweck der tech-

nischen Entwicklung Prüfungen auf der Straße unterzogen werden. 

f.  Regelungen des Güter- und Personentransports

aa. Zugangsregelungen 

Im Bereich der Dienstleistungsfreiheit betreffend den Güter- und Personenkraftverkehr sehen 

mehrere Verordnungen Regelungen zur Zulassung zum internationalen Verkehr und Erbrin-

gung von Transportdienstleistungen durch in Österreich niedergelassenen EU-ausländische 

VerkehrsunternehmerInnen vor.  

Durch die Verwirklichung der Dienstleistungsfreiheit im Straßenverkehr wurden auch mengen-

mäßige Beschränkungen durch Festlegung der Anzahl der Zulassungen von Verkehrsunter-

nehmen im Bereich der Güterbeförderung abgeschafft. Beschränkungen des Marktzuganges 

für neue Verkehrsunternehmen durch die Kommission sind im Bereich der grenzüberschrei-

tenden Güterbeförderung bei Störung des Marktes erlaubt (VO (EWG) Nr. 3916/90). Auch die 

Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 über den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Gü-

terkraftverkehrs erlaubt das Ergreifen von Schutzmaßnahmen. Dazu muss eine ernste Markt-

störung im innerstaatlichen Verkehr innerhalb eines bestimmten geografischen Gebietes vor-
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liegen, die durch nicht in dem Mitgliedsstaat ansässige VerkehrsunternehmerInnen (Kabo-

tage) hervorgerufen oder verschärft wurde. Diese Möglichkeiten, Beschränkungen vorzuneh-

men, sind auf spezielle Situationen, die marktstörende Effekte im grenzüberschreitenden Ver-

kehr oder ausgelöst durch Kabotage betreffen, zugeschnitten und nicht für Experimentier-

räume zur Erprobung neuer Mobilitätskonzepte. 

Die allgemeinen Voraussetzungen über den Zugang zum Beruf des Kraftverkehrsunterneh-

mers/ der Kraftfahrunternehmerin und dessen Ausübung regelt die VO (EG) 1071/2009. Die 

Vorschriften gelten für alle in der Union niedergelassene Kraftverkehrsunternehmen. Die Zu-

gangsbedingungen gem Art 3 VO (EG) 1071/2009 sind die tatsächliche und dauerhafte Nie-

derlassung in einem Mitgliedsstaat, Zuverlässigkeit, angemessene finanzielle Leistungsfähig-

keit und fachliche Eignung. Zusätzliche Voraussetzungen können durch die Mitgliedstaaten 

festgelegt werden. 

Ausgenommen vom Anwendungsbereich der Verordnung sind gem 

Art 1 Abs 4 VO (EG) 1071/2009 die nicht gewerbliche Personenbeförderung, die Personenbe-

förderung mit Kfz mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h und 

die Ausübung der Güterbeförderung mit Kfz, deren zulässige Gesamtmasse 3,5 Tonnen nicht 

überschreitet („Kleintransporte“). Aus der Definition des Begriffes „Beruf des Personenkraft-

verkehrsunternehmers“ in Art 2 Z 2 VO (EG) 1071/2009 ergibt sich weiter, dass auch der 

Transport von Personen mit Kfz zur Beförderung von nicht mehr als neun Personen nicht er-

fasst ist. 

Werden ausschließlich innerstaatliche Beförderungen durchgeführt, können die Mitgliedstaa-

ten gem Art 1 Abs 5 VO (EG) 1071/2009 KraftverkehrsunternemerInnen ganz oder teilweise 

von den Bestimmungen der Verordnung ausnehmen. Die Voraussetzung dafür ist eine nur 

geringfügige Auswirkung der Beförderung auf den Kraftverkehrsmarkt durch die Art der beför-

derten Ware oder durch die geringe Entfernung.  

Durch eine räumliche Einschränkung der Experimentierräume kann daher eine Ausnahme aus 

den unionsrechtlichen Berufszugangsbestimmungen möglich sein. Einer Ausweitung dieser 

abweichenden Berufszugangsregelungen auf innerstaatliche Beförderung im „Regelbetrieb“ 

steht das Unionsrecht jedoch entgegen. 

bb. Gemeinschaftslizenz 

Für den Zugang zum Markt der Personen- oder Güterbeförderung für internationale Transporte 

oder als Kabotage ist eine Gemeinschaftslizenz erforderlich. Die Voraussetzungen dafür wer-

den durch die VO (EG) 1072/2009 (Güterbeförderung) und VO (EG) 1073/2009 (Personenbe-

förderung) festgelegt. 
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Anwendbar ist die VO (EG) 1072/2009 auf grenzüberschreitende Güterbeförderungen sowie 

im Anschluss an eine solche auf zeitweilig durchgeführte innerstaatliche Güterbeförderungen 

von einem/einer nicht ansässigen VerkehrsunternehmerIn (Kabotage). Auf rein innerstaatliche 

Verkehrsdienste ist die Verordnung nicht anwendbar. Von der Pflicht zur Gemeinschaftslizenz 

im Bereich der Güterbeförderung sind bestimmte Transporte ausgenommen; dazu zählen u.a. 

Postsendungen und „Kleintransporte“.  

Die Vorschriften betreffend den Markt der Personenbeförderung erfassen den grenzüber-

schreitenden Verkehr mit Kraftomnibussen. Es wird zwischen verschiedenen Verkehrsformen 

unterschieden: der genehmigungspflichtige Linienverkehr (Kapitel 3), die – teilweise genehmi-

gungspflichtigen – Sonderformen des Linienverkehrs und der nicht genehmigungspflichtigen 

Gelegenheitsverkehr (Kapitel 4). Die Beförderung mit Taxis unterliegt nicht den Bestimmungen 

der VO (EG) 1073/2009. Erfasst werden dabei sowohl der gewerbliche als auch der nicht kom-

merzielle Werkverkehr, wobei für letzteren keine Genehmigung, sondern lediglich eine Be-

scheinigung gem Art 5 Abs 5 VO (EG) 1073/2009 erforderlich ist. Die Verordnung gilt gem 

Art 1 Abs 4 VO (EG) 1073/2009 auch für innerstaatliche gewerbliche Personenbeförderungen, 

wenn diese von einem/einer nicht ansässigen VerkehrsunternehmerIn zeitweilig durchgeführt 

werden (Kabotage). Beschränkt ist dies jedoch auf die Sonderformen des Linienverkehrs, den 

Gelegenheitsverkehr und den Linienverkehr in Zusammenhang mit einem grenzüberschrei-

tenden Verkehrsdienst. Hinsichtlich ihrer Durchführung unterliegt die Kabotage den Vorschrif-

ten des Aufnahmestaats u.a. hinsichtlich der Bedingungen des Beförderungsvertrags und be-

treffend den Linienverkehr auch in Hinblick auf die zu bedienenden Verbindungen, die Regel-

mäßigkeit, die Beständigkeit und die Häufigkeit des Verkehrs sowie die Streckenführung 

(Art 16 VO (EG) 1073/2009).  

Die Regelungen zur Gemeinschaftslizenz stehen der Durchführung von Experimentierräumen 

nicht entgegen. Für den innerstaatlichen Verkehr sind sie nur auf die Kabotage anwendbar, 

welche zudem nur zeitweilig und auf gewisse Verkehrsarten beschränkt zulässig ist, oft nur in 

Verbindung mit grenzüberschreitendem Verkehr. Die Gestaltung von und die Ausnahmen aus 

den nationalen Konzessionsbestimmungen zur Ausübung der innerstaatlichen Personen- und 

Güterverkehrs wird durch die Regelungen zur unionsrechtliche Gemeinschaftslizenz nicht ein-

geschränkt. 

cc. Fahrgastrechte

Die VO (EU) 181/2011 legt Vorschriften über Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr fest. Die 

Bestimmungen gelten uneingeschränkt für Linienverkehrsdienste, bei denen die planmäßige 

Wegstrecke 250 km oder mehr beträgt. Für Verkehrsdienste mit einer kürzeren Wegstrecke 

sowie Gelegenheitsverkehrsdienste gelten gem Art 2 Abs 2 bzw. Abs 3 VO (EU) 181/2011 nur 
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bestimmte Artikel und Kapitel. Für alle Verkehrsdienste gilt etwa das Verbot der Diskriminie-

rung aufgrund der Staatsbürgerschaft hinsichtlich der Tarife und Beförderungsbedingungen 

oder des Anspruchs auf Beförderung von Personen mit Behinderung oder eingeschränkter 

Mobilität. Eine Ausnahme von letzterer Bestimmung ist jedoch möglich, wenn eine sichere 

Beförderung dieser Personen aufgrund der Bauart des Fahrzeuges nicht durchführbar ist 

(Art 10 Abs 1 VO (EU) 181/2011). Mitgliedstaaten können auch weitergehende Ausnahmen 

für nationale Linienverkehre vorsehen, wenn durch nationale Vorschriften mindestens das-

selbe Schutzniveau für behinderte Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität ge-

schaffen wird (Art 18 VO (EU) 181/2011). 

Werden Experimentierräume betreffend den Personenverkehr mit Kraftfahromnibussen durch-

geführt, sind die unionsrechtlichen Regeln bezüglich der Fahrgastrechte zu beachten. Durch 

die räumliche Einschränkung von Erprobungen werden die Vorschriften der VO (EU) 181/2011 

jedoch häufig – mangels planmäßiger Wegstrecke über 250 km – nur teilweise zur Anwendung 

kommen. 

dd. Transport gefährlicher Güter

Die RL 2008/68/EG enthält Vorschriften für den Gefahrenguttransport. Sie nimmt dabei Bezug 

auf die Vorgaben des ADR (Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförde-

rung gefährlicher Güter auf der Straße) erfasst aber anders als dieses auch den Transport von 

Gütern innerhalb der Mitgliedstaaten (Art 1 Abs 1 RL 2008/68/EG). Ausnahmen sind u.a. für 

örtlich begrenzte Beförderungen über geringe Entfernungen (Art 6 Abs 2 lit a RL 2008/68/EG) 

nach Prüfung der Kommission und Aufnahme in das Verzeichnis innerstaatlicher Ausnahmen 

in den Anhängen der Richtlinie möglich. Für klar bezeichnete und zeitlich begrenzte Trans-

portvorgänge können Mitgliedstaaten zudem auch für ansonsten untersagte Transporte von 

gefährlichen Gütern zeitlich begrenzte Einzelgenehmigungen erteilen, wenn dadurch die Si-

cherheit nicht gefährdet wird (Art 6 Abs 5 lit a RL 2008/68/EG). 

Experimentierräume im Zusammenhang mit dem Transport von gefährlichen Gütern haben 

die Vorgaben der RL 2008/68/EG zu beachten, Ausnahmen sind nur unter den dort festgeleg-

ten Voraussetzungen nach Prüfung durch die Kommission oder durch Einzelgenehmigung zu-

lässig. Die Ausnahmen werden dabei etwa nur in Zusammenhang mit einer räumlichen oder 

zeitlichen Begrenzung und unter gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit ermöglicht. 

Diese Vorgaben sind daher bei der innerstaatlichen Ausgestaltung von Experimentierräumen 

zu berücksichtigen. 
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g.  Wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen

Auch die allgemeinen Bestimmungen des Wettbewerbsrechts (Art 101-109 AEUV) der Union 

sind im Bereich des Verkehrs zu beachten. Diese enthalten einerseits Vorschriften für Unter-

nehmen und andererseits Bestimmungen über staatliche Beihilfen. 

aa. Vorschriften für Unternehmer 

Im Verkehrsbereich sind wettbewerbseinschränkende Vereinbarungen, abgestimmte Verhal-

tensweisen und der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung verboten, soweit diese 

zur Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedsstaaten geeignet oder bestimmt sind. 

Nähere Bestimmungen für die Anwendung der Wettbewerbsregelung auf dem Gebiet des Stra-

ßenverkehrs sieht die VO (EG) 169/2009 vor. Sie gilt gem Art 1 VO (EG) 169/2009 für Verein-

barungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen betreffend u.a. die 

Festsetzung von Beförderungsentgelten und -bedingungen oder die Beschränkung oder Über-

wachung des Angebots von Verkehrsleistungen. 

Ausgenommen sind gem Art 2 VO (EG) 169/2009 Verhaltensweisen, die ausschließlich die 

Anwendung technischer Verbesserungen oder die technische Zusammenarbeit bezwecken 

und bewirken. Die ausgenommenen Maßnahmen sind abschließend aufgezählt und umfassen 

u.a. das Vorsehen von Gesamtpreisen und -bedingungen für Anschlussbeförderungen, ergän-

zende oder kombinierte Beförderungen und auch die Aufstellung einheitlicher Regeln für die 

Struktur von Beförderungstarifen. Es darf dadurch jedoch nicht zur Festlegung von Preisen 

und Beförderungsbedingungen kommen. Sowohl das Gericht als auch die Kommission legen 

diese Ausnahmebestimmung einschränkend aus, erfasst seien nur „in der Regel als völlig 

wettbewerbsneutral“ geltende Vereinbarungen. Die Autonomie einzelner Unternehmen bei der 

Festsetzung der eigenen Tarife darf zudem nicht völlig ausgeschaltet werden.

Für die geplanten Experimentierräume, insbes. betreffend die integrierte Buchung, Bezahlung 

und Nutzung von unterschiedlichen Mobilitätsangeboten, ist die vorgesehene beschränkte 

Ausnahme aus dem Kartellverbot im Straßenverkehr der VO (EG) 169/2009 daher nur bedingt 

relevant. Diese werden oftmals gerade nicht „ausschließlich“ technische Vereinbarungen dar-

stellen, sondern auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen MarktteilnehmerInnen be-

zwecken wollen. Denkbar ist jedoch eine Anwendung für gewisse Anwendungsfälle aus dem 

Bereich „Erschließung der ersten/letzten Meile im Personennahverkehr“, bei denen ein Ge-

samtpreis für die Beförderung mit einem bestehenden Transportmittel des ÖPNV und dem 

getesteten Mobilitätsmodell zur Erschließung wenig befahrener Regionen vorgesehen wird.  
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 Staatliche Vorgaben für das Verhalten von Unternehmern und Unternehmerinnen

Die wettbewerbsrechtlichen Regelungen für das Verhalten zwischen Unternehmern/Unterneh-

merinnen stehen der gesetzlichen Festlegung von Mindest-, Höchst- oder festen Tarifen für 

den innerstaatlichen Verkehr an sich nicht entgegen. Allerdings darf es nicht dazu kommen, 

dass dadurch staatliche Regelungen den beteiligten Unternehmen wettbewerbsrechtlich ver-

botenes Verhalten vorgeschrieben wird. Dies wäre der Fall, wenn die Festlegung der Preise 

durch Absprachen zwischen den UnternehmerInnen gesetzlich vorgeschrieben wird und öf-

fentliche Stellen weder einen Einfluss auf die Preisbildung haben, noch die bei der Entschei-

dungsfindung zu berücksichtigenden öffentlichen Interessen vorgeschrieben werden. Eine sol-

che Einschränkung des Wettbewerbs kann nur zur Erreichung eines legitimen Ziels gerecht-

fertigt werden. Die wettbewerbsbeschränkende Wirkung muss dabei geeignet zur Zielerrei-

chung sein und darf nicht über das erforderliche Maß hinausgehen. 

Interventionen in die Prozesse der Preisbildung und -gestaltung durch den Staat wurden im 

Bereich des grenzüberschreitenden Güterverkehrs durch die Verordnung (EWG) Nr. 4058/89 

verboten. Die Preisbildung im internationalen Güterverkehr erfolgt in freier Vereinbarung zwi-

schen den Vertragsparteien. Im innerstaatlichen Güterverkehr kommt hingegen nationales 

Recht, auch für die nicht im Mitgliedsstaat ansässigen VerkehrsunternehmerInnen, zur An-

wendung. Unionsrechtliche Vorgaben für den nationalen Güterverkehr ergeben sich dennoch 

aus der „Verordnung Nr. 11 über die Beseitigung von Diskriminierungen auf dem Gebiet der 

Frachten und Beförderungsbedingungen“. 

Staatliche Vorgaben für die Ausübung von Verkehrsgewerben – seien es Mindesttarife oder 

eine Beförderungspflicht – können zudem aus Sicht der Grundfreiheiten problematisch sein. 

Marktabschottung, etwa durch Beschränkung des Zugangs, stellt eine versteckte Diskriminie-

rung aller Neulinge dar, die Zugang zu einem Markt wollen, der unter Inländern größtenteils 

aufgeteilt ist. Der EuGH legt die Grundfreiheiten darüber hinaus in ständiger Rechtsprechung 

nicht nur als Diskriminierungsverbote, sondern als allgemeine Beschränkungsverbote aus. Da-

her können auch andere Maßnahmen, die Erwerbstätigkeit der im Verkehr tätigen Unterneh-

mer beschränken, eine Einschränkung der Niederlassungs- oder Dienstleistungsfreiheit be-

deuten. Dabei ist zu beachten, dass die Dienstleistungsfreiheit im Verkehrsbereich nach den 

speziell festgelegten sekundärrechtlichen Regeln auf Basis des Kapitels über den Verkehr des 

AEUV gewährleistet wird. Die Niederlassungsfreiheit ist hingegen uneingeschränkt anwend-

bar. Für den österreichischen ÖPNRV, der durch die Einräumung befristeter ausschließlicher 

Rechte geprägt ist, sieht Kahl die Bedeutung der Niederlassung gegenüber der Dienstleis-

tungsfreiheit im Vordergrund.  

Werden durch Experimentierräume gewerberechtliche Zugangs- oder Ausübungsbeschrän-

kungen vorgesehen, kann dies zu einer Einschränkung der Grundfreiheiten führen. Dabei ist 
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im Bereich des ÖPNV, insbes. die Niederlassungsfreiheit von Relevanz, da die Anwendbarkeit 

der Dienstleistungsfreiheit für den Bereich des Verkehrs eingeschränkt ist. Beschränkungen 

von Grundfreiheiten sind nur aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt, 

wenn sie zur Zielerreichung geeignet sind und nicht über das erforderliche Ausmaß hinausge-

hen. Die Anwendung der Grundfreiheiten erfordert zudem einen grenzüberschreitenden Sach-

verhalt. Nationale wettbewerbsrelevante Maßnahmen, die keine Auswirkungen auf den Bin-

nenmarkt zeigen, unterliegen daher diesen Einschränkungen nicht. Eine räumliche, zeitliche 

und sonstige Einschränkung von Experimentierräumen im Bereich wettbewerbsrelevanter Re-

gelungen kann eine derartige Auswirkung verhindern.  

bb. Beihilfenkontrolle 

Besondere unionsrechtliche Regelungen sind auch im Bereich der Beihilfenkontrolle zu finden. 

Das Verbot wettbewerbsverfälschender Beihilfen des Art 107 AEUV gilt grundsätzlich auch für 

den Verkehrsbereich. Art 93 AEUV sieht jedoch vor, dass Beihilfen zur Koordinierung des Ver-

kehrs oder zur Abgeltung von mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender 

Leistungen zulässig sind.  

Die VO (EG) 1370/2007 enthält für den öffentlichen Personenverkehr Vorgaben unter denen 

die Behörde den Betreibern/Betreiberinnen des öffentlichen Dienstes Ausgleichsleitungen o-

der ausschließlicher Rechte für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gewähren 

kann. Dies hat im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages (Art 3 VO (EG) 

1370/2007) mit obligatorischem Inhalt (Art 4 VO (EG) 1370/2007), der nach Maßgabe der 

Bestimmungen des Art 5 VO (EG) 1370/2007 zu vergeben ist, zu erfolgen. Der Regelfall sieht 

eine Erteilung nach einem wettbewerblichen Vergabeverfahren vor. Die Vergabe von Aufträ-

gen des öffentlichen Personennahverkehrs als Dienstleistungsauftrag – nicht als Dienstleis-

tungskonzession – unterliegt dem allgemeinen Vergaberecht. Eine Direktvergabe von Dienst-

leistungsaufträgen ist nur im Bereich des Eisenbahn und U-Bahnverkehrs möglich. Andere 

Ausgleichszahlungen, die nicht unter die Sonderbestimmungen im Bereich des Verkehrs fal-

len, sind nur möglich, wenn die Leistung keine Beihilfe im Sinne des Art 107 Abs 1 AEUV 

bildet. 

Im Rahmen von Experimentierräumen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich sind Ausnahmen 

aus dem unionsrechtlichen Verbot wettbewerbsverfälschender Beihilfen möglich. Dies betrifft 

den Fall der Erbringung gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen durch die VerkehrsträgerInnen. 

Zu denken ist beispielsweise an Mobilitätsmodelle zur Erschließung der ersten/letzten Meile 

im Personennahverkehr in ländlichen Räumen. Zulässig ist dabei ausnahmsweise die Einräu-

mung ausschließlicher Rechte (zB ein [eingeschränkter] Konkurrenzschutz) oder Ausgleichs-

zahlungen. 
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h.  Steuerrechtliche Vorschriften

Zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarktes sowie der Beseiti-

gung von Verfälschungen der Wettbewerbsbedingungen hat die Europäische Union verschie-

dene steuerliche Regelungen im Bereich des Verkehrs harmonisiert. Die Beförderung von Gü-

tern und Personen unterliegt den allgemeinen Regelungen der Mehrwertsteuerrichtlinie. Die 

besondere Besteuerung im Straßenverkehr wird durch die RL 1999/62/EG geregelt. Sie un-

tersagt die Doppelbesteuerung und legt Mindeststeuersätze fest. Mitgliedsstaaten können 

gem Art 9 RL 1999/62/EG spezifische Steuern oder Abgaben sowie in städtischen Gebieten 

die Gebühren zur Bekämpfung von Stau und Luftverschmutzung erheben.  

RL 2003/96/EG enthält Vorgaben für die Besteuerung von Energieerzeugnissen (u.a. Benzin, 

feste Kohlenstoffe und Erdgas) und elektrischem Strom. Die Mitgliedsstaaten müssen für 

Kraftstoffe die in Anhang 1 aufgelisteten Mindersteuerbeträge erheben (Art 7 RL 2003/96/EG). 

Im öffentlichen Personennahverkehr (Art 5 RL 2003/96/EG) besteht die Möglichkeit der Staf-

felung von Steuersätzen. Für Energieerzeugnisse und elektrischen Strom, der als Kraftstoff 

für den Personen- und Gütertransport u.a. im Straßenbahn- und im Oberleitungsbusverkehr 

verwendet wird, können Mitgliedstaaten Steuerbefreiungen oder -ermäßigungen gewähren 

(Art 15 RL 2003/96/EG). 

Die Vorgaben des Unionsrechts betreffend die Steuern und Abgaben im Verkehrs- und Mobi-

litätsbereich sind auch im Zusammenhang mit Experimentierräumen zu beachten. Für ver-

schiedene Sachgebiete wie den Straßenverkehr oder die Besteuerung von Energieerzeugnis-

sen bestehen spezielle Regelungen, die das Vorschreiben zusätzlicher Steuern oder aber 

auch Steuerbefreiungen vorsehen. 

i.  Datenschutz

Auch im Straßenverkehr spielt der Schutz personenbezogener Daten eine zunehmende Rolle. 

Neue Fahrzeugtechnologien arbeiten oftmals mit der Sammlung, Übermittlung und Auswer-

tung von Daten betreffen die Fahrzeugumgebung, Straßenverhältnisse aber auch die am Stra-

ßenverkehr beteiligten Personen. Im Zusammenhang mit der Erprobung neuer Technologien 

und Mobilitätskonzepte kann zudem eine verstärkte Erfassung von Daten sinnvoll sein, um 

Testergebnisse zu erzielen und deren Auswertung zu ermöglichen. Zu beachten ist hierbei, 

dass nicht nur personenbezogene Daten über den/die LenkerIn oder den/die HalterIn eines 

bestimmten Testfahrzeuges, sondern auch Daten anderer, unbeteiligter Verkehrsteilnehme-

rInnen erfasst werden. Diese gesammelten Daten enthalten diverse Informationen über die 

betroffenen Personen, etwa deren Standortdaten, Bewegungsverlauf sowie begangene Norm-

übertretungen oder Straftaten. 
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Seit Mai 2018 ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten das Regelwerk der Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO) maßgeblich. Die DSGVO findet Anwendung auf die ganz 

oder teilweise automatisierte sowie nichtautomatisierte Verarbeitung von in einem Dateisys-

tem gespeicherten oder zum Speichern bestimmten personenbezogenen Daten. Für eine sol-

che Verarbeitung sind in Art 5 DSGVO bestimmte Grundsätze normiert, darunter die Recht-

mäßigkeit, die Verarbeitung nach Treu und Glauben, die Transparenz, die Zweckbindung, die 

Datenminimierung, die Richtigkeit, die Speicherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit so-

wie die Rechenschaftspflicht. 

Die Verarbeitung von Daten ist rechtmäßig, wenn eine der in Art 6 Abs 1 DSGVO alternativ 

gelisteten Bedingungen erfüllt ist. Für Verarbeitungen, die zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-

pflichtung oder zur Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforder-

lich sind, können die einzelnen Mitgliedstaaten gem Art 6 Abs 2 DSGVO „spezifischere Best-

immungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung“ vorsehen. Die 

nationale Rechtsgrundlage muss gem Art 6 Abs 3 DSGVO den Zweck der Verarbeitung fest-

legen. 

Den Betroffenen wird ein Recht auf Mitteilung der Erhebung und auf Auskunft, auf Einschrän-

kung der Verarbeitung, Berichtigung und Löschung der Daten, auf Datenübertragbarkeit und 

ein Widerspruchsrecht gewährleistet. Diese Rechte können allerdings durch gemeinschafts-

rechtliche sowie innerstaatliche Regelungen beschränkt werden.  

Die Verordnung eröffnet dem nationalen Gesetzgeber diverse Spielräume bei der Regelung 

von Datenverarbeitungen zu legitimen Zwecken, so auch in Hinblick auf die in Art 89 DSGVO 

vorgesehene Privilegierung der wissenschaftlichen Forschung. Zudem finden sich bereits bei 

den Grundsätzen in Art 5 Abs 1 lit b und e DSGVO Ausnahmebestimmungen zugunsten der 

Forschung. Die Listung als Ausnahmefall in Art 9 Abs 2 lit j DSGVO ermöglicht die Verarbei-

tung auch besonders schutzwürdiger Daten. Bezüglich der Betroffenenrechte bestehen eben-

falls breitflächige Ausnahmen, ua gem Art 14 Abs 5 lit b DSGVO von der Informationspflicht. 

Art 89 Abs 2 DSGVO räumt den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit ein, durch nationale Rege-

lungen, Ausnahmen vom Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Recht auf Einschränkung 

der Verarbeitung und dem Widerspruchsrecht unter Einhaltung der laut Art 89 Abs 1 DSGVO 

geeigneten Garantien vorzusehen. 

Bei der Schaffung von Experimentierräumen sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben der 

EU durch die DSGVO einzuhalten. Die Privilegierung der wissenschaftlichen Forschung eröff-

net für die Durchführung von Erprobungen neuer Technologien und Mobilitätskonzepte im Ver-

kehrsbereich Möglichkeiten, Ausnahmen vorzusehen.  
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j.  Weitere Aspekte

Neben den bereits aufgelisteten Gebieten spielen im Verkehrsbereich auch viele weitere Poli-

tikbereiche eine Rolle.  

Von zentraler Bedeutung ist für neue Technologien, insbes. im Bereich autonomer Fahrzeuge, 

die Übertragung von Daten über elektronische Kommunikationsnetze. Vor allem (potentiell) 

fahrerlose Fahrzeuge müssen mit andern VerkehrsteilnehmerInnen und Funkeinrichtungen 

der Straßeninfrastruktur kommunizieren. Durch den Kodex für elektronische Kommunikation, 

RL (EU) 2018/1972, wird auf dem Gebiet des Telekommunikationsrechts ein harmonisierter 

Rahmen zur Regulierung elektronischer Kommunikationsnetze, -dienste, der dazugehörigen 

Einrichtungen und Dienste sowie gewisser Endeinrichtungen geschaffen. Ziel ist unter ande-

rem der Ausbau und die Nutzung von Netzen mit sehr hoher Kapazität (zB 5G). Des Weiteren 

wird durch Regelungen zum Schutz der EndnutzerInnen ein hohes Verbraucherschutzniveau 

geschaffen. 

Die RL 2010/40/EU legt den Rahmen zur Einführung intelligenter Verkehrssysteme im Stra-

ßenverkehr fest. Durch eine delegierten Verordnung der Kommission vom März 2019 zur Er-

gänzung der RL 2010/40/EU sollte als Standard der Kommunikation intelligenter Verkehrssys-

teme untereinander WLan (ITS-G5) statt der Mobilfunktechnologie 5G festgelegt werden. Der 

Rat erhob Einwände gegen diesen delegierten Rechtsakt, weswegen er gem 

Art 14 Abs 3 RL 2010/40/EU nicht in Kraft trat. Ein Themenbereich im Verkehrssektor, der in 

Hinblick auf die Bestrebung zur verstärkten Nutzung alternativer Antriebsformen Bedeutung 

gewinnt, ist das Elektrizitäts- und Energierecht. Primärrechtliche Verankerung findet diese Ma-

terie vor allem Titel XXI „ Energie“ des AEUV; aber auch die „transeuropäischen Netze“ des 

Titel XVI AEUV schließen die Energieinfrastruktur mit ein. Die konkrete Ausgestaltung des EU-

Energie- und Elektrizitätsrechts ergibt sich durch zahlreiche sekundärrechtliche Akte zu The-

men wie erneuerbarer Energie, Energieeffizienz oder der Besteuerung von Strom und Ener-

gieerzeugnissen. Erwähnung finden soll in Hinblick auf das für Experimentierräume identifi-

zierte Anwendungsfeld „Neue Antriebskonzepte“ (E-Fahrzeuge) die RL 2014/94/EU, die den 

Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, inklusive Ladepunkte für Elektrofahrzeuge, 

betrifft. Vorgesehen ist etwa die Errichtung einer angemessen Anzahl an öffentlichen Lade-

punkten bis Ende 2020. Die von den Betreibern verrechneten Preise müssen gem 

Art 4 Abs 10 RL 2014/94/EU angemessen, einfach und eindeutig vergleichbar, transparent 

und nichtdiskriminierend sein. Für die Ladepunkte werden in Anhang II der RL 2014/94/EU 

zudem technische Spezifikationen festgelegt. Ausgenommen davon sind kabellos oder induk-

tiv betriebene Ladepunkte. Zur Berücksichtigung künftiger Normen für derartige Technologien 

soll die Richtlinie gegebenenfalls aktualisiert werden. Sind in Experimentierräumen Lade-

punkte mit Kabelschnittstellen vorsehen, gelten die technischen Anforderungen der 
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RL 2014/94/EU. Für die Erprobung anders betriebener Ladepunkte sieht die RL 2014/94/EU 

(noch) keine technischen Anforderungen vor.  

Mit der sogenannten NIS-Richtlinie soll unionsweit ein hohes Sicherheitsniveau der Netz- und 

Informationssysteme gewährleistet werden. Unternehmen aus bestimmten Sektoren, die un-

erlässlich für die Aufrechterhaltung kritischer gesellschaftlicher und/oder wirtschaftlicher Tätig-

keiten sind, treffen besondere Verpflichtungen wenn sie nach den Kriterien des 

Art 5 Abs 2 NIS-Richtlinie als „Betreiber wesentlicher Dienste“ ermittelt werden. Auch Anbie-

tern digitaler Dienste wie Online-Marktplätzen wird die Ergreifung von Sicherheitsmaßnahmen 

vorgeschrieben. Vorgesehen ist zudem die Einrichtung eines Netzwerkes von Computer-Not-

fallteams (CSIRTs – Computer Security Incident Response Teams). Betroffen sind nach An-

hang II der NIS-Richtlinie u.a. Verteiler- oder ÜbertragungsnetzbetreiberInnen aus dem Sektor 

Energie ebenso wie Straßenverkehrsbehörden und BetreiberInnen intelligenter Verkehrssys-

teme aus dem Sektor Verkehr – Teilsektor Straßenverkehr. Zu den Anforderungen zählt die 

Ergreifung technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen oder die unverzügliche 

Meldung von Sicherheitsvorfällen. Für Experimentierräume im Bereich des Verkehrs sind die 

Vorschriften der NIS-Richtlinie von Relevanz. Dies ist dann der Fall, wenn daran „Betreiber 

wesentlicher Dienste“ aus dem Teilsektor Straßenverkehr oder AnbieterInnen digitaler Dienste 

wie zB Online-Marktplätze für Personenbeförderungsdienstleistungen beteiligt sind. Durch die 

zeitlichen, räumlichen oder sonstigen Einschränkungen von Experimentierräumen kann eine 

Anwendbarkeit der NIS-Richtlinie in Hinblick auf die Erfüllung der Kriterien für „Betreiber we-

sentlicher Dienste“ ausgeschlossen werden. Dies insoweit, als dass die im Rahmen der Er-

probung bereitgestellten Dienste durch die Einschränkungen nicht unerlässlich für die Auf-

rechterhaltung kritischer gesellschaftlicher und/oder wirtschaftlicher Tätigkeiten werden. An-

bieter digitaler Dienste haben die Verpflichtungen der NIS-Richtlinie hingegen jedenfalls zu 

erfüllen 

Von zunehmender Bedeutung sind auch Maßnahmen des Umweltschutzes; teilweise beste-

hen auf diesem Gebiet besondere Vorgaben betreffend den Straßenverkehr. In mehreren Ver-

ordnungen wurden Emissionsnormen für unterschiedliche Fahrzeugkategorien festgelegt. 

Darüber hinaus sind im Arbeits- und Sozialrecht die allgemeinen Bestimmungen der Union 

sowie einige besonders den Verkehr betreffende Vorgaben zu beachten. Die 

VO (EG) 561/2006 sowie die RL 2002/15/EG legt für FahrerInnen eine bestimmte Höchst-

bzw. Mindestdauer der Lenk- und Ruhezeiten fest. Innerstaatlich können längere Ruhezeiten 

und kürzere Lenkzeiten vorgesehen werden. Zur Kontrolle der Lenkzeiten schreibt die VO (EU) 

165/2014 den Einbau von Fahrtenschreibern vor. Auch das Europäische Übereinkommen über 

die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR) gehört 

nach der Rechtsprechung des EuGH zum Recht der Union.  
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Für Erprobungen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich bestehen viele weitere potentielle An-

knüpfungspunkte im Europarecht. Die Einhaltung der darin normierten unionsrechtlichen Vor-

gaben ist bei der Ausgestaltung von Experimentierräumen zu gewährleisten. Zusätzlich zeigt 

sich aber, dass auch Ausnahmen oder das Setzen positiver Anreize für die Erprobung nach-

haltiger Konzepte ermöglicht werden. 

k.  Schlussfolgerungen für rechtliche Experimentierräume in Österreich –

Europarecht

Auf unionsrechtlicher Ebene besteht eine Vielzahl von Vorschriften betreffend die gemeinsame 

Verkehrspolitik, die eine weitgehende Harmonisierung vorsehen. Diese Rahmenbedingungen 

sind bei der Ausgestaltung innerstaatlicher Experimentierräume zu beachten. Ausnahmen 

sind dann zulässig, wenn das Unionsrecht diese explizit vorsieht. Davor ist jedoch auch zu 

klären, ob die jeweils in Frage kommenden unionsrechtlichen Bestimmungen überhaupt an-

wendbar sind. Möglich ist etwa, dass ein Rechtsakt nur grenzüberschreitende Sachverhalte 

oder solche, die eine gewisse Auswirkung auf den Binnenmarkt zeigen, regelt. 

 Technische Vorschriften und betreffend die Verkehrssicherheit

Sowohl im Rahmen der unionsrechtlich vorgesehenen Typen- als auch der Einzelgenehmi-

gung von Pkw, Lkw und Bussen bestehen Möglichkeiten zur Erprobung nicht richtlinienkonfor-

mer bzw. verordnungskonformer Technologien. Dies ist jedoch an gewisse prozedurale Vor-

gaben (zB Einholung einer Autorisation der Kommission) bzw. das Festlegen alternativer An-

forderungen gebunden. Für Prototypen von Fahrzeugen, die zur Durchführung eines speziel-

len Testprogramms unter der Verantwortung des Herstellers/der Herstellerin auf der Straße 

betrieben werden, ist eine Einzelgenehmigung – und damit die Einhaltung der allgemeinen 

oder gegebenenfalls festgelegten alternativen Verpflichtungen – nicht verpflichtend. Rechts-

akte betreffend andere Kraftfahrzeuge – landwirtschaftlichen Zugmaschinen sowie zwei- oder 

dreirädrige und leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge – betreffen nur die Typengenehmigung. De-

ren Erprobung sind daher im Rahmen nationaler Einzel- oder Ausnahmegenehmigungen uni-

onsrechtlich idZ keine Schranken gesetzt. 

Anders als im Bereich technischer Anforderungen im Rahmen des Genehmigungssystems, 

sehen die unionsrechtlichen Regelungen betreffend den Einsatz und Betrieb von Fahrzeugen, 

welche die Verkehrssicherheit erhöhen sollen, keine allgemeinen Ausnahmen für neue Tech-

nologien oder zur Erprobung von Prototypen vor. Möglichkeiten, von bestehenden Vorgaben 

abzuweichen, bestehen daher nur unter den Voraussetzungen, die in dem für die jeweilige 

Verhaltensregel relevanten Rechtsakt festgelegt werden. Der Blick in einzelne Rechtsakte 
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zeigt jedoch, dass auch hier teilweise Ausnahmen für „neue Technologien oder Konzepte“ 

oder für „wissenschaftliche Versuchszwecke“ vorgesehen sind.  

 Führerscheine

Auch die unionsrechtlichen Vorgaben für Führerscheine müssen im Rahmen von Experimen-

tierräumen eingehalten werden. Für „besondere Kraftfahrzeuge“ besteht nach Zustimmung 

der Kommission die Möglichkeit, diese aus der Anwendung des Art 4 RL 2006/126/EG auszu-

nehmen. Dadurch sind für diese Fahrzeuge abweichende Bestimmung über die Berechtigung 

zum Führen der Fahrzeuge etwa hinsichtlich des Mindestalters möglich. Die zusätzlichen Best-

immungen für BerufskraftfahrerInnen bestimmter Fahrzeugkategorien (Lkw und Busse) müs-

sen zudem nicht eingehalten werden, wenn Fahrzeuge verwendet werden, die zum Zweck der 

technischen Entwicklung Prüfungen auf der Straße unterzogen werden. 

 Gewerberechtliche Regelungen für die Güter- und Personenbeförderung

Das Unionsrecht regelt die allgemeinen Voraussetzungen über den Zugang zum Beruf des 

Kraftverkehrsunternehmers/der Kraftverkehrsunternehmerin und dessen Ausübung, wozu die 

Zuverlässigkeit, angemessene finanzielle Leistungsfähigkeit und fachliche Eignung zählen. 

Nicht erfasst sind dabei Beförderungen unter einem gewissen Ausmaß, wie Personenbeför-

derung in Kfz für unter neun Personen oder Gütertransport in „Kleintransporten“. Wenn nur 

geringfügige Auswirkungen auf den Kraftverkehrsmarkt u.a. wegen der geringen Entfernung 

zu erwarten sind, kann eine Ausnahme erfolgen. Diesbezüglich kommt einer räumlichen Ein-

schränkung von Experimentierräumen besondere Bedeutung zu. 

Regelungen über den Zugang zum Markt der Personen- und Güterbeförderung durch die Ge-

meinschaftslizenz betreffen hauptsächlich den grenzüberschreitenden Verkehr. Innerstaatlich 

ist nur die Kabotage erfasst, wobei diese nur zeitweilig im Zusammenhang mit grenzüber-

schreitenden Verkehrsdienstleistungen durchgeführt werden darf. Die Regelungen zur Ge-

meinschaftslizenz stehen der Durchführung von Experimentierräumen nicht entgegen. Zu be-

achten sind jedoch die unionsrechtlichen Regeln bezüglich der Fahrgastrechte im Personen-

verkehr mit Kraftfahromnibussen. Auf kürzere Wegstrecken finden diese nur teilweise Anwen-

dung, weswegen räumlich eingeschränkte Experimentierräumen davon oftmals nicht erfasst 

sein werden. 

Auch für den Transport von gefährlichen Gütern bestehen europarechtliche Vorgaben. Aus-

nahmen sind nur unter den dort festgelegten Voraussetzungen nach Prüfung durch die Kom-

mission oder durch Einzelgenehmigung zulässig. Die Ausnahmen werden dabei etwa nur in 

Zusammenhang mit einer räumlichen oder zeitlichen Begrenzung und unter gleichzeitiger Ge-

währleistung der Sicherheit ermöglicht. 
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 Eingriffe in den Wettbewerb

Des Weiteren sind die allgemeinen Regelungen zum Wettbewerbsrecht (Art 101bis 

109 AEUV) der Union im Verkehrs- und Mobilitätsbereich zu beachten. Nähere Bestimmungen 

für die Anwendung der Wettbewerbsregelung auf dem Gebiet des Straßenverkehrs sind se-

kundärrechtlich festgelegt. Ausnahmen aus dem Kartellverbot bestehen im Mobilitätsbereich 

für ausschließlich technische Vereinbarungen. Diese Ausnahme wird eng ausgelegt und ist im 

Zusammenhang mit Experimentierräumen nur eingeschränkt von Nutzen.  

Staatlichen Vorgaben für das Verhalten von Unternehmern/Unternehmerinnen steht das uni-

onsrechtliche Wettbewerbsrecht grundsätzlich nicht entgegen, allerdings darf es nicht dazu 

kommen, dass dadurch den beteiligten Unternehmen wettbewerbsrechtlich verbotenes Ver-

halten vorgeschrieben wird. Staatlich vorgesehene Zugangs- oder Ausübungsbeschränkun-

gen können jedoch aus Sicht der Grundfreiheiten problematisch sein. Beschränkungen sind 

nur gerechtfertigt, wenn diese aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfer-

tigt und zur Zielerreichung geeignet sind sowie nicht über das erforderliche Ausmaß hinaus-

gehen. Die Anwendung der Grundfreiheiten erfordert einen grenzüberschreitenden Sachver-

halt. Nationale wettbewerbsrelevante Maßnahmen für Experimentierräume, die keine Auswir-

kungen auf den Binnenmarkt zeigen, unterliegen diesen Einschränkungen nicht. Eine räumli-

che, zeitliche und sonstige Einschränkung von Experimentierräumen im Bereich wettbewerbs-

relevanter Regelungen, kann eine derartige Auswirkung verhindern. 

In Experimentierräumen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich sind Ausnahmen aus dem unions-

rechtlichen Verbot wettbewerbsverfälschender Beihilfen möglich. Dies betrifft den Fall, wenn 

VerkehrsträgerInnen potentiell gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen erbringen. Zu denken ist 

beispielsweise an Mobilitätsmodelle zur Erschließung der ersten/letzten Meile im Personen-

nahverkehr in ländlichen Räumen. Zulässig ist dabei ausnahmsweise die Einräumung aus-

schließlicher Rechte oder Ausgleichszahlungen. 

 Steuern, Datenschutz und sonstige Vorgaben

Die Vorgaben des Unionsrechts betreffend die Steuern und Abgaben im Verkehrs- und Mobi-

litätsbereich sind auch im Zusammenhang mit Experimentierräumen zu beachten. Für ver-

schiedene Sachgebiete wie den Straßenverkehr oder die Besteuerung von Energieerzeugnis-

sen bestehen spezielle Regelungen, die das Vorschreiben zusätzlicher Steuern oder aber 

auch Steuerbefreiungen vorsehen. 

Bei der Schaffung von Experimentierräumen sind zudem die datenschutzrechtlichen Vorgaben 

der EU durch die DSGVO einzuhalten. Die Privilegierung der wissenschaftlichen Forschung 
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eröffnet auch für die Durchführung von Erprobungen neuer Technologien und Mobilitätskon-

zepte im Verkehrsbereich Möglichkeiten, Ausnahmen vorzusehen. 

Für Erprobungen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich bestehen viele weitere potentielle An-

knüpfungspunkte im Europarecht. Die Einhaltung der darin normierten unionsrechtlichen Vor-

gaben ist bei der Ausgestaltung von Experimentierräumen zu gewährleisten. Zusätzlich zeigt 

sich aber, dass auch Ausnahmen oder das Setzen positiver Anreize für die Erprobung nach-

haltiger Konzepte ermöglicht werden. 

D. Schlussfolgerungen für rechtliche Experimentierräume

Auf internationaler und vor allem auf europarechtlicher Ebene besteht ein sehr engmaschiges 

Netz an verkehrsrechtlichen Regelungen. Eine umfassende Ausnahme von ganzen Rechts-

bereichen zur Schaffung von Experimentierräumen im Verkehrsbereich ist daher allein auf-

grund der bestehenden überstaatlichen Rechtsnormen nicht möglich. 

 Völkerrechtlicher Rechtsrahmen

Völkerrechtliche Vorgaben bestehen sowohl hinsichtlich technischer Anforderungen, Verhal-

tensregeln für VerkehrsteilnermerInnen im Straßenverkehr, Straßenverkehrszeichen, den Gü-

terverkehr und betreffend die nachhaltige Verkehrspolitik. 

Viele dieser internationalen Verträge sind vom Nationalrat mit Erfüllungsvorbehalt 

(Art 50 Abs 2 Z 4 B-VG) beschlossen worden und daher nicht unmittelbar anwendbar. Eine 

fehlende oder mangelhafte Umsetzung internationaler Verträge ist völkerrechtswidrig. Vor al-

lem bei völkerrechtlichen Abkommen hinsichtlich technischer Vorgaben wurde oftmals auf ei-

nen Erfüllungsvorbehalt verzichtet. 

In Hinblick auf völkerrechtliche Schranken für Experimentierräume ist zunächst entscheidend, 

ob innerstaatliche Sachverhalte überhaupt von deren Anwendungsbereich erfasst sind. Rege-

lungen über den Güterverkehr erfassen nur grenzüberschreitende Transporte, eine weiterge-

hende Anwendung der Vorschriften – auf rein innerstaatliche Beförderungen – wird aber teil-

weise in nationalen Gesetzen vorgesehen. Die Vorgaben des Verkehrsprotokolls der Alpen-

konvention beziehen sich nicht nur auf den grenzüberschreitenden Verkehr; viele Pflichten 

werden erst bei Änderungen eines größeren Ausmaßes an der Verkehrsinfrastruktur schla-

gend. Auch wenn daher für Experimentierräume Neubauten oder Änderungen notwendig sein, 

werden diese aufgrund der räumlichen Einschränkung in der Regel diese Schwelle nicht über-

schreiten. Die Ziele des Verkehrsprotokolls, insbes. die Verpflichtung zu einer nachhaltigen 

Verkehrspolitik, sind jedoch bei jeglichen Maßnahmen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich zu 

beachten. 
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Grundsätzlich anwendbar auf innerstaatliche Sachverhalte sind die Vorgaben für Straßenver-

kehrszeichen und Verhaltensregeln. Für Experimentierräume gewünschte Abweichungen kön-

nen nur im Rahmen der im jeweiligen Übereinkommen vorgesehenen Möglichkeiten vorge-

nommen werden. Aus diesem Grund musste etwa eine Adaption der Regelungen der Wiener 

Straßenverkehrskonvention vorgenommen werden, um automatisierte Fahrerassistenzsys-

teme zu ermöglichen. Neue oder zusätzliche Vorschriften (Verkehrszeichen) in den Fällen, die 

vom Übereinkommen nicht geregelt werden, dürfen vorgesehen werden. Ausnahmen von den 

technischen Vorschriften in völkerrechtlichen Übereinkommen sind hingegen zur Durchfüh-

rung von Tests möglich, entweder aufgrund einer expliziten Regelung (Wiener Straßenver-

kehrskonvention), oder außerhalb des festgelegten Genehmigungssystems (ECE-Regelun-

gen). 

 Europarechtlicher Rechtsrahmen

Ein weit engmaschigeres Netz an Vorschriften für den Verkehrs- und Mobilitätsbereich besteht 

im Rahmen des Europarechts. 

Die europarechtlichen Vorschriften bezüglich technischer Anforderungen für Kraftfahrzeuge 

sind auf den rein innerstaatlichen Verkehr anzuwenden. Im Rahmen des EU-Genehmigungs-

systems bestehen aber Möglichkeiten zur Erprobung nicht-vorschriftsmäßiger Fahrzeuge. Für 

Typengenehmigungen gibt es eine Ausnahme hinsichtlich neuer Technologien, dafür ist je-

doch die Autorisation der Kommission erforderlich. Im Rahmen von Einzelgenehmigungen 

kann unter Vorsehung alternativer Anforderungen von bestehenden Vorgaben abgewichen 

werden. Prototypen, die zur Durchführung eines speziellen Testprogramms unter der Verant-

wortung des Herstellers/der Herstellerin auf der Straße betrieben werden, müssen die techni-

schen Anforderungen nicht verpflichtend erfüllen. Für landwirtschaftliche Zugmaschinen sowie 

für zwei- oder dreirädrige und leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge bestehen keine unionsrechtli-

chen Vorgaben betreffend die Erteilung von Einzelgenehmigungen. Betreffend Vorschriften 

außerhalb des EU-Genehmigungssystems ist für die Möglichkeiten im Rahmen von Experi-

mentierräumen von diesen abzuweichen ausschlaggebend, welche Abweichungen der jewei-

lige Rechtsakt – etwa für „neuen Technologien oder Konzepten“ oder für „wissenschaftliche 

Versuchszwecke“ – zulässt. 

Aus den unionsrechtlichen Bestimmungen für Führerscheine können „Besondere Kraftfahr-

zeuge“ nur mit Zustimmung der Kommission teilweise ausgenommen werden. Dadurch sind 

für diese Fahrzeuge abweichende Vorschriften über die Berechtigung zum Führen der Fahr-

zeuge etwa hinsichtlich des Mindestalters möglich. 

Gewerberechtliche Regelungen der Union für die Güter- und Personenbeförderung legen all-

gemeine, berufsrechtliche Ausübungsvoraussetzungen auch für innerstaatliche Sachverhalte 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

86 

fest. Nicht erfasst sind dabei Beförderungen unter einem gewissen Ausmaß (Personenbeför-

derung in Kfz für unter neun Personen oder Gütertransport in „Kleintransporten“). Ausnahmen 

sind nur bei geringfügigen Auswirkungen auf den Kraftverkehrsmarkt unter anderem wegen 

der geringen Entfernung möglich, weswegen bei einer geplanten Abweichung einer räumli-

chen Einschränkung von Experimentierräumen besondere Relevanz zukommt. 

Regelungen über den Zugang zum Markt der Personen- und Güterbeförderung durch die Ge-

meinschaftslizenz betreffen hauptsächlich den grenzüberschreitenden Verkehr. Innerstaatlich 

ist nur die Kabotage erfasst. Die Bestimmungen zur Gemeinschaftslizenz stehen daher der 

Durchführung von innerstaatlichen Experimentierräumen nicht entgegen. Zu beachten sind die 

Vorschriften für Fahrgastrechte im Personenverkehr mit Kraftfahromnibussen, welche für 

Wegstrecken unter 250 km aber nur teilweise gelten. 

Zusätzlich sind für Experimentierräume im Verkehrs- und Mobilitätsbereich die allgemeinen 

Bestimmungen des Wettbewerbsrechts (Art 101-109 AEUV) zu beachten. Besondere Bestim-

mungen für deren Anwendung auf den Straßenverkehr sind sekundärrechtlich festgelegt. Aus-

nahmen aus dem Kartellverbot sind im Mobilitätsbereich für ausschließlich technische Verein-

barungen möglich, was jedoch eng auszulegen ist.  

Staatlichen Vorgaben für das Verhalten von Unternehmern/Unternehmerinnen, etwa durch Zu-

gangs- oder Ausübungsbeschränkungen, steht das unionsrechtliche Wettbewerbsrecht grund-

sätzlich nicht entgegen. Problematisch können Einschränkungen des Marktzugangs oder die 

Auferlegung von Verpflichtungen aus Sicht der Grundfreiheiten sein. Dies vor allem im Bereich 

der Niederlassungsfreiheit, da die Anwendung der allgemeinen Vorschriften des AEUV für die 

Dienstleistungsfreiheit ausgeschlossen ist. Die speziellen Regelungen im Verkehrsbereich las-

sen hier teilweise Ausnahmen oder Einschränkungen im Zusammenhang mit der Erfüllung 

gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen zu. Dies ist auch für Experimentierräume relevant, die 

der besseren Versorgung der Allgemeinheit mit Verkehrsdienstleistungen dienen. 

Wichtig bei der Schaffung von Experimentierräumen ist zudem die Gewährleistung der Einhal-

tung von datenschutzrechtlichen Vorgaben der EU. Durch die Privilegierung der wissenschaft-

lichen Forschung in der DSGVO wird auch für die Durchführung von Erprobungen neuer Tech-

nologien und Mobilitätskonzepte im Verkehrsbereich die Möglichkeit eröffnet, Ausnahmen vor-

zusehen. 

Letztlich zeigt sich, dass sowohl völkerrechtlich als auch und vor allem europarechtlich für 

Erprobungen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich viele Vorgaben bestehen. Auch weitere po-

tentielle Anknüpfungspunkte abseits der in dieser Studie ausführlicher thematisierten Schwer-

punkte zB im Arbeitsrecht, Umweltschutz oder Energierecht sind denkbar. Wichtig ist, dass die 
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Einhaltung der völker- und unionsrechtlichen Vorgaben bei der Ausgestaltung von Experimen-

tierräumen gewährleistet wird. Bestehende Ausnahmen können wahrgenommen werden, ge-

gebenenfalls bestehen dafür spezielle prozedurale und inhaltliche Anforderungen. 

3. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen

A. Verfassungsrechtliche Themenstellungen

Eine gesetzliche Ausgestaltung von Experimentierräumen muss die verfassungsrechtlichen 

Rahmenbedingungen berücksichtigen. Auch wenn punktuell verfassungsgesetzliche Änderun-

gen in Form von Verfassungsbestimmungen in einfachen Gesetzen möglich sind, ändert dies 

nichts daran, dass der verfassungsrechtliche Rahmen auch für Experimentierräume einzuhal-

ten ist. 

Selbst die Möglichkeiten von punktuellen verfassungsrechtlichen Ausnahmeregeln finden in 

den Grundprinzipien der Bundesverfassung ihre Grenzen. So hob der VfGH im Jahr 2001 eine 

Verfassungsbestimmung als verfassungswidrig auf, die eine pauschale Ausnahme für einen 

bestimmten Rechtsbereich von der Verfassung vorsah. Eine derart pauschale Ausnahme von 

der Verfassung verstößt sowohl gegen das demokratische aber auch gegen das rechtsstaatli-

che Grundprinzip. Die Möglichkeit, Experimentierräume verfassungsrechtlich abzusichern und 

auf diese Weise für diese Räume eine pauschale Ausnahme von der österreichischen Verfas-

sungsrechtsordnung vorzusehen, ist im Rahmen des zweistufigen Verfassungsrechts nicht 

möglich. Die in den Grundprinzipien der Verfassung zum Ausdruck kommende Gesamtände-

rung der Verfassung schafft Grenzen für Ausnahmen vom einfachen Verfassungsrecht durch 

Verfassungsbestimmungen.  

Regelungen, wie in den Niederlanden, die pauschale Ausnahme vom einfachen Recht vorse-

hen, verstoßen – wie noch näher zu analysieren sein wird – gegen das Legalitätsprinzip. Ge-

nerelle Ausnahmen vom Legalitätsprinzip für ein Gesetz über Experimentierräume im Ver-

kehrs- und Mobilitätsbereich im Verfassungsrang zu normieren, würde wiederum gegen das 

rechtsstaatliche Grundprinzip der Verfassung verstoßen. Diese zu ändern bedarf nicht nur ei-

ner parlamentarischen Verfassungsmehrheit, sondern überdies einer Volksabstimmung. Dies 

erscheint im konkreten Zusammenhang nicht nur unrealistisch, sondern für den Anlassfall ver-

fassungspolitisch als inadäquate Vorgangsweise. Die Einhaltung des verfassungsrechtlichen 

Rahmens für Experimentierräume ist daher für rechtskonforme Umsetzung von entscheiden-

der Bedeutung. 

Drei Rahmenbedingungen stehen bei der verfassungsrechtlichen Analyse im Vordergrund:  
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1. die bundesstaatliche Kompetenzverteilung,

2. das rechtsstaatliche Legalitätsprinzip sowie

3. die im Rahmen der Grundrechte zum Ausdruck kommenden rechtlichen Schutzgüter der

Einzelnen.

B. Kompetenzverteilung im Verkehrs- und Mobilitätsbereich

a.  Kompetenzrechtliche Ausgangslage

 Zersplitterte Kompetenzen

Die österreichische Kompetenzlage ist zwischen Bund und Ländern zersplittert und hängt oft-

mals von einer Beurteilung im Einzelfall ab. In Anbetracht der vielfältigen möglichen Kompe-

tenztatbestände, unter die eine zu regelnde Ausnahme fallen kann, können sich daher im Ein-

zelfall komplexe Abgrenzungsfragen stellen, die sich auf die Kompetenz sowohl zur Gesetz-

gebung als auch zur Vollziehung auswirken. Auch in Bereichen, in denen die Gesetzgebungs-

und Vollzugskompetenz gänzlich dem Bund zufällt, ist zu unterscheiden, ob die Ausnahmere-

gelung in mittelbarer oder unmittelbarer Bundes- oder Landesverwaltung zu vollziehen ist. 

Ein umfassender einheitlicher Kompetenztatbestand für das Gebiet des Straßenverkehrs fin-

det sich in der allgemeinen Kompetenzverteilung des B-VG nicht. Vielmehr zeigt sich auch in 

diesem Zusammenhang eine komplexe und zersplitterte Kompetenzlage. Verschiedene An-

wendungsfälle möglicher Experimentierräume im Bereich Verkehr und Mobilität berühren da-

her rasch mehrere Kompetenztatbestände. Sie werden auf diese Weise zum Gegenstand un-

terschiedlicher gesetzlicher Vorschriften, die je nach relevantem rechtlichen Gesichtspunkt un-

ter verschiedene Kompetenzbestimmungen fallen. 

Bei der Regelung von Experimentierräumen spielen neben „typischen“ Aspekten aus dem Ver-

kehrsbereich wie der Leichtigkeit, Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs oder der Betriebs-

sicherheit noch weitere Faktoren wie der Umweltschutz, die Raumplanung oder das Gewer-

berecht eine Rolle. Daraus ergeben sich weitere Anknüpfungspunkte zu Kompetenztatbestän-

den. 

 Kompetenz zur Gesetzgebung

Die Gesetzgebungskompetenz im Verkehrsrecht konzentriert sich hauptsächlich beim Bund.  

Angesprochen sind damit insbes.: 

– Kraftfahrwesen gem Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG;

– Straßenpolizei gem Art 11 Abs 1 Z 4 B-VG;
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– Angelegenheiten der wegen ihrer Bedeutung für den Durchzugsverkehr durch Bundes-

gesetz als Bundesstraßen erklärten Straßenzüge außer der Straßenpolizei gem Art 10

Abs 1 Z 9 B-VG;

– Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie gem Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG;

– Luftreinhaltung gem Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG;

– Umweltverträglichkeitsprüfung für Bundesstraßen und Eisenbahn-Hochleistungsstre-

cken, bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist gem

Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG;

– Einrichtung der Bundesbehörden und sonstigen Bundesämter gem Art 10 Abs 1 Z 16

B-VG;

– Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen und der Luftfahrt sowie der Schifffahrt, so-

weit diese nicht unter Art 11 fällt gem Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG;

– Elektrizitätswesen gem Art 12 Abs 1 Z 5 B-VG (Grundsatzgesetzgebung) iVm § 1 El-

WOG 2010 (Kompetenzdeckungsklausel) iVm § 1 Energie-Control-Gesetz (Kompe-

tenzdeckungsklausel).

Als Landeskompetenz in Gesetzgebung gem Art 15 Abs 1 B-VG ist insbes. das Landesstra-

ßenrecht zu erwähnen. Darüber hinaus liegt auch in den Angelegenheiten des Baurechts, der 

Raumordnung oder des Naturschutzes die Kompetenz zur Gesetzgebung bei den Ländern; 

auch hier ergeben sich Bezugspunkte und teilweise Abgrenzungsfragen in Hinblick auf ver-

kehrsrechtliche Sachverhalte. Eine Besonderheit besteht auch gem Art 15 Abs 4 B-VG für den 

speziellen Fall, dass bei Involvierung der Landespolizeidirektion als Sicherheitsbehörde erster 

Instanz in die Vollziehung es übereinstimmende Gesetze des Bundes und des betreffenden 

Landes bedarf.  

 Mittelbare und unmittelbare Bundesverwaltung

In jenen Angelegenheiten gem Art 10 B-VG bzw. aufgrund der Kompetenzdeckungsklauseln, 

in denen dem Bund die Kompetenz zur Vollziehung zufällt, hat diese grundsätzlich gem 

Art 102 B-VG durch den Landeshauptmann und die ihm unterstellten Landesbehörden zu er-

folgen (mittelbare Bundesverwaltung). Nur ausnahmsweise kann gem Art 102 Abs 2 B-VG 

eine Angelegenheit in unmittelbare Bundesverwaltung besorgt werden dürfen. Eine Auswei-

tung der Besorgung von Angelegenheiten in unmittelbarer Bundesverwaltung gem 

Art 102 B-VG ist ansonsten nur mit Zustimmung der Länder zulässig. Zu den in 

Art 102 Abs 2 B-VG aufgezählten Angelegenheiten zählt das Verkehrswesen. Das Verkehrs-

wesen fällt gem. Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG nur hinsichtlich der Eisenbahnen und der Luftfahrt so-

wie der Schifffahrt in die Kompetenz des Bundes. Das Kraftfahrwesen ist demgegenüber – 

ebenso wie Angelegenheiten des Gewerbes – in mittelbarer Bundesverwaltung zu besorgen. 
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Die Geschäfte der mittelbaren Bundesverwaltung sowie die der Landesverwaltung werden 

durch Bezirksverwaltungsbehörden geführt, sofern diese nicht anderen Behörden zugewiesen 

sind. Im Bereich der mittelbaren Bundesverwaltung steht der Bezirkshauptmann unter der Lei-

tung des Landeshauptmannes, im Bereich der Landesverwaltung untersteht er der Leitung der 

Landesregierung. 

Im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung kann auch dem Bundesminister/der Bundes-

ministerin in einem gewissen Ausmaß Angelegenheiten zur Besorgung in erster Instanz zu 

übertragen werden. Die verfassungsrechtliche Grenze einer derartigen Ermächtigung wird je-

doch überschritten, wenn es beispielweise durch nicht nur fall- oder teilweise, sondern die 

gesamte Übertragung eines Teilbereiches der Verwaltung zu einer Aushöhlung des Systems 

der mittelbaren Bundesverwaltung kommt. 

 Unmittelbare Landesverwaltung

Die unmittelbare Landesverwaltung spielt insbes. hinsichtlich der Straßenpolizei gem Art 11 

Abs 1 Z 4 B-VG sowie des Vollzugs des Landesstraßenrechts gem Art 15 Abs 1 B-VG eine 

Rolle. In Hinblick auf die Vollzugskompetenz der Straßenpolizei besteht die abweichende Son-

derbestimmung des Art 11 Abs 3 B-VG, der Durchführungsverordnungen zur Straßenpolizei 

als Kompetenz des Bundes festlegt. 

b.  Kompetenzdeckungsklauseln und die Regelung von Ausnahmen im Kontext

der Kompetenzverteilung

 Konzept der Kompetenzdeckungsklausel

Soll für ein Gesetz eine von der allgemeinen Kompetenzverteilung der Art 10, 11, 12 und 15 

B-VG abweichende Kompetenz begründet werden, kann dies in Form sogenannter „Kompe-

tenzdeckungsklauseln“ erfolgen. Dies sind im Verfassungsrang stehende Bestimmungen ei-

nes Gesetzes, die Regelungen in Hinblick auf die Kompetenzverteilung für das betroffene Ge-

setz enthalten. Zur Erlassung solcher in einfachen Gesetzen enthaltenen Verfassungsbestim-

mungen, durch welche die Kompetenz der Länder eingeschränkt wird, ist gem Art 44 B-VG

die qualifizierte Zustimmung des Bundesrates notwendig.

Eine derartige Kompetenzdeckungsklausel enthält typischerweise folgende Aussage: „Die Er-

lassung, Aufhebung und Vollziehung von Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz ent-

halten sind, sind auch in jenen Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das B-VG etwas 

anderes bestimmt.“ Auf diese Weise werden allfällige kompetenzrechtliche Problemstellungen 

einzelner Bestimmungen vermieden, in dem – unabhängig von der Kompetenzverteilung gem 
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Art 10-15 B-VG – eine kompetenzrechtliche Zuordnung in den Angelegenheiten dieses Bun-

desgesetzes vorgenommen wird. Es wird also eine lex specialis (sowie eine lex posterior) ge-

schaffen, die der allgemeinen Kompetenzverteilung, insbes. der Generalklausel gem Art 15 

Abs 1 B-VG, vorgeht. Bereits vor Erlassung eines Gesetzes ist auf diese Weise die verbindli-

che Feststellung von Kompetenzen möglich. Über dennoch bestehende Kompetenzkonflikte 

erkennt der Verfassungsgerichtshof gem. Art 138 Abs 2 B-VG. Damit können allfällige inter-

pretative Unklarheiten aber auch Abgrenzungsfragen bei Kompetenzdeckungsklauseln geklärt 

werden. 

 Auswirkungen von Kompetenzdeckungsklauseln

Die Ausnahme, als eine – wenn auch nur eingeschränkte oder partielle – Änderung des An-

wendungsbereichs einer gesetzlichen Regelung verstanden, betrifft inhaltlich keine andere 

Materie als das Gesetz, von dem ausgenommen wird, selbst. Für die Schaffung von Ausnah-

men aus bestimmten Gesetzen ist die Kompetenz zur Gesetzgebung in dem entsprechenden 

Bereich notwendig. Kompetenzrechtlich ergeben sich daher zunächst keine Unterschiede, ob 

durch eine gesetzliche Bestimmung die „Regel“ oder die „Ausnahme“ normiert wird. Beide 

fallen in die Kompetenz des Gesetzgebers, der zur Erlassung der Vorschrift zuständig ist. 

Anderes kann nur für den Fall gelten, in dem die Kompetenz zur Erlassung und die zur Ände-

rung eines Gesetzes auseinanderfallen. Dies kann laut Wiederin etwa in Fällen vorkommen, 

in denen die Kompetenz des Gesetzgebers durch eine „Kompetenzdeckungsklausel“ begrün-

det wurde. In diesen wird neben der Kompetenz zur Erlassung, Aufhebung und Vollziehung 

fallweise – aber eben nicht immer – auch die „Änderung“ explizit aufgezählt. Erfolgt dies nicht, 

ist eine Änderung laut Wiederin durch den einfachen Bundesgesetzgeber nicht möglich; eine 

Kompetenz zur Änderung verbleibe aber auch nicht beim Landesgesetzgeber. Folgt man die-

sem Verständnis, können Ausnahmen von Vorschriften, die auf Basis einer „Kompetenzde-

ckungsklausel“ erlassen worden sind, nur durch eine Verfassungsbestimmung erfolgen. In 

dem für Experimentierräume im Verkehrsbereich relevanten Gebiet der Elektromobilität findet 

sich etwa im Elektrizitätswirtschafts- und –organisationgesetz 2010 eine solche Kompetenz-

deckungsklausel. 

Eine weitere kompetenzrechtliche Überlegung im Zusammenhang mit der Ermächtigung zur 

Erteilung von Ausnahmen betrifft das Verhältnis zwischen Gesetzgebung und Vollziehung. Je 

weiter die Möglichkeiten einer Ausnahmeerteilung durch Verordnung oder Bescheid gesetzlich 

geschaffen werden, desto mehr verschiebt sich zumindest ein Teil des Kompetenzbereichs 

vom Gesetzgeber zur Vollziehung. Andererseits drängt der Gesetzgeber den Kompetenzbe-

reich der Vollziehung durch eine ausgeprägte Determinierung auf Gesetzesebene zurück. 
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Eine Kompetenzdeckungsklausel birgt daher kompetenzrechtliche Probleme in sich, insbes. 

in Hinblick auf die Vollziehung in mittelbarer Bundesverwaltung sowie die unmittelbare Lan-

desvollziehung der Straßenpolizei. Die Voraussetzung dafür ist aber nicht nur eine parlamen-

tarische Verfassungsmehrheit, sondern auch einer Zustimmung des Bundesrates mit Verfas-

sungsmehrheit gem Art 44 Abs 2 B-VG. Die Errichtung von eigenen Bundesbehörden für an-

dere als die in § 102 Abs 2 B-VG bezeichneten Angelegenheiten kann gem § 102 Abs 4 B-VG 

nur mit Zustimmung der beteiligten Länder erfolgen. 

c.  Typische kompetenzrechtliche Anknüpfungspunkte im Verkehrs- 

und Mobilitätsbereich

 Allgemein

Die straßenverkehrsrechtlichen Regelungen stehen im Spannungsfeld unterschiedlicher Kom-

petenztatbestände, konkret des „Kraftfahrwesens“ (Art 10 Abs 1 Z 9), der „Straßenpolizei“ 

(Art 11 Abs 1 Z 4) der „Angelegenheiten der … Bundesstraßen“ (Art 10 Abs 1 Z 9) sowie der 

der Straßenangelegenheiten aller Straßen außer Bundesstraßen gem Art 15 Abs 1 B-VG. 

Die Kompetenz in Gesetzgebung und Vollziehung im Bereich des Kraftfahrwesens liegt beim 

Bund und wird in mittelbarer Bundesverwaltung vollzogen. 

Historisch betrachtet war die Kompetenz betreffend die Straßenpolizei bis zur B-VG Novelle 

1960 nicht einheitlich geregelt. Unterschieden wurde zwischen der Straßenpolizei auf Bun-

destraßen, für welche die umfassende Kompetenz beim Bund lag, und auf anderen Straßen, 

für welche die welche eine Kompetenz gem. Art 12 B-VG bestand. Heute fällt die „Straßenpo-

lizei“ einheitlich unter Art 11 Abs 1 Z 4 B-VG. Sie ist damit in Gesetzgebung Bundessache und 

in Vollziehung Landessache. Zur Erlassung von Durchführungsverordnungen in Angelegen-

heiten der Straßenpolizei besteht – wie erwähnt – gem Art 11 Abs 3 B-VG überdies eine ge-

sonderte Kompetenz des Bundes. Wird die Vollziehung in Angelegenheiten der Straßenpolizei 

für das Gebiet einer Gemeinde, in dem die LPD zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz 

ist, der LPD übertragen, bedarf dies übereinstimmender Gesetze des Bundes und des betref-

fenden Landes. 

Die straßenrechtliche Kompetenzverteilung ist durch die Kompetenz-Kompetenz des einfa-

chen Bundesgesetzgebers geprägt, der im Rahmen des Bundesstraßen-Übertragungsgesetz, 

BGBl I 2002/50, eine großflächige Übertragung von Bundesstraßen an die Bundesländer vor-

nahm. Es verbleiben somit nur die Bundesautobahnen und Bundesschnellstraßen als Bundes-

straßen im Regelungsbereich des Bundes. Die bundesrechtliche Vollziehung findet in mittel-

barer Bundesverwaltung statt, wobei dem/der BMVIT signifikante Vollzugkompetenzen gem 
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BStG vorbehalten sind. Darüber hinaus sind straßenrechtliche Regelungen in Gesetzgebung 

und Vollziehung Landessache gem Art 15 B-VG.  

Diese kompetenzrechtliche Ausgangssituation hat signifikante Auswirkungen auf die Konzep-

tion von Experimentierräumen, soweit es zu keiner Kompetenzdeckungsklausel (siehe dazu 

oben) kommt. Während auf Gesetzgebungsebene – abgesehen von landesstraßenrechtlichen 

Angelegenheiten – dem Bund die primäre Regelungszuständigkeit zukommt, erweist sich ein 

einheitlicher Vollzug von allen straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmenbewilligung durch eine 

Behörde (one stop shop) als begrenzt möglich. 

Als eine derartige Behörde käme – bereits aufgrund der Konzeption der mittelbaren Bundes-

verwaltung – ausschließlich der BMVIT in Frage. Grenzen sind aber sowohl im Kompetenzbe-

reich der Straßenpolizei als auch im Landesstraßenrecht erreicht; in beiden Sachmaterie ist 

die Vollziehung der unmittelbaren Landesverwaltung vorbehalten, womit in jedem Bundesland 

eine eigenständige Bewilligung erforderlich wird. 

 Neue Fahrzeugtechnologien und Mobilitätsmodelle zwischen Kraftfahrwesen, Stra-

ßenpolizei und Straßenrecht

Neue Fahrzeugtechnologien werfen Fragen hinsichtlich der Regelung der technischen Aus-

stattung und Verkehrssicherheit von Fahrzeugen auf. Handelt es sich dabei um Kraftfahr-

zeuge, ist der Kompetenztatbestand des „Kraftfahrwesens“ einschlägig. Hingegen fallen Re-

gelungen über die Ausstattung nicht motorisierter Verkehrsmittel, wie beispielsweise Fahrrä-

der, unter dem Gesichtspunkt der Gewährleistung von Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit 

des Verkehrs in den Kompetenztatbestand der „Straßenpolizei“. 

Anknüpfungspunkte ergeben sich jedoch nicht nur in Hinblick auf die Ausstattung von mit 

neuen Technologien ausgerüsteten Fahrzeugen. Wesensmerkmal sogenannter „Assistenz-

systeme“ ist, dass sie dem/der – menschlichen – LenkerIn bei gewissen Fahraufgaben assis-

tieren oder diese – je nach Grad der Automatisierung – sogar völlig übernehmen. Die dadurch 

berührten Aspekte gehen aber über jene der reinen Gewährung von Betriebssicherheit und 

der spezifisch von Kraftfahrzeugen ausgehenden Gefahren hinaus. Vielmehr betrifft dies die 

grundsätzliche Frage nach der Teilnahme am Straßenverkehr und der Einhaltung der klassi-

schen Fahrregeln gem §§ 7 ff StVO durch nicht menschliche VerkehrsteilnehmerInnen. Unter 

den Kompetenztatbestand der „Straßenpolizei“ fällt eine Regelung dann, wenn die Gefahren, 

die bekämpft werden sollen, nicht spezifisch von (bestimmten) Kraftfahrzeugen ausgehen. 

Auch aus kraftfahrrechtlicher Sicht können sich besondere Anforderungen an den/die LenkerIn 

und damit gegebenenfalls Ausnahmebedarf aus den bestehenden Vorschriften für die Erpro-

bung autonomer Kraftfahrzeugen ergeben. Der/die LenkerIn hat etwa gem § 102 Abs 2 KFG 

den Lenkplatz in bestimmungsgemäßer Weise einzunehmen. Der Begriff des Lenkers findet 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

94 

sich darüber hinaus aber auch in straßenpolizeilichen Bestimmungen. Insofern besteht auch 

hier die Notwendigkeit einer (ausnahmsweisen) „Erweiterung“ des Lenkerbegriffs der StVO 

auf nicht menschliche VerkehrsteilnehmerInnen zur Schaffung von Experimentierräumen. Zu 

bedenken ist zusätzlich, dass die Einordnung einer Vorschrift in das KFG und in die StVO nicht 

zwangsläufig bedeutet, dass es sich dabei kompetenzrechtlich um eine kraftfahrrechtliche 

bzw. straßenpolizeiliche Norm handelt. Im Anwendungsfall der Assistenzsysteme zeigt sich 

daher bereits die Relevanz mehrere Kompetenztatbestände in Hinblick auf die Schaffung und 

Vollziehung gesetzlicher Ausnahmebestimmungen. 

Auch andere Probleme und Herausforderungen des Straßenverkehrs sind nicht isoliert aus 

der Sicht der Betriebssicherheit von Kraftfahrzeugen lösbar, sondern erfordern umfassendere 

Konzeptionen, die alle StraßenbenützerInnen einbeziehen. Neue Technologien sowie Mobili-

tätsmodelle können beispielsweise geänderte Anforderungen an die Infrastruktur und Be-

schaffenheit von Straßen mit sich bringen. Bauliche Maßnahmen zur Verhaltenssteuerung der 

VerkehrsteilnehmerInnen fallen in den Kompetenztatbestand der „Straßenpolizei“, während 

Neuerrichtungen und Erhaltung der Straßen zum Bereich des „Straßenrechts“ zählen.  

Die aufgezeigte kompetenzrechtliche Schnittstellenproblematik zeigt sich auch im Zusammen-

hang mit Mobilitätskonzepten, etwa hinsichtlich der Privilegierung von Fahrzeugen im Stra-

ßenverkehr oder aber auch hinsichtlich von Parkraum für Sharing-Fahrzeuge oder bei Rot-

Abbiegen im Straßenverkehr. Während diese Regelungen primär die StVO adressieren, sind 

fahrzeugspezifische technische Innovationen dem Kraftfahrwesen zuzuordnen und straßen-

seitige Baumaßnahmen im Straßenrecht zu vollziehen. 

d.  Weitere kompetenzrechtliche Anknüpfungspunkte

Neue Fahrzeugtechnologien und Mobilitätsmodelle können aber auch Kompetenztatbestände 

betreffen, die außerhalb der „konstituierenden Kompetenzsegmente“ des Straßenverkehrs lie-

gen. Zu denken ist etwa an das „Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen […], mit dem sich 

der Straßenverkehr im wörtlichen Sinne ‚kreuzt‘“. Weitere Angelegenheiten, gänzlich abseits 

des Verkehrsbereichs können relevant werden. Die Einordnung in einen Kompetenztatbe-

stand richtet sich nach dem Inhalt der getroffenen Regelung und nur in Einzelfällen nach deren 

Zweck. Aus der Tatsache, dass eine Maßnahme der Förderung von Mobilität dient, lässt sich 

daher noch kein Rückschluss auf die kompetenzrechtliche Einordnung ziehen. 

Eine zentrale Rolle in Hinblick auf die im Rahmen der Studie identifizierten Anwendungsfälle 

spielen Kompetenzen in Angelegenheiten des Gewerbes und des Elektrizitätsrechts, auf wel-

che im Folgenden kurz eingegangen wird.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

Darüber hinaus bestehen aber auch noch weitere Kompetenzmaterien, die für die Erprobung 

neuer Verkehrs- und Mobilitätskonzepte von Bedeutung sein können. Denkt man etwa an ar-

beitsrechtliche Fragestellungen im Bereich neuer Güterlieferservice-Modelle, zeigt sich der 

Konnex zum Kompetenztatbestand „Arbeitsrecht“ (Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG). Angelegenheiten 

des Baurechts, der Raumplanung, der Bodenreform oder des Umweltschutzes spielen im Be-

reich des Verkehrs eine Rolle. All diese verschiedenen kompetenzrechtlichen Grundlagen und 

ihre Schnittstellen können hinsichtlich der möglichen gesetzlichen Ausgestaltung der konkre-

ten Experimentierraumgesetzgebung entscheidend werden. 

 Gewerberecht und Elektrizitätsrecht

Eine zentrale Bedeutung kommt auch gewerberechtliche Regelungen zu. Hier soll etwa im 

Bereiche der Personenbeförderung der Einsatz neuer Mobilitätskonzepte erprobt werden. Be-

treffen Vorschriften den Antritt und die Ausübung von Gewerben, fällt dies unter den Kompe-

tenztatbestand des Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG („Angelegenheiten des Gewerbes und der Indust-

rie“).. Diese Kompetenz des Bundes zur Erlassung von Normen und zur Vollziehung umfasst 

auch den Bereich der sowohl linien- als auch nichtlinienmäßigen gewerbsmäßigen Beförde-

rung von Personen mit Kraftfahrzeugen. Schnittstellen bestehen im Zusammenhang mit neu-

artigen Mobilitätsdienstleistungen wie einem On-Demand Shuttle Service oder der geteilten 

Nutzung von Fahrzeugen, etwa im Rahmen von Ride Hailing. 

Gewerberechtliche Fragestellungen bestehen aber auch im Zusammenhang mit dem The-

menbereich E-Mobilität, insbes. betreffend das Betreiben von E-Tankstellen und das Einrich-

ten von Ladepunkten. Diesbezügliche Regelungen befinden sich an der „Schnittstelle zwi-

schen den Tatbeständen Gewerbe und Industrie sowie Elektrizitätswesen“. Regelungen des 

Elektrizitätsrechts können neben dem Tatbestand des Elektrizitätswesens 

(Art 12 Abs 1 B-VG), der durch speziellen Kompetenzen in den Angelegenheiten des 

Art 10 Abs 1 Z 10 B-VG eingeschränkt ist, auch auf vielen weiteren Kompetenztatbeständen 

des B-VG oder verschiedenen Sonderkompetenztatbeständen beruhen.  

Die Regelung des Betriebs von Garagen und Einstellplätzen fällt nicht unter den Kompetenz-

tatbestand des „Kraftfahrwesens“, sondern je nach Anknüpfungspunkt unter den der „Angele-

genheiten des Gewerbes und der Industrie" gem. Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG oder des „Bauwe-

sens“. Hinsichtlich der Vermeidung ungünstiger Auswirkung des Betriebes der Anlage auf die 

Nachbarschaft und einer Gefährdung der im Betrieb beschäftigten Personen und der damit in 

Zusammenhang stehenden baulichen Gestaltung der Anlage, bezieht sich die Regelungs- und 

Vollzugskompetenz auf die „Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie" gem. Art 10 

Abs 1 Z 8 B-VG. Zur Erlassung baupolizeilicher Vorschriften über die Errichtung und die Be-

schaffenheit der baulichen Anlagen liegt die Kompetenz beim Landesgesetzgeber gem Art 15 
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B-VG. Sollen im Rahmen der Erprobung neuer Technologien (E-Fahrzeugen) oder Mobilitäts-

konzepten (Car-Sharing) spezielle Parkräume geschaffen werden, bestehen daher je nach

Anknüpfungspunkt und Art der Straße (Bundes- oder Landesstraße), an der diese errichtet

und betrieben werden sollen, Kompetenzen zu Gesetzgebung und Vollziehung des Bundes

oder des Landes.

e.  Konsequenzen für die Regelung von Experimentierräumen im Verkehrs- und

Mobilitätsbereich

Entschließt sich der Gesetzgeber, Ausnahmen für Experimentierräume in einem eigenen Ge-

setz zu regeln, besteht die Möglichkeit der komplexen kompetenzrechtlichen Lage und den 

sich daraus ergebenden diffizilen Abgrenzungsfragen im Einzelfall durch eine Kompetenzde-

ckungsklausel zu begegnen. Insgesamt trägt eine solche Vorgehensweise aber zur Steigerung 

der Komplexität der kompetenzrechtlichen Situation bei und bedarf eines entsprechenden ver-

fassungspolitischen Konsenses beider Kammern des Parlaments. 

Eine – zumindest teilweise – Vereinfachung und Vereinheitlichung der Vollzugskompetenzen 

im Verkehrs- und Mobilitätsbereich würde die Reintegration des Kompetenztatbestandes 

„Straßenpolizei“ in den Artikel 10 B-VG bewirken. Dadurch könnte eine „komplizierte und nicht 

sachgerechte Ausdifferenzierung an den bestehenden Kompetenzgrenzen“ verhindert wer-

den. Die „extrem zersplitterte und kasuistische Kompetenzordnung“ ist aber eine Konsequenz 

der Aufteilung der Aufgaben zwischen dem Bund und den Ländern und damit des bundes-

staatlichen Prinzips. Damit im Zusammenhang steht die grundsätzliche Entscheidung, ab 

wann ein Kompetenzproblem als „hinreichende Legitimation zur Korrektur der Kompetenzver-

teilung“ angesehen werden soll. 

Kommt es umgekehrt zu keiner verfassungsgesetzlichen Anpassung der kompetenzrechtli-

chen Situation, so müssen die bestehenden Abgrenzungen bei der organisationsrechtlichen 

Ausgestaltung in Hinblick auf die behördliche Bewilligung und Kontrolle von Experimentierräu-

men Berücksichtigung finden. Konsequenz ist etwa die Involvierung unterschiedlicher Behör-

den (je nach relevanter Sachmaterie). Eine vollständige Vereinheitlichung des Bewilligungs-

systems kann sodann nicht erfolgen; es bedarf vielmehr einer entsprechenden nach betroffe-

nen Gesetzen ausdifferenzierten behördlichen Zuständigkeitsstruktur. 
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C. Rechtsstaatliche Vorgaben für Ausnahmeregelungen

im Verkehrs- und Mobilitätsrecht

a.  Ausnahmeregelungen zur Schaffung von Experimentierräumen

In Experimentierräumen im Bereich des Verkehrs- und Mobilitätsrechts sollen neue Verkehrs-

technologien und Mobilitätskonzepte getestet werden können. In diesem zeitlich und räumlich 

eingeschränkten „Raum“ sollen Abweichungen von bestehenden Rechtsvorschriften, die der 

Erprobung solcher neuer Technologien und Konzepte im „Regelbetrieb“ entgegenstehen, 

möglich sein. In den Schranken dieses Experimentierraums gelten daher für alle Verkehrsteil-

nehmerInnen oder für bestimmte Berechtigte – im Vergleich zur allgemeinen Rechtslage au-

ßerhalb solcher Räume – abweichende Regelungen. Dies wird durch die Schaffung von ge-

setzlichen Regelungen möglich, die Ausnahmen von der Rechtsordnung für solche Experi-

mentierräume zulassen. Der Gesetzgeber ist bei der Erteilung von Ausnahmeregelungen an 

die rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen der Verfassung gebunden. 

Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit ist im Legalitätsprinzip gem. Art 18 Abs 1 B-VG verankert: 

„Die gesamte staatliche Verwaltung darf nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden.“ Mit 

dem Legalitätsprinzip geht auch das Bestimmtheitsgebot einher, das den Gesetzgeber bindet, 

hinreichend bestimmte Gesetze zu erlassen. Eine bloße Ermächtigung durch den Gesetzge-

ber, Regelungen durch die Verwaltung zu erlassen, gilt als formalgesetzliche Delegation und 

ist als Verstoß gegen das Legalitätsprinzip verfassungswidrig. Schließlich verlangt das Prinzip 

der Rechtsstaatlichkeit auch einen effektiven Rechtsschutz des Einzelnen, um sich gegen 

Rechtsverletzung der Verwaltung gegen die gesetzlichen Vorgaben gerichtlich zur Wehr set-

zen zu können. Aus diesen Elementen der Rechtsstaatlichkeit ergeben sich für die gesetzliche 

Regelung von Ausnahmen im Zusammenhang mit Experimentierräume verschiedene Vorga-

ben: 

– Experimentierräume bedürfen einer gesetzlichen Regelung von Ausnahmen.

– Gesetzliche Ausnahmeregelungen müssen hinreichend klar und bestimmt sein.

– Eine bloße Eröffnung eines allgemeinen Spielraums an die Verwaltung ist als formal-

gesetzliche Delegation verfassungsrechtlich unzulässig.

– In Hinblick auf die Anwendung der Ausnahmebestimmungen durch die Verwaltung be-

darf es gesetzlicher Regelungen, die betroffenen Personen Rechtsschutz gewähren.

Um Ausnahmebestimmungen aus rechtsstaatlicher Perspektive in Hinblick auf Experimentier-

räume näher analysieren zu können, müssen aber unterschiedliche Konzepte gesetzlicher 

Ausnahmeregelungen ausdifferenziert werden und überdies in Bezug zur bestehenden Recht-

sprechung des VfGH gesetzt werden.  
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b.  Ausnahmekonzepte

aa. Der Begriff der Ausnahme 

Charakteristisches Merkmal einer Ausnahme ist, dass sie nicht selbstständig existieren kann, 

sondern in einem Bezug zu einer „Regel“ steht. Um eine Ausnahme zu normieren ist daher 

zunächst festzulegen, wovon ausgenommen wird. Die Bedeutung des Wortes „Ausnahme“ 

wird als „Abweichung von der geltenden Regel; Sonderfall“ definiert. 

Der VfGH lässt in seiner Rechtsprechung ein gewisses Verständnis der Beziehung zwischen 

einer Regel und ihrer Ausnahme erkennen, das der Schaffung letzterer gewisse Grenzen 

setzt. So muss quantitativ eine Ausnahme auch Ausnahme bleiben und darf nicht zur Regel 

werden. Wenn also derart viele Ausnahmen bestehen, dass die Regel nicht mehr die Regel 

darstellt, darf es zu keiner weiteren Ausnahme kommen. Ausnahmen sind daher von vornhe-

rein quantitativ und qualitativ zu begrenzen und sachlich zu rechtfertigen. 

Eine generelle Beseitigung der Bindung des Gesetzgebers an die Verfassung in einem spezi-

fischen Bereich durch eine Ausnahmebestimmung widerspricht dem rechtstaatlichen Prinzip 

der Verfassung. Ebenso stellt aber auch eine umfassende Beseitigung der Gesetzesbindung 

der Vollziehung eine Gesamtänderung der Verfassung dar und ist daher durch einfaches Ge-

setz nicht zulässig. Eine gesetzliche Pauschalausnahme von der Bindung an Gesetze mittels 

Experimentierklausel erweist sich somit jedenfalls als verfassungsrechtlich unzulässig. In die-

sem Sinne bedeutet das verfassungsrechtlich vorgegebene Ausnahmeverständnis eine ge-

setzlich konkretisierte, inhaltlich begrenzte und sachlich gerechtfertigte Abweichung von der 

gesetzlich aufgestellten Regel bzw. dem Regelungssystem.  

bb. Ausdifferenzierung der Ausnahmekonzepte 

 Allgemein

Ein Blick auf bestehende Ausnahmeregelungen zeigt, dass die Rechtsordnung verschiedene 

Konstellationen von Ausnahmen kennt. In Hinblick auf die Ausgestaltung von Experimentier-

räumen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich sind insbes. folgende Ausnahmekonzepte zu un-

terscheiden: 

– Gesetzlicher Anwendungsbereich und Ausnahmen;

– Instrumente der Ausnahmefestlegung (Gesetz/VO/Bescheid);

– Referenzbereich von Ausnahmen.

Während in ersterem Fall das Ausmaß der gesetzlichen Ausnahme vermessen wird, spielt im 

zweiten Fall die Ebene, auf der die Ausnahme normiert wird, die entscheidende Rolle. Letzte-

rer Fall betrifft die Art und Weise, wie der Kreis der möglichen Ausnahmen definiert wird. Alle 
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drei normativen Ausgestaltungen von Ausnahmen sind bei der Schaffung von Experimentier-

räumen von besonderer struktureller Relevanz. 

 Ausnahmen vom Anwendungsbereich und Ausnahmen innerhalb des Anwen-

dungsbereichs

Eine erste Unterscheidung von Ausnahmekonzepten bezieht sich auf die Fragestellung, ob 

Ausnahmen generell vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausnehmen oder innerhalb des 

Anwendungsbereichs des Gesetzes Ausnahmen von bestimmten Teilen oder Bestimmungen 

vorsehen. 

Bei der Festlegung des Anwendungsbereichs von Gesetzen wird bisweilen auf gewisse Sach-

verhalte oder Bereiche hingewiesen, auf die das jeweilige Gesetz von vornherein keine An-

wendung finden soll. So sind die Bestimmungen des KFG laut dessen § 1 Abs 2 nicht auf 

„Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 10 km/h“ anwendbar.  

Auch durch die Begriffsbestimmungen des § 2 Abs 1 StVO erfolgt eine nähere Bestimmung 

des Anwendungsbereichs des Gesetzes. So legt § 2 Abs 1 Z 19 StVO beispielsweise fest, 

dass Rollstühle, Kinderwagen oder Schubkarren vom Begriff des Fahrzeuges als ein zur „Ver-

wendung auf Straßen bestimmte[s] oder auf Straßen verwendete[s] Beförderungsmittel“ aus-

genommen sind. Dies hat zur Folge, dass diese Gegenstände vom Anwendungsbereich aller 

„Fahrzeuge“ iSd StVO betreffenden Bestimmungen ausgenommen sind. Bei derartigen „Aus-

nahmen“ vom Anwendungsbereich zeigt sich der Wille des Gesetzgebers, für welche Sach-

verhalte er einen Regelungsbedarf durch das jeweilige Gesetz als gegeben ansieht. 

Dieses Ausnahmekonzept eignet sich allerdings nicht für Experimentierräume. Ausnahmen 

vom Anwendungsbereich beziehen sich – wie dargestellt – auf Bereiche, in denen die materi-

enspezifischen Gefahren des Gesetzes nicht relevant werden und es daher keiner Regelung 

bedarf. Bei Experimentierräumen sollen demgegenüber neue Technologien oder Mobilitäts-

konzepte angewendet werden, die eben jene Gefahren in sich bergen, die das Gesetz norma-

tiv adressiert. Sollten Fälle vorliegen, in denen eine neue Technologie oder ein Mobilitätskon-

zept sich auf Bereiche beziehen, die ohnedies keiner gesetzlichen Regelung unterliegen, da 

die einschlägigen Gesetze eine Ausnahme vom Anwendungsbereich vorsehen, so erfordern 

entsprechende Tests keine Ausnahme vom Regelungsregime. Als Beispiel dafür können etwa 

Fahrtests auf Privatstraßen (ohne Öffentlichkeitscharakter) genannt werden.  

Demgegenüber liegt eine andere Konstellation von Ausnahmen in jenen Bereichen vor, die 

zunächst nach dem Willen des Gesetzgebers den Regelungen des Gesetzes unterliegen sol-

len. Nur unter bestimmten, im Gesetz festgelegten Umständen, besteht die Möglichkeit der 

Schaffung einer Ausnahme. Dabei kann die Gewährung von Ausnahmen sowohl allgemein als 
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auch nur für Einzelfälle vorgesehen werden. Durch diese Konstellation kann der Gesetzgeber 

es den Verwaltungsbehörden ermöglichen, auf besondere Gegebenheiten oder Umstände 

einzugehen. 

In Hinblick auf Experimentierräume handelt es sich hierbei um die reguläre Situation. Innerhalb 

des Gesetzes werden Ausnahmen vorgesehen, die – wie noch näher zu analysieren ist – 

sachlich gerechtfertigt und verhältnismäßig ausgestaltet sein müssen. Aufgrund dieser Vorga-

ben müssen – soweit die jeweiligen Gesetze andere regulatorische Problemstellungen adres-

sieren – eigenständige Ausnahmeregelungen für die relevanten Gesetze vorgesehen werden, 

die sich auf die jeweilige Problemstellung beziehen, um diese spezifisch sachlich rechtfertigen 

zu können. 

 Instrumente der Ausnahmefestlegung (Gesetz/VO/Bescheid)

Unterschiede bestehen neben dem gesetzlichen Anwendungsbereich auch hinsichtlich der 

eingesetzten rechtlichen Instrumente der Ausnahmefestlegung (Gesetz/VO/Bescheid). Eine 

erste Möglichkeit besteht in der Festlegung von Ausnahmen direkt im Gesetz. In diesem Fall 

ist kein weiterer Schritt einer Verwaltungsbehörde erforderlich. Ein Beispiel hierfür findet sich 

in § 7 StVO. Dieser enthält Bestimmungen über die „Allgemeine Fahrordnung“, die für alle 

Straßenbenützer gilt. § 7 Abs. 5 ist die Möglichkeit einer Ausnahme für bestimmte Gruppen 

von StraßenbenützerInnen von der vorgeschriebenen Fahrrichtung in Einbahnstraßen sowohl 

ex lege als auch durch Verordnungsermächtigung vorgesehen. 

Die Konzeption eines Experimentierraums bietet allerdings eine Komplexität, die einer bloßen 

ex lege Ausnahme entgegensteht. Auch wenn eine bloß auf Gesetzesebene verankerte Aus-

nahme somit nicht dem Konzept eines Experimentierraums entspricht, so bedeutet dies nicht, 

dass durch die Verwaltung konkretisierte Ausnahmen ohne gesetzliche Grundlagen auskom-

men. Im Gegenteil, es bedarf auch im Fall der durch die Verwaltung vorgesehenen Ausnah-

men einer hinreichend bestimmten und klaren gesetzlichen Grundlage. Diese reicht sodann 

aber nicht alleine aus, um für eine an Testung interessierte Institution eine Ausnahme von 

gesetzlichen Bestimmungen zu erreichen. Es muss vielmehr auf Basis der gesetzlichen Be-

stimmung die Verwaltung entsprechende Konkretisierungen im Einzelfall vornehmen.  

Soll durch die Ausnahmeregelungen jedoch ein gewisser Spielraum geschaffen werden, um 

auf verschiede Lebenssachverhalte angemessen reagieren zu können, ist es notwendig, zwi-

schen der Ermöglichung einer Ausnahme auf Gesetzesebene und der Schaffung der konkre-

ten Ausnahme eine weitere Ebene vorzusehen. In diesem Fall wird eine gesetzliche vorgese-

hene Ausnahme erst durch eine Verordnung für einen generellen Adressatenkreis oder durch 

einen Bescheid für einen individualisierten Adressatenkreis ermöglicht. Insoweit bleibt das Le-

galitätsprinzip auch für Ausnahmen durch die Vollziehung von besonderer Relevanz.  
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Wenn die Erlaubnis zur Abweichung nicht auf individuelle Berechtigte, sondern nur durch an-

dere – etwa räumliche oder zeitliche – Faktoren eingegrenzt wird, kann eine Ausnahme durch 

Verordnungsform vorgesehen werden. Diese Ausnahme auf Verordnungsebene kann nur 

dann sinnvoll angewendet werden, wenn typologische, standardisierte Fälle erprobt werden 

sollen. Für eine derartige Vorgangsweise hat sich der Gesetzgeber etwa in Hinblick auf auto-

matisierte Fahrsysteme entschieden. Konkret zeigte diese Vorgangsweise aber, dass es so-

wohl zu einer Über- als auch einer Unterregulierung kam. So konnten Besonderheiten des 

jeweiligen Antragsstellers nicht Berücksichtigung finden. Das System erwies sich als starr für 

technologische Besonderheiten in Hinblick auf Konzeption der Ausnahmen. In diesem Zusam-

menhang erscheint daher ein individualisierter Ansatz im Rahmen von bescheidförmigen Be-

willigungen zielführend. Demgegenüber bietet aber die Verordnungsvariante bei Testung von 

Mobilitätskonzepten oftmals die ausreichende Flexibilität. So kann – bei entsprechender ge-

nereller Gesetzesgrundlage – der BMVIT selbst bzw. die zuständigen Behörden bestimmte 

verkehrspolitische interessante Maßnahmen (zB Rechtsabbiegen bei Rot) durch die an geeig-

neter Stelle vorgesehenen Verordnungen erlassen, ohne dass eine bescheidförmige Bewilli-

gung zielführend wäre.  

Bei dieser Art der Erprobung steht zudem primär das öffentliche Interesse an einem Erkennt-

nisgewinn für die Lösung zukünftiger Herausforderungen im Verkehrsbereich und nicht das 

Interesse einzelner AntragstellerInnen im Vordergrund. Diesen Zielsetzungen wird sodann 

auch die Schaffung der Ausnahme in Verordnungsform gerecht. 

Aus der jeweiligen Zielsetzung des Experimentierraums ergeben sich auch verschiedene An-

forderungen an die gewählte Rechtsform zur Schaffung von Ausnahmen. Unterschiede ent-

stehen je nachdem, ob etwa die Funktionsfähigkeit von Technologien oder Mobilitätsmodellen 

Gegenstand des Tests ist oder vielmehr der geänderte Rechtsrahmen und dessen Auswirkun-

gen auf das Verkehrsgeschehen generell. Soll durch die Bewilligung nur einzelnen Berechtig-

ten die Abweichung von bestehenden Normen erlaubt werden, damit diese etwa gewisse 

Technologien oder Geschäftsmodelle erproben können, bietet sich eine Ausnahmeerteilung in 

Bescheidform an.  

Die Bewilligung von Ausnahmen auf Antrag durch Bescheid sieht etwa § 45 StVO für be-

stimmte Einzelfälle vor. Dadurch kann die Benützung von Straßen mit einem Fahrzeug, welche 

das vorgeschriebene Höchstgewicht oder die Höchstmaße überschreiten, oder das Abwei-

chen von Geboten und Verboten, die für die Benützung der Straße gelten, einzelnen Antrag-

stellerInnen erlaubt werden. Die bestehende Bestimmung des § 45 StVO hatte offenkundig 

weder die Erprobung neuer Mobilitätskonzepte noch die Testung von neuen Verkehrstechno-

logien vor Augen und erweist sich für das Konzept eines Experimentierraums jedenfalls als zu 

eng. 
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Im Fall einer bescheidförmigen Ausnahmebewilligung im Einzelfall bedarf es ebenso einer ge-

setzlichen Grundlage, die gegebenenfalls auf Verordnungsebene konkretisiert werden kann, 

um die Vorgaben für die vollziehende Behörde detaillierter festzulegen. Eine derartige Vor-

gangsweise kann sodann aber die Komplexität der Vorgaben für die Bewilligung der Erpro-

bung derart erhöhen, dass die Erlangung derselben Bewilligung praktisch unmöglich wird. In-

soweit ist, soweit die gesetzlichen Bestimmungen die notwendige Determinierung aufweisen, 

auf die ohnedies bestehenden Möglichkeit von Ausnahmen und Bedingungen im Rahmen der 

Bescheiderlassung zu verweisen, durch die eine entsprechende Konkretisierung der Bedin-

gungen stattfinden kann. 

 Legistische Ausgestaltung von Ausnahmen

Ein weiterer Unterschied zwischen verschiedenen Ausnahmen zeigt sich in der Art und Weise, 

wie diese definiert werden. Der Gesetzgeber kann dabei etwa durch Aufzählung bestimmter 

Fälle den Kreis der möglichen Ausnahmen beschränken. Dabei kann weiter unterschieden 

werden, ob Ausnahmen ausschließlich in den angeführten Fällen (taxative Aufzählung) oder 

auch in ähnlich gelagerten Fällen (demonstrative Aufzählung) möglich sein soll. Möglich ist es 

aber auch Ausnahmen ohne Aufzählungen in Form einer Generalklausel zu normieren. 

Oftmals können mehrere unterschiedliche Gesetze betroffen sein. Die Grundlage für die Aus-

nahme kann hierfür in jedem Gesetz einzeln, oder an einer Stelle gebündelt erfolgen. Zur 

Festlegung gewisser allgemeiner Regelungen für die Durchführung von Versuchen kann es 

zweckmäßig sein, diese an einer Gesetzesstelle zu sammeln. Dies kann wiederum in einem 

der betroffenen Gesetze selbst oder in einem gänzlich eigenen Gesetz erfolgen. 

Ein Beispiel findet sich in der Konzeption der Schulversuche. In § 8 Schulorganisationsgesetz 

werden die allgemeinen Voraussetzungen zur Durchführung von Schulversuchen festgelegt. 

Darin werden die Rahmenbedingungen in Hinblick auf den Zweck der Erprobung, das Verfah-

ren vor und nach der Durchführung sowie die Betreuung, Beaufsichtigung und Evaluierung 

währenddessen geschaffen. In § 78 Schulunterrichtsgesetz sowie in § 6 Schulzeitge-

setz 1985, wird auf die allgemeinen Bestimmungen des § 7 SchulorganisationsG verwiesen 

und lediglich festgelegt von welchen Bestimmungen der jeweiligen Gesetze konkret für Schul-

versuche abgewichen werden kann. 

In Hinblick auf Experimentierräume empfiehlt sich eine demonstrative Aufzählung, die zumin-

dest bestimmte Anhaltspunkte für die Ausrichtung der Ausnahme gibt. Überdies sind bei einer 

allgemeinen Konzeption von Experimentierräumen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich jeden-

falls unterschiedliche Gesetze betroffen. Es empfiehlt sich, in einem eigenständigen Gesetz 

zusammenfassend die Grundlagen für die Ausnahmen in Form genereller Vorgaben zu erstel-
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len, die sodann aber für die jeweils betroffenen Gesetze einer Ergänzung durch materienspe-

zifische Gesetze bedürfen. Ob diese materienspezifischen Regelungen sich in weiterer Folge 

in dem eigenständigen Gesetz finden oder in den jeweiligen Gesetzen, hat zuallererst eine, 

legistischen und ästhetischen Wert. Für die Integration in ein eigenständiges Gesetz spricht 

aber die systematische Zusammengehörigkeit mit den allgemein dort aufzustellenden Grund-

lagen für Experimentierräume. 

cc. Rechtsstaatliche Grundsätze zu Ausnahmen

 Übersicht

Über die formalrechtliche Notwendigkeit einer gesetzlichen Grundlage hinaus hat der VfGH in 

seiner Rechtsprechung das Legalitätsprinzip sowie das Rechtsstaatsprinzip um weitere mate-

rielle Elemente angereichert, die bei der gesetzlichen Ausgestaltung von Experimentierräu-

men Berücksichtigung finden müssen.  

Ausgangspunkt der rechtsstaatlichen Einordnung von Ausnahmen ist die grundsätzliche ver-

fassungsrechtliche Zulässigkeit von Ausnahmebestimmungen. Im Sinne der Rechtsprechung 

des VfGH „widerspricht es weder dem Rechtsstaatsprinzip noch einer sonstigen Vorschrift der 

Verfassung, wenn es ein Gesetz ermöglicht, daß durch Bescheid Ausnahmen von einem ge-

setzlichen Gebot oder Verbot bewilligt werden.“  

Davon ausgehend ergeben sich aber die rechtsstaatlichen Vorgaben für Ausnahmebestim-

mungen, die zuallererst in einem Determinierungsgebot bestehen. Dabei habe der Gesetzge-

ber jedoch „selbstverständlich“ das Verhalten der Behörde, die den Ausnahmebescheid er-

lässt, im Sinne des Art 18 B-VG zu determinieren oder gegebenenfalls den Sinn, in dem ein 

mögliches Ermessen zu handhaben ist, gesetzlich vorzugeben.  

Der VfGH hielt über die Determinierungspflicht hinaus fest, dass der Gesetzgeber auch an den 

Gleichheitssatz gebunden ist. Für die Differenzierung, die durch die Ausnahme entsteht, ha-

ben demnach sachliche Gründe vorzuliegen. Allerdings besteht aus verfassungsrechtlicher 

Sicht keine Verpflichtung des Gesetzgebers zur Regelung von Ausnahmen in einer Weise, 

durch welche die Wirksamkeit der Bestimmung, von der Ausnahmen möglich sind, in einem 

bestimmten Umfang unberührt bleiben muss. Gegen Regelungen, die einer Behörde Ausnah-

men aus einem Gesetz in beliebigem Umfang erlauben könnten, hegte der VfGH jedoch Be-

denken. Der Gesetzgeber würde dadurch seinen rechtspolitischen Gestaltungsspielraum 

überschreiten. 

Aus rechtsstaatlicher Sicht sind letztlich auch die Prinzipien der Rechtssicherheit und des 

Rechtsschutzes von besonderer Relevanz.  
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 Determinierung von Gesetzen

Art 18 Abs 1 B-VG normiert, dass die gesamte staatliche Verwaltung nur auf Grund der Ge-

setze ausgeübt werden darf. Daraus leitet der VfGH eine allgemeine Determinierungspflicht 

für gesetzliche Grundlangen von Verwaltungshandeln ab. Der Gesetzgeber hat das Handeln 

der Verwaltungsbehörden in einem Ausmaß zu determinieren, das die wesentlichen Grundla-

gen dafür festlegt. Die Determinierung bezieht sich dabei auf die Festlegung der zuständigen 

Organe, des Verfahrensablaufs und des Inhalt der verwaltungsbehördlichen Entscheidung. 

Der Grad der gebotenen Determinierung lässt sich nicht allgemein bestimmen, sondern ist im 

Sinne des differenzierten Legalitätsprinzips vom jeweiligen Regelungsgegenstand abhängig. 

Während es Bereiche gibt, in denen eine weitgehende Determinierung erforderlich ist, wie 

etwa im Straf- oder Steuerrecht, kann in anderen Rechtsbereichen, wie dem Wirtschafts- und 

Planungsrecht, eine wesentlich geringere Determinierung zulässig sein. Kriterien für den ge-

forderten Grad der Determinierung sind das vorhandene Rechtsschutzbedürfnis und die Mög-

lichkeit einer exakten Determinierung.  

Zur Bestimmung des gebotenen Grades an Determinierung der Verwaltung durch die Gesetze 

ist es essentiell zu ermitteln, „was man als politisch wesentlich und folglich zur demokratischen 

Legitimation dem Gesetzgeber vorbehalten erachtet, welche Bestimmtheit um der Rechtssi-

cherheit willen gefordert ist, was erforderlich ist, um eine Frage sachadäquat zu regeln.“ Artikel 

18 B-VG kommt somit auch eine demokratische Funktion zu. Durch die in Gesetzen getroffe-

nen Vorgaben wird der Verwaltung ihre (inhaltliche) demokratische Legitimation gegeben. Die 

politisch wesentlichen Entscheidungen hat der Gesetzgeber aus diesem Grund selbst zu tref-

fen und nicht an die Verwaltung zu delegierten. 

In bestimmten Bereichen hat der VfGH die sogenannte „finale Determinierung“, bei der das 

Gesetz vor allem die Ziele der Verwaltungsakte vorgibt, für zulässig erachtet. Bei einer Aus-

nahmeregelung im Bereich des Raumordnungsrechts befand der VfGH, dass die gesetzlichen 

Ausnahmeregelungen einer verfassungskonformen Interpretation zugänglich waren. Insbes. 

der in der Regelung genannten Zielsetzung (kein Widerspruch zu den Zielen der von den Aus-

nahmen betroffenen Verordnungen) besondere Bedeutung zu, weil dadurch keine Ausnahme 

in beliebigem Umfang erlaubt werde. Vielmehr werde es ausgeschlossen, „eine solche Aus-

nahme ohne irgendeine qualitative oder quantitative Einschränkung zu erlassen“. Zudem 

wurde auch dem Ablauf des Verfahrens vor Erlassung der Verordnung ein hoher Stellenwert 

beigemessen. Bevor es zur Erteilung einer Ausnahme kommen könne, sei in Hinblick auf diese 

notwendige Einhaltung der Ziele der Verordnung eine amtswegig vorzunehmende „Grundla-

genforschung“ unter Einbeziehung allfälliger Stellungnahmen der Nachbarn erforderlich. 
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Das Bestimmtheitsgebot des Art 18 B-VG steht der Einräumung gewisser Spielräume oder 

von Ermessen für die Behörde nicht entgegen. Sind Sachmaterien betroffen, in denen Aspekte 

zu berücksichtigen sind, die sich rasch verändern und in denen vielfältige örtliche und zeitliche 

Flexibilitäten einbezogen werden müssen – wie etwa im Wirtschaftsrecht – dürfen nicht zu 

hohe Anforderungen an die Bestimmtheit der geschaffenen Regelungen gestellt werden, um 

sinnvolle und wirksame Regelungen zu ermöglichen. Eine gesetzliche Maßnahme bis hin zu 

ihrem Wirksamwerden würde in diesen Fällen in aller Regel zu spät kommen. Bei Abhängigkeit 

des Verordnungsinhalts von sich ändernden Faktoren kann es dem Verordnungsgeber über-

lassen bleiben, die relevanten Umstände für die Erlassung der Verordnung zu ermitteln. Die 

Auswahlentscheidung der Behörde muss durch den Gesetzgeber jedoch an bindende Krite-

rien geknüpft werden. Für den VfGH ist dabei einerseits wesentlich, ob eine exakte Determi-

nierung in dem jeweiligen Bereich möglich ist und andererseits ob eine solche aufgrund des 

Rechtsschutzbedürfnisses erforderlich ist. „Was möglich und erforderlich ist, kann aber nur in 

Hinblick auf die jeweils in Frage stehende Regelung, nicht von einem Rechtsgebiet als Gan-

zem gesagt werden.“ 

Für Experimentierräume ergeben sich in Hinblick auf das rechtsstaatliche Determinierungsge-

bot folgende Perspektiven: Es bedarf gesetzlicher Vorgaben,  

– von welchen Bestimmungen eine Ausnahme durch die Behörden erteilt werden kann,

– welche Behörde die Zuständigkeit wahrnimmt,

– wie die Behörde (sachlich gerechtfertigt) ihre Ermessenausübung wahrzunehmen hat,

bzw. an welchen Zielsetzungen diese zu orientieren sind,

– und letztlich in welchem Verfahren die Behörde die Ausnahmenfestlegung vornehmen

soll.

Nach ständiger Rechtsprechung des VfGH gilt das Determinierungsgebot des Art 18 B-VG 

auch für Verordnungen als Gesetze im materiellen Sinn. Auch Verwaltungsbehörden sind bei 

der Erlassung von Verordnungen an das Determinierungsgebot gebunden und haben daher 

sicherzustellen, dass diese einen hinreichende Bestimmtheit aufweisen. Im Fall einer Verord-

nung, die gem. § 43 Abs 1 lit b Z 1 StVO für bestimmte Straßen oder Straßenstrecken Ver-

kehrsbeschränkungen oder Verkehrsverbote erlassen wird, hielt der VfGH fest, dass der Ver-

ordnungsgeber verpflichtet ist, den örtlichen Geltungsbereich möglichst genau und nicht nur 

in groben Zügen zu umschreiben. 

 Sachliche Rechtfertigung

Der VfGH hat aus dem Gleichheitsgrundsatz ein allgemeines Sachlichkeitsgebot abgleitet. 

Geprüft wird das vom Gesetzgeber angestrebte Ziel auf seine Vertretbarkeit (Verhältnismä-
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ßigkeit der eingesetzten Mittel, Legitimität des Ziels), wobei ein großer rechtspolitischer Ge-

staltungsspielraum des Gesetzgebers angenommen wird, der nur bei Fehlen einer sachlichen 

Rechtfertigung überschritten wird. Innerhalb dieser Grenzen steht es dem Gesetzgeber frei, 

die politischen Ziele mit den ihm geeignet erscheinenden Mitteln zu verfolgen. Die Wahl von 

völlig ungeeigneten oder zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Differenzierung führenden 

Mitteln widerspricht jedoch diesem Sachlichkeitsgebot. 

Durch Verordnung gem § 43 StVO erlassene dauernde Fahrverbote sind nur gerechtfertigt, 

wenn dies die Besonderheiten der betreffenden Straße gegenüber anderen Straßen gebieten. 

Um die gem. § 43 Abs 2 Satz 2 StVO gebotene Interessensabwägung vornehmen zu können, 

ist von der Behörde ein Ermittlungsverfahren durchzuführen. Die erlassene Fahrverbotsord-

nung enthielt eine allgemeine Ausnahme aller BewohnerInnen zweier Gemeinden. Für die Un-

gleichbehandlung der BewohnerInnen anderer Gemeinden konnte der VfGH keine sachliche 

Rechtfertigung erkennen. 

Der VfGH zieht bei der Beurteilung der Sachlichkeit im Rahmen des Gleichheitssatzes auch 

das Prinzip der Verhältnismäßigkeit heran. In diesem Sinne ist die Geeignetheit, Erforderlich-

keit und Angemessenheit der getroffenen Regelung von Bedeutung. Ungleichbehandlungen 

können demnach nur zulässig sein, wenn sie auf einem vernünftigen Grund beruhen und nicht 

unverhältnismäßig sind. 

Für die Konzeption von Ausnahmeregeln spielt auch die Ordnungssystem-Judikatur des VfGH 

eine besondere Rolle. So darf der Gesetzgeber nur dann von einem selbst geschaffenen Ord-

nungssystem abweichen, wenn damit dem Gleichheitssatz entsprochen wird. Ebenso darf in-

nerhalb eines rechtlichen Ordnungssystems nur dann auf nicht systemgerechte Art abgewi-

chen werden, wenn eine sachliche Rechtfertigung besteht. Eine gesetzliche Ausnahmerege-

lung stellt eine derartige Abweichung von geschaffenen gesetzlichen Ordnungssystemen dar 

und bedarf in diesem Sinne auch der entsprechenden sachlichen Rechtfertigung. 

Der VfGH lässt in seinem Verständnis des Gleichheitssatzes Härtefälle zu: „Der Gesetzgeber 

darf von einer Durchschnittsbetrachtung ausgehen und auf den Regelfall abstellen; dass dabei 

Härtefälle entstehen, macht ein Gesetz noch nicht gleichheitswidrig“. Für Experimentierräume 

werden damit allerdings nur vereinzelte Problemlagen verfassungsrechtlich ausgenommen. 

Die grundlegenden, materienspezifischen Themenstellungen können aber nicht als Härtefälle 

außerhalb der verfassungsrechtlichen Betrachtung bleiben. 

Für Experimentierräume bedeutet die Pflicht zur sachlichen Rechtfertigung eine auf das jewei-

lige Materiengesetz bezogene notwendige Auseinandersetzung mit der Zielsetzung des Ge-

setzes und der damit verbundenen Konzeption von Ausnahmeregelungen. Diese Ausnahmen 
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habe die Zielsetzung des Gesetzes zu berücksichtigen und stehen selbst unter der Rechtfer-

tigungspflicht für das Ziel von Experimentierräumen adäquat gesetzlich konzipiert zu sein. An 

dieser Stelle besteht eine Schnittstelle zum grundrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprinzip, das 

die Eignung, Erforderlichkeit und Adäquanz der Ausnahmeregelungen einfordert.  

 Rechtssicherheit und Ermessen

Die rechtsstaatliche Funktion des Art 18 B-VG basiert auf der Gewährleistung von Rechtssi-

cherheit durch die Gesetzgebung. Dadurch ergibt sich laut Rill jedoch nicht die Notwendigkeit 

der Beschränkung des Ermessens der Verwaltung auf das absolut Unvermeidliche. Vielmehr 

stehe das Determinierungsgebot gem Art 18 B-VG einer sinnvollen Berücksichtigung der Be-

sonderheiten des jeweiligen Einzelfalls durch Einräumung einer gewissen Flexibilität für Ver-

waltungsbehörden nicht entgegen. Ein entsprechender Ausgleich „zwischen dem Anliegen ge-

setzlicher Vorherbestimmung und den Erfordernissen sachgerechter Regelung“ ist dabei aber 

geboten. 

Ein wesentlicher Zweck des Rechtsstaates ist es gerade, dem/der Einzelnen ein rechtskonfor-

mes Verhalten zu ermöglichen. Der VfGH verlangt, dass der Inhalt einer Regelung so bestimmt 

ist, „dass jeder Rechtsunterworfenen sein Verhalten danach einrichten kann“. 

Für die antragsbezogene Festlegung von Experimentierräumen bedeutet dies, dass der Ge-

setzgeber einen hinreichend bestimmten Rahmen zur Verfügung stellen muss, der aber den 

vollziehenden Verwaltungsbehörden für die im Einzelfall notwendige Ausgestaltung der kon-

kreten Ausnahmegenehmigung einen entsprechenden Spielraum rechtsstaatlich auch zuge-

stehen kann. 

 Rechtskontrolle und Rechtsschutz

Das Vorsehen von entsprechenden Einrichtungen zur Sicherung der Einhaltung der Rechts-

vorschriften gehört zu den zentralen Elementen eines Rechtsstaates. Der Verwaltung müssen 

zur Kontrolle der Einhaltung dieser Vorschriften die notwendigen Instrumente gegeben wer-

den. 

Aus dem rechtsstaatlichen Prinzip leitet der VfGH die Notwendigkeit einer Überprüfbarkeit von 

Verwaltungshandeln gegenüber Personen, deren subjektive Rechte Gegenstand eines Ver-

fahrens vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts sind, ab. Wird durch einen Verwal-

tungsakt in individuelle Rechte eingegriffen, kann der Ausschluss der Bescheidform verfas-

sungswidrig sein. Wird durch Gesetz ein Anspruch vorgesehen, muss dieser auch durchsetz-

bar sein. Experimentierräume bedeuten daher nicht nur eine Ausnahmeregelung und -geneh-
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migung durch den Staat, um neue Mobilitätskonzepte oder –technologien zu erproben, son-

dern auch, dass der Staat verpflichtet ist, die vorgenommenen Erprobungen auf Rechtskon-

formität zu überprüfen. So sind insbes. die durch Gesetz und Auflagen vorgegebenen rechtli-

chen Rahmenbedingungen der Erprobung nicht zu überschreiten. 

Die Effektivität der Einhaltung rechtlicher Regelungen (auch wenn es sich bei diesen um Aus-

nahmeregelungen handelt) wird nicht nur durch verwaltungspolizeiliche Kontrolle durch die 

Verwaltungsbehörden sichergestellt, sondern auch durch Rechtsschutz von betroffenen Per-

sonen. Als solche sind zuallererst die AntragstellerInnen selbst zu nennen, die sich gegen die 

Verweigerung einer Ausnahmegenehmigung bzw. gegen bestimmte Auflagen zur Wehr set-

zen können. Darüber hinaus besteht aber auch die Möglichkeit anderen betroffenen Gruppen, 

wie etwa StraßenverkehrsteilnehmerInnen oder KonkurrentInnen, Parteienrechte zuzugeste-

hen. Dies wird aber in Hinblick auf die Konzeption der Experimentierräume sowie hinsichtlich 

der Allgemeinheit der betroffenen Personengruppe schwierig umzusetzen sein und führt ten-

denziell zu langwierigen Verwaltungsverfahren. Wenn es aber zu keiner formell rechtlichen 

Einbindung der Öffentlichkeit in entsprechenden Genehmigungsverfahren kommt, so ist die 

öffentliche Bekanntmachung und informelle Diskussion für die Akzeptanz dieser Erprobungen 

von besonderer Bedeutung. 

c.  Rechtsstaatliche Grundsätze bei Ausnahmeregelungen

für Experimentierräume

Die gesetzliche Normierung von Ausnahmeregelungen zur Erprobung neuer Technologien 

und Mobilitätskonzepte im Verkehrsbereich bietet die Möglichkeit neue Entwicklungen unter 

gewissen Rahmenbedingungen zu testen und dadurch Erkenntnisse für zukünftigen Anpas-

sungsbedarf im Rahmen der „Regel“ zu gewinnen. Gleichzeitig kann durch die Konzeption als 

Ausnahme auch eine gewisse Flexibilität der Verwaltung gewährt werden. Durch Schaffung 

von Ausnahmeregelung für Experimentierräume werden diese nicht grundsätzlich vom An-

wendungsbereich der betroffenen Gesetze ausgenommen. Die Möglichkeit der Ausnahmege-

währung ermöglicht es Verwaltungsbehörden vielmehr unter gewissen gesetzlich vorgesehe-

nen Rahmenbedingungen auf die besonderen Anforderungen der zu testenden Verkehrstech-

nologien und Mobilitätskonzepte eingehen zu können und räumlich, zeitlich und inhaltlich be-

schränkte Ausnahmen zu erteilen. 

Die Rechtsprechung des VfGH stellt die Zulässigkeit von Ausnahmebewilligungen nicht in 

Frage. Deutlich wird aber auch, dass sich diese in gewissen verfassungsrechtlichen Grenzen 

bewegen müssen. Eine gesetzliche „Blanko-Ausnahme“, die eine theoretisch uneingeschränk-

tes Abweichen vom Gesetz erlaubt, ist verfassungsrechtlich nicht zulässig.  
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Je weniger aufgrund der Eigenart des zu regelnden Bereichs die Möglichkeit besteht, die ge-

setzliche Regelung inhaltlich stark zu determinieren, desto größere Bedeutung kommt der Bin-

dung der Verwaltung an gewisse Ziele und der Ausgestaltung des Verfahrens zur Schaffung 

oder Bewilligung solcher Ausnahmen zu. Im Straßenverkehr ergeben sich aber aus den ihm 

innewohnenden Gefahren hinsichtlich Sicherheit aller VerkehrsteilnehmerInnen auch gewisse 

Einschränkungen bezüglich einer möglichen Abschwächung des Bestimmtheitsgebotes. 

Eine Ausnahme von der allgemein geltenden Regel bedeutet immer auch eine Abweichung 

von dieser. Diese Differenzierung kann nicht ohne sachliche Rechtfertigung erfolgen. Grund-

legende Bedeutung kommt daher der Ermittlung der Entscheidungsgrundlagen hinsichtlich der 

für die Ausnahmeregelung relevanten besonderen Umstände zu. Dabei können verkehrs- oder 

technologiespezifische Aspekte sowie räumliche Besonderheiten des betreffenden Straßen-

abschnitts eine Rolle spielen. 

D. Grund- und menschenrechtliche Grundlagen und Grenzen

a.  Allgemeines

Bei der Schaffung einfachgesetzlicher Ausnahmeregelungen ist der grundrechtliche Rechts-

rahmen zu berücksichtigen und jede Ausnahmeregel an den Grundrechten zu messen. Zu-

nächst muss jede Ausnahmeregelung sachlich gerechtfertigt sein. Weiters muss der Gesetz-

geber bei der Ausgestaltung des Raums, in dem Private Technologien und neue Geschäfts-

modelle testen können, darauf achten, dass der Schutz der Grundrechte, wie beispielsweise 

das Grundrecht auf Leben gem. Art. 2 EMRK, auf körperliche Unversehrtheit gem. Art. 8 EMRK 

und das Grundrecht auf Datenschutz gem. § 1 DSG gewährleistet wird. Schließlich müssen 

beim Zugang zur Nutzung des Experimentierraums der allgemeine Gleichheitssatz sowie die 

Grundrechte des Wirtschaftslebens, insb. die Eigentumsfreiheit gem. Art. 5 StGG und der Er-

werbsfreiheit gem. Art. 6 StGG eingehalten werden.  

b.  Sachliche Rechtfertigung bei gesetzlichen Normierung

von Ausnahmeregelungen

Der VfGH hat aus dem Gleichheitsgrundsatz ein allgemeines Sachlichkeitsgebot abgleitet. 

Geprüft wird das vom Gesetzgeber angestrebte Ziel auf seine Vertretbarkeit, wobei ein großer 

rechtspolitischer Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers angenommen wird, der nur bei Feh-

len einer sachlichen Rechtfertigung überschritten wird. Innerhalb dieser Grenzen steht es dem 

Gesetzgeber jedoch frei, die politischen Ziele mit den ihm geeignet erscheinenden Mitteln zu 

verfolgen. Die Wahl von völlig ungeeigneten oder zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Dif-

ferenzierung führenden Mitteln widerspricht jedoch diesem Sachlichkeitsgebot. 
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Für die Konzeption von Ausnahmeregeln spielt die Ordnungssystem-Judikatur des VfGH eine 

besondere Rolle. Der Gesetzgeber darf nur dann von einem selbst geschaffenen Ordnungs-

system abweichen, wenn dies sachlich gerechtfertigt ist. Innerhalb eines rechtlichen Ord-

nungssystems darf nur dann auf nicht systemgerechte Art abgewichen werden, wenn eine 

sachliche Rechtfertigung besteht. Eine gesetzliche Ausnahmeregelung stellt eine derartige 

Abweichung von geschaffenen gesetzlichen Ordnungssystemen dar und bedarf in diesem 

Sinne auch einer entsprechenden sachlichen Rechtfertigung.  

Für Experimentierräume bedeutet die Pflicht zur sachlichen Rechtfertigung, dass der Gesetz-

geber sich bei jeder Ausnahme vom jeweiligen Materiengesetz mit den Zielsetzungen des Ge-

setzes auseinandersetzen muss und dies bei der Konzeption der Ausnahmeregelung berück-

sichtigen muss. Die Ausnahmeregelung selbst muss auch im Hinblick auf die Zielsetzung der 

Ausnahmeregelung gerechtfertigt sein.  

c.  Grundrechtliche Schutzpflichten bei der Ausgestaltung

von Experimentierräumen

aa. Vorbemerkung 

Den Staat treffen bei der Einrichtung von Experimentierräumen auch Schutzpflichten, insoweit 

als er gewährleisten muss, dass die Grundrechte auch verwirklicht werden können. Einschlä-

gig sind bei Experimentierräumen für neue Technologien und neue Geschäftsmodelle jeden-

falls das Grundrecht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit, auf Privatleben, das Grund-

recht auf Datenschutz sowie die Eigentums- und Erwerbsfreiheit.  Während beim Thema der 

Verkehrssicherheit etwa der Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit eine signifi-

kante Rolle spielt, steht bei gewerberechtlichen Themenstellungen der Schutz der Erwerbs- 

und Eigentumsfreiheit im Vordergrund. Bei der Ausgestaltung von gesetzlich eingerichteten 

Experimentierräumen sind diese spezifischen Grundrechte zu achten und schützen. 

bb. Recht auf Leben und auf körperliche Integrität 

Bei Regelungen hinsichtlich der Verkehrssicherheit oder der technischen Betriebssicherheit, 

wie sie sich im KFG oder in der StVO finden, besteht einen grundrechtlicher Bezug zu dem 

Recht auf Leben (Art. 2 EMRK) sowie dem Recht auf Achtung des Privatlebens (Art. 8 EMRK), 

das auch die körperliche Unversehrtheit grundrechtlich schützt. Im Rahmen grundrechtlicher 

Schutzpflichten im Hinblick auf den Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit 

hat der Staat Sorge dafür zu tragen, dass im Bereich des Straßenverkehres zumindest ein 

Minimum an Sicherheitsbestimmungen besteht, um die den im Verkehr eingesetzten Kraftfahr-

zeugen immanenten Gefahren für alle daran teilnehmenden Personen zu verringern. Dazu ist 

auch die Ergreifung präventiver Maßnahmen gefordert.  
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Als Beispiele können im Rahmen des KFG das Typengenehmigungsverfahren genannt wer-

den, das garantieren soll, das Kraftfahrzeuge einen gewissen Sicherheitsstandard im Sinne 

technischer Betriebssicherheit gewährleistet. Die Bestimmungen zu Experimentierräumen ha-

ben im Zusammenhang mit den KFG zu garantieren, dass die technische Betriebssicherheit 

gewährleistet – trotz der Ausnahme vom System der Typengenehmigung – wird und keine 

unverhältnismäßige Gefahr für Leib und Leben der StraßenverkehrsteilnehmerInnen entsteht. 

Gefahren ergeben sich in Hinblick auf die StVO durch eine eventuelle Steigerung der ohnehin 

im Straßenverkehr bestehenden gegenseitigen Gefährdung der VerkehrsteilnehmerInnen 

etwa durch abweichenden Verkehrsregeln. VerkehrsteilnehmerInnen erwarten grundsätzlich 

keine geänderte Fahrordnung in einem bestimmten oder für gewisse am Verkehr teilneh-

mende Personen spezifische Ausnahmegenehmigung ohne darauf hingewiesen zu werden. 

Schließlich kann einer geänderten Fahrregel selbst ein gesteigertes Gefahrenpotential (z.B. 

höhere Geschwindigkeit) immanent sein. Eine hinreichende Kennzeichnung des Experimen-

tierraumes oder der Fahrzeuge, für die abweichende Regelungen gelten, wird in diesen Fällen 

erforderlich sein. Die Bestimmungen zu Experimentierräumen haben im Zusammenhang mit 

der StVO zu garantieren, dass die Verkehrssicherheit – trotz der Ausnahme vom System der 

bestehenden Fahrregeln – keine unverhältnismäßige Gefahr für Leib und Leben der Straßen-

verkehrsteilnehmerInnen entsteht. 

Den Gefahren des Straßenverkehrs und der technischen Sicherheit der Fahrzeuge kann etwa 

durch qualitative Mindestanforderungen an zu testende Fahrzeuge, besondere Anforderungen 

an Testfahrer und besondere Information hinsichtlich allfälliger Gefahren an andere Straßen-

teilnehmerInnen erfolgen. 

Ebenso wie die bereits verkehrsrechtlichen Themenbereiche, spielen auch im Bereich des 

Straßenrechts Aspekte der Verkehrssicherheit eine zentrale Rolle. Die Benützung der Stra-

ßen(infrastruktur) soll allen VerkehrsteilnehmerInnen ohne Gefahren möglich sein. Zum 

Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit hat der Staat im Rahmen grundrecht-

licher Schutzpflichten Sorge zu tragen, dass im Hinblick auf die Planung, den Bau und die 

Erhaltung von Straßen die Sicherheit aller StraßenbenützerInnen gewährleistet ist. Dazu ist 

auch die Ergreifung präventiver Maßnahmen gefordert. Als Beispiele können im Rahmen der 

BStG etwa die in den §§ 5 BStG vorgesehenen Maßnahmen des Sicherheitsmanagements. 

Im Zuge einer Folgenabschätzung hinsichtlich der Straßenverkehrssicherheit gemäß 

§§ 5 Abs 1 Z 1 BStG hat eine Analyse der Auswirkungen eines Bauvorhabens auf die Sicher-

heit im Straßennetz zu erfolgen.
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cc. Grundrecht auf Datenschutz

Die Verfassungsbestimmung des § 1 DSG normiert das österreichische Grundrecht auf Da-

tenschutz. Darin wird Jedermann ein Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden per-

sonenbezogenen Daten gewährt, soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht. Ausge-

schlossen ist das Bestehen eines solchen Interesses bei allgemeiner Verfügbarkeit oder man-

gelnden Rückführbarkeit der Daten auf den Betroffenen. § 1 Abs 2 DSG legt die Rahmenbe-

dingungen fest, unter denen zulässigerweise in dieses Recht eingegriffen werden darf. Wichtig 

ist im Hinblick auf jegliche Verarbeitung von Daten im Rahmen von Experimentierräumen die 

Einhaltung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit. Dazu bedarf es gegebenenfalls inhaltliche 

Einschränkungen oder die Gewährleistung der Einhaltung von geeigneten Garantien. 

d.  Grundrechtliche Problemstellungen beim Zugang zu Experimentierräumen

aa. Eigentumsfreiheit und Erwerbsfreiheit 

Neben dem verkehrsrechtlich relevanten Recht auf Leben und  dem auf körperliche Integrität 

stehen bei Ausnahmeregelungen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich auch Wettbewerbssitua-

tionen im Vordergrund und damit auch der Schutz des Eigentums und der Erwerbsfreiheit. 

Durch die gesetzlichen Bestimmungen im Bereich des KflG und des GelverkG wird regulie-

rend, ordnend und kontrollierend in die wirtschaftliche Betätigung der Verkehrsgewerbe ein-

gegriffen. Die Erwerbsfreiheit (Art 6 StGG) darf nach der Judikatur nur dann gesetzlich be-

schränkt werden, wenn dies ein öffentliches Interesse gebietet, die Beschränkung zur Zieler-

reichung geeignet adäquat und auch sonst sachlich zu rechtfertigen ist. Unterschieden wird 

bei der Prüfung zudem zwischen Antritts- und Ausübungsbeschränkungen. Erstere werden 

dabei strenger geprüft. Insbesondere betrachtet der VfGH eine Bedarfsprüfung nur aus be-

sonderen Gründen als erforderlich. 

Im Bereich des KflG wurde bereits eine Bestimmung aufgehoben, die eine solche Prüfung 

vorsah. Bedarfsprüfungen im GelverkG für Taxikonzessionen wurden vom VfGH ebenfalls als 

nicht durch das öffentliche Interesse an einem funktionstüchtigen Gelegenheitsverkehr recht-

fertigbar angesehen. Die Bedarfsprüfungen stellen ein zum Teil absolut untaugliches, zum Teil 

völlig inadäquates Mittel zur Zielerreichung dar. Gleiches gelte für das Mietwagen- und Aus-

flugswagengewerbe. Quantitative Beschränkungen hinsichtlich der Zahl der Konzessionen 

könnten zudem nur aus „schwerwiegenden, nachgewiesenen öffentlichen Interessen“ zulässig 

sein. 
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Im Zusammenhang mit den antrittsbeschränkenden Regelungen der § 7 Abs 1 Z 4 iVm 

§ 14 Abs 2 KflG, die durch Berücksichtigung von Interessen bestehender Kraftfahrlinien – ins-

besondere deren wirtschaftliche Lebensfähigkeit – (auch) einen Konkurrenzschutz bewirken,

befand der VfGH jedoch Folgendes:

„Zur Erreichung des Zieles einer optimalen Versorgung der Bevölkerung mit einer öffentlichen 

Personenverkehrsdienstleistung ist eine Regelung verfassungsrechtlich zulässig, die im Ergeb-

nis auch einen Konkurrenzschutz bewirkt. Dies ist dadurch gerechtfertigt, dass Konzessionen 

nur für bestimmte Strecken erteilt werden, ferner, dass die Konzessionsinhaber besonderen 

Pflichten unterworfen sind, wie der Betriebs- und Beförderungspflicht sowie dem Tarif-, Beför-

derungsbedingungs- und Fahrplanzwang, und darüber hinaus, dass eine Ausnahme hinsichtlich 

des im Wesentlichen touristischen Zwecken dienenden Kraftfahrlinienverkehrs vorgesehen ist.“ 

Verschiedene Ausübungsbeschränkungen, wie die verbindliche Festlegung von Preisen, grei-

fen zum Teil erheblich in die Erwerbsfreiheit ein. Die Bestimmung der Preise für die angebo-

tenen Leistungen gehört zum Kern unternehmerischer Betätigung. Verbindliche Taxitarife hielt 

der VfGH jedoch angesichts der besonderen Gegebenheiten bei der Nachfrage nach Taxiun-

ternehmen für zulässig. 

Durch die Ausnahmen von den Bestimmungen des KflG und des GelverkG wird einzelnen 

Berechtigten im Vergleich zu den anderen MarktteilnehmerInnen eine besondere Begünsti-

gung eingeräumt und dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Sollen negative Auswir-

kungen auf den „regulären“ Markt verhindert werden, kommt den einschränkenden Bedingun-

gen der Ausnahmen eine besondere Bedeutung zu. Diesbezüglich ist jedoch die Rechtspre-

chung des VfGH zu beachten, die Regelungen die allein dem Konkurrenzschutz dienen, nicht 

für zulässig befindet. Vorgesehene Antritts- oder Ausübungsbeschränkungen müssen durch 

ein öffentliches Interesse – wie die Gewährleistung der optimalen Versorgung der Bevölkerung 

mit einer öffentlichen Personenverkehrsdienstleistung – geboten sein, zur Erreichung diese 

Zieles geeignet, adäquat und zudem sachlich gerechtfertigt sein. 

Fragestellungen zum Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums (Art. 5 StGG; Art 1 1. 

ZPEMRK) bestehen auch iZm dem Bundesstraßengesetz, das weitreichende Eingriffsmög-

lichkeiten in das Eigentum Privater vorsieht. § 17 BStrG normiert die Inanspruchnahme des 

Eigentums durch Enteignung für die Herstellung, Erhaltung und Umgestaltung von Bundes-

straßen vor. Werden zur Schaffung neuer Experimentierräume Eingriffe bauliche Maßnahmen 

oder die Herstellung neuer Straßenzüge notwendig, bedeutet dies unter Umständen auch ei-

nen Eingriff in Eigentumsrechte. 
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bb. Gleichheitssatz und Elektromobilität 

Spezifische Gleichheitsprobleme ergeben sich im Zusammenhang mit den Regelungen im Be-

reich der Elektromobilität. Eine sachliche Rechtfertigung muss sowohl für eine Ungleich- als 

auch für die Gleichbehandlung von Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen mit anderen Antriebs-

arten bestehen. Die Thematik der unsachlichen Gleichbehandlung wurde etwa bereits im Zu-

sammenhang mit der Frage der für alle Fahrzeuge gleich geltenden Tempolimits im Sinne des 

IG-L thematisiert. Im Zentrum stand der Einwand, dass aufgrund von Unterschieden in der 

verursachten Umweltbelastung auch unterschiedliche Geschwindigkeitsbegrenzungen je nach 

Antriebsart bestehen sollten. Die Gleichbehandlung wertete der VfGH aber als zulässig, da 

andernfalls die Verkehrssicherheit durch die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss sowie die 

Wirksamkeit des emissionsreduzierenden Effekts durch den ungleichmäßigen Geschwindig-

keitsverlauf beeinträchtigt wären. Die bestehende Ausnahme aus Tempolimits nach dem I-GL 

ist eingeschränkt auf wenige Fahrzeugarten (Elektrofahrzeuge und Einsatzfahrzeuge) und mit 

besonderen Anforderungen verbunden und dürfte daher ebenfalls sachlich gerechtfertigt sein. 

e.  Schlussfolgerungen

Bei der Einrichtung von Experimentierräumen durch Ausnahmeregeln kommen den Grund-

rechten eine besondere Bedeutung zu. Es bedarf bei Erlassung von Ausnahmeregeln zu-

nächst einer sachlichen Rechtfertigung. Für den Betrieb von Experimentierräumen ist zu ge-

währleisten, dass eine Reihe von Grundrechten geachtet und geschützt werden. Dazu zählen 

das Recht auf Leben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Grundrecht auf Daten-

schutz. Bei der  

Im Mobilität-und Verkehrsbereich stehen Gefährdungen des Lebens und der körperlichen Un-

versehrtheit im Vordergrund. 

Bei der Ausgestaltung von Experimentierräumen bedarf es flankierender Regelungen, um den 

Schutz der betroffenen Grundrechte trotz Ausnahme weiterhin zu gewährleisten. Ein ange-

messener Grundrechtsschutz kann in diesem Fall etwa durch qualitative und quantitative Be-

schränkungen oder besondere Informationspflichten, Kontrollen sowie Berichtspflichten er-

reicht werden. Die jeweiligen Regelungen müssen in einem angemessenen Verhältnis in Hin-

blick auf das entstehende Risiko bzw. die sich entwickelnde Gefahrenlage stehen. 

Den Schutz der Grundrechte trifft dabei nicht nur den Gesetzgeber, sondern auch die Vollzie-

hung bei Ausgestaltung des Experimentierraums im konkreten Einzelfall. Die Behörden haben 

im Rahmen der Konkretisierung der gesetzlichen Grundlagen in Hinblick auf die Bewilligung 

einer Ausnahme die spezifischen grundrechtlichen Dimensionen bei der Ausgestaltung von 

Einschränkungen, Pflichten des Genehmigungswerbers und Kontrollen zu berücksichtigen. 
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4. Einfachgesetzliche Themenstellungen

A. Allgemeines

a.  Ausnahmebedarf

Zur Anwendung der oben behandelten verfassungsrechtlichen Grundsätze im konkreten Aus-

nahmefall ist eine nähere Analyse verschiedener potenziell betroffener einfachgesetzlicher 

Themenstellungen notwendig. Aus rechtsstaatlichen Erwägungen kann es nicht Ziel der Schaf-

fung von Ausnahmeregelungen sein, die Umgehung jeglicher bestehender gesetzlicher Vor-

schriften zu ermöglichen. Vielmehr soll nur in dem für die Erprobung erforderlichen, beschränk-

ten Ausmaß unter gleichzeitiger Vorsehung von Rahmenbedingungen eine Erprobung von 

neuen Technologien und Modellen im Bereich Verkehr und Mobilität ermöglicht werden. Mit 

Blick auf die in dieser Studie identifizierten Anwendungsfälle ist daher zunächst zu bestimmen, 

ob im Zusammenhang mit den in diesem Teil der Studie behandelten einfachgesetzlichen The-

menbereichen nach derzeitiger Einschätzung überhaupt Ausnahmebedarf besteht oder nach 

bereits existierenden gesetzlichen Spielräumen und Ausnahmeregelungen entsprechende 

Flexibilitäten gegeben sind. Nur wenn es Anwendungsfälle gibt, die nicht bereits im Rahmen 

der geltenden gesetzlichen Regelungen erprobt werden können, wird die Frage nach den Mög-

lichkeiten einer Ausnahmeschaffung relevant. Darüber hinaus wird analysiert, ob zur Durch-

führung von Erprobungen der Anwendungsfälle rechtliche Hürden bestehen.  

b.  Umfang möglicher Ausnahmen

Jedenfalls notwendig ist die Festlegung der gesetzlichen Bestimmungen, von denen eine Aus-

nahme möglich sind. Dies kann durch Nennung bestimmter Paragraphen oder Gesetzesab-

schnitte, Themenbereiche oder Überbegriffe erfolgen, zu denen eine Ausnahme im Rahmen 

des vorgesehenen individuellen Genehmigungsverfahrens erfolgen kann. 

Eine Differenzierung der Spannweite der möglichen Ausnahmen für verschiedene Anwen-

dungsfälle kann geboten sein. Zu beachten sind jedenfalls die allgemeinen verfassungsrecht-

lichen Vorgaben, dass die gesetzliche Ausnahmeermächtigung hinreichend bestimmt, sachlich 

gerechtfertigt und verhältnismäßig sein muss. 

c.  Einschränkung der Ausnahmen

Wesentliches Merkmal einer Ausnahme ist, dass ihr eine Regel gegenübersteht, die im Regel-

fall zur Anwendung kommt. Die Ausnahme soll diese nicht ersetzen, sondern unter bestimmten 

Umständen Abweichungen davon erlauben. Auch in der Rechtsprechung des Verfassungsge-
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richtshofes lässt sich ein bestimmtes Verständnis des Zusammenhangs von Regel und Aus-

nahme erkennen. Wesentlich für die Normierung von Ausnahmen ist daher, dass diese nur in 

eingeschränktem Ausmaß möglich sind. Diese Einschränkung kann in verschiedener und auch 

mehrfacher Hinsicht erfolgen, beispielweise durch räumliche, zeitliche, qualitative und/oder 

quantitative Eingrenzung. Die konkrete Ausgestaltung der vorzusehenden Einschränkung lässt 

sich wiederum nicht losgelöst, sondern nur nach näherer Analyse des jeweiligen Gegenstan-

des der Regelung festlegen. 

d.  Prozedurale Vorgaben

Den prozeduralen Vorgaben bei der Erteilung von Ausnahmen kommt vor allem in Bezug auf 

Regelungsgebiete, in denen eine exakte inhaltliche Determinierung nicht möglich ist, eine er-

höhte Bedeutung zu. Mögliche Vorschriften über die gesetzlichen Entscheidungsgrundlagen, 

die nicht in den Spielraum der Behörde fallen, sind etwa 

o die Frist zur Entscheidung,

o Maßnahmen zur verstärkten Einbindung der Öffentlichkeit sowie solche, die zur Trans-

parenz des Verfahrens beitragen (z.B. Kundmachung des geplanten Experimentier-

raums vor Ausnahmeersteilung),

o die Einbindung zusätzlicher Akteure (Sachverständige, Interessensvertretungen),

o die Festlegung jedenfalls zu prüfender Anforderungen,

o die Nennung zu beachtender Zielsetzungen,

o gewisse einschränkende Maximalvorgaben hinsichtlich der zu tätigen Entscheidun-

gen,des bewilligungsfähigen Zeitraums, Areals oder der Anzahl der Erprobungen,

o Kontroll- und Evaluierungsverpflichtungen.

Trotz der weitgehenden Determinierung der Ausnahmen auf gesetzlicher Ebene können un-

terschiedliche inhaltliche und prozedurale Spielräume für die Behörde bestehen bleiben. Diese 

ergeben sich etwa durch die Verwendung unbestimmter Gesetzesbegriffe („im öffentlichen In-

teresse“, „keine wesentliche Beeinträchtigung der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs“). 

Auch kann es der Behörde überlassen bleiben, ob im Einzelfall bei Vorliegen der Vorausset-

zungen ein Anspruch auf Ausnahmeerteilung besteht. Liegt die Erteilung der Ausnahme im 

Ermessen der Behörde, ist die gesetzliche Ausgestaltung als „Kann-Bestimmung“ vorzusehen. 

Flexibilität kann der Behörde auch dahingehend zukommen, als sie auf Basis der gesetzlichen 

Ausnahmekonzeption entscheiden kann, von welchen Bestimmungen konkret ausgenommen 

werden soll. 

Wichtig ist es, dass für die Behörden auch während der Durchführung der Tests die gesetzli-

che Möglichkeit und Verpflichtung zur Kontrolle der Einhaltung bestehender Vorgaben durch 

die AntragstellerInnen oder die AdressatInnen der Verordnung bestehen. Die Evaluation der 
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Tests kann beispielsweise an eine (regelmäßige) Berichtspflicht der die Erprobung durchfüh-

renden Akteure gekoppelt werden. Dem Charakter der Experimentierräume entsprechend ist 

zudem die verpflichtende Vorschreibung einer abschließenden Evaluierung, vor allem in Hin-

blick auf die für zukünftige gesetzliche Regelungen gewonnenen Erkenntnisse, eine relevante 

Option. 

Trotz verfassungsrechtlich geforderter Determinierung bleibt daher Raum für flexibles Handeln 

der Behörde, um auf die konkreten Anforderungen des individuellen Erprobungsgegenstandes 

einzugehen. Die speziellen Anforderungen an die gesetzlich festzulegenden Entscheidungs-

grundlagen können je nach betroffener Materie variieren.  

e.  Bindung an Ziele

Eine zentrale Rolle zur Einschränkung der durch Ausnahmebestimmungen geschaffenen Ex-

perimentierräume stellen die Ziele des jeweiligen Gesetzes dar. Dies trifft vor allem dann zu, 

wenn eine genaue inhaltliche Determinierung der zur Erprobung benötigten Ausnahmen auf-

grund neuer, nicht vorhersehbarer technologischer und sonstiger/gesellschaftlicher Entwick-

lungen im Verkehrsbereich nicht möglich ist. Die gesetzliche Bindung an Ziele schafft eine 

gewisse Flexibilität zur Bewältigung der unterschiedlichen Anforderungen an die verkehrs-

rechtlichen Rahmenbedingungen zur Testung neuer Konzepte und Modelle, ohne der Verwal-

tung eine – verfassungsrechtlich nicht zulässige – unbeschränkte Ausnahme aus einem 

Rechtsbereich zu ermöglichen. 

Die Ziele, an deren Einhaltung die Verwaltungsbehörde im Einzelfall gebunden ist, ergeben 

sich aus der jeweils spezifischen Zielsetzung der Gesetze und Bestimmungen, von denen 

ausgenommen werden soll. Im Verkehrsbereich stehen dabei insbes. die Verkehrssicherheit, 

die Betriebssicherheit, die Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs sowie die Gewährleis-

tung einer klaglosen, sicheren und geordneten Verkehrsabwicklung im Vordergrund. Weitere 

Zielsetzungen wie der Umweltschutz, der Verbraucherschutz oder der Wettbewerbsschutz 

spielen in einzelnen relevanten Gesetzen oder Bestimmungen ebenfalls eine Rolle. Die kon-

krete Ausnahmeregelung muss an die entsprechenden Erfordernisse des jeweiligen einfach-

gesetzlichen Themenbereiches angepasst werden. 

Dies schließt gewisse allgemeine Ziele, die für alle Experimentierräume gleichermaßen zu be-

achten sind, jedoch nicht aus. Diese können sich etwa aus allgemeinen inhaltlichen oder pro-

zeduralen Anforderungen ergeben.  

Durch die gesetzliche Festlegung von Zwecken, zu denen Erprobungen durchgeführt werden 

können, findet eine Beschränkung des Spielraums der Verwaltung statt. Die Erprobung neuer 

Konzepte und Modelle kann sodann nur in Hinblick auf die genannten Ziele erfolgen. Sollen 
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etwa Erprobungen mit dem Ziel der Reduktion des CO²-Ausstoßes oder der Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für zulässig erachtet werden, so sind bloß technische Erneuerungen, die 

diesen Zielen nicht dienen, von der Testung ausgeschlossen. Der gesetzlichen Entscheidung 

über Zielsetzungen im Zusammenhang mit Erprobungen wohnt ein demokratisches Element 

inne. Die wesentliche Ausrichtung (und die damit verbundene Einschränkung) erfolgt auf ge-

setzlicher Ebene; der Verwaltung steht es sodann nicht frei Erprobungen und damit in Zusam-

menhang stehende Ausnahmen aus Gesetzen zu anderen als den vorgegebenen Zwecken 

zuzulassen. 

f.  Eingriffe in Grundrechte

Von entscheidender Bedeutung für die konkrete Ausgestaltung einer Ausnahmeregelung sind 

die potenziell mit dieser in Zusammenhang stehenden Grundrechtseingriffe. Dafür ist zunächst 

zu klären, in welche grundrechtlich geschützten Rechtsgüter eine Ausnahmeregel eingreifen 

würde. Jede in ein Grundrecht eingreifende Maßnahme muss verhältnismäßig sein, also ein 

legitimes öffentliches Interesse verfolgen, sowie geeignet und erforderlich sein. Letztlich bedarf 

es im Rahmen einer Adäquanzprüfung auch der Verhältnismäßigkeit zwischen der Intensität 

des Grundrechtseingriffs und der Bedeutung der Maßnahme für das verfolgte öffentliche Inte-

resse. 

Den Staat treffen verschiedene grundrechtliche Gewährleistungspflichten. Zur Erfüllung dieser 

ist eine Evaluation der im konkreten Fall potentiell betroffenen grundrechtlich geschützten 

Rechtsgüter erforderlich. Während beim Thema der Verkehrssicherheit etwa der Schutz von 

Leben und körperlicher Unversehrtheit von Personen eine Rolle spielt, steht bei gewerberecht-

lichen Themenstellungen der Schutz der Erwerbs- und Eigentumsfreiheit im Vordergrund. Aus-

nahmeregelungen haben diese spezifischen grundrechtlichen Zielsetzungen zu beachten und 

deren Schutz trotz Ausnahmeregelung in ausreichendem Umfang verhältnismäßig zu gewähr-

leisten. 

g.  Umfang der rechtswissenschaftlichen Analyse

Zur näheren Bestimmung der erforderlichen Rahmenbedingungen ist eine rechtsdogmatische 

Auseinandersetzung mit den jeweils betroffenen Sachmaterien erforderlich. Die Auswahl der 

verschiedenen einfachgesetzlichen Themenstellungen umfasst sowohl verkehrsrechtliche 

Kernbereiche, wie etwa das Kraftfahr- oder Straßenverkehrsrecht; als auch Fragen des Da-

tenschutz- oder Haftungsrechts im Zusammenhang mit der Erprobung neuer Technologien 

und Modelle im Verkehrs- und Mobilitätsbereich. Auch sie sollen im Rahmen dieser Studie 

kurz erörtert werden.  
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Die vorliegende Studie kann nicht den Anspruch erheben, jede mögliche Berührung mit ein-

fachgesetzlichen Themenstellungen zu identifizieren – zumal dies angesichts der beinahe un-

begrenzten Anzahl denkbarer Experimentierraumszenarien als auch der raschen und teilweise 

nicht vorhersehenden technologischen Entwicklungen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich we-

der möglich noch sinnvoll erscheint. Ziel der folgenden rechtswissenschaftlichen Analyse ein-

fachgesetzlicher Themenstellungen ist daher vielmehr die Berücksichtigung der im Rahmen 

der Beauftragung als zentral festgelegten Sachmaterien. 

B. Kraftfahrrecht

a.  Nationale Rechtsgrundlagen und technischer Ausnahmebedarf

Die kompetenzrechtliche Grundlage für die Gesetzgebung und Vollziehung im Bereich des 

Kraftfahrrechts findet sich in Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG. Der Kompetenztatbestand „Kraftfahrwe-

sen“ umfasst alle Regelungen betreffend die Ausstattung, den Betrieb und die Zulassung von 

Kraftfahrzeugen. Die Angelegenheiten des Kraftfahrrechts werden gem Art 10 iVm Art 102 B-

VG in mittelbarer Bundesverwaltung besorgt. Zuständig für den Vollzug des KFG ist, mangels 

abweichender Bestimmung gem § 123 KFG, die Bezirksverwaltungsbehörde oder im Gebiet 

einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde ist, die Lan-

despolizeidirektion. Sollte im Zusammenhang mit der Bewilligung oder Kontrolle von Experi-

mentierräumen nicht der BMVIT selbst tätig werden, ist die mittelbare Bundesverwaltung, also 

der Landeshauptmann als zentraler Bestandteil derselben, organisationsrechtlich zu berück-

sichtigen. Eine Betrauung von nachgeordneten Bundesämtern oder die Beleihung von priva-

ten Rechtsträgern mit hoheitlichen Aufgaben bedarf sodann einer verfassungsgesetzlichen 

Grundlage. 

Die Regelungsgrundlagen für das Kraftfahrrecht finden sich im Kraftfahrgesetz 1967 und im 

FührerscheinG. Der Geltungsbereich des KFG umfasst Kraftfahrzeuge und deren Anhänger, 

die auf Straßen mit öffentlichem Verkehr verwendet werden und auch den Verkehr auf solchen 

Straßen mit diesen Fahrzeugen. Nicht erfasst sind Kraftfahrzeuge mit einer Bauartgeschwin-

digkeit von unter 10 km/h sowie elektrisch angetriebene Fahrräder mit einer höchsten zulässi-

gen Leistung von unter 600 Watt und einer Bauartgeschwindigkeit unter 25 km/h. Letztere sind 

Fahrräder gem StVO. Vom überwiegenden Teil der Bestimmungen des KFG (Abschnitt II bis 

XI) sind zudem einige Fahrzeuge gem § 1 Abs 2 KFG ausgenommen. Dazu zählen etwa auch 

selbstfahrende Arbeitsmaschinen, die Straßen mit öffentlichem Verkehr im Rahmen ihrer be-

stimmungsgemäßen Verwendung nur überqueren oder auf ganz kurze Strecken oder Baustel-

len befahren. Soweit sich Szenarien in Experimentierräumen auf diesen, vom KFG nicht er-
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fassten Bereich beschränken bedarf es keiner Ausnahmen aus diesem Gesetz. Für alle ande-

ren Fahrzeuge sind aber bei der Gestaltung von Ausnahmen aus dem KFG folgende Aspekte 

zu berücksichtigen. 

Ausnahmebedarf kann in Hinblick auf die identifizierten Anwendungsfälle bestehen, wenn 

neue, nicht den Anforderungen des KFG entsprechende Kraftfahrzeuge oder Fahrzeugteile 

getestet werden sollen. Des Weiteren kann sich ein solcher Bedarf ergeben, wenn die Pflich-

ten, die KraftfahrzeugslenkerInnen obliegen, nicht mehr durch diese, sondern (teilweise) durch 

ein technisches System wahrgenommen werden.  

Betroffen davon sind vor allem die im Rahmen dieser Studie identifizierten Anwendungsfälle 

im Bereich des Innovationsfeldes „Fahrzeug“. Sowohl hinsichtlich neuer Antriebskonzepte (E-

Fahrzeuge), sowie neuer Fahrzeugarten (E-Scooter) als auch betreffend verschiede erweiterte 

Assistenzsysteme (z.B. Landstraßenpilot) können spezielle Anforderungen im kraftfahrrechtli-

chen Bereich sowie Ausnahmebedarf bestehen. 

b.  Regelungsziele und -inhalt

Das Ziel der Regelungen im Bereich des Kraftfahrwesens ist die Gewährleistung der Verkehrs-

und Betriebssicherheit auf Straßen mit öffentlichem Verkehr. Der Schwerpunkt liegt dabei spe-

ziell auf der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Kraftfahrzeugen und der Vermeidung der 

spezifisch von diesen für die LenkerInnen und andere VerkehrsteilnehmerInnen ausgehenden 

Gefahren. Zudem spielen bei den Bau- und Ausrüstungsvorschriften für Kfz auch Umwelt-

schutz- und Nachhaltigkeitsgedanken eine Rolle. Ausnahmeregelungen vom KFG haben die 

Einhaltung der Regelungsziele zu berücksichtigen. Auch wenn diese im Ausnahmefall nicht 

auf dieselbe Art und Weise garantiert werden können, wie dies das KFG für den Regelfall 

vorsieht, so sind durch prozedurale Maßnahmen, qualitative oder quantitative Einschränkun-

gen sowie zusätzliche Auflagen und Überprüfungen die Zielsetzungen des KFG zu gewähr-

leisten. 

Das Kraftfahrzeug ist der zentrale Regelungsgegenstand des KFG. Der Begriffwird in § 2 Abs 

1 Z 1 KFG definiert. Ein Kraftfahrzeug ist demzufolge „ein zur Verwendung auf Straßen be-

stimmtes oder auf Straßen verwendetes Fahrzeug, das durch technisch freigemachte Energie 

angetrieben wird und nicht an Gleise gebunden ist, auch wenn seine Antriebsenergie Oberlei-

tungen entnommen wird“. Das KFG unterteilt Kraftfahrzeuge und Anhänger weiter in unter-

schiedliche Kategorien, für die punktuell eigene Bestimmungen gelten; darunter Personen-

kraftwagen, Lastkraftwagen oder Motorfährräder und Motorräder. Es kann im Rahmen eines 

Experimentierraums notwendig werden, von den starren Kategorien des KFG abzuweichen. 

Sollte sich die Ausnahme nicht darauf beziehen, sind diese aber jedenfalls einzuhalten. Bei 
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Abweichung könnte eine Regelung vorgesehen werden, die eine pro forma Zuordnung vor-

sieht. 

In § 4 KFG wird der Grundsatz festgelegt, dass Kraftfahrzeuge verkehrs- und betriebssicher 

gebaut und ausgerüstet sein müssen. Damit kommt die generelle Zielsetzung des KFG zum 

Ausdruck. Darüber hinaus werden in den §§ 4-27 KFG zahlreiche weitere allgemeine Vor-

schriften über die Ausrüstung und Bauart von Kraftfahrzeugen unter anderem für Bremsanlan-

gen, Lenkvorrichtungen oder Warnvorrichtungen aufgestellt. Durch Verordnungen werden 

gem § 26a KFG nähere Bestimmungen über die Bauart und Beschaffenheit der Fahrzeuge 

und ihrer Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände nach den Erfordernissen der Verkehrs- 

und Betriebssicherheit und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend festgelegt. Das 

Erfüllen dieser Bestimmungen durch Kraftfahrzeuge ist Voraussetzung für die Genehmigung 

und Zulassung dieser zum Verkehr gemäß den Bestimmungen der §§ 28 KFG. Weitere Re-

gelungsinhalte des KFG betreffen die Überprüfung und Begutachtung von Kraftfahrzeugen 

(§ 56ff KFG) und die Haftpflichtversicherung (§ 59ff KFG). Außerdem normieren die §§ 98ff

KFG die Pflichten von LenkerInnen und HalterInnen speziell im Zusammenhang mit Kraftfahr-

zeugen. Hinsichtlich der Ausbildung von KraftfahrzeuglenkerInnen sehen die §§ 108 KFG dar-

über hinaus auch einige sondergewerberechtliche Bestimmungen vor; die das Fahrschulwe-

sen betreffen.

Betrachtet man – insbes. die technischen – Regelungen des KFG genauer, fällt auf, dass diese 

nur in gewissem Rahmen gesetzlich exakt determiniert sind. Während etwa § 6 KFG für 

Bremsanlagen sehr detailliert die Pflicht zum Einbau, die Wirkungsweise oder die Art, wie 

diese zu betätigen sein müssen, festlegt, werden für Lenkvorrichtungen oder Windschutz-

scheiben nur grobe Vorgaben auf Gesetzesebene aufgestellt. Die näheren Bestimmungen 

können durch Verordnung gem. § 26a KFG festgesetzt werden. Teile, die für die Verkehrs-

und Betriebssicherheit von besonderer Bedeutung sind, unterliegen zudem einer Genehmi-

gungspflicht (§ 5 KFG). Der Grund für die inhaltlich teilweise schwächere Determinierung hin-

sichtlich technischer Vorschriften lässt sich bereits in der Verordnungsermächtigung des 

§ 26a KFG erkennen, welcher auf den „jeweiligen Stand“ der Technik Bezug nimmt. Dem tech-

nologischen Fortschritt wird mit einer gewissen Flexibilität der technischen Vorschriften be-

gegnet, um auch auf neue Entwicklungen reagieren zu können. Maßgabe für diese durch Ver-

ordnung zu treffenden Regelungen sind die „Erfordernisse der Verkehrs- und Betriebssicher-

heit“. Im Gegensatz dazu zeigt sich bei den Bestimmungen betreffend die Pflichten des/der

FahrzeuglenkerIn in §§ 98ff KFG eine stärkere inhaltliche Bestimmtheit.

Experimentierräume können allgemein betrachtet Ausnahmen in sämtlichen Bereichen des 

KFG betreffen. Entscheidend ist, dass im Einzelfall – unter Garantie der Ziele des KFG – nur 
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Ausnahmen von jenen Bestimmungen vorgenommen werden, die – im Sinne des Verhältnis-

mäßigkeitsgrundsatzes – unbedingt erforderlich sind. Alle anderen Bestimmungen des KFG 

bleiben für den jeweiligen Antrag aufrecht. 

c.  Bestehende Spielräume und Ausnahmemöglichkeiten

Kraftfahrzeuge haben den durch das KFG festgelegten Anforderungen zu entsprechen, um 

am Verkehr teilnehmen zu können. Von diesem Grundsatz erlauben die §§ 34f KFG unter den 

darin festgelegten Anforderungen Abweichungen. Eine Ausnahmegenehmigung kann gem. 

§ 34 Abs 1 und 2 KFG auf Antrag für Typen von Fahrzeugen bzw. einzelne Fahrzeuge erteilt 

werden. Möglich ist dies zum Zwecke der Erprobung, für die Beförderung unteilbarer Güter 

oder wegen anderer besonderer Gegebenheiten, unter denen diese Fahrzeuge verwendet 

werden. Zudem dürfen dagegen keine Bedenken hinsichtlich der Verkehrs- und Betriebssi-

cherheit bestehen. Eine Einschränkung der Ausnahmegenehmigung durch Auflagen und Be-

dingungen sowie in zeitlicher Hinsicht hat nach Maßgabe des § 34 Abs 3 KFG zu erfolgen. Bei 

Gefährdung der Verkehrssicherheit kann die Behörde gem § 34 Abs 5 iVm § 28 Abs 8 und 

9 KFG erteilte Genehmigungszeichen widerrufen. Diese Ausnahmegenehmigung bezieht sich 

somit nicht auf den typischen Anwendungsfall neuer Technologien oder Mobilitätskonzepte. 

Er bleibt aber dennoch relevant, da er als Vorlage für die Gestaltung einer Ausnahmeregelung 

im KFG dienen kann.

Eine allgemeine Ausnahme von einzelnen oder allen Bestimmungen der §§ 4 bis 27 KFG 

durch Verordnung ermöglicht § 34 Abs 6 KFG. In diesem Zusammenhang hat dies zum Zwe-

cke der Erprobung oder wegen anderer besonderer Gegebenheiten – unter denen diese Fahr-

zeuge verwendet werden – zu erfolgen. Vorgesehen ist zudem erforderlichenfalls die Festle-

gung abweichender Bestimmungen anstelle der nicht angewandten Vorschriften des KFG so-

wie eine zeitliche Einschränkung. 

Abweichungen von den Vorschriften betreffend die Pflichten des Kraftfahrlenkers/der Kraft-

fahrzeugslenkerin zugunsten im Fahrzeug vorhandener Assistenzsystemen können gem § 

102 Abs 3a u 3b KFG durch Verordnung vorgesehen werden. 

Auf Basis von § 34 Abs 6 KFG iVm § 102 Abs 3a und Abs 3b KFG wurde die Automatisiertes 

Fahren Verordnung erlassen. Durch diese derzeit bestehende gesetzliche Regelung wird eine 

eingeschränkte Möglichkeit zur Ausnahme von den Bestimmungen des KFG geschaffen. Ge-

gen die gegenwärtige Ausgestaltung der Ausnahmeregelungen durch die §§ 34 Abs 6 KFG 

und 102 Abs 3a und Abs 3b KFG bestehen jedoch verschiedene verfassungsrechtliche Be-

denken. 
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Die Notwendigkeit einer verfassungskonformen Adaptierung der bestehenden Ausnahmere-

gelung, insbes. durch individuelle Bewilligungen und stärkere gesetzliche Determinierung der 

Voraussetzungen besteht daher. Über die bestehenden Regelungen hinausgehender Ausnah-

mebedarf im Kraftfahrrecht zeigt sich insbes. im Zusammenhang mit automatisierten Fahrzeu-

gen. Auch bei der Schaffung dieser Ausnahmebestimmungen müssen die erwähnten Grunds-

ätze beachtet werden. 

d.  Potenzielle Grundrechtseingriffe

Das KFG ist ein Schutzgesetz, das dem Schutz aller VerkehrsteilnehmerInnen vor den Gefah-

ren, die speziell von Kraftfahrzeugen ausgehen, dient. Neben der Verkehrs- spielt daher die 

Betriebssicherheit eine zentrale Rolle im Regelungssystem des KFG. 

Ein grundrechtlicher Bezug besteht daher zu allererst zumRecht auf Leben (Art 2 EMRK) so-

wie zum Recht auf Achtung des Privatlebens (Art 8 EMRK), das auch die körperliche Unver-

sehrtheit grundrechtlich schützt. Zum Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit 

hat der Staat im Rahmen grundrechtlicher Gewährleistungspflichten Sorge zu tragen, dass im 

Bereich des Straßenverkehres zumindest ein Minimum an Sicherheitsbestimmungen besteht, 

um die den im Verkehr eingesetzten Kraftfahrzeugen immanenten Gefahren für alle daran 

teilnehmenden Personen zu verringern. Dazu ist auch die Ergreifung präventiver Maßnahmen 

gefordert. Als Beispiel kann im Rahmen des KFG das Typengenehmigungsverfahren genannt 

werden, das garantieren soll, das Kraftfahrzeuge einen gewissen Sicherheitsstandard im 

Sinne technischer Betriebssicherheit gewährleistet. Die Bestimmungen zu Experimentierräu-

men haben im Zusammenhang mit den KFG zu garantieren, dass die technische Betriebssi-

cherheit gewährleistet– trotz der Ausnahme vom System der Typengenehmigung – wird und 

keine unverhältnismäßige Gefahr für Leib und Leben der StraßenverkehrsteilnehmerInnen 

entsteht. Dies kann etwa durch qualitative Mindestanforderungen an zu testende Fahrzeuge, 

besondere Anforderungen an TestfahrerInnen und besondere Information hinsichtlich allfälli-

ger Gefahren an andere StraßenteilnehmerInnen erfolgen. 

e.  Möglichkeiten zur Schaffung von Experimentierräumen

 Ausnahmekonstellation im KFG generellen

Bestimmungen zu Experimentierräumen können durch Nennung bestimmter Paragraphen 

oder Gesetzesabschnitte oder sachspezifischer Fragestellungen, die sich quer durch das Ge-

setz ziehen, festlegen, aus welchen Teilen des Gesetzes eine Ausnahme im Rahmen des 

vorgesehenen individuellen Genehmigungsverfahrens erfolgen kann. 
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In Hinblick auf die allgemeinen verfassungsrechtlichen Vorgaben hat die gesetzliche Ausnah-

meermächtigung zudem hinreichend bestimmt, sachlich gerechtfertigt und verhältnismäßig zu 

sein. 

Im Bereich des KFG ist in dieser Hinsicht insbes. die Betriebs- und Verkehrssicherheit durch 

die verschieden technischen und sonstigen Anforderungen an Kraftfahrzeuge und ihre Lenke-

rInnen von Bedeutung. Die wesentlichen Vorgaben zur deren Gewährleistung hat auf gesetz-

licher Ebene zu erfolgen und darf nicht pauschal an den Verordnungsgeber delegiert werden. 

Wie dargestellt, erscheint die individuelle Genehmigung von Ausnahmen zum KFG durch Be-

scheid für Unternehmen, die nicht dem KFG entsprechende Fahrzeuge testen wollen, die emp-

fehlenswerte Vorgangsweise, wobei für dieses Genehmigungsregime gesetzliche Ausnah-

meregelungen erforderlich sind. 

 Anforderungen

Spezielle Anforderungen an die zu erprobenden Technologien und Modelle, die Testumge-

bung oder an den zur Ausnahme berechtigten Personenkreis ergeben sich zuallererst aus der 

Zielsetzung des KFG hinsichtlich der zu gewährleistenden Betriebs- und Verkehrssicherheit. 

Im Fokus stehen vor allem spezielle Anforderungen an die zu testende Technik und an die 

LenkerInnen, die sich spezifisch aus der Testung von Kfz ergeben.  

In Hinblick auf die Technologie kann etwa ein gewisser Reifegrad, der durch bereits durchge-

führte Tests nachzuweisen ist, eineTestfahrt im Beisein der Behörde oder ein positives Gut-

achten eines technischen Sachverständigen gefordert sein. Betreffend den/die LenkerIn sind 

spezielle Anforderungen an die gesundheitliche und geistige Eignung oder besondere Schu-

lungen hinsichtlich besonderer Fahrkompetenzen denkbar. Die verschiedenen Anforderungen 

können sich aus den allgemeinen Voraussetzungen für die Antragstellung oder aus im kon-

kreten Fall vorgesehenen Auflagen oder Bedingungen ergeben.  

Wichtig ist darüber hinaus, dass das Gesetz auch nach Erteilung der Genehmigung Instru-

mente für die Verwaltungsbehörden vorsieht, damit ihnen eine Kontrolle des Bestehens der 

allgemeinen und individuellen Anforderungen im Einzelfall möglich ist. 

Die TestlenkerInnen können beispielweise dazu verpflichtet werden, den Bescheid durch den 

eine Ausnahme gewährt wurde, mitzuführen sowie Aufzeichnungen über durchgeführte Fahr-

ten vorzunehmen, welche bei Kontrollen vorzuweisen sind. 
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 Verfahren

Vor Erteilung der Ausnahme ist ein ausreichendes Ermittlungsverfahren durchzuführen, in 

dem die maßgeblichen Entscheidungsgrundlagen festgestellt werden müssen. Hinsichtlich der 

gesetzlich vorzugebenden Gesichtspunkte im Bereich des Kraftfahrrechts kommt insbes. den 

oben ausgeführten Regelungszielen der Betriebs- und Verkehrssicherheit eine zentrale Rolle 

zu. Dies ist deshalb unbedingt notwendig, um eine mögliche Gefährdung der grundrechtlich 

geschützten Rechtsgüter des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit im Vorfeld zu ermit-

teln. 

Auf Basis der festgestellten Gefahrenpotentiale sind konkrete Vorkehrungen zu deren Vermei-

dung oder Minimierung durch die Behörde zu treffen. Dies kann die Festsetzung individueller 

Anforderungen erforderlich machen, etwa durch die Erteilung von Auflagen oder das vorsehen 

besonderer Kennzeichnungs- und Sicherheitsvorschriften. Die Ermittlung der im konkreten 

Fall sinnvollen zusätzlichen Maßnahmen wird oftmals die Beiziehung eines/einer Experten/Ex-

pertin zur Beurteilung betriebs- und verkehrssicherheitstechnischer Fragen erfordern.  

f.  Schlussfolgerungen

Das KFG legt eine Vielzahl von Bestimmungen im Zusammenhang mit der Verkehrs- und Be-

triebssicherheit von Kraftfahrzeugen sowie Vorgaben hinsichtlich der LenkerInnen fest. Zur 

Erprobung neuer Antriebskonzepte, neuer Arten von Fahrzeugen und erweiterter Assistenz-

systeme sowie der Involvierung automatisierter und autonomer Fahrsysteme besteht ein Be-

darf zur teilweisen Ausnahme aus den geltenden Bestimmungen.  

Ausnahmen aus kraftfahrrechtlichen Vorschriften betreffen vor allem Anwendungsfälle des In-

novationsfeldes „Fahrzeug“. Sowohl hinsichtlich neuer Antriebskonzepte (E-Fahrzeuge) sowie 

neuer Fahrzeugarten (E-Scooter) als auch betreffend verschiedene erweiterte Assistenzsys-

teme sowie der Involvierung automatisierter und autonomer Fahrsystem (z.B. Landstraßenpi-

lot) können spezielle Anforderungen im kraftfahrrechtlichen Bereich sowie Ausnahmebedarf 

bestehen. 

Experimentierräume können Ausnahmen in allen Bereich des KFG erforderlich machen. Ent-

scheidend ist, dass im Einzelfal l– unter Garantie der Ziele des KFG – nur Ausnahmen von 

jenen Bestimmungen vorgenommen werden, die – im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrund-

satzes – unbedingt erforderlich sind. Alle anderen Bestimmungen des KFG bleiben für den 

jeweiligen Antrag aufrecht. Diese Anforderung kann regelungstechnisch auf Gesetzesebene 

zum Ausdruck gebracht werden. Die Auswahl der Ausnahmen hat dabei nicht nur auf die Be-

dürfnisse des Antragsstellers, sondern auch auf die im KFG relevanten grundrechtlich ge-

schützten Rechtsgüter Rücksicht zu nehmen. 
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Durch die derzeit bestehenden Ausnahmeregelungen gem §§ 34 Abs 6 KFG und 102 Abs 3a 

und Abs 3b KFG wird eine eingeschränkte Möglichkeit zur Ausnahme von den Bestimmungen 

des KFG geschaffen. Gegen die gegenwärtige Ausgestaltung bestehen jedoch verschiedene 

verfassungsrechtliche Bedenken. Die Notwendigkeit einer verfassungskonformen Adaptierung 

der bestehenden Ausnahmeregelung, insbes. durch individuelle Bewilligungen und stärkere 

gesetzliche Determinierung der Voraussetzungen besteht daher. Weiterer Ausnahmebedarf 

als aus den Bereichen, die von dieser auf autonome Fahrzeuge zugeschnittenen Regelung 

erfasst werden, ist nicht ausgeschlossen. Auch bei der Schaffung dieser müssen die erwähn-

ten Grundsätze beachtet werden. 

Die Bestimmungen zu Experimentierräumen haben im Zusammenhang mit den KFG zu ga-

rantieren, dass die technische Betriebssicherheit – trotz der Ausnahme vom System der Ty-

pengenehmigung – gewährleistet wird und keine unverhältnismäßige Gefahr für Leib und Le-

ben der StraßenverkehrsteilnehmerInnen entsteht. Dies kann etwa durch qualitative Mindest-

anforderungen an zu testende Fahrzeuge, besondere Anforderungen an Testfahrer und be-

sondere Information hinsichtlich allfälliger Gefahren an andere StraßenteilnehmerInnen erfol-

gen. 

C. Straßenverkehrsrecht

a.  Nationale Rechtsgrundlagen und technischer Ausnahmebedarf

Für das Verhalten vom StraßenverkehrsteilnehmerInnen bildet primär Art 11 Abs 1 Z 4 B-VG 

die verfassungsgesetzliche Kompetenzgrundlage. Demnach liegt zwar die Kompetenz zur Ge-

setzgebung beim Bund, die zur Vollziehung aber bei den Ländern. Zusätzlich kann der Bund 

gem Art 11 Abs 3 B-VG Durchführungsverordnungen (im Sinne des Art 18 B-VG) auf dem Ge-

biet der Straßenpolizei erlassen. 

Die Vollziehung der Länder wird von der Landesregierung und der ihr nachgeordneten Behör-

den, insbes. den Bezirksverwaltungsbehörden, ausgeübt. Die Vollziehung kann gem 

Art 15 Abs 4 B-VG zudem der Landespolizeidirektion für das Gebiet einer Gemeinde übertra-

gen werden, wenn diese zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist. Inwieweit dies ge-

schieht, wird durch übereinstimmende Gesetze des Bundes und des jeweiligen Landes fest-

gelegt. Ist einer Übertragung erfolgt, werden die Landespolizeidirektionen in mittelbarer Lan-

desverwaltung tätig. 

Gem Art 118 Abs 3 Z 4 B-VG sind Angelegenheiten der örtlichen Straßenpolizei im eigenen 

Wirkungsbereich der Gemeinde zu besorgen. Dazu zählen unter anderem die Erlassung von 

Verordnungen gem. § 43 StVO und die Bewilligung von Ausnahmen gem. § 45 StVO für Ver-
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kehrsflächen, die nur für den Verkehr innerhalb der Gemeinde von Bedeutung sind. Auf ein-

fachgesetzlicher Ebene ist das zentrale Regelungswerk für das Straßenverkehrsrecht die Stra-

ßenverkehrsordnung (StVO). Sie enthält Regelungen für alle Straßen mit öffentlichem Ver-

kehr. Soweit sich Szenarien in Experimentierräumen auf den vom StVO nicht erfassten Be-

reich beschränken (etwa autonome Landwirtschaftsmaschinen, die nur auf Feldern autonom 

fahren), bedarf es keiner Ausnahmen von der StVO. Für alle Anwendungsfälle, die auf Straßen 

mit öffentlichem Verkehr stattfinden sollen, sind aber bei der Gestaltung von Ausnahmen die 

rechtlichen Rahmenbedingungen der StVO zu berücksichtigen.  

Darüber hinaus finden sich weitere für den Straßenverkehr relevante Regelungen auch in ihren 

Durchführungsverordnungen wie etwa der Bodenmarkierungsverordnung oder der Straßen-

verkehrszeichenverordnung 1998. 

Ausnahmebedarf besteht vor allem im Zusammenhang mit den im Rahmen dieser Studie iden-

tifizierten Anwendungsfällen aus dem Bereich des Innovationsfeldes „Fahrzeug“ sowie „Infra-

struktur“. Durch verschiedene technologische Entwicklungen insbes. im Bereich von erweiter-

ten Assistenzsystemen werden Entscheidungen hinsichtlich des Verhaltens im Straßenver-

kehr zunehmend von nicht-menschlichen Akteuren (Softwareprogrammen) getroffen. Die 

StVO adressiert mit ihren Geboten und Verboten – vor allem im Rahmen der allgemeinen 

Fahrordnung der §§ 7ff StVO – aber eine/n menschliche/n VerkehrsteilnehmerIn. Sollen daher 

beispielweise ein Assistenzsystem, das Lenkaufgaben teilweise übernimmt, getestet werden, 

ist eine Ausnahme hinsichtlich der den/die LenkerIn betreffenden Regelungen notwendig. Ziel 

des Tests ist es, dass nicht eine natürliche Person die Entscheidungen triff. Es wird damit das 

für die Einhaltung der StVO erforderliche Verhalten auch nicht durch den Normadressaten/die 

Normadressatin „Lenker/Lenkerin“, sondern durch ein automatisiertes bzw. autonomes Fahr-

system gesetzt. 

Weiterer Bedarf für Ausnahmen aus der StVO besteht immer dann, wenn die identifizierten 

Anwendungsbereiche die Benützung von öffentlichen Straßen unter geänderten Bedingungen 

vorsehen. Dies trifft sowohl auf E-Fahrzeuge (Anwendungsfall I.1 Neue Antriebskonzepte) zu, 

denen das Befahren von Busspuren ermöglicht werden soll, als auch auf die Frage besonderer 

Parkmöglichkeiten für Car-Sharing Fahrzeuge (I.3 Geteilte Nutzung von Fahrzeugen). Auch 

die Optimierung des Verkehrsablaufes (Anwendungsfall I.4) kann durch geänderte Gebote o-

der Verbote für die Benützung der Straße getestet werden.  

b.  Regelungsziele und –inhalte

Das Ziel der Straßenverkehrsordnung ist es, einen möglichst sicheren und reibungslosen Ver-

kehrsablauf (Sicherheit, Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs) zu gewährleisten. Der 
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Schutz aller VerkehrsteilnehmerInnen (Kfz-LenkerInnen, FahrradfahrerInnen, FußgängerIn-

nen etc) steht dabei im Zentrum. Neben diesen verkehrstypischen Zielsetzungen, finden aber 

auch andere Anliegen Eingang in die StVO. So spielen zunehmend auch Aspekte der Umwelt, 

Nachhaltigkeit oÄ eine wichtige Rolle. Ausnahmeregelungen aus der StVO haben die Einhal-

tung der Regelungsziele zu berücksichtigen. Auch wenn diese im Ausnahmefall nicht auf die-

selbe Art und Weise garantiert werden können, wie dies die StVO für den Regelfall vorsieht, 

so sind durch prozedurale Maßnahmen, qualitative oder quantitative Einschränkungen sowie 

zusätzliche Auflagen und Überprüfungen die Zielsetzungen der StVO zu gewährleisten. 

Die StVO enthält vorrangig Regelungen, die auf die Steuerung des Verhaltens aller Verkehrs-

teilnehmerInnen abzielen. Zu diesem Zweck werden unterschiedliche Gebote und Verbote für 

das Verhalten auf öffentlichen Straßen aufgestellt. Die Regelungen der StVO gelten im Grund-

satz auf allen Straßen einheitlich, wobei für manche Straßentypen (z.B. Autobahn) oder Stra-

ßenstellen (z.B. Kreuzungen) oder Gruppen von VerkehrsteilnehmerInnen wie FußgängerIn-

nen (§§ 76 StVO) oder RadfahrerInnen (§§ 65 StVO) spezifische Vorschriften vorgesehen 

sind. 

Die zentralen Bestimmungen für LenkerInnen von Fahrzeugen sind die in den §§ 7 ff StVO 

enthaltenen Fahrregeln. Zusätzlich bestehen aber auch teilweise abweichende Regelungen 

für bevorzugte Straßenbenützer wie Einsatzfahrzeuge oder Fahrzeuge des Straßendienstes. 

Vorschriften im Zusammenhang mit der Anbringung von Straßenverkehrszeichen finden sich 

in den §§ 47 StVO. Die verschiedenen Straßenverkehrszeichen werden in § 50 StVO (Gefah-

renzeichen), § 52 StVO (Vorschriftszeichen: Verbots- oder Beschränkungszeichen, Gebots-

zeichen oder Vorrangzeichen) und § 53 StVO (Hinweiszeichen) festgelegt. Überdies finden 

sich Bestimmungen zur Nutzung der Straße für verkehrsfremde Zwecke (§§ 82ff StVO) oder 

betreffend die Rechte und Pflichten des Straßenerhalters (§ 98 StVO). 

Die 31. Novelle der StVO brachte einheitliche Bestimmungen über die Verwendung und Aus-

stattung von E-Scootern. In der Stadt Wien bestehen für E-Scooter zudem durch eine ortspo-

lizeiliche Verordnung des Magistrats weitere Auflagen. Darin werden uA Kriterien normiert für 

das gewerbliche Anbieten von E-Scootern sowie deren ordnungsgemäßes Abstellen oder das 

verpflichtende Versehen mit einer amtlichen Markierung. 

Im Vergleich zu den bereits oben thematisierten Bestimmungen des KFG zeigt sich auf dem 

Gebiet des Straßenverkehrsrechts, insbes. hinsichtlich der allgemeinen Fahrordnung (§§ 7 ff 

StVO) eine sehr starke inhaltliche Determinierung auf Gesetzesebene. Die Pflichten der Ver-

kehrsteilnehmerInnen werden, nach unterschiedlichen Verkehrssituationen differenziert, fest-

gelegt. Werden Verhaltensvorschreibungen für bestimmte Straßen hingegen erst durch Ver-
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ordnung gem § 43 StVO normiert, gehen damit besondere Erfordernisse an die Kundma-

chung, etwa durch Straßenverkehrszeichen oder Bodenmarkeirungen, einher (§ 44 StVO). 

Experimentierräume können allgemein betrachtet Ausnahmen in allen Bereich der StVO be-

treffen. Entscheidend ist, dass im Einzelfall – unter Garantie der Ziele der StVO – nur Ausnah-

men von jenen Bestimmungen vorgenommen werden, die – im Sinne des Verhältnismäßig-

keitsgrundsatzes – unbedingt erforderlich sind. Alle anderen Bestimmungen der StVO bleiben 

für den jeweiligen Antrag aufrecht. So kann etwa eine Ausnahme vom Lenkerbegriff vorge-

nommen, damit ist aber die Gewährleistung der Verhaltenspflichten durch automatisierte Sys-

teme verbunden. Um die Gewährleistung zu erreichen, müssen andere Maßnahmen der Be-

willigung und Kontrolle vorgesehen werden. Wenn etwa eine Regel „Rechtsabbiegen bei Rot“ 

vorgesehen werden soll, sind ebenfalls Maßnahmen der Bewilligung und Kontrolle in die Aus-

nahme zu integrieren. Schließlich hat in beiden Fällen eine zeitliche und räumliche Beschrän-

kung zu gewährleisten, dass die Ausnahme nur begrenzt zur Anwendung kommt. 

Die StVO regelt, welche Teile der Straße von welchen VerkehrsteilnehmerInnen benützt wer-

den dürfen. Sie kennt unterschiedliche Kategorien von Fahrzeugen, die sich auch hinsichtlich 

der Erlaubnis zur Benützung bestimmter Straßenteile unterscheiden. Nicht als „Fahrzeug“ iSd 

StVO gelten Rollstühle, Kinderwagen, Schubkarren und ähnliche, vorwiegend zur Verwen-

dung außerhalb der Fahrbahn bestimmte Kleinfahrzeuge. Eine besondere Kategorie von Fahr-

zeug stellt aber beispielsweise auch das „Fahrrad“ (§ 2 Abs 1 Z 22 StVO) dar. Darunter fallen 

auch Elektrofahrräder, Roller sowie elektrisch angetriebene Fahrzeuge mit einer höchst zuläs-

sigen Leitung von 600 Watt und einer Bauartgeschwindigkeit bis zu 25 km/h.  

Für Fahrzeuge ist die Benützung von Gehsteigen oder –wegen gem § 8 Abs 4 StVO verboten. 

Ausgenommen davon sind Arbeitsfahrten mit Fahrzeugen oder Arbeitsmaschinen unter 

1500 kg Gesamtgewicht, die für bestimmte Zwecke (Schneeräumung, Streuung, Reinigung 

oder Pflege) verwendet werden. FußgängerInnen dagegen haben auf Gehsteigen oder -we-

gen zu gehen; nur bei deren Fehlen dürfen sie das Fahrbahnbankett oder den Fahrbahnrand 

nützen. Eigene Radfahranlagen oder Radwege für FahrradfahrerInnen sieht § 68 StVO vor. 

Weitere Bestimmungen zur Benützung von Gehsteigen, -wegen oder Straßenbanketten durch 

Fahrzeuge enthält § 76 StVO. Demnach dürfen diese von Kinderwagen und Rollstühlen (§ 76 

Abs 1 StVO) aber auch von anderen Kleinfahrzeugen oder Lastenträgern befahren werden, 

wenn dies zu keiner übermäßigen Behinderung des der Fußgängerverkehr führt (§ 76 Abs 10 

StVO). Zudem dürfen auch Schutzwege nicht von Fahrzeugen in Gehrichtung der Fußgänge-

rInnen befahren werden, ausgenommen von dieser Regelung sind Fahrräder bei entsprechen-

der Bodenmarkierung. 



 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

130 

Eine eindeutige Einordnung mancher Fortbewegungsmittel in die unterschiedlichen Katego-

rien der StVO erweist sich in manchen Fällen als schwierig. So könnten beispielsweise „Zu-

stellroboter“ je nach konkreter Ausgestaltung – etwa in Hinblick auf die Dimensionen oder die 

Art und Leistungsstärke des Antriebs - nach der StVO unterschiedlich (Fahrzeug, Kleinfahr-

zeug, Fahrrad) zu behandeln sein. Die Ausnahme des § 8 Abs 4 StVO betreffend die Befah-

rung von Gehsteigen erfasst jedenfalls nicht die Zustellung von Postsendungen als Zweck von 

Arbeitsfahrten.  

c.  Bestehende Spielräume und Ausnahmemöglichkeiten

Die StVO ist von allen VerkehrsteilnehmerInnen bei Benützung von Straßen mit öffentlichem 

Verkehr einzuhalten. Generelle Ausnahmen für ganze Gruppen von Verkehrsteilnehmern/Ver-

kehrsteilnehmerinnen oder die Möglichkeit umfassend von allen Geboten und Verboten aus-

zunehmen, sind nicht vorgesehen. Verschiedene Bestimmungen erlauben aber eingeschränkt 

die Vorsehung von abweichenden Regelungen oder Ausnahmen in Einzelfällen. 

Besondere Regelungen für das Halten und Parken für Kraftwagen des Taxi-, Mietwagen- und 

Gästewagen-Gewerbes werden etwa durch § 23 StVO getroffen. Diese dürfen auch in genau 

bezeichneten Bereichen kurz halten, in denen dies für andere Fahrzeuge nicht gestattet ist. In 

diesem Zusammenhang bestehen für Mobilitätskonzepte Möglichkeiten der Ergänzung von 

bestehenden Ausnahmen.  

Hinsichtlich der Ausstattungen der Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs 

kann der/die BMVIT gem § 34 Abs 5 StVO zum Zwecke der Erprobung im Rahmen wissen-

schaftlicher Untersuchungen durch Verordnung eine abweichende Ausführung solcher Ein-

richtungen für eine bestimmte Zeit, die fünf Jahre nicht überschreiten darf, festlegen. Dagegen 

dürfen allerdings keine Bedenken aus Gründen der Verkehrssicherheit bestehen und haben 

solche Untersuchungen zudem im überwiegenden Interesse des Straßenverkehrs zu liegen. 

Zu den Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs zählen unter anderem Ver-

kehrsampeln, Straßenverkehrszeichen, Verkehrsleiteinrichtungen (inkl. Bodenmarkierungen) 

oder Straßenbeleuchtungseinrichtungen. § 34 Abs 1 StVO zählt als Aspekte, welche „die Aus-

führung“ von Straßenverkehrszeichen betreffen insbes. die Abmessungen, die Farben sowie 

die Beschaffenheit und Ausstattung auf. Eine Basis für die Neuschaffung von Straßenver-

kehrszeichen für Versuchszwecke kann in dieser Bestimmung jedoch nicht erblickt werden. 

Sind für Experimentierräume jedoch abweichende Bestimmung betreffend die Ausführung sol-

cher Einrichtungen erforderlich, können diese auf § 34 Abs 5 StVO gestützt vorgesehen wer-

den. Dies ist etwa hinsichtlich der farblichen Gestaltung von Verkehrsleiteinrichtungen oder 

Straßenverkehrszeichen zwecks besserer Erkennbarkeit durch Sensoren automatisierter 

Fahrzeuge von Bedeutung. 
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Möglichkeiten zur Vorschreibung von dauernden oder vorrübergehenden Verkehrsbeschrän-

kungen oder Verkehrsverboten normiert § 43 StVO (Einbahnstraßen, Maß-, Gewichts- oder 

Geschwindigkeitsbeschränkungen). Dies kann allerdings nur erfolgen, wenn aufgrund be-

stimmter Umstände (ua die Sicherheit. Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs, oder zum 

Fernhalten von von Gefahren und Belästigung) die Erforderlichkeit einer solchen Verordnung 

besteht. Dieses Kriterium der Erforderlichkeit wird vom VfGH streng geprüft und beinhaltet 

insbes. auch eine Interessensabwägung der öffentlichen Interessen einerseits und den per-

sönlichen und wirtschaftlichen Interessen der VerkehrsteilnehmerInnen andererseits. Die Ab-

wägung findet im Rahmen eines von der Behörde durchzuführenden ausreichenden Anhö-

rungs- und Ermittlungsverfahrens statt. Die Erforderlichkeit kann zudem nur anhand der Ge-

gebenheiten einer konkreten Straße oder eines abgegrenzten Gebiets stattfinden und nicht 

pauschal für alle Bundes- und Landesstraßen eines gesamten Landesgebiets. Die besonde-

ren Umstände, aus denen sich eine Erforderlichkeit ergibt, müssen gerade an der betreffenden 

Straße, im Vergleich zu einer nicht unbedeutenden Anzahl anderer Straßen, anzutreffen sein. 

Die verschiedenen Varianten des § 43 StVO erlauben die Erlassung vielfältiger Maßnahmen, 

wie etwa die Normierung von Buszonen, Fahrverboten für bestimmte Fahrzeuge, verkehrsbe-

ruhigten Zonen oder die Zuweisung gewisser StraßenbenutzerInnen auf bestimmte Straßen-

teile. Trotz der grundsätzlich weiten Formulierung des § 43 StVO kann nicht jede Verordnung 

betreffend Verkehrsverbote und –beschränkungen auf deren Basis erlassen werden. Eine ein-

schränkende Auslegung dieser Bestimmung legt auch die Existenz vielfacher weiterer Er-

mächtigungen zum Erlass von Verkehrsbeschränkungen nahe. Solche bestehen sowohl in der 

StVO als auch im Rahmen anderer gesetzlicher Grundlagen (§ 20 StVO – Geschwindigkeits-

beschränkungen, § 67 StVO – Fahrradstraßen, § 76a StVO – Fußgängerzonen, § 14 IG-L). 

Im Zweifel darf dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, eine überflüssige Regelung getrof-

fen zu haben.  

Nicht vergessen werden darf auch, dass der Zweck einer Verordnung gem § 43 Abs 1 StVO 

der Schutz vor den Gefahren des Straßenverkehrs und nicht die Erprobung neuer Verkehrs-

konzepte ist. Insbes. von Bedeutung ist daher, dass das Ziel der Erprobung gerade deren 

Beitrag oder Auswirkung auf die Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Verkehrs darstel-

len. Die Formulierung des § 43 StVO verlangt, dass die Erforderlichkeit der Maßnahme bereits 

zum Zeitpunkt der Erlassung der Verordnung feststeht. Die Erprobung der Anwendungsfälle 

im Rahmen dieser Bestimmung wird daher regelmäßig an dieser strengen Erforderlichkeits-

prüfung scheitern. Die Einschränkung auf einzelne Straßen(teile) ergibt sich zumeist nicht aus 

deren spezifischer Besonderheit, sondern aus der notwendigen räumlichen Eingrenzung der 

Tests. Werden Testungen jedoch an Stellen durchgeführt, die diesen Kriterien entsprechen – 
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zu denken ist beispielsweise an Unfallhäufungsstellen – und steht ein gewisser positiver Bei-

trag zur Verkehrssicherheit bereits vor ihrer Durchführung fest, können Erprobungen im Rah-

men des § 43 Abs 1 StVO durchgeführt werden. Vor allem auf Testungen im Bereich des An-

wendungsfalles „I.4 Optimierung des Verkehrsablaufs“ kann dies zutreffen. 

Eine weitere Möglichkeit für abweichende Verkehrsregelungen erlaubt § 43 Abs 4 StVO. Im 

Interesse der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs ist die Erhöhung der Höchstgeschwin-

digkeit durch Verordnung möglich, wenn dagegen keine Verkehrssicherheitsbedenken beste-

hen. 

Erprobungen im Zusammenhang mit der Anhebung von Geschwindigkeitsbegrenzung sind 

unter den Rahmenbedingungen des § 43 Abs 4 StVO bereits durchführbar. Hervorzuheben 

ist, dass dieser anders als etwa § 43 Abs 1 StVO nicht die „Erforderlichkeit“ der Maßnahmen 

verlangt, sondern nur davon spricht, dass diese bestimmten Zwecken dienen. Die Möglichkeit, 

Ausnahmen in Einzelfällen zu bewilligen, besteht im Rahmen des § 45 StVO. Abweichung von 

den höchstzulässigen Gewichts- oder Maßvorgaben sind unter den Bedingungen des 

§ 45 Abs 1 StVO möglich. Hierbei ist jedoch der „allerstrengste Maßstab“ anzulegen. Weiter-

gehende Abweichungen von Geboten und Verboten der Straßenbenützung lässt § 45

Abs 2 StVO bei erheblichem persönlichem oder wirtschaftlichem Interesse des/der Antragstel-

lerIn zu. Ein derartiges Interesse ist jedoch nur dann gegeben, wenn diesen/diese die Nichter-

teilung der Ausnahmebewilligung persönlich bzw. wirtschaftlich und finanziell außergewöhn-

lich hart treffen würde. Auch hier lassen sich unterschiedliche Fälle finden, in denen eine Be-

zugnahme zu Experimentierräumen bestehen kann. Aufgrund der genannten strengen Vo-

raussetzungen wird dies jedoch nur in speziell gelagerten Fällen möglich sein, bei denen das

Interesse an einer Erprobung mit den besonderen Interessen der österreichischen Volkswirt-

schaft (§ 45 Abs 1 StVO) oder den erheblichen persönlichen oder wirtschaftlichen Interessen

des/der AntragstellerIn (§ 45 Abs 2 StVO) zusammentreffen. Nachdem die Ausnahmekonstel-

lation aber nicht auf dem Konzept der Experimentierräumen aufbaut, darf die bestehende Aus-

nahmebestimmung nicht interpretativ überspannt werden. Die Kompetenz zur Vollziehung in

den Angelegenheiten der Straßenpolizei kommt den Ländern zu. In diesem Sinne legt auch

§ 45 Abs 2c StVO fest, dass für die Bewilligung der jeweiligen Ausnahme die Landesregierung

zuständig ist. Darüber hinaus ist jedoch vorgesehen, dass eine mehrere Bundesländer umfas-

sende Bewilligung möglich ist. Dafür ist jene Landesregierung zuständig, in deren Wirkungs-

bereich die Fahrt beginnt. Sie hat dabei jedoch das Einvernehmen mit den übrigen in Betracht

kommenden Landesregierungen herzustellen. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit dieser

Regelung ist anzuzweifeln, da durch diese Einvernehmensbindung die Vollzugskompetenz ei-

nes Landes eingeschränkt wird. Die Landesregierung, als oberstes Organ der unmittelbaren
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Landesverwaltung im Bereich straßenpolizeilicher Regelungen, wird somit in ihrer Entschei-

dung an das Einvernehmen einer anderen Stelle gebunden. Eine derartige Vorgangsweise 

sieht das B-VG nicht vor.  

Möglich wäre etwa die Koordination der Bundesländer hinsichtlich ihrer jeweiligen Vollzugs-

kompetenz durch den Abschluss von Gliedstaatsverträgen gem Art 15a B-VG. Dadurch kann 

eine abgestimmte Vorgangsweise bei Anträgen vorgesehen werden, die Erprobungen über 

Bundeslandgrenzen hinweg betreffen. Grundsätzlich ist in Angelegenheiten wie der Straßen-

polizei, in denen die Kompetenz zur Vollziehung bei den Ländern liegt, eine eigenständige 

Bewilligung in jedem Bundesland erforderlich. 

Die bereits bestehenden Optionen, Abweichungen im Einzelfall oder durch Verordnung mög-

lich zu machen, sind letztlich durch die Beschränkung des Ausnahmegegenstands (Maß- und 

Gewichtsbeschränkungen) zu eng oder durch das Verknüpfen mit zusätzlichen Voraussetzun-

gen (Erforderlichkeit hinsichtlich der jeweils relevanten Umstände; erhebliches persönliches 

oder wirtschaftliches Interesse) nicht – oder nur eingeschränkt – ausreichend für Experimen-

tierräume. Insbes. besteht der Bedarf, Ausnahmen aus dem straßenrechtlichen Lenkerbegriff 

zuzulassen. Auch Erprobungen betreffend geänderte Regelungen für die Benützung öffentli-

cher Straßen können nur durch die Schaffung weitere Ausnahmen eingerichtet werden. 

d.  Potenzielle Grundrechtseingriffe

Wie das KFG ist auch die StVO ein Schutzgesetz. Sie dient dem Schutz aller Verkehrsteilneh-

merInnen vor den Gefahren des Straßenverkehrs. Ihr Fokus liegt auf der Gewährleistung von 

Verkehrssicherheit. 

Ein grundrechtlicher Bezug besteht daher auch in diesem Zusammenhang zu allererst zum-

Recht auf Leben (Art 2 EMRK) sowie zum Recht auf Achtung des Privatlebens (Art 8 EMRK), 

das auch die körperliche Unversehrtheit grundrechtlich schützt. Zum Schutz des Lebens und 

der körperlichen Unversehrtheit hat der Staat im Rahmen grundrechtlicher Gewährleistungs-

pflichten Sorge zu tragen, dass im Bereich der Straßenverkehrs ein Minimum an Sicherheits-

bestimmungen besteht, um die dem Verhalten der StraßenverkehrsteilnehmerInnen immanen-

ten Gefahren für alle am Verkehr teilnehmenden Personen zu verringern. Dazu ist auch die 

Ergreifung präventiver Maßnahmen, etwa auch betreffend die Verkehrsinfrastruktur betref-

fend, gefordert. Als Beispiele können im Rahmen der StVO können etwa die Verkehrsregeln 

dienen, die einen gewissen Standard an Verkehrssicherheit gewährleisten sollen. 

Gefahren ergeben sich durch eine eventuelle Steigerung der ohnehin im Straßenverkehr be-

stehenden gegenseitigen Gefährdung der VerkehrsteilnehmerInnen z.B. durch abweichende 
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Verkehrsregeln. Sie erwarten grundsätzlich keine geänderte Fahrordnung in einem bestimm-

ten Gebiet oder spezifische Ausnahmegenehmigungen für gewisse am Verkehr teilnehmende 

Personen ohne darauf hingewiesen zu werden. Schließlich kann einer geänderten Fahrregel 

selbst ein gesteigertes Gefahrenpotential (z.B. höhere Geschwindigkeit) immanent sein. Eine 

hinreichende Kennzeichnung des Experimentierraums oder der Fahrzeuge, für die abwei-

chende Regelungen gelten, wird in diesen Fällen erforderlich sein. 

Die Bestimmungen zu Experimentierräumen haben im Zusammenhang mit der StVO zu ga-

rantieren, dass die Verkehrssicherheit – trotz der Ausnahme vom System der bestehenden 

Fahrregeln – gewährleistet wird und keine unverhältnismäßige Gefahr für Leib und Leben der 

StraßenverkehrsteilnehmerInnen entsteht. Dies kann etwa durch qualitative Mindestanforde-

rungen an zu testende Fahrzeuge, besondere Anforderungen an Testfahrer und besondere 

Information hinsichtlich allfälliger Gefahren an andere VerkehrsteilnehmerInnen erfolgen. 

e.  Ausnahmen zur Schaffung von Experimentierräumen

 Ausnahmekonstellation

Bestimmungen zu Experimentierräumen können durch Nennung bestimmter Paragraphen o-

der Gesetzesabschnitte oder sachspezifischer Fragestellungen, die sich quer durch das Ge-

setz ziehen (zB der Begriff des „Lenker“), festlegen, aus welchen Teilen des Gesetzes eine 

Ausnahme im Rahmen des vorgesehenen individuellen Genehmigungsverfahrens erfolgen 

kann. 

In Hinblick auf die allgemeinen verfassungsrechtlichen Vorgaben hat die gesetzliche Ausnah-

meermächtigung zudem hinreichend bestimmt, sachlich gerechtfertigt und verhältnismäßig zu 

sein. 

Im Bereich straßenpolizeilicher Regelungen stehen vor allem die Gewährleistung eines siche-

ren Verkehrsablaufes und die Abwendung von potenziellen Gefahren für das Leben und die 

körperliche Unversehrtheit der VerkehrsteilnehmerInnen im Fokus. Schon bei der gesetzlichen 

Festlegung der Ausnahmemöglichkeiten ist auf die Wahrung der Verkehrssicherheit Bedacht 

zu nehmen und die Spielräume der Verwaltungsbehörden bei Erlassung oder Erteilung der 

Ausnahmen in diesem Sinne zu begrenzen. 

Wie bereits ausgeführt, bietet die StVO an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, Ausnahmen 

vorzusehen oder spezielle Regelungen für konkrete Straßen oder Gebiete zu schaffen. Dies 

ist jedoch jeweils an das Vorliegen gewisser Voraussetzungen gebunden und zudem nur mit 

Einschränkungen möglich. Diese Ausnahmebestimmungen sind darüber hinaus zumeist nicht 

für den Zweck der Erprobung neuer Technologien oder Modelle ausgerichtet – anders etwa 
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§ 34 Abs 5 StVO. Die Relevanz für die identifizierten Anwendungsfälle ist daher häufig nur in

sehr eingeschränktem Maße gegeben, zumal sie oftmals das – geradezu zufällige – kumula-

tive Vorliegen der speziellen Voraussetzungen der bestehenden Ausnahmemöglichkeiten der

StVO und des Interesses an einer Erprobung erfordert. Durch eine explizit für Versuchszwecke

geschaffene Regelung wird eine umfangreichere und systematische Testung von neuen Kon-

zepten im Verkehrsbereich ermöglicht.

Dabei kann – dem bestehenden Ausnahmekonstellationen der StVO folgend – entweder durch 

Verordnung oder Bescheid eine – testweise – Abweichung von Regelungen der StVO erlaubt 

werden. Entscheidend für die Wahl der Ausnahmekonstruktion sind verschiede Faktoren, da-

runter der geplante Gegenstand, das Ausmaß sowie das Ziel der Erprobung. Sollen für be-

stimmte Anwendungsfälle abweichende Regeln für die Benützung von Straßen getestet wer-

den, kann dies im Rahmen einer Verordnung erfolgen. Soll die Abweichung von den Bestim-

mungen der StVO hingegen nur für einzelne Berechtigte ermöglicht werden, kann dies durch 

eine Ausnahmegenehmigung in Form eines Bescheides erfolgen. 

In Hinblick auf die Einschränkung der gesetzlichen Bestimmungen, von denen Ausnahmen 

zugelassen werden besteht etwa die Möglichkeit, Abweichungen vom „Lenkerbegriff“ der StVO 

zur Testung autonomer Fahrzeuge zuzulassen, jedoch nicht von der Pflicht der Einhaltung der 

durch die allgemeine Fahrordnung (§ 7ff StVO) festgelegten Verhaltenspflichten. 

 Anforderungen

Spezielle Anforderungen an die zu erprobenden Technologien und Modelle, die Testumge-

bung oder an den zur Ausnahme berechtigten Personenkreis ergeben sich zuallererst aus der 

Zielsetzung der StVO hinsichtlich der zu gewährleistenden Verkehrssicherheit. Dabei sind die 

Auswirkungen der Erprobung auf alle VerkehrsteilnehmerInnen für die Festlegung der notwen-

digen Einschränkungen relevant. 

Ähnlich wie bereits im Beriech des Kraftfahrrechts können in Hinblick auf die zu testenden 

Technologien bestimmte Voraussetzungen für die Genehmigungserteilung bestehen. Dies be-

trifft beispielweise die Fähigkeit zur Setzung StVO-konformen Verhaltens durch autonome 

Systeme, eine durchzuführende Testfahrt im Beisein der Behörde oder ein positives Gutachten 

eines Sachverständigen für Verkehrssicherheit. Auch hier sind spezielle Anforderungen an die 

gesundheitliche und geistige Eignung der LenkerInenn zu stellen. Die verschiedenen Anforde-

rungen können sich aus den allgemeinen Voraussetzungen für die Antragstellung oder aus im 

konkreten Fall vorgesehenen Auflagen oder Bedingungen ergeben.  

Neben diesen individuellen Genehmigungen von Ausnahmen zur StVO, sehen verschiedene 

Beispiele der identifizierten Anwendungsfälle auch Erprobungen im Zusammenhang mit allge-
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meinen Änderungen der Vorschriften zur Benutzung der Straßen vor. Auch diesbezüglich be-

stehen Anforderungen an die mögliche Ausnahmeregelung. Gefahren ergeben sich durch die 

gegenseitige Gefährdung der VerkehrsteilnehmerInnen. Einerseits erwarten diese eine geän-

derten Fahrordnung an der jeweiligen Stelle möglicherweisen nicht; andererseits kann einer 

geänderten Fahrregel ein gesteigertes Gefahrenpotential (z.B. höhere Geschwindigkeit) im-

manent sein. Einer hinreichenden Kennzeichnung des Experimentierraums, für den abwei-

chende Regelungen gelten, kommt daher zum Schutz aller VerkehrsteilnehmerInnen beson-

dere Bedeutung zu. Der Kennzeichnung und Sichtbarmachung abweichender Regelungen 

kommt im System der StVO ein hoher Stellenwert zu. Diesbezüglich spielt auch die Festlegung 

der zu verwendenden Straßenverkehrszeichen eine zentrale Rolle. VerkehrsteilnehmerInnen 

soll möglich sein den Inhalt einer durch Verkehrszeichen zum Ausdruck gebrachten Verhal-

tensanordnung rechtzeitig, leicht und eindeutig zu erfassen. Der Schaffung abweichender oder 

neuer Verkehrszeichen außerhalb der StVO zum Zweck der Erprobung stehen daher Beden-

ken aus Sicht der Verkehrssicherheit entgegen. 

Die Gefahren der geplanten Ausnahmeregelung müssen im Vorfeld ermittelt werden. Gege-

benenfalls ist neben den Ausnahmen auch die Vorsehung von zusätzlichen Sicherheitsbestim-

mungen (z.B. einer Helmpflicht) notwendig. Wichtig ist überdies eine räumliche und/oder quan-

titative Einschränkung, um das „Regel-Ausnahme-Verhältnis“ zu wahren und eine „Zersplitte-

rung“ der Fahrordnung zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer zeitlichen Beschränkung be-

steht, um einer Fortführung nach dem Erprobungsstadium sowie der Nutzung der Ausnah-

meregelung allein zur Umgehung bestehender starrer Vorschriften vorzubeugen. 

 Verfahren

Vor Erteilung der Ausnahme ist ein ausreichendes Ermittlungsverfahren durchzuführen, in 

dem die maßgeblichen Entscheidungsgrundlagen festgestellt werden müssen. Hinsichtlich der 

gesetzlich vorzugebenden Gesichtspunkte im Bereich des Straßenverkehrsrechts kommt den 

oben ausgeführten Regelungszielen insbes. der Verkehrssicherheit eine zentrale Rolle zu. 

Dies ist deshalb unbedingt notwendig, um eine mögliche Gefährdung der grundrechtlich ge-

schützten Rechtsgüter des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit im Vorfeld zu ermit-

teln. 

Auf Basis festgestellter Gefahrenpotentiale sind konkrete Vorkehrungen zu deren Vermeidung 

oder Minimierung durch die Behörde zu treffen. Dies kann die Festsetzung individueller Anfor-

derungen erforderlich machen, etwa durch die Erteilung von Auflagen oder das vorsehen be-

sonderer Kennzeichnungs- und Sicherheitsvorschriften. Die Ermittlung der im konkreten Fall 

sinnvollen zusätzlichen Maßnahmen wird oftmals die Beiziehung eines/einer Experten/Exper-

tin zur Beurteilung verkehrssicherheitstechnischer Fragen erfordern. Auch die Einbindung der 
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Öffentlichkeit kann geboten sein. So kann die Anhörung von Personen, deren Interessen be-

troffen sind (AnrainerInnen) oder die Kundmachung geplanter Erprobungen vor der Genehmi-

gung vorgesehen werden. 

Verfahrensrechtliche Vorgaben für die ausnahmeerteilende Behörde betreffen jedoch nicht nur 

das Verfahren vor der individuellen oder generellen Ausnahmeerteilung; eine wichtige Rolle 

spielt auch die Kontrolle und Evaluation der Erprobung während der Durchführung der Erpro-

bung. Bei Verstoß gegen die Ausnahmegenehmigung ist für die Behörde gesetzlich die Mög-

lichkeit oder auch die Verpflichtung zur Setzung von Sanktionen oder vorzeitigen Beendigung 

der Testung vorzusehen. 

f.  Schlussfolgerungen

Die StVO enthält vorrangig Regelungen, die auf die Steuerung des Verhaltens aller Verkehrs-

teilnehmerInnen abzielen. Zu diesem Zweck werden unterschiedliche Gebote und Verbote für 

das Verhalten auf öffentlichen Straßen aufgestellt. Ausnahmebedarf daraus besteht vor allem 

im Zusammenhang mit den im Rahmen dieser Studie identifizierten Anwendungsfällen aus 

dem Bereich des Innovationsfeldes „Fahrzeug“ sowie „Infrastruktur“. Einerseits ist zur Erpro-

bung neuer Technologien die teilweise Ausnahme von der StVO für bestimmte Antragstelle-

rInnen von Interesse, andererseits sollen generelle Ausnahmen die Erprobung von Modellen 

für die Benützung von öffentlichen Straßen unter geänderten Bedingungen ermöglichen.  

Die bereits bestehenden Optionen, Abweichungen im Einzelfall oder durch Verordnung mög-

lich zu machen, sind letztlich durch die Beschränkung des Ausnahmegegenstands (Maß- und 

Gewichtsbeschränkungen) zu eng oder durch das Verknüpfen mit zusätzlichen Voraussetzun-

gen (Erforderlichkeit hinsichtlich der jeweils relevanten Umstände; erhebliches persönliches 

oder wirtschaftliches Interesse) nicht – oder nur eingeschränkt – ausreichend.  

Bei der Schaffung von zusätzlichen Ausnahmeregelungen ist es jedoch essenziell, die Zielset-

zung der StVO als Schutzgesetz zu beachten. Im Bereich straßenpolizeilicher Regelungen 

stehen vor allem die Gewährleistung eines sicheren Verkehrsablaufes und die Abwendung 

von potenziellen Gefahren für das Leben und die körperliche Unversehrtheit der Verkehrsteil-

nehmerInnen im Fokus. Schon bei der gesetzlichen Festlegung der Ausnahmemöglichkeiten 

ist auf die Wahrung der Verkehrssicherheit Bedacht zu nehmen und die Spielräume der Ver-

waltungsbehörden bei Erlassung oder Erteilung der Ausnahmen in diesem Sinne zu begren-

zen. Daneben spielt auch die Eingrenzung der Bestimmungen, von denen eine Ausnahme 

erfolgen kann, eine zentrale Rolle. 
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Dabei kann – dem bestehenden Ausnahmekonstellationen der StVO folgend – entweder durch 

Verordnung oder Bescheid eine – testweise – Abweichung von Regelungen der StVO ermög-

licht werden. Entscheidend für die Wahl der Ausnahmekonstruktion sind verschiede Faktoren, 

darunter der geplante Gegenstand, das Ausmaß sowie das Ziel der Erprobung. Sollen für be-

stimmte Anwendungsfälle abweichende Regeln für die Benützung von Straßen getestet wer-

den, kann dies im Rahmen einer Verordnung erfolgen. Soll die Abweichung von den Bestim-

mungen der StVO hingegen nur für einzelne Berechtigte ermöglicht werden, kann dies durch 

eine Ausnahmegenehmigung in Form eines Bescheides erfolgen. 

Die Bestimmungen zu Experimentierräumen haben im Zusammenhang mit der StVO zu ga-

rantieren, dass die Sicherheit der VerkehrsteilnehmerInnen – trotz der individuellen oder ge-

nerellen Ausnahme – gewährleistet wird und keine unverhältnismäßige Gefahr für deren Leib 

und Leben entsteht. Dies kann etwa durch qualitative Mindestanforderungen an zu testende 

Fahrzeuge, die besondere Kennzeichnung von Experimentierräumen, besondere Sicherheits-

vorschriften oder die Information hinsichtlich allfälliger Gefahren an andere Straßenteilnehme-

rInnen erfolgen. 

D. Straßenrecht

a. Nationale Rechtsgrundlagen und technischer Ausnahmebedarf

Die Kompetenz zur Gesetzgebung und Vollziehung in Angelegenheiten der Straßen liegt je 

nach Art der Straßen beim Bund oder bei den Ländern. Für Bundesstraßen liegt die Kompe-

tenz gem Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG beim Bund, für alle anderen Straßen, verbleibt sie 

gem Art 15 B-VG bei den Länder. Das Straßenrecht umfasst die Widmung einer Fläche als 

öffentliche Verkehrsfläche, die Herstellung und Erhaltung des Straßenkörpers und die Rege-

lung der Enteignung für Straßenzwecke. Zudem zählen dazu auch mit Bundes- oder Landes-

straßen in Zusammenhang stehende Aspekte der Raumplanung und des Baugeschehens. 

Dieser Kompetenzverteilung geschuldet, bestehen verschiedene bundes- und landesgesetzli-

che Regelungen auf dem Gebiet des Straßenrechts. Die zentrale Rechtsgrundlage für die An-

gelegenheiten der Bundesstraßen bildet das Bundesstraßengesetz 1971. Weitere straßen-

rechtliche Regelungen enthält zudem das Straßentunnel-Sicherheitsgesetz. 

Die Angelegenheiten der Straßen werden gem Art 10 iVm Art 102 B-VG in mittelbarer Bun-

desverwaltung besorgt. Die zuständige Behörde ist gem § 32 BStG der Landeshauptmann, es 

sei denn eine Angelegenheit wurde dem BMVIT vorbehalten. Organisationsrechtlich ist hier, 

ebenso wie auch oben unter dem Punkt „Kraftfahrecht“ erläutert, die Vollziehung durch mittel-

bare Bundesverwaltung, und damit dem Landeshauptmann, vorgesehen. Eine Betrauung von 
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nachgeordneten Bundesämtern oder die Beleihung von privaten Rechtsträgern mit hoheitli-

chen Aufgaben bedarf sodann einer verfassungsgesetzlichen Grundlage. 

Für die jene Straße, die in den Zuständigkeitsbereich der Länder fallen, wird die Vollziehung 

in unmittelbarer Landesverwaltung besorgt. 

Für Infrastrukturprojekte zum Neu-, Aus- oder Umbau von Straßen ist zudem das Umweltver-

träglichkeitsprüfungsgesetz 2000 von Bedeutung. Erfasst sind dabei nicht nur „Straßen mit 

öffentlichem Verkehr“ iSd StVO oder „öffentliche Straßen“ nach den Straßengesetzen der Län-

der. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass die Straße dem Verkehr von Kraftfahrzeugen dient. 

Festgelegt werden Vorgaben für das Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bei 

Bauvorhaben betreffend Bundesstraßen, Schnellstraßen und sonstige Straßen. Großteils wur-

den diese Regelungen in Umsetzung des Verkehrsprotokolls der Alpenkonvention und der 

UVP-RL der EU erlassen. Das UVP-G knüpft hinsichtlich der von der Pflicht zur Durchführung 

einer UVP erfassten Straßenvorhaben an die Länge der Straße, das Verkehrsaufkommen und 

die Berührung von schutzwürdigen Gebieten verschiedener Kategorien. Das UVP-G unter-

scheidet zunächst zwischen der UVP für Bundesstraßen iSd BStG (§ 23a UVP-G) und für alle 

anderen Straßen (Anhang 1 Z 9 UVP-G). Für die verschiedenen Straßenvorhaben ist je nach 

Anknüpfungspunkt eine UVP im Regel- oder vereinfachten Verfahren durchzuführen. Gege-

benenfalls hat eine UVP nur nach einer vorhergehenden Einzelfallprüfung (EFP) zu erfolgen. 

Auch für andere Verkehrsflächen wie Parkplätze und Parkanlagen (Z 21 Anhang 1 UVP-G) 

oder ständige Teststrecken (Z 24 Anhang 1 UVP-G) sind UVP durchzuführen. Unter letzteres 

fallen Strecken, die ständig der Überprüfung und Verbesserung der Sicherheit von Fahrzeugen 

dienen. 

Berührungspunkte der im Rahmen dieser Studie identifizierten Anwendungsfällen zum Stra-

ßenrecht ergeben sich vor allem im Zusammenhang mit den unter dem Innovationsfeld „Infra-

struktur“ zusammengefassten Entwicklungen und damit mit den Anwendungsfällen „I.4 Opti-

mierung des Verkehrsablaufs“, „II.1 Erschließung erste/letzte Meile im Personennahverkehr“, 

„II.3 Zustellung/Abholung von Gütern/Müll auf der letzten/ersten Meile“. Im Zentrum stehen 

dabei die notwendige Adaptierung der bestehenden sowie die Schaffung neuer Straßeninfra-

struktur zur Durchführung der geplanten Tests. Zum einen kann sich dies aus einer technisch 

bedingten Notwendigkeit heraus ergeben, etwa hinsichtlich einer erforderlichen baulichen Ver-

änderung bestehender Straßen(-abschnitte) für autonome Fahrzeuge (Instandhaltung der 

Fahrbahnmarkierung) oder neue Antriebsarten (Errichtung von E-Tankstellen). Zum anderen 

kann die geänderte Infrastruktur selbst Teil der Erprobung sein, wenn etwa für bestimmte Stra-

ßennutzerInnen neue Fahrstreifen, Lade- oder Parkbereiche geschaffen werden sollen. 
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Durch die gegebenenfalls erforderlichen baulichen Maßnahmen kann es zum Anfallen von 

(Mehr-)kosten kommen. Die Regelung zur Tragung der Straßenbaulast von Bundesstraßen 

findet sich in § 8 BStrG. Demnach wird diese vom Bund getragen, anderes kann sich aber aus 

besonderen Rechtstiteln über Leistungen zu diesen Zwecken ergeben. Erfordert zudem die 

besondere Art oder Häufigkeit der Benutzung der Straße durch eine Unternehmung kostspie-

ligere Planungs-, Bau- oder Erhaltungsmaßnahmen, sieht § 10 BStrG eine Vergütung der 

Mehrkosten des Bundes durch diese Unternehmung vor. Die bestehende Regelung des BStrG 

ermöglicht daher auch eine nicht durch den Bund getragene Finanzierung von für Experimen-

tierräumen notwendig werdenden baulichen Maßnahmen. Der Bau einer neuern Bundes-

straße oder auch Ausbaumaßnahmen sonstiger Art können gem § 4 Abs 1 BStrG jedoch nur 

über Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) erfolgen.  

Auch die Straßengesetzen der Länder enthalten Bestimmungen über den Bau von und die 

Kostentragung für öffentliche Straßen. Das Niederösterreichische Straßengesetz sieht grund-

sätzlich die Tragung der Baukosten durch den Straßenerhalter vor, wobei abweichende Ver-

einbarungen möglich sind. Bauliche Maßnahmen können auch hier nicht über Antrag von Un-

ternehmen bewilligt werden.  

Entstehen durch die Erprobung neuer Verkehrstechnologien oder Mobilitätsmodelle Mehrkos-

ten im Zusammenhang mit dem Bau oder der Erhaltung von öffentlichen Straßen, ist die Fi-

nanzierung dieser Projekte durch den jeweiligen TestwerberInnen nach Maßgabe des BStrG 

oder des entsprechenden Landesgesetzes möglich. 

Aus Sicht des Straßenrechts ergeben sich hinsichtlich der Erprobung neuer Technologien und 

Modelle im Verkehrs- und Mobilitätsbereich keine zu einem Ausnahmebedarf führenden Ein-

schränkungen. Ausbaumaßnahmen an Bundesstraßen oder die Errichtung von Betrieben wie 

Tankstellen für Testzwecke sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen durch die entsprechen-

den Bestimmungen des BStG. Vielmehr unterliegen sie den allgemein in diesen Bereich an-

wendbaren Regelungen. Konkrete Anforderungen verschiedener Testprojekte können daher 

bereits im Rahmen der bestehenden Regelungen, unter Beachtung der jeweiligen inhaltlichen 

und prozeduralen Vorgaben, sachgerecht bewältigt werden. Sollen gesetzliche Regelungen 

geschaffen werden, um straßenrechtliche Prozesse betreffend Maßnahmen zum Zweck der 

Erprobung zu vereinfachen oder zu beschleunigen, ist die sachliche Rechtfertigung solcher 

Sonderregelungen entscheidend. Nach vorläufiger Einschätzung ist jedenfalls nicht ersichtlich, 

dass sich aus dem Charakter als „Test-Straße“ oder „Test-Tankstelle“ abweichende oder gar 

(geringere) Anforderungen an die Umweltverträglichkeit oder die Auswirkungen auf die Sicher-

heit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs ergeben. 
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b.  Regelungsziele und -inhalt

Durch die Regelungen im Bereich der Straßenangelegenheiten sollen verschiedene Ziele ver-

folgt werden. Ein wesentlicher Fokus liegt dabei auf der Erhaltung eines guten Zustandes der 

Straßen und der Befriedigung des Verkehrsbedürfnisses der Allgemeinheit. Diesem öffentli-

chem Interesse tragen mehre Bestimmungen des BStG, wie auch der Straßengesetze der 

Länder Rechnung, die die Benützung der Straßen durch Jedermann unter den gleichen Be-

dingungen und ohne Gefahr vorsehen.  

Zentrale Elemente stellen auch die Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines klaglo-

sen Verkehrsablaufes dar. Sowohl das BStG als auch verschiedene Landesgesetze nehmen 

auf die zu beachtenden Grundsätze der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 

Verkehrs Bezug. Diesbezüglich sieht etwa § 5 BStG verschiedene Instrumente zur 

Erhöhung der Si-cherheit auf Bundesstraßen vor, darunter die „Folgenabschätzung 

hinsichtlich der Straßenver-kehrssicherheit“ oder die „Straßenverkehrssicherheitsanalyse des 

in Betrieb befindlichen Stra-ßennetzes und Veröffentlichung von Straßenabschnitten mit 

hoher Unfallhäufigkeit“. Auf die Sicherheit der Verkehrsabwicklung ist gem § 6 BStG auch 

im Zusammenhang mit der Stra-ßenforschung Rücksicht zu nehmen, etwa hinsichtlich der 

Griffigkeit der Oberfläche oder der Breite der Fahrbahn.  

Zudem spielen auch wirtschaftliche Elemente eine wesentliche Rolle, wie etwa die 

Bezug-nahme auf die Wirtschaftlichkeit des Straßenbaus oder die Bestimmungen zur 

Kostentragung zeigen. 

Ein weiteres Regelungsziel, das durch mehrfache Novellierungen des BStG zunehmend 

mehr Bedeutung erlangte, ist der Umweltschutz. Dieser ist bei der Planung, dem Bau, 

Betrieb und der Erhaltung von Bundesstraßen gem. den in § 7 Abs 1 BStG aufgestellten 

Grundsätzen zu beachten. Auch die verschiedenen straßenrechtlichen Landesgesetze 

verfolgen diesbezüglich ähnliche Zielsetzungen. Für das Land Niederösterreich sieht § 9 

Abs 1 NÖ Straßengesetz etwa vor, dass Straßen so zu planen, bauen und erhalten sind, 

dass sie ua auf verschiedene Aspekte des Umweltschutzes Bedacht nehmen. Das Ziel des 

Umweltschutzes ist steht zudem auch im Zentrum des 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, dem auch Straßenvorha-ben unterliegen. 

Inhaltlich befassen sich die straßenrechtlichen Vorschriften mit der Widmung von Flächen 

als öffentliche Verkehrsfläche, der Planung, dem Bau und der Erhaltung von Straßen sowie 

der Enteignungen für Straßenbauvorhaben und die Regelung der Enteignung für 

Straßenzwecke. 
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c.  Bestehende Spielräume und Ausnahmemöglichkeiten

Neu-, Zu- und Umbauten sind sowohl an Bundesstraßenplanungsgebiet (§ 14 Abs 3 BStG), 

als auch am Bundesstraßenbaugebiet (§ 15 Abs 1 BStG) sowie in gewisser Entfernung zu 

Bundesautobahnen und –schnellstraßen (§ 21 Abs 1 und Abs 2 BStG) verboten. Eine Aus-

nahmebewilligung gem § 14 Abs 4 bzw. 15 Abs 1 BStG kann erteilt werden, wenn es durch 

diese Bauten nicht zu einer erheblichen Erschwerung oder wesentlichen Verteuerung des ge-

planten Straßenbaus kommt oder diese zum Schutze des Lebens und der Gesundheit von 

Personen notwendig sind. Gemäß § 21 Abs 1 BStG ist eine Ausnahme durch Zustimmung des 

Bundes möglich. Dabei dürfen verschiedene Aspekte wie der Bestand der Straßenanlagen 

und des Straßenbildes, der Verkehr und die künftige Verkehrsentwicklung nicht beeinträchtigt 

werden. Stimmt der Bund nicht innerhalb von sechs Wochen ab Einlangen des Antrages zu, 

entscheidet die Behörde auf Antrag über die Ausnahmebewilligung. 

Auch in verschiedenen Landesgesetzten finden sich ähnliche Regelungen. So sieht § 20 des 

Salzburger Landesstraßengesetzes vor, dass die Straßenrechtsbehörde nach Anhörung der 

Landesstraßenverwaltung Bauten im Landesstraßenplanungsgebiet zulassen kann. Voraus-

setzung ist, dass diese nicht wesentlich wertsteigernd sind oder den geplanten Straßenbau 

nicht erheblich erschweren.  

Im Bereich des UVP-G bestehen Ausnahmen von der Pflicht zur Durchführung einer UVP für 

Baumaßnahmen an Bundesstraßen in schutzwürdigen Gebieten. Ausgenommen sind ua 

Schutzbauten zur Beseitigung von Gefahren, die Errichtung zusätzlicher Parkplätze mit weni-

ger als 750 Stellplätzen oder von Betrieben gem § 27 BStG (wie Tankstellen, Werkstätten uä) 

mit einer Fläche von unter 5ha sowie sonstige bauliche Maßnahmen an bestehenden Bundes-

straßen, durch die es zu keiner Erweiterung der Verkehrsrelationen kommt. 

Fallen die für die Schaffung von Experimentierräumen geplanten Bauten in diese Ausnahme-

kategorien, ist vor deren Errichtung keine UVP durchzuführen. Dies ist etwa in Hinblick auf 

notwendige Bauten zur Abwehr der durch die Erprobung zu erwartenden Gefahren denkbar. 

Ansonsten ist, je nach Art des Vorhabens, eine UVP im vereinfachten oder normalen Verfah-

ren durchzuführen, gegebenenfalls nach einer vorhergehenden EFP. 

d.  Potenzielle Grundrechtseingriffe

Ebenso wie in den bereits oben behandelten verkehrsrechtlichen Themenbereiche, spielen 

auch im Straßenrecht Aspekte der Verkehrssicherheit eine zentrale Rolle. Die Benützung der 

Straßen(infrastruktur) soll allen VerkehrsteilnehmerInnen ohne Gefahren möglich sein.  

Auch auf dem Gebiet des Straßenrechts besteht daher ein grundrechtlicher Bezug zum Recht 

auf Leben (Art 2 EMRK) sowie dem Recht auf Achtung des Privatlebens (Art 8 EMRK), das 
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auch die körperliche Unversehrtheit grundrechtlich schützt. Zum Schutz des Lebens und der 

körperlichen Unversehrtheit hat der Staat im Rahmen grundrechtlicher Gewährleistungspflich-

ten Sorge zu tragen, dass in Hinblick auf die Planung, den Bau und die Erhaltung von Straßen 

die Sicherheit aller StraßenbenützerInnen gewährleistet ist. Dazu ist auch die Ergreifung prä-

ventiver Maßnahmen gefordert. Als Beispiele können im Rahmen des BStG etwa die in den 

§§ 5 BStG vorgesehenen Maßnahmen des Sicherheitsmanagements genannt werden. Im

Zuge einer Folgenabschätzung hinsichtlich der Straßenverkehrssicherheit gem.

§§ 5 Abs 1 Z 1 BStG hat eine Analyse der Auswirkungen eines Bauvorhabens auf die Sicher-

heit im Straßennetz zu erfolgen.

Das Bundesstraßengesetz normiert weitreichende Eingriffsmöglichkeiten in das Recht auf Un-

verletzlichkeit des Eigentums (Art 5 StGG; Art 1 1. ZPEMRK). § 17 BStrG sieht die Inanspruch-

nahme des Eigentums durch Enteignung für die Herstellung, Erhaltung und Umgestaltung von 

Bundesstraßen vor. Werden zur geplanten Erprobung von Verkehrs- und Mobilitätskonzepten 

bauliche Maßnahmen oder die Herstellung neuer Straßenzüge notwendig, bedeutet dies unter 

Umständen einen Eingriff in Eigentumsrechte. 

e.  Schlussfolgerungen

Aus Sicht des Straßenrechts ergeben sich hinsichtlich der Erprobung neuer Technologien und 

Modelle im Verkehrs- und Mobilitätsbereich keine zu einem Ausnahmebedarf führenden Ein-

schränkungen. Vielmehr unterliegen sie den allgemeinen in diesem Bereich anwendbaren Re-

gelungen. Sollen dennoch gesetzliche Regelungen geschaffen werden, um straßenrechtliche 

Prozesse betreffend Maßnahmen zum Zweck der Erprobung zu vereinfachen oder zu be-

schleunigen, ist die sachliche Rechtfertigung solcher Sonderregelungen entscheidend. Nach 

vorläufiger Einschätzung ist jedenfalls nicht ersichtlich, dass sich aus dem Charakter als „Test-

Straße“ oder „Test-Tankstelle“ abweichende oder gar (geringere) Anforderungen an die Um-

weltverträglichkeit oder die Auswirkungen auf die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 

Verkehrs ergeben. Von der Pflicht zur Durchführung einer UVP sind ständige Teststrecken 

explizit erfasst. 

Sowohl im Bereich des BStG als auch des UVP-G bestehen Ausnahmeregelungen, die Ab-

weichungen von bestehenden Verboten oder Pflichten zulassen. Diese betreffen etwa Neu-, 

Zu- und Umbauten an Bundesstraßen oder den Entfall der Pflicht zur Durchführung einer UVP 

betreffend bestimmter baulicher Maßnahmen an solchen. Fallen die für die Schaffung von Ex-

perimentierräumen geplanten straßenbaulichen Maßnahmen in diese Ausnahmekategorien, 

profitieren sie von den dadurch vorgesehenen Abweichungen, die teilweise günstigere Bedin-

gungen oder Freiräume schaffen. 
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E. Personenbeförderungs- und Kraftfahrlinienrecht

a.  Nationale Rechtsgrundlagen und Ausnahmebedarf

Befassen sich Vorschriften im Bereich des Verkehrs mit dem Antritt zu und der Ausübung von 

Gewerben – wie das Gelegenheitsverkehrs- und das Kraftfahrliniengesetz – fällt dies unter 

den Kompetenztatbestand des Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG („Angelegenheiten des Gewerbes und 

der Industrie“). Die Angelegenheiten der Beförderung von Personen mit Fahrzeugen, die durch 

die Kraft von Tieren bewegt werden, nimmt die Verfassungsbestimmung des § 1 Abs 3 Gel-

verkG jedoch aus den Angelegenheiten des Gewerbes gem Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG aus. Die 

Kompetenz zur Regelung dieser Angelegenheiten liegt bei den Ländern. 

Das zentrale Regelungswerk für gewerberechtliche Bestimmungen stellt die Gewerbeordnung 

1994 dar. Dazu besteht eine Vielzahl von Spezial- und Nebengesetzen. Im Bereich der Per-

sonenbeförderung mit Kraftfahrzeugen sind dies das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 so-

wie das Kraftfahrliniengesetz. Ersteres regelt die nichtlinienmäßige gewerbsmäßige Perso-

nenbeförderung, zweiteres die linienmäßige Personenbeförderung mit Kfz. Zusätzlich sind 

auch die Regelungen auf Unionsebene im Bereich der Personenbeförderung zu beachten. Zur 

Beförderung von Personen bedarf es entweder einer Konzession im Sinne des GelverkG, dem 

KflG oder einer unionsrechtlichen Genehmigung. Nähere Bestimmungen über die Beurteilung 

und den Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit sowie die Prüfung der fachlichen Eig-

nung für den Betrieb von Kraftfahrlinien, das Ausflugswagen-Gewerbe, das mit Omnibussen 

betriebene Mietwagengewerbe und das Taxi-Gewerbe enthält außerdem die Berufszu-

gangsverordnung Kraftfahrlinien- und Gelegenheitsverkehr. Bestimmungen zur Ordnung des 

öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs legt das Öffentlicher Personennah- und Re-

gionalverkehrsgesetz 1999 fest. 

Ausnahmebedarf besteht vor allem betreffend die in dieser Studie identifizierten Anwendungs-

fälle im Mobilitätsbereich „Personenmobilität“ sowie dem Innovationsfeld „Mobilitätssystem“. 

Im Zusammenhang mit Beispielen des Anwendungsfalls „I.3 Geteilte Nutzung von Fahrzeu-

gen“, wie etwa dem des „Ride Hailing“ , werden gewerberechtliche Fragen aufgeworfen. In den 

Anwendungsbereich der Vorschriften der GewO und des GelverkG fallen sie jedoch nur, wenn 

es sich um eine gewerbsmäßige Form der Personenbeförderung handelt. Modelle zur Orga-

nisation von Mitfahrgelegenheiten, durch die lediglich die Betriebs- und Abnutzungskosten ge-

deckt werden sollen, fallen nicht unter diese gewerblichen Regelungen. Das KflG knüpft nicht 

an die Gewerbsmäßigkeit der Tätigkeit oder den Erwerbszweck der Unternehmer an, erfasst 

aber jedenfalls nur Personenbeförderungen „gegen Vergütung“ (§ 1 Abs 2 KflG).  
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In Hinblick auf Beispiele aus dem Anwendungsfall „II.2 Mobilität als Dienstleistung“ ist zu un-

terscheiden, ob durch den jeweiligen Dienst der nutzungsbezogene Zugang zu Mobilitäts-

dienstleistungen ermöglicht, Fahrten lediglich an die PersonenverkehrsunternehmerInnen ver-

mittelt oder selbst erbracht werden. Für Letztere/n, den/die ErbringerIn der Personenbeförde-

rung, besteht die Konzessionspflicht im Rahmen der innerstaatlichen und unionsrechtlichen 

Vorgaben. 

Außerdem bestehen auch bezüglich des Anwendungsfalls „II.1 Erschließung erste/letzte Meile 

im Personennahverkehr“ rechtliche Fragestellungen im Bereich des Personenbeförderungs-

und Kraftfahrlinienrechts.  

Ein Bedarf für Ausnahmen aus dem Konzessionssystem des GelverkG und des KflG im Zu-

sammenhang mit den identifizierten Anwendungsfällen besteht dabei immer dann, wenn die 

gewerbsmäßige Beförderung von Personen zu Bedingungen erfolgen sollen, die nicht den 

strengen Vorgaben im Rahmen des Konzessionssystems des KflG oder des GelverkG über-

einstimmen. Beispiele stellen das Modell eines On-Demand Shuttle Services oder verschieden 

gestaltete Ride-Hailing Konzepte hinsichtlich verschiedener Faktoren (Beförderungspreis, 

Streckenbindung, Rückkehrpflicht für Mietwagen-Gewerbe) Mischformen der vorgesehenen 

Konzessions- und Genehmigungskategorien dar. Ein derartiger „à la carte“ Zugang, bei dem 

KonzessionsinhaberInnen nur einem Teil der vorgesehenen Pflichten unterliegen und andere 

„abwählen“ können, ist nicht vorgesehen. Sollen neue Modelle getestet werden, müssen daher 

durch Ausnahmeregelungen die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

Nicht von den Regelungen des KflG oder GelverkG umfasst ist hingegen die Vermietung von 

Kfz ohne Zurverfügungstellung eines/einer LenkerIn. Es handelt sich dabei um ein freies Ge-

werbe gem § 5 Abs 2 GewO, für die nur die allgemeinen Voraussetzungen für die Erteilung 

eines Gewerbes (§§ 8ff GewO) und kein Befähigungsnachweis erforderlich sind. Anwen-

dungsfälle, bei denen Angebote des öffentlichen Nahverkehrs mit der Vermietung von Autos 

verbunden werden, sind bei der Ausgestaltung des die Autovermietung betreffenden Teils des 

Angebots nicht an Preis- oder andere Vorgaben des KflG oder GelverkG gebunden. Zu be-

achten ist lediglich, dass für die Beförderung mit dem konzessionspflichtigen Gewerbe, der 

vorgegebene Preis zu bezahlen ist und daher der entsprechende Teil des Entgelts auf die 

Beförderungsdienstleistung zu entfallen hat. Gesetzliche Ausnahmen sind für derartige Kom-

binationsangebote daher nicht erforderlich. 
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b.  Regelungsziele und –inhalt

Durch die berufsrechtlichen Bestimmungen wird für die Qualität der Dienstleistungen und der 

Qualifikation der Gewerbetreibenden Sorge getragen. Die optimale Versorgung der Allgemein-

heit mit Verkehrsdienstleistungen und die Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur werden 

vom Staat als ein Aspekt der Daseinsvorsorge betrachtet. 

In diesem Sinne normiert § 1 Abs 1 KflG, dass der Kraftfahrlinienverkehr für Jedermann zu-

gänglich ist. § 37 KflG enthält „zur Optimierung des öffentlichen Verkehrs“ Bestimmungen über 

den Ausgleich der Verkehrsinteressen, die Förderung der Zusammenarbeit und von Zusam-

menschlüssen der Unternehmen und auch die Berücksichtigung der Ziele der Bundes- und 

Landesverkehrsplanung. Die Versorgung mit Verkehrsdienstleistungen durch den Staat spielt 

aber auch im GelverkG eine Rolle. Die Verfügbarkeit zu Jedermanns Gebrauch ist beispiels-

weise ein Merkmal der Dienstleistungen des Taxi- oder Ausflugswagen-Gewerbes 

(§ 3 Abs 1 Z 1 und Z 3 GelverkG).

Das GelverkG sowie das KflG verfolgen über diese gewerberechtlichen Ziele hinaus auch ei-

nige typisch mit dem Bereich Verkehr zusammenhängende Zwecke. So spielen vor allem die 

Gewährleistung der Sicherheit der Fahrgäste sowie anderer VerkehrsteilnehmerInnen eine 

wichtige Rolle. Aus diesem Grund werden etwa Regelungen über die Art und Ausstattung der 

Fahrzeuge festgelegt. Zu den Pflichten von BerechtigungsinhaberInnen zählt gem 

§ 20 Abs 1 Z 10 KflG, für die Verkehrs- und Betriebssicherheit der Linienfahrzeuge Sorge zu 

tragen. Diese haben zudem den Anforderungen des KFG zu entsprechen (§ 39 Abs 1 KflG).

Im Rahmen des GelverkG können gem § 13 Abs 2 und 3 GelverkG Verordnungen erlassen 

werden, die Vorschriften betreffend der Betriebssicherheit und Eignung der verwendeten Fahr-

zeuge für bestimmte Gewerbearten enthalten. Zudem spielt bei der Prüfung der Zuverlässig-

keit im Zuge der Erteilung einer Konzession die Gewährleistung der Sicherheit eine Rolle. 

Diese wird gem § 5 Abs 3 Z 3 lit b GelverkG insbes. dann nicht als gegeben angesehen, wenn 

der/die AntragstellerIn wegen schwerwiegender Verstöße gegen Vorschriften (ua die Sicher-

heit im Straßenverkehr und der Kraftfahrzeuge betreffend) rechtskräftig bestraft wurde.  

Sowohl das KflG als auch das GelverkG legen für die Ausübung von Gewerben im Bereich 

der Personenbeförderung ein Konzessionierungssystem fest und bestimmten dessen nähere 

Ausgestaltung (siehe § 1 Abs 3 KflG bzw. § 2 Abs 1 GelverkG). § 3 GelverkG unterscheidet 

zwischen verschiedenen Arten der Konzession: das Ausflugswagen-Gewerbe, das Mietwa-

gen-Gewerbe, das Taxi-Gewerbe sowie das Gästewagen-Gewerbe. Auf die durch das Gel-

verkG geregelten Gewerbe sind, soweit keine besonderen Regelungen getroffen werden, die 

Bestimmungen der GewO anzuwenden. 
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Eine Schnittstelle zwischen den beiden Gesetzen bildet das Ausflugswagen- und Mietwagen-

Gewerbe mit Omnibussen. Eine Konzession nach dem KflG gilt auch als Konzession für diese 

Gewerbe gem § 2 Abs 1 GelverkG. Umgekehrt dürfen InhaberInnen derartiger Konzessionen 

auch Fahrten im Auftrag eines Kraftfahrlinienunternehmens im Rahmen dessen Konzession 

nach dem KflG durchführen (§ 3 Abs 2 GelverkG). 

Sowohl das KflG als auch das GelverkG enthalten Vorschriften über den Umfang der Konzes-

sion und die Voraussetzungen für deren Erteilung. Eine wichtige Rolle bei der Konzessionser-

teilung spielt die Festlegung von Antrittsvoraussetzungen. Zentral sind hierbei gewisse sub-

jektive Voraussetzung wie die Zuverlässigkeit, die finanzielle Leistungsfähigkeit und die fach-

liche Eignung der AntragstellerInnen (§ 5 Abs 1 GelverkG, §§ 7 Abs 1 Z 1 und 8 Abs 1 KflG). 

Eine objektive Zugangsbeschränkung sieht etwa § 7 Abs 1 Z 4 KflG, der die Versagung der 

Konzession bei ernsthafter Gefährdung bereist konzessionierter Kraftfahrlinien vorsieht.  

Zudem werden sowohl durch das KflG als auch das GelverkG nach Erteilung der Konzession 

verschiedene Ausübungsbeschränkungen vorgesehen. Im Bereich des KflG ist etwa die Bin-

dung der Personenbeförderung an bestimmte Fahrstrecken, eine Haltestellenpflicht 

(§ 17 Abs 1 KflG), ein Anwendungszwang von Beförderungspreisen (Tarifpflicht) und -bedin-

gungen (§ 20 Abs 1 Z 3 KflG) sowie eine Betriebs(aufnahme)pflicht (§§ 18 Abs 1 und 20 Abs

KflG) vorgesehen. Die Konzession zum Kraftfahrlinienverkehr kann darüber hinaus gem

§ 16 Abs 2 KflG aus öffentlichen Interessen unter bestimmten Auflagen erteilt werden.

Auch im Gelegenheitsverkehrsrecht bestehen Ausübungsbeschränkungen. § 13 GelverkG 

enthält eine Verordnungsermächtigung zur Festlegung von besonderen Ausübungsvorschrif-

ten für die verschiedenen Gewerbe Arten. Auch regional abweichende Vorschriften zur Be-

rücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten können durch Verordnung erlassen werden. Ty-

pisch für das Taxi-Gewerbe ist etwa die Bindung an vorgegebene Fahrpreise. Anders gestaltet 

sich dies im Mietwagen-Gewerbe, bei dem die Fahrpreise oft frei vereinbart werden können. 

Dafür trifft diese etwa die Pflicht nach den Fahrten zur Zentrale zurückzukehren. Eine Novel-

lierung des GelverkG, die zu einer (teilweisen) Vereinheitlichung dieser beiden Gewerbe Arten 

führen soll, ist in Planung. 

Experimentierräume können Ausnahmen hinsichtlich aller vom GelverkG und KflG im Rahmen 

des Konzessionssystems bestehenden Antritts- und Ausübungsschranken betreffen. Ausnah-

men von jenen Vorgaben über den Zugang zum Beruf des Personenverkehrsunternehmers/ 

der Personenverkehrsunternehmerin, die auf unionsrechtlichen Vorgaben basieren, sind für 

den innerstaatlichen Verkehr unter den Voraussetzungen des Art 1 Abs 5 VO (EG) 1071/2009 

möglich. 
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Entscheidend ist, dass Abweichungen von den Voraussetzungen zu Erteilung einer Konzes-

sion und jenen Pflichten der KonzessionsinhaberInnen nur in dem unbedingt – im Sinne des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes – erforderlichen Ausmaß vorgenommen werden. In Hinblick 

auf die Pflichten und Einschränkungen, denen alle anderen KonzessionsinhaberInnen im „Re-

gelsystem“ unterliegen, hat eine sachliche Rechtfertigung für die abweichenden Vorschriften 

im Rahmen der Tests zu bestehen. 

c.  Potenzielle Grundrechtseingriffe

Durch die gesetzlichen Bestimmungen im Bereich des KflG und des GelverkG wird kontrollie-

rend und regulierend in die wirtschaftliche Betätigung der Verkehrsgewerbe und damit in ihre 

Erwerbsfreiheit eingegriffen. Die Erwerbsfreiheit (Art 6 StGG) darf nur dann gesetzlich be-

schränkt werden, wenn dies ein öffentliches Interesse gebietet, die Beschränkung zur Zieler-

reichung geeignet, adäquat und auch sonst sachlich zu rechtfertigen ist. Unterschieden wird 

bei der Prüfung zudem zwischen Antritts- und Ausübungsbeschränkungen. Erstere werden 

dabei strenger geprüft. Insbes. betrachtet der VfGH eine Bedarfsprüfung nur aus besonderen 

Gründen als erforderlich. 

Im Bereich des KflG wurde bereits eine Bestimmung aufgehoben, die eine solche Prüfung 

vorsah. Bedarfsprüfungen im GelverkG für Taxikonzessionen wurden vom VfGH ebenfalls als 

nicht durch das öffentliche Interesse an einem funktionstüchtigen Gelegenheitsverkehr recht-

fertigbar angesehen. Die Bedarfsprüfungen würden ein zum Teil absolut untaugliches, zum 

Teil völlig inadäquates Mittel zur Zielerreichung darstellen. Gleiches gelte für das Mietwagen- 

und Ausflugswagengewerbe. Quantitative Beschränkungen hinsichtlich der Zahl der Konzes-

sionen könnten zudem nur aus „schwerwiegenden, nachgewiesenen öffentlichen Interessen“ 

zulässig sein. 

Im Zusammenhang der antrittsbeschränkenden Regelungen der § 7 Abs 1 Z 4 iVm § 14 Abs 2 

KflG, die durch die Berücksichtigung von Interessen bestehender Kraftfahrlinien – insbes. de-

ren wirtschaftliche Lebensfähigkeit – (auch) einen Konkurrenzschutz bewirken, befand der 

VfGH jedoch Folgendes: 

„Zur Erreichung des Zieles einer optimalen Versorgung der Bevölkerung mit einer öffentlichen 

Personenverkehrsdienstleistung ist eine Regelung verfassungsrechtlich zulässig, die im Ergeb-

nis auch einen Konkurrenzschutz bewirkt. Dies ist dadurch gerechtfertigt, dass Konzessionen 

nur für bestimmte Strecken erteilt werden, ferner, dass die Konzessionsinhaber besonderen 

Pflichten unterworfen sind, wie der Betriebs- und Beförderungspflicht sowie dem Tarif-, Beför-

derungsbedingungs- und Fahrplanzwang, und darüber hinaus, dass eine Ausnahme hinsichtlich 

des im Wesentlichen touristischen Zwecken dienenden Kraftfahrlinienverkehrs vorgesehen ist.“ 
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Verschiedene Ausübungsbeschränkungen, wie die verbindliche Festlegung von Preisen, grei-

fen zum Teil erheblich in die Erwerbsfreiheit ein. Die Bestimmung der Preise für die angebo-

tenen Leistungen gehört zum Kern unternehmerischer Betätigung. Verbindliche Taxitarife hielt 

der VfGH jedoch angesichts der besonderen Gegebenheiten bei der Nachfrage nach Taxiun-

ternehmen für zulässig. 

Durch die Ausnahmen von den Bestimmungen des KflG und des GelverkG wird einzelnen 

Berechtigten im Vergleich zu den anderen MarktteilnehmerInnen eine besondere Begünsti-

gung eingeräumt und dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Sollen negative Auswir-

kungen auf den „regulären“ Markt verhindert werden, kommt den einschränkenden Bedingun-

gen der Ausnahmen eine besondere Bedeutung zu. Diesbezüglich ist jedoch die Rechtspre-

chung des VfGH zu beachten, die Regelungen die allein dem Konkurrenzschutz dienen, nicht 

für zulässig befindet. Vorgesehene Antritts- oder Ausübungsbeschränkungen müssen durch 

ein öffentliches Interesse – wie die Gewährleistung der optimalen Versorgung der Bevölkerung 

mit einer öffentlichen Personenverkehrsdienstleistung – geboten sein, zur Erreichung diese 

Zieles geeignet, adäquat und zudem sachlich gerechtfertigt sein. 

d.  Bestehende Spielräume und Ausnahmemöglichkeiten

Mit Blick auf die betroffenen Anwendungsfälle zeigt sich, dass insbes. Geschäftsmodelle ge-

testet werden sollen, bei denen eine Abweichung von der Streckenbindung und Haltestellen-

pflicht des KflG oder die Erbringung von Dienstleistungen des Taxi- und Mietwagengewerbes 

zu abweichenden Bedingungen Gegenstand der Erprobung sein sollen. 

Ein teilweises und oder kurzfristiges Abweichen vom Fahrplan und der Haltestellen ist bei-

spielsweise im Rahmen des § 17 KflG möglich. Dieser sieht die Möglichkeit zu einer bedarfs-

bedingten Verdichtung des Betriebes auf Teilstrecken sowie die teilweise Führung von 

Schnellkursen vor, die nicht alle Haltestellen bedienen. Die Kopplung mehrerer Kraftfahrlinien 

darf jedoch nur mit der Genehmigung der Konzessionsbehörde erfolgen, wobei die wirtschaft-

lichen Interessen anderer VerkehrsträgerInnen nicht einschneidend verletzt werden dürfen. 

Die vorliegende Ausnahme ist für die geplanten Anwendungsfälle zu eng. Die Konzessionsin-

haberInnen bleiben weiterhin an bestimmte Strecken gebunden, dürfen deren Befahrung je-

doch aufgrund des Bedarfs teilweise abändern. Ein Abweichen von der Strecke, um Fahrgäste 

auch abseits von Haltestellen aufzunehmen, ist nicht vorgesehen. 

Teilweise abweichende Regelungen enthält zudem der in § 38 KflG geregelte Verkehr mit Ruf-

bussen und Anrufsammeltaxis. Rufbusse verfügen über eine Konzession nach dem KflG, sie 

fahren jedoch ohne Anmeldung nicht oder nur entlang einer Grundstrecke. Nur nach Bestel-

lung wird die jeweilige Strecke bzw. die Bedarfshaltestelle bedient. Hinsichtlich der Beförde-
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rungspreise sind keine Ausnahmen vorgesehen; es gilt daher der jeweilige Regel- oder Ver-

bundsregelbeförderungspreis. Diese Ausnahmeregelung erlaubt die Durchführung von On-

Demand Shuttle Diensten, die nur bei vorheriger Buchung verkehren, solange dann eine fest-

gelegte Strecke befahren und die Haltestellen bedient werden.  

Nicht an feste Haltestellen hinsichtlich des Zieles der Beförderung, sondern lediglich an ein 

abgegrenztes Betriebsgebiet sind Anrufsammeltaxis gebunden. Darüber hinaus gibt es für 

diese Taxidienste aberfeste Abfahrzeiten und Abfahrstellen sowie einen fixen einzuhebenden 

Fahrpreis. Als Taxi-Gewerbe benötigen sie eine entsprechende Konzession nach dem Gel-

verkG. Anders als andere Taxigewerbe im Regelbetrieb dürfen Anrufsammeltaxis Haltestellen 

des Kraftfahrlinienverkehrs bedienen, wenn dies außerhalb der täglichen Betriebszeiten oder 

mit Billigung des/der BerechtigungsinhaberIn geschieht. Beispiele aus dem Bereich des An-

wendungsfalles „II.1 Erschließung erste/letzte Meile im Personennahverkehr“ sehen jedoch 

auch über diese bereits bestehende Möglichkeit hinausreichende Abweichungen von den 

Bestimmungen des KflG vor. So soll keine Bindung an fixe Abfahrstellen bestehen und zusätz-

lich auch eine flexible Preisgestaltung möglich sein. 

Die Option, mit einer Konzession nach dem KflG ein Mietwagengewerbe mit Omnibussen nach 

dem GelverkG auszuüben, ermöglicht kein Abweichen der Kraftfahrlinie von der festgelegten 

Strecke oder einen spontanen Wechsel ins Mietwagen-Gewerbe. Die Pflicht diese Strecke – 

fahrplangemäß – zu befahren, bleibt bestehen. Ein derartiges, hybrid ausgestaltetes Gewerbe 

– je nach Bedarf Mietwagen oder Kraftfahrlinie – findet in den erwähnten Spielräumen oder

Ausnahmemöglichkeiten keinen Platz.

Die Möglichkeit von den Beförderungspreisen im KflG abzuweichen, bietet § 31 Abs 6 KflG. 

Die Anwendung von besonderen Beförderungspreisen und -bedingungen müssen zuvor der 

Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden. Diese hat bei ihrer Prüfung der Beför-

derungspreise die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, die öffentlichen Verkehrsinteres-

sen und das Gemeinwohl zu beachten. Vor der Genehmigung besonderer Beförderungsbe-

dingungen sind ua der/die WirtschaftsministerIn, die zuständige Wirtschaftskammer und die 

Kammer für Arbeiter und Angestellte sowie allenfalls betroffene Verkehrsunternehmen zu hö-

ren. Im Rahmen dieser Regelungen ist für Kraftfahrlinien daher eine abweichende Preisgestal-

tung bereits nach der geltenden Gesetzeslage möglich. Die restlichen Bestimmungen des KflG 

bleiben jedoch aufrecht. 

In § 14 GelverkG ist vorgesehen, dass der Landeshauptmann für den gewerbsmäßigen Gele-

genheitsverkehr nach Anhörung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und der 

Kammer für Arbeiter und Angestellte sowie gegebenenfalls der Gemeinde, verbindliche Tarife 

erlassen kann. KonzessionsinhaberInnen im Sinne des GelverkG sind an die so festgelegten 
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Tarife gebunden; Abweichungen oder Ausnahmen sind nicht – oder nur im Rahmen der jewei-

ligen Verordnung – möglich. Umfassende Ausnahmen oder Abweichungen zur Erprobung 

neuer Modelle oder „Gewerbe-Mischformen“ sind auch im Bereich des GelverkG nicht vorge-

sehen. 

e.  Ausnahmen zur Schaffung von Experimentierräumen

 Ausnahmekonstellation

Bestimmungen zu Experimentierräumen können Ausnahmen durch Nennung bestimmter Pa-

ragraphen, Gesetzesabschnitte oder sachspezifischer Fragestellungen, die sich quer durch 

das Gesetz ziehen, festlegen. Im Einzelfall werden durch die Behörde die Ausnahmen im Rah-

men des vorgesehenen individuellen Genehmigungsverfahrens konkretisiert. In Hinblick auf 

die allgemeinen verfassungsrechtlichen Vorgaben hat die gesetzliche Ausnahmeermächti-

gung zudem hinreichend bestimmt, sachlich gerechtfertigt und verhältnismäßig zu sein. 

Im Bereich gewerberechtlicher Regelungen ist vor allem die Thematik des Eingriffs in die Er-

werbsfreiheit durch die Auferlegung verschiedener Antritts- und Ausübungsbeschränkungen 

zentral. Durch Ausnahmeregelungen werden die bestehenden Schranken für einzelne tes-

tende Institutionen, Einrichtungen oder Unternehmen im Vergleich zu den InhaberInnen von 

„Regelkonzessionen“ gelockert. Zu beachten ist daher , dass diese Ungleichbehandlung ver-

schiedener Gewerbetreibender sachlich durch die Erprobung gerechtfertigt ist. Um diese Vor-

gabe zu erreichen hat zu allererst die Erprobung selbst ein sachlich gerechtfertigtes Ziel zu 

verfolgen. Sollen bei der Erteilung von Ausnahmen Vorkehrungen getroffen werden, um ne-

gative Anforderungen auf den Markt zu verhindern, ist die strenge Rechtsprechung des VfGH 

betreffend Bestimmungen, die dem Konkurrenzschutz dienen, zu beachten. 

Neben diesen gewerberechtlichen Aspekten, spielt auch die Gewährleistung der Sicherheit 

der Fahrgäste und anderer VerkehrsteilnehmerInnen eine zentrale Rolle. Der Spielraum der 

Verwaltungsbehörde zur Erteilung oder Erlassung von Ausnahmen aus Bestimmungen, die 

dem Zweck der Verkehrs- oder Betriebssicherheit dienen, ist daher jedenfalls zu begrenzen. 

Abweichungen von den bestehenden Regelungen des GelverkG und des KflG durch gewisse 

Sonderverkehrsformen wie „Rufbusse“ oder „Anrufsammeltaxis“ sind bereits vorgesehen. 

Diese Ausnahmebestimmungen sehen aber weiterhin eine gewisse Bindung an Ausübungs-

bedingungen, wie Strecken oder Tarife vor; eine darüber hinausgehende Flexibilität für neue 

Mischformen von Gewerben besteht nicht. Durch eine explizit für Versuchszwecke geschaf-

fene Regelung kann eine umfangreichere und systematische Testung von neuen Mobilitäts-

modellen im Verkehrsbereich ermöglicht und dabei auch deren (negative) wirtschaftliche Aus-

wirkungen auf bestehende KonzessionsinhaberInnen kontrolliert werden. 
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Zur Erprobung neuer Mobilitätsmodelle, die eine Abweichung von bestehenden gewerberecht-

lichen Regelungen erfordern, erscheint die individuelle Genehmigung von Ausnahmen zum 

GelverkG oder KflG durch Bescheid für Gewerbetreibende die empfehlenswerte Vorgangs-

weise, wobei für die Umsetzung dieses Genehmigungsregimes gesetzliche Ausnahmerege-

lungen erforderlich sind. 

In Hinblick auf die Einschränkung der gesetzlichen Bestimmungen, von denen Ausnahmen 

zugelassen werden, besteht etwa die Möglichkeit, nur Abweichungen von bestimmten Aus-

übungsbeschränkungen zuzulassen. Die übrigen Bestimmungen müssen eingehalten werden 

und etwaiger alternativer Anforderungen können vorgesehen werden. Beispielsweise kann so 

die Abweichung von einer festgelegten Strecke nur innerhalb eines gewissen Radius erlaubt 

werden. Zusaätzlich kommt der zeitlichen Begrenzung ebenso eine besondere Bedeutung zu. 

 Anforderungen

Spezielle Anforderungen an die zu erprobenden Mobilitätsmodelle ergeben sich aus der Un-

zulässigkeit sachlich nicht gerechtfertigter Ungleichbehandlung der TesterInnen und beste-

hender MarktteilnehmerInnen, die an die strengeren Konzessionsbedingungen gebunden 

sind. Das Anliegen, schädigende Auswirkungen auf die Versorgung der Allgemeinheit mit Ver-

kehrsdienstleistungen möglichst gering zu halten, spielt für die Ausgestaltung der Ausnah-

meregelung ebenso eine wesentlich Rolle. 

Aufgrund der potentiell weitreichenden Auswirkungen der Tests kommt der sachlichen Ein-

grenzung möglicher Ausnahmen eine besondere Bedeutung zu. Voraussetzung für die An-

tragstellung kann etwa das Bestehen eines öffentlichen Interesses an der Erprobung oder die 

Verwirklichung bestimmter Ziele (nachhaltiger Verkehr, Reduzierung des CO2 Ausstoßes) 

sein. Eine Einschränkung der Gruppe der Personen, die eine Ausnahmegenehmigung bean-

tragen können, ist ebenso denkbar (zB nur Personenkraftverkehrsunternehmer § 8 KflG). Au-

ßerdem kann eine Verpflichtung zur Aufnahme sowie Durchführung der beantragten Erpro-

bung vorgesehen werden. Die verschiedenen Anforderungen können sich aus den allgemei-

nen Voraussetzungen für die Antragstellung oder aus im konkreten Fall bestehenden Auflagen 

oder Bedingungen ergeben. 

Das Vorliegen der Voraussetzungen für die geplante Ausnahmegenehmigung muss im Vorfeld 

ermittelt werden. Wichtig ist überdies eine räumliche, und/oder quantitative Einschränkung, 

um das „Regel-Ausnahme-Verhältnis“ zu wahren. Die Notwendigkeit einer zeitlichen Be-

schränkung besteht, um einer Fortführung nach dem Erprobungsstadium sowie der Nutzung 

der Ausnahmeregelung allein zur Umgehung bestehender starrer Vorschriften vorzubeugen. 
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Damit sind Wiederholungen nur begrenzt möglich. Bei erfolgreicher Erprobung ist daher viel-

mehr die Öffnung der neuen Möglichkeiten für alle am Wettbewerb beteiligten Unternehmen 

bzw. Einrichtungen anzudenken. 

 Verfahren

Vor Erteilung der Ausnahme ist ein angemessenes Ermittlungsverfahren durchzuführen, in 

dem die maßgeblichen Entscheidungsgrundlagen festgestellt werden. Hinsichtlich der gesetz-

lich vorzugebenden Gesichtspunkte im Bereich gewerberechtlicher Regelungen kommt ins-

bes. der sachlichen Rechtfertigung der abweichenden Konzessionsbestimmungen für Teste-

rInnen eine besondere Bedeutung zu.  

Auf Basis der festgestellten wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Versorgung mit Verkehrs-

dienstleistungen kann die Festsetzung individueller Anforderungen notwendig sein, etwa 

durch die Erteilung von Auflagen. Für Ausnahmen aus den durch Verordnung vorgegebenen 

Tarifen für den Gelegenheitsverkehr kann die Festlegung alternativer Preisgestaltungskriterien 

(zB ein Mindestpreis) normiert werden. Die Ermittlung der im konkreten Fall sinnvollen zusätz-

lichen Maßnahmen und der Folgenabschätzung wird oftmals die Beiziehung eines/einer Ex-

perten/Expertin zur Beurteilung von Fragen im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Auswir-

kungen auf die Versorgung mit Verkehrsdienstleistungen erfordern. Auch die Einbindung der 

Öffentlichkeit in Form von Interessenvertretungen (WKÖ, AK) könnte vorgeschrieben werden. 

Verfahrensrechtliche Vorgaben für die ausnahmeerteilende Behörde betreffen nicht nur das 

Verfahren vor der individuellen Ausnahmeerteilung. Eine wichtige Rolle spielt auch die Kon-

trolle und Evaluation während der Durchführung der Erprobung. Bei Verstoß gegen die Aus-

nahmegenehmigung ist für die Behörde gesetzlich die Möglichkeit oder auch Verpflichtung zur 

Setzung von Sanktionen bzw. vorzeitigen Beendigung der Testung vorzusehen. 

f.  Schlussfolgerungen

Das KflG und das GelverkG legen die Bestimmungen für die Ausübung des Gewerbes der 

Personenbeförderung fest. Normiert werden unterschiedliche Antritts- und Ausübungsschran-

ken für Gewerbetreibende. Die Ausübung ist nur mit Konzession oder europäischer Genehmi-

gung möglich. Ausnahmebedarf besteht vor allem im Zusammenhang mit den im Rahmen 

dieser Studie identifizierten Anwendungsfällen aus dem Themenbereich „Personenmobilität“ 

und dem Innovationsfeld „Betrieb“ immer dann, wenn die gewerbsmäßige Beförderung von 

Personen zu Bedingungen erfolgen sollen, die nicht oder nur teilweise konform mit denen des 

KflG oder des GelverkG sind. Individuelle Berechtigte können aufgrund einer eigenen Ausnah-

megenehmigung in Bescheidform die flexibleren Rahmenbedingungen nützen. 
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Die bereits bestehenden Optionen von verschieden Ausübungsbeschränkungen, wie der Stre-

ckenbindung, der Haltestellenpflicht oder der Preisgestaltung abzuweichen (Rufbusse, Anruf-

sammeltaxis), sind zu eng um die Erprobung von „Mischformen“ oder neuen Verkehrsgewer-

bearten zu ermöglichen.  

Zusätzliche Ausnahmeregelungen müssen die Zielsetzung der gewerberechtlichen Vorschrif-

ten beachten. Zentrale Ziele der bestehenden Regelungen sind die Sicherung der Qualität der 

Dienstleistungen und der Qualifikation der Gewerbetreibenden sowie die optimale Versorgung 

der Allgemeinheit mit Verkehrsdienstleistungen. Die Sicherheit der Fahrgäste und anderer 

VerkehrsteilnehmerInnen spielt ebenso eine wichtige Rolle. Bei der gesetzlichen Festlegung 

der Ausnahmemöglichkeiten ist auf die Wahrung dieser Zielsetzungen Bedacht zu nehmen 

und die Spielräume der Verwaltungsbehörden bei Erlassung oder Erteilung der Ausnahmen in 

diesem Sinne zu begrenzen. Dabei ist auch die Begrenzung der Bestimmungen, von denen 

eine Ausnahme erfolgen kann, essenziell. Die besonderen Bedingungen, denen InhaberInnen 

von Testkonzessionen unterliegen, müssen darüber hinaus sachlich gerechtfertigt sein, da 

vom Großteil der Gewerbetreibenden weiterhin die Einhaltung der Konzessionsbestimmungen 

des KflG und des GelverkG gefordert wird. 

Durch die Ausnahmen von den Bestimmungen des KflG und des GelverkG wird einzelnen 

Berechtigten im Vergleich zu den anderen MarktteilnehmerInnen eine besondere Begünsti-

gung eingeräumt. Sollen negativen Auswirkungen auf den „regulären“ Markt verhindert wer-

den, kommt einschränkenden Bestimmungen innerhalb des gesetzlichen Ausnahmekonzepts 

eine besondere Bedeutung zu. Diesbezüglich ist die Rechtsprechung des VfGH zu beachten, 

dass Regelungen die allein dem Konkurrenzschutz dienen, nicht für zulässig erachtet werden. 

Vorgesehene Antritts- oder Ausübungsbeschränkungen müssen durch ein öffentliches Inte-

resse – wie etwa die Gewährleistung der optimalen Versorgung der Bevölkerung mit einer 

öffentlichen Personenverkehrsdienstleistung – geboten sein und überdies zur Erreichung 

diese Zieles verhältnismäßig und sachlich ausgestaltet sein. 

F. Datenschutzrecht

a.  Nationale Rechtsgrundlagen und technischer Ausnahmebedarf

Auch im Bereich des Verkehrs und der Mobilität steigt der Umfang der erfassten und verarbei-

teten Daten durch die fortschreitenden Entwicklungen zunehmend an. Dabei werden Daten 

sowohl im Fahrzeug selbst als auch an andere Fahrzeuge und Dritte übermittelt. Zudem wer-

den solche Daten auch durch den Einsatz von Apps zur Buchung und Zugänglichmachung 

von Mobilitätsdienstleistungen erfasst. 
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Die kompetenzrechtliche Grundlage für die Gesetzgebung und Vollziehung betreffend daten-

schutzrechtliche Angelegenheiten findet sich im Datenschutzgesetz selbst und ist im Umbruch 

begriffen. Derzeit besteht gem. § 2 DSG (Verfassungsbestimmung) die Kompetenz des Bun-

des zur Gesetzgebung und Vollziehung in Angelegenheiten „des Schutzes personenbezoge-

ner Daten im automationsunterstützten Datenverkehr“. Eine Vollzugszuständigkeit der Länder 

ist hingegen in Hinblick auf die Verwendung von Daten eines Landes oder im Auftrag eines 

Landes vorgesehen. Dies trifft jedoch nur dann zu, wenn mit dem Vollzug nicht durch Bundes-

gesetze die Datenschutzbehörde, der Datenschutzrat oder Gerichte betraut wurden. Da von 

dieser Kompetenzgrundlage die Verwendung manueller Daten nicht erfasst ist, ist die Kompe-

tenz zur Gesetzgebung und Vollziehung hinsichtlich dieser als Annexmaterie betrachteten An-

gelegenheit zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. Mangels Nennung der Angelegenheiten 

des Datenschutzes in Art 102 Abs 2 B-VG sind die in der Kompetenz der Bundesverwaltung 

liegenden Angelegenheiten des Datenschutzes in mittelbarer Bundesverwaltung zu vollzie-

hen. 

Mit Ablauf des Jahres 2019 kommt es zu einer umfassenden Neuordnung der Kompetenzver-

teilung im Bereich des Datenschutzes. § 2 DSG wird aufgehoben und die Wortfolge „allge-

meine Angelegenheiten des Schutzes personenbezogener Daten“ in Art 10 Abs 1 Z 13 B-VG 

integriert. Dadurch liegt die Gesetzgebung und Vollziehung hinsichtlich des Schutzes perso-

nenbezogener Daten – auch in Bezug auf manuelle Daten – zukünftig beim Bund. Durch die 

Nennung dieser Angelegenheiten in Art 102 Abs 2 B-VG können diese sodann unmittelbar 

von Bundesbehörden, insbes. durch die Datenschutzbehörde, besorgt werden. Die derzeit 

aufgrund der eingeschränkten Kompetenz des Bundes zur Gesetzgebung bestehenden lan-

desgesetzlichen Vorschriften treten mit 1. Jänner 2020 außer Kraft. 

Die zentrale Rechtsgrundlage des Datenschutzrechts bildet aber die europäische Daten-

schutz-Grundverordnung, die unmittelbar in den Mitgliedsstaaten anwendbar ist. Die notwen-

dige nationale Anpassung der nationalen Rechtsordnung an die DSGVO erfolgt durch das 

Datenschutzgesetz. 

Zum Datenschutzrecht bestehen zahlreiche Berührungspunkte mit jeglicher Art von Experi-

mentierraum. Augenscheinlich ist dies in Bereichen, in denen Fahrzeug- oder Kundendaten 

übermittelt werden. Die Erfassung von Daten von VerkehrsteilnehmerInnen zur Gewinnung 

und Auswertung der Versuchsergebnisse erscheint jedoch bei allen Erprobungen sinnvoll. Be-

troffene können der/die HalterIn, LenkerIn, ein/eine Fahrzeuginsasse/-insassin oder auch an-

dere VerkehrsteilnehmerInnen sein. Aus datenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Unter-

schiede, ob das datenverarbeitende System zur Überwachung des Verkehrs von einer Person 

bedient oder diese Daten vollautomatisch misst. Im Rahmen von Erprobungen werden diese 

Daten von unterschiedlichen Akteuren erfasst, verarbeitet und ausgewertet.  
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In diesen Fällen kann es im Rahmen der Möglichkeiten der DSGVO auch zu Ausnahmen aus 

den strengen Kriterien für rechtmäßige Datenverarbeitung kommen. Grundsätzlich sind die 

europarechtlichen Vorgaben einzuhalten; Abweichungen sind daher nur im darin vorgesehe-

nen Rechtsrahmen möglich. Für die Verarbeitung von Daten zu wissenschaftlichen For-

schungszwecken bestehen in der DSGVO Sonderregelungen. Den Mitgliedstaaten sind Re-

gelungsspielräume zur Konkretisierung dieser Privilegierung überlassen, welche Österreich in 

§ 7 DSG und im FOG wahrgenommen hat.

b.  Regelungsziele und –inhalt

Ein wesentliches Ziel datenschutzrechtlicher Regelungen ist es einen Ausgleich zwischen den 

Interessen des/der Einzelnen am wirksamen Schutz seiner/ihrer personenbezogenen Daten 

und den Interessen unterschiedlicher Akteure (Öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, etc) 

an der Informationsbeschaffung und Datenverarbeitung zu schaffen. 

Durch die DSGVO werden die folgenden Grundsätze der Datenverarbeitung festgelegt: Recht-

mäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimie-

rung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit sowie Rechenschafts-

pflicht. Der betroffenen Person stehen verschiedene Rechte zu, welche in Kapitel III DSGVO 

festgelegt werden. Darunter fallen etwa das Recht auf Information und Auskunft sowie Rich-

tigstellung und Löschung von Daten. Diese Rechte stehen dem/der Einzelnen nicht nur ge-

genüber dem hoheitlich oder nichthoheitlich handelnden Staat, sondern auch gegenüber Drit-

ten zu. 

Art 6 DSGVO normiert Bedingungen, für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezo-

gener Daten. Eine davon stellt die Einwilligung der betroffenen Person dar. In Hinblick auf die 

Daten von TestfahrerInnen oder Fahrgästen bei der Erprobung von Mobilitätsdienstleistungen 

kommt deren freiwilliger und informierter Einwilligung zur Erfassung ihrer Daten besondere 

Bedeutung zu. Sollen hingegen Daten von am Versuch nicht unmittelbar beteiligten Verkehrs-

teilnehmerInnen verarbeitet werden, deren Einwilligung nicht eingeholt werden kann, spielen 

die Bestimmungen für Ausnahmen für wissenschaftliche Forschungszwecke eine große Rolle. 

c.  Bestehende Spielräume und Ausnahmemöglichkeiten

Art 89 DSGVO legt fest, dass für wissenschaftliche Forschungszwecke weitreichende Aus-

nahmen in Hinblick auf die Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Berichtigung, Ein-

schränkung der Verarbeitung vorgesehen werden können. Auch von der Informationspflicht 

kann gem Art 14 Abs 5 lit b DSGVO für Forschungszwecke abgesehen werden. Die Verarbei-

tung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken ist gem. Er-

wGr 159 DSGVO weit auszulegen und erfasst auch technologische Entwicklungen. 
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Die österreichische Rechtslage zur Konkretisierung dieser Privilegierung stellt sich unüber-

sichtlich dar und ist mit unionsrechts- und auch verfassungsrechtlichen Bedenken konfrontiert. 

Das Datenschutzgesetz normiert in § 7 DSG Ausnahmen zur Verarbeitung von Daten für im 

öffentlichen Interesse liegende wissenschaftliche Forschungszwecke. Durch das darin vorge-

sehene abgestufte Konzept bestehen je nach Intensität des Eingriffes höhere inhaltliche und 

prozedurale Anforderungen an die Verantwortlichen. Die Datenverarbeitung zu diesen Zwe-

cken ist gem. § 7 Abs 2 DSG unter folgenden Bedingungen rechtmäßig: Bestehen besonderer 

gesetzlicher Vorschriften, Einwilligung der betroffenen Person oder Genehmigung der Daten-

schutzbehörde. Gemäß § 7 Abs 3 DSG besteht die Möglichkeit für Forschungsprojekte im Ein-

zelfall die Genehmigung der Datenschutzbehörde zur Verarbeitung von Daten einzuholen. Für 

die Erteilung der Genehmigung müssen die kumulativen Voraussetzungen des § 7 Abs 3 DSG 

erfüllt werden. Sie kann zusätzlich an die Erfüllung von Auflagen geknüpft werden, wenn dies 

zur Wahrung der schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person notwendig ist. Auch die 

Verarbeitung von Bilddaten für wissenschaftliche Zwecke unterliegt den Regelungen des 

§ 7 DSG und nicht denen der §§ 12 und 13 DSG. Die Datenschutzbehörde genehmigte in die-

sem Zusammenhang etwa bereits die Bilddatenerhebung im Rahmen eines Forschungspro-

jektes im Straßenverkehr, welches dem öffentlichen Interesse der Förderung und Erhaltung

der Straßensicherheit diente.

Durch die Schaffung eines sondergesetzlichen Ermächtigungstatbestandes kann die Verar-

beitung personenbezogener Daten für Experimentierräume gem § 7 Abs 2 Z 1 DSG ermög-

licht werden. Dabei sind geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Person iSd Art 89 Abs 1 DSGVO vorzusehen. Dies können etwa Verwendungsbeschränkun-

gen, Datensicherheitsvorgaben oder Anonymisierungspflichten sein. 

Neben den Regelungen im DSG, sieht auch § 2d FOG eine „breitflächige und pauschale Öff-

nung der Datenverwendung“ zugunsten wissenschaftlicher Einrichtungen vor. Damit sind alle 

Einrichtungen – auch gewinnorientierte Unternehmen – zu verstehen, die Zwecke gem Art 89 

Abs 1 DSGVO verfolgen. „Sämtliche personenbezogene Daten“ können demnach ua pseudo-

nymisiert oder ohne Nennung der Namen der betroffenen Personen verarbeitet werden. Eine 

Einschränkung hinsichtlich bestimmter Kategorien von Daten nimmt § 2b Z 5 FOG bei der De-

finition des Begriffes „Daten“ nicht vor; dieser verweist vielmehr auf Art 4 Z 1 DSGVO, der auch 

Bilddaten umfasst. Im Anwendungsbereich des FOG erfolgt die Verarbeitung von Bilddaten 

daher, wie auch bei der Verarbeitung von Daten gem. § 7 DSG, nicht nach den Bestimmungen 

der § 12 und 13 DSG. 
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Dieser breiten inhaltlichen Ausnahme steht die Verpflichtung zur Einhaltung „angemessener 

Maßnahmen“ gem § 2d Abs 1 FOG gegenüber. Dadurch entstehen sodann aber hohe admi-

nistrative Hürden, um die weitreichenden Privilegierungen des FOG wahrzunehmen.  

Für Datenverarbeitung in Experimentierräumen bestehen nach der österreichischen Rechts-

lage, die europarechtliche Spielräume konkretisiert, weitreichende Möglichkeiten, Ausnahmen 

von den allgemeinen Einschränkungen der Verarbeitung personenbezogener Daten vorzuse-

hen. Es besteht eine Wahlmöglichkeit zwischen den Ausnahmebestimmungen des § 7 DSG 

und des § 2d FOG. Kann daher eine Einwilligung aller betroffenen Personen nicht eingeholt 

werden, wird entweder die Schaffung einer sondergesetzlichen Ermächtigung, die Einholung 

der Genehmigung der Datenschutzbehörde gem. § 7 Abs 3 DSG oder die Einhaltung der ad-

ministrativen Vorschriften des § 2d FOG erforderlich sein. 

d.  Exkurs: Datenverwendung von „ASFINAG“-Kameras

Auf öffentlichen Straßen kommen an unterschiedlichen Stellen Kameras zur Beobachtung des 

Verkehrsgeschehens zum Einsatz. Die oft verwendete Bezeichnung „ASFINAG-Kameras“, ist 

jedoch nicht für alle davon zutreffend. Manche der von der ASFINAG errichteten und „betrie-

benen“ Verkehrskameras sind dabei je nach Rechtsgrundlage für deren Einsatz den jeweils 

zuständigen Verwaltungsbehörden zuzurechnen. 

§ 98f StVO erlaubt zur Beobachtung des Verkehrsgeschehens den Einsatz von technischen 

Einrichtungen zur Bildübertragung. Bedingung dafür ist die Erforderlichkeit für die Regelung 

sowie die Leichtigkeit, Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs oder für die Erfüllung gesetzlich 

obliegender Aufgaben. Die Identifizierung von Personen oder Fahrzeugen darf darüber hinaus 

nur möglich sein, wenn dies zwingend für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich ist. Eine 

Speicherung der Daten ist nicht zulässig, ausgenommen sind kurze Bildfolgen, die den Medien 

im Bedarfsfall auf Anfrage übermittelt werden können. Die Datenspeicherung zu anderen Zwe-

cken ist nicht vorgesehen. Auf Basis des § 98f StVO gewonnen Daten können daher nicht für 

Experimentierräume zum Zweck der Auswertung der Erprobungen gespeichert werden. Die 

Aufzeichnung der durch die Kameras gewonnen Daten kann jedoch zulässig sein, wenn sich 

die Berechtigung dazu aus anderen Rechtsvorschriften ergibt. Abseits der rechtlichen Grund-

lage ist die technische Möglichkeit, ein weiterer Aspekt, der hinsichtlich der Überlegungen be-

züglich der Verwendung von Bilddaten von Verkehrskameras zur Auswertung von Experimen-

tierräumen bedacht werden sollte.

e.  Potenzielle Grundrechtseingriffe

Die Verfassungsbestimmung des § 1 DSG normiert das österreichische Grundrecht auf Da-

tenschutz. Darin wird Jedermann ein Anspruch auf Geheimhaltung der ihn/sie betreffenden 
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personenbezogenen Daten gewährt, soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht. Aus-

geschlossen ist das Bestehen eines solchen Interesses bei allgemeiner Verfügbarkeit oder 

mangelnden Rückführbarkeit der Daten auf den Betroffenen. § 1 Abs 2 DSG legt die Rahmen-

bedingungen fest, unter denen zulässigerweise in dieses Recht eingegriffen werden darf. 

Wichtig ist in Hinblick auf jegliche Verarbeitung von Daten im Rahmen von Experimentierräu-

men die Einhaltung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit. Dazu bedarf es gegebenenfalls in-

haltliche Einschränkungen oder die Gewährleistung der Einhaltung von geeigneten Garantien. 

f.  Schlussfolgerungen

Jegliche Art von Experimentierraum beinhaltet auch die Verarbeitung personenbezogener Da-

ten, etwa von FahrerInnen, Fahrgästen oder anderen VerkehrsteilnehmerInnen. Dabei sind 

die Einhaltung der europarechtlichen Vorgaben der DSGVO sowie deren nationale Ausgestal-

tung im DSG jedenfalls zu garantieren. Eine zentrale Rechtsgrundlage für die rechtmäßige 

Datenverarbeitung besteht in der Einwilligung der betroffenen Personen. Für die wissenschaft-

liche Forschung bestehen aber darüber hinaus weitreichende Ausnahmemöglichkeiten gem. 

DSG und FOG. Diese sind jedoch an unterschiedliche prozedurale und administrative Voraus-

setzungen gebunden. Deren Einhaltung ist zu gewährleisten, soll für die Erprobung neuer 

Technologien und Mobilitätsmodelle von diesen Ausnahmemöglichketen Gebrauch gemacht 

werden. In Hinblick auf jegliche Verarbeitung von Daten ist die Einhaltung des Prinzips der 

Verhältnismäßigkeit zu garantieren. Dazu bedarf es gegebenenfalls inhaltlicher Einschränkun-

gen sowie die Einhaltung von geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen. 

G. Elektromobilitätsrecht

a.  Nationale Rechtsgrundlagen und technischer Ausnahmebedarf

Das Elektromobilitätsrecht stellt eine typische Querschnittsmaterie dar. Für die Zuordnung zu 

einem Kompetenztatbestand ist nicht der Zusammenhang mit der Elektromobilität, sondern 

vielmehr der jeweilige Inhalt der Norm ausschlaggebend. Verschiedene Aspekte der Elektro-

mobilität ergeben unterschiedliche kompetenzrechtliche Anknüpfungspunkte: von verkehrs-

rechtlichen Kompetenzgrundlagen wie der Straßenpolizei oder dem Kraftfahrwesen über das 

Elektrizitätswesen bis hin zum Gewerberecht sind die kompetenzrechtlichen Sachmaterien 

breit gestreut.  

Für technische Vorschriften im Zusammenhang mit elektronisch betriebenen Kraftfahrzeugen, 

ist der Kompetenztatbestand des Kraftfahrwesens gem Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG einschlägig. 

Sollen für E-Fahrzeuge besondere Verkehrsregeln (zB betreffend Halte- und Parkverbote) gel-

ten, handelt es sich um straßenpolizeiliche Regelungen iSd Art 11 Abs 1 Z 4 B-VG. Werden 
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hingegen Vorschriften für die Einrichtung, den Betrieb, den Anschluss an das Stromnetz von 

Ladestationen getroffen werden, sind das Baurecht (eine Art 15 B-VG Materie), die Angele-

genheiten des Gewerbes (Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG) und das Elektrizitätswesen einschlägig. 

Im Elektrizitätswesen findet sich wiederum eine kompetenzrechtliche Gemengelage. Kompe-

tenzen des Bundes bestehen etwa zur Typisierung elektrischer Anlagen und Einrichtungen 

und Sicherheitsmaßnahmen auf diesem Gebiet (Art 10 Abs 1 Z 10 B-VG). Darüber hinaus 

kommt dem Bund im Elektrizitätswesen eine Kompetenz zur Grundsatzgesetzgebung zu 

(Art 12 Abs 1 Z 5 B-VG). Abseits der Bestimmungen zur allgemeinen Kompetenzverteilung 

finden sich jedoch auch Kompetenzdeckungsklauseln gem. § 1 ElWOG 2010 sowie gem. § 1 

Energie-Control-Gesetz. 

Die einfachgesetzlichen Regelungen der Elektromobilität konzentrieren sich nicht auf ein zent-

rales Gesetz, sondern bestehen vielmehr aus vielen Einzelvorschriften in verschiedenen Ma-

teriengesetzen. Neue Rechtsgrundlagen für die E-Mobilität wurden vor allem durch das Elekt-

romobilitätspaket 2017 vorgesehen, das unter anderem Novellierungen der StVO, des KFG 

und des FSG zur Folge hatte. 

Für Elektrofahrzeuge bestehen in den verschiedenen Gesetzen vielfach Sonderbestimmun-

gen und abweichende Regelungen, die auf die Anforderungen dieser neuen Antriebsform ein-

gehen. Dennoch ist auch hier weitergehender Ausnahmebedarf denkbar – etwa um die Sinn-

haftigkeit weiterer Sonderreglungen im Vorfeld zu testen. Dies betrifft nicht nur die Erprobung 

neuartiger Technologien, sondern vor allem auch Mobilitätskonzepte, die den zunehmenden 

Einsatz von E-Mobilität fördern sollen. Die jeweils bestehenden Möglichkeiten zur Ausnahme 

und die zu beachtenden prozeduralen und inhaltlichen Anforderungen ergeben sich dabei aus 

den jeweils betroffenen Materien (Kraftfahrrecht, Straßenpolizei, etc.), welche bereits oben 

erörtert wurden. Die gemeinsame Zielsetzung, die Förderung von E-Mobilität, zu deren Zweck 

Ausnahmen von verschiedenen Gesetzen erfolgen sollen, kann im Rahmen von allgemeinen 

Bestimmungen zur Einrichtung von Experimentierräumen berücksichtigt werden. 

b.  Regelungsziele und -inhalt

Ebenso wie die Rechtsgrundlagen sind auch die Ziele und Inhalte der Rechtsvorschriften für 

Elektromobilität sehr verschieden. Ein Fokus liegt dabei auf der Förderung und Privilegierung 

des Einsatzes dieser alternativen Antriebsform um den nachhaltigen Verkehr auszubauen. 

Viele Sondervorschriften sehen Begünstigungen für elektrisch betriebene Fahrzeuge vor. Ne-

ben dieser spezifischen Zielsetzung sind aber auch die dem jeweiligen Gesetz eigenen Ziele 

von Bedeutung. Technische Anforderungen an E-Fahrzeuge dienen etwa der Betriebs- und 
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auch Verkehrssicherheit; bestehen keine Sonderregelungen für die E-Mobilität, sind die allge-

meingültigen Vorschriften etwa betreffend die Verkehrsregeln der StVO (§§ 7 StVO) zu beach-

ten. 

Eine Definition des Elektrofahrzeugs enthält der durch die 28. StVO Novelle eingeführte 

§ 54 Abs 5 StVO, der eine Zusatztafel zur Ausnahme vom Halte-und Parkverbot für dieses 

vorsieht. Demnach ist ein Elektrofahrzeug „ein von außen aufladbares Kraftfahrzeug mit einem 

Antriebsstrang, der mindestens einen nicht-peripheren elektrischen Motor als Energiewandler 

mit einem elektrisch aufladbaren Energiespeichersystem, das extern aufgeladen werden kann, 

enthält [...]". Eine Definition des Elektrofahrrads fand sich bereits zuvor in § 2 Abs 1 Z 22 lit b 

und d StVO iVm § 1 Abs 2a KFG.

Das KFG sieht für Elektrofahrzeuge ein eigenes Kennzeichen vor; die Lenkberechtigung der 

Klasse B des FSG wurde zudem ausgeweitet (nunmehr sind elektrische Kleintransporter bis 

4,5t erfasst). Ausnahmen für Elektrofahrzeuge bestehen darüber hinaus im I-GL. Gem § 14 IG-

L können durch Verordnung für Kraftfahrzeuge Geschwindigkeits- sowie räumliche und zeitli-

che Beschränkungen vorgesehen werden. Diese zeitlichen und räumlichen Einschränkungen 

sind gem § 14 Abs 2 IG-L auf Elektrofahrzeuge nicht anzuwenden. Aus Geschwindigkeitsbe-

schränkungen sind diese gem. § 14 Abs 2a IG-L ebenfalls ausgenommen, wenn sie ein Kenn-

zeichen für E-Fahrzeuge nach dem KFG haben und auf die Regelung mitteln Straßenverkehrs-

zeichen ausreichend aufmerksam gemacht wird. Steuerrechtliche Privilegierungen oder Aus-

nahmen von Elektrofahrzeugen finden sich in § 2 Abs 1 Z 9 KfzStG und § 3 Z 2 NoVAG. 

c.  Bestehende Spielräume und Ausnahmemöglichkeiten

Viele der genannten Bestimmungen, die für Elektrofahrzeuge bestehen, dienen bereits jetzt 

der Schaffung von Ausnahmen von den Regeln, die für alle anderen Fahrzeuge bestehen. So 

etwa die Möglichkeit, sie von Halte- und Parkverboten auszunehmen, die Ausweitung der Füh-

rerscheinklasse oder die steuerlichen Begünstigungen. Darüber hinaus ist aber auch ein wei-

tergehender Ausnahmebedarf denkbar. Die bereits bestehenden gesetzlichen Spielräumen 

und Ausnahmemöglichkeiten sind von der jeweils betroffenen Materie abhängig, wie oben dar-

gelegt wurde. Für abweichende Verkehrsregeln bietet etwa § 43 StVO eine Grundlage, welche 

allerdings nicht für Experimentierräume konzipiert ist und deren Verwendung für solche daher 

ihre Grenzen hat. 

d.  Potenzielle Grundrechtseingriffe

Probleme im Zusammenhang mit den speziellen Regelungen im Bereich der Elektromobilität 

ergeben sich vor allem auch mit dem Gleichheitssatz. Eine sachliche Rechtfertigung muss 
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sowohl für eine Ungleich- als auch für die Gleichbehandlung von Elektrofahrzeugen und Fahr-

zeugen mit anderen Antriebsarten bestehen. Die Thematik der unsachlichen Gleichbehand-

lung wurde etwa bereits im Zusammenhang mit der Frage der für alle Fahrzeuge gleich gel-

tenden Tempolimits im Sinne des IG-L thematisiert. Im Zentrum stand der Einwand, dass auf-

grund von Unterschieden in der verursachten Umweltbelastung auch unterschiedliche Ge-

schwindigkeitsbegrenzungen je nach Antriebsart bestehen sollten. Die Gleichbehandlung wer-

tete der VfGH aber als zulässig, da andernfalls die Verkehrssicherheit durch die Auswirkungen 

auf den Verkehrsfluss sowie die Wirksamkeit des emissionsreduzierenden Effekts durch den 

ungleichmäßigen Geschwindigkeitsverlauf beeinträchtigt wären. Die bestehende Ausnahme 

aus Tempolimits nach dem I-GL ist eingeschränkt auf wenige Fahrzeugarten (Elektrofahr-

zeuge und Einsatzfahrzeuge) und mit besonderen Anforderungen verbunden und dürfte daher 

ebenfalls sachlich gerechtfertigt sein. 

e.  Schlussfolgerungen

Als Querschnittsmaterie betrifft das Elektromobilitätsrecht viele verschiedene Kompetenztat-

bestände und unterschiedliche einfachgesetzliche Regelungswerke. Vielfach dienen beste-

hende Sonderregelungen für Elektrofahrzeuge bereits dazu diese von den allgemeinen Re-

geln auszunehmen und zu privilegieren. Weitergehender Ausnahmebedarf zur Erprobung 

neuer Antriebstechnologien oder von Mobilitätsmodellen unter Verwendung von E-Fahrzeu-

gen ist aber ebenso denkbar. Die bereits bestehenden gesetzlichen Spielräume und Ausnah-

memöglichkeiten sowie die zu beachtenden prozeduralen und inhaltlichen Anforderungen für 

die Schaffung weiterer Ausnahmen ergeben sich aus den jeweils betroffenen Sachmaterien 

(Kraftfahrrecht, Straßenpolizei, etc.). 

Die übergreifende Zielsetzung der Förderung von E-Mobilität kann im Rahmen von allgemei-

nen Bestimmungen zur Eingrenzung der Zwecke, zu denen die Einrichtung von Experimen-

tierräumen zulässig sein soll, Berücksichtigung finden. Bei der Schaffung von gesetzlichen 

(Ausnahme-)Regeln für Elektrofahrzeuge ist jedenfalls darauf zu achten, die darin liegende 

(Un-)Gleichbehandlung sachlich zu rechtfertigten. 

H. Haftungsrecht

a.  Nationale Rechtsgrundlagen und technischer Ausnahmebedarf

Neue Technologien und Mobilitätskonzepte können auch aus der Perspektive des Zivilrechts 

Fragen aufwerfen. Haftungsrechtliche Aspekte stellen eine der vor allem medial zentral disku-

tierten rechtlichen Fragen dar: Wer trägt den Schaden, der durch autonom agierende Techno-

logie verursacht wird? 
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Kompetenzrechtlich sind zivilrechtliche Haftungsregeln dem „Zivilrechtswesen“ gem Art 10 

Abs 1 Z 6 B-VG zuzuordnen. Die Kompetenz zur Gesetzgebung und Vollziehung ist daher 

Bundessache. In der Vollziehung kommt allerdings der ordentlichen Gerichtsbarkeit eine zent-

rale Rolle zu.  

Die einfachgesetzlichen Grundlagen für die allgemeinen Schadenersatzregelungen finden 

sich in §§ 1293ff ABGB. Eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung für Schadener-

satzfälle im Zusammenhang mit dem Betrieb von Kfz wird durch das EKHG vorgesehen. Für 

Schäden, die aus der Fehlerhaftigkeit von Produkten herrühren, normiert das PHG einschlä-

gige Vorschriften. Für die nach dem KFG vorgeschriebene Haftpflichtversicherung enthält das 

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz detaillierte Bestimmungen. 

Durch verschiedene Anwendungsfälle können neue haftungsrechtliche Konstellationen ent-

stehen. Ausnahme- bzw. Änderungsbedarf besteht jedoch nur, wenn diese nicht mit den be-

stehenden gesetzlichen Regelungen sachgerecht gelöst werden können. Den Herausforde-

rungen des automatisierten bzw. autonomen Fahrens kann mit den bestehenden Haftungsre-

gelungen angemessen begegnet werden. Auch Haftungsfragen bei Mobilitätsmodellen, wie 

privaten CarSharing Angeboten, werden innerhalb bestehender Haftungsregeln behandelt. 

Besondere Regelungen über die Schadenstragung im Innenverhältnis können vertraglich vor-

gesehen werden. Zu beachten ist dabei die durch § 879 ABGB vorgesehene Inhaltskontrolle, 

die etwa Bestimmungen in AGBs, durch die ein Vertragsteil gröblich benachteiligt wir, für nich-

tig erklärt. 

Im Haftungsrecht besteht an Stelle eines Ausnahmebedarfs für die Durchführung von Erpro-

bungen im Verkehrs- und Mobilitätsbereich vielmehr ein Bedarf strengere Regelungsregime 

vorzusehen. So kann etwa durch zusätzliche Verhaltensregeln (Schutzgesetze) oder das Vor-

schreiben einer erhöhten Haftpflichtversicherung der Schutz grundrechtlich geschützter Güter 

oder die Befriedigung entstehender Schadenersatzansprüche gewährleistet werden. 

b.  Regelungsziele und -inhalt

Das primäre Ziel der schadenersatzrechtlichen Regelungen ist es, dem/der Geschädigte/n ei-

nen Ausgleich für den erlittenen Schaden zu gewähren. Grundsätzlich gilt, dass jede/r den 

eigenen Schaden selbst trägt. Das Schadenersatzrechts regelt abweichend davon, unter wel-

chen besonderen Umständen ein/e andere/r zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist. Je nach 

„Zurechnungsgrund“ wird zwischen verschiedenen Arten der Haftung unterschieden. So se-

hen gesetzliche Vorschriften eine Verschuldens-, Gefährdungs- oder Eingriffshaftungen vor, 

aber auch die rechtsgeschäftlich vereinbarte Risikoübernahme z.B. durch Versicherungsver-

träge als Grundlage eines Schadenersatzanspruches ist denkbar. 
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§§ 1293ff ABGB normieren eine Verschuldenshaftung, die auch in Zusammenhang mit neuen

Technologien bzw. Mobilitätskonzepten als erster Anknüpfungspunkt dient. Träger des Scha-

dens ist somit der/die schuldhafte VerursacherIn. Dies kann sowohl den/die FahrerIn eines

automatisierten Fahrzeuges als auch den/die BenützerIn eines Fahrzeuges im Rahmen eines

CarSharing Modells betreffen. Der Einsatz von Technologien, die Menschen Aufgaben im

Straßenverkehr abnehmen, wirkt sich auf die relevante Sorgfalt dieser aus. Ebenso kann den

Hersteller/die Herstellerin eines Fahrzeuges oder die ProgrammiererInnen eine verschuldens-

abhängige Haftung für die von fehlerhafter Software verursachten Schäden treffen. Probleme

hinsichtlich der Zurechnung der Gehilfen/Gehilfinnen zum/zur HerstellerIn oder die faktische

Ausforschung des/der tatsächlichen VerursacherIn können diesfalls die Durchsetzung von An-

sprüchen erschweren.

Für die Haftung im Zusammenhang mit neuen Technologien im Fahrzeugbereich sind über 

die allgemeinen Regeln der Verschuldenshaftung vor allem die verschuldensunabhängigen 

Haftungsbestimmungen des PHG relevant. Der/die End- oder TeilherstellerIn haftet für Schä-

den durch fehlerhafte Produkte. Strittig ist die Haftung für Software im Sinne des PHG. Bei 

Lieferung der Software auf einem Datenträger wird diese Haftung jedenfalls als gegeben an-

gesehen, aber auch bei direkt auf Fahrzeuge überspielter Software wird eine Qualifikation der 

Software als „Produkt“ iSd PHG vertreten. 

Schließlich spielt die durch das EKGH normierte verschuldensunabhängige Haftung des/der 

HalterIn im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen eine wichtige Rolle. Dies gilt sowohl für die 

Erprobung von Fahrzeugen, die mit neuen Technologien ausgestattet sind, als auch bei neuen 

Mobilitätsmodellen. Bei kurzfristiger Überlassung von Fahrzeugen, wie etwa bei diversen Car-

Sharing Angeboten, geht die Haltereigenschaft nicht auf den/die Benützerin über. Die Rege-

lungen des EKGH sind auf den Bereich der Güterbeförderung nur für Schäden bei Gegenstän-

den, die als Handgepäck befördert werden, anzuwenden (§ 4 EKHG). Betreffend die Beförde-

rung anderer Güter gelten die Bestimmungen des Beförderungsvertrages, für den Art 17 der 

CMRVorgaben hinsichtlich der Haftung des Frachtführers/der Frachtführerin normiert.  

Im Verkehrs- und Mobilitätsbereich spielt die Schadenstragung durch Versicherungen eine 

zentrale Rolle. Das KFG sieht für Kraftfahrzeuge, die auf Straßen mit öffentlichem Verkehr 

verwendet werden, eine Verpflichtung zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung vor 

(§ 36 lit d iVm § 59 KFG). Der/die Geschädigte kann den Anspruch gem § 26 KHVG auch di-

rekt gegen die Versicherung richten. Der/die HerstellerIn von Produkten ist im Sinne des PHG

verpflichtet eine Versicherung abzuschließen oder in anderer Weise geeignete Vorsorge für

die Befriedigung von Schadenersatzpflichten zu treffen.
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c.  Bestehende Spielräume und Ausnahmemöglichkeiten

Die verschuldensunabhängige Haftung des Halters/ der Halterin ist gem § 9 EKHG ausge-

schlossen, wenn der Unfall durch ein unabwendbares Ereignis verursacht wurde. Dies gilt je-

doch dann nicht, wenn dieses auf einem Fehler in der Beschaffenheit oder Versagen der Ver-

richtungen des Kraftfahrzeugs beruht. Liegt die Ursache für das schadenserzeugende Verhal-

ten in einer Fehlerhaftigkeit des autonomen Fahrsystems, trägt letztlich der/die HerstellerIn die 

Schäden. 

Es zeigt sich, dass im Zusammenspiel der bestehenden Haftungsregeln (ABGB, EKHG, PHG) 

keine Lücken hinsichtlich des Ersatzes von erlittenen Schäden durch Erprobungen neuer 

Technologien und Mobilitätsmodelle entstehen. Daher besteht auch kein Bedarf, im Rahmen 

von Ausnahmemöglichkeiten oder gesetzlichen Spielräumen abweichende Bestimmungen für 

Experimentierräume zu normieren. Zusätzliche Verhaltens- oder Versicherungspflichten im 

Zusammenhang mit der Gewährung von Ausnahmen wirken sich aber auf den haftungsrecht-

lichen Schutz anderer VerkehrsteilnehmerInnen vor Schäden aus. 

d.  Potenzielle Grundrechtseingriffe

Grundrechte spielen auf der Ebene der Rechtswidrigkeit im Rahmen der Schadenersatzprü-

fung eine zentrale Rolle. Eingriffe in absolut geschützte Rechtsgüter indizieren die Rechtswid-

rigkeit, zu deren Feststellung letztlich eine umfassende Interessensabwägung notwendig ist. 

Anders zu beurteilen ist die Situation, wenn der Schaden durch eine Verhaltensweise eintritt, 

die durch ein Schutzgesetz verboten ist. Solche Gesetze verbieten explizit bestimmte Verhal-

tensweisen, die aufgrund ihrer Gefährlichkeit oder Häufigkeit zur Verletzung geschützter 

Rechtsgüter führen können. Die Rechtswidrigkeit des Verhaltens ergibt sich in diesem Fall aus 

der Übertretung der Norm. Typische Schutzgesetze sind die StVO oder das KFG, die dem 

Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit von Menschen dienen. Sind im Zu-

sammenhang mit der Erprobung neuer Technologien oder Mobilitätskonzepte besondere Ge-

fahren für grundrechtlich geschützte Güter zu erwarten, kann das Festlegen zusätzlicher Ver-

haltensvorschriften zu deren Schutz geboten sein. 

Von Bedeutung für den Schutz absoluter Güter im Schadenersatzrecht sind auch die Ver-

kehrssicherungspflichten. Mit der Öffnung eines Verkehrs besteht die Pflicht, die Verkehrsteil-

nehmerInnen im Rahmen des Zumutbaren zu schützen und vor Gefahren zu warnen. Zudem 

hat nach dem Ingerenzprinzip jede/r der/die eine Gefahrenquelle schafft, dafür Sorge zu tra-

gen, dass dadurch niemand zu Schaden kommt. Werden durch Experimentierräume Gefahren 

geschaffen, geht damit aus schadenersatzrechtlicher Perspektive eine Verpflichtung einher, 

andere VerkehrsteilnehmerInnen davor zu warnen und diese vor Schädigung zu schützen. 
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e.  Schlussfolgerungen

Im Zusammenhang mit der Erprobung von neuen Technologien und Mobilitätsmodellen wer-

den zwar neue haftungsrechtliche Fallkonstellationen aufgeworfen, diese sind aber mit den 

existierenden Schadenersatzregelungen sachgerecht lösbar. Dabei zeigt sich im Zusammen-

hang mit neuen Technologien eine zunehmende Relevanz verschuldensunabhängiger Haf-

tungsregime im Sinne des EKHG oder des PHG. Von großer Bedeutung ist auch die Über-

nahme der Haftung durch Versicherungen.  

Durch das Zusammenspiel der unterschiedlichen Haftungsregeln wird ein den Zielen des 

Schadersatzrechts gerecht werdender Ausgleich von Schäden, die im Rahmen von Erprobun-

gen entstehen, gewährleistet. Ein Bedarf nach Ausnahmen aus den geltenden Haftungsrege-

lungen besteht nicht. Als Reaktion auf die potentiell erhöhten Gefahren für andere Verkehrs-

teilnehmerInnen durch Erprobungen sind vielmehr strengere Verpflichtungen – wie das Verbot 

bestimmter Verhaltensweisen oder die Verpflichtung zum Abschluss einer erhöhten Haft-

pflichtversicherung – erforderlich. Im Grundsatz hat der-/diejenige, der/die einen Verkehr er-

öffnet, andere vor potentiellen Gefahren zu warnen und zu schützen. 
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IV. Anforderungskatalog 

1. Möglichkeiten bzw. Grenzen von Experimentierräumen 
im Verkehrs- und Mobilitätsrecht 

In zeitlich und räumlich eingeschränkten „Räumen“ werden Abweichungen von bestehen-

den Rechtsvorschriften vorgesehen, die der Erprobung von neuen Technologien und Kon-

zepten dienen. In den Schranken des Experimentierraums gelten daher für alle Verkehrsteil-

nehmerInnen oder für bestimmte Berechtigte – im Vergleich zur allgemeinen Rechtslage au-

ßerhalb solcher „Räume“ – abweichende Regelungen. Dies ist durch die Schaffung von ge-

setzlichen Regelungen möglich, die Ausnahmen von der Rechtsordnung, für solche Experi-

mentierräume zulassen. 

Ein derartiger Experimentierraum ist aber nicht als rechtsfreier Raum zu verstehen. Im Gegen-

teil, auch im Experimentierraum kommen die gesetzlichen Vorschriften im Grundsatz zur An-

wendung und es sind internationale und europarechtliche Vorgaben einzuhalten: 

 Völkerrechtliche Vorgaben bestehen sowohl hinsichtlich technischer Anforderungen, 

Verhaltensregeln für VerkehrsteilnermerInnen im Straßenverkehr, Straßenverkehrszei-

chen, den Güterverkehr und betreffend die nachhaltige Verkehrspolitik. Viele dieser 

internationalen Verträge sind vom Nationalrat mit Erfüllungsvorbehalt beschlossen 

worden und daher nicht unmittelbar anwendbar. Vor allem bei völkerrechtlichen Ab-

kommen hinsichtlich technischer Vorgaben wurden oftmals auch auf einen Erfüllungs-

vorbehalt verzichtet. In Hinblick auf völkerrechtliche Schranken für Experimentier-

räume ist zunächst entscheidend, ob innerstaatliche Sachverhalte überhaupt von de-

ren Anwendungsbereich erfasst sind. Von unmittelbar auf innerstaatliche Sachverhalte 

anwendbarem Völkerrecht sind Abweichungen nur im Rahmen der im jeweiligen Über-

einkommen vorgesehenen Möglichkeiten zulässig. 

 Ein weit engmaschigeres Netz an Vorschriften für den Verkehrs- und Mobilitätsbereich 

besteht im Rahmen des Europäischen Unionsrechts. Viele dieser Vorschriften sind 

zumindest teilweise auch auf den rein innerstaatlichen Verkehr (unmittelbar) anwend-

bar. Für unionsrechtlich vorgesehene Ausnahmen ist gegebenenfalls die Autorisation 

der Kommission einzuholen (Typengenehmigung; Führerscheinklassen) bzw. sind al-

ternative Anforderungen (Einzelgenehmigung) festzulegen. Das Unionrecht sieht aber 

auch selbst Möglichkeit für Abweichungen vor. So können etwa für bestimmte Zwecke 

(„wissenschaftliche Versuchszwecke“) oder Sachverhalte, die räumlichen, zeitlichen o-
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der sonstigen Einschränkungen unterliegen (Ausnahmen von gewerberechtlichen Zu-

gangsvoraussetzungen bei geringfügigen Auswirkungen auf den Kraftverkehrsmarkt), 

Ausnahmen normiert werden.  

 Maßnahmen, die Erwerbstätigkeit der im Verkehr tätigen UnternehmerInnen 

beschränken, können eine Einschränkung der Niederlassungs- oder Dienstleis-

tungsfreiheit bedeuten. Beschränkungen von Grundfreiheiten sind nur aus 

zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt, wenn sie zur Zie-

lerreichung geeignet sind und nicht über das erforderliche Ausmaß hinausge-

hen. Wichtig bei der Schaffung von Experimentierräumen ist zudem die Ge-

währleistung der Einhaltung von datenschutz- und wettbewerbsrechtlichen Vor-

gaben der EU. 

Innerstaatlich stehen die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen an erster Stelle. 

Diese beziehen kompetenzrechtliche, rechtsstaatliche und grundrechtliche Fragestellungen 

mit ein: 

 Entschließt sich der Gesetzgeber, die Möglichkeit zu Ausnahmen für Experimentier-

räume in einem eigenen Gesetz zu regeln, kann durch eine Kompetenzdeckungsklau-

sel verfassungsgesetzlich die komplexe kompetenzrechtliche Lage und die sich dar-

aus im Einzelfall ergebenden diffizilen Abgrenzungsfragen überlagert werden. Kommt 

es aber zu keiner verfassungsgesetzlichen Anpassung der kompetenzrechtlichen Si-

tuation, so müssen die bestehenden kompetenzrechtlichen Vorgaben, insbes. bei der 

organisationsrechtlichen Ausgestaltung, bei der behördlichen Bewilligung und Kon-

trolle von Experimentierräumen Berücksichtigung finden. Als Konsequenz sind je nach 

relevanter Sachmaterie unterschiedliche Behörden zu involvieren. Eine vollständige 

Vereinheitlichung des Bewilligungssystems kann sodann nicht erfolgen; es bedarf viel-

mehr einer entsprechenden nach betroffenen Gesetzen ausdifferenzierten behördli-

chen Zuständigkeitsstruktur. 

 Der Gesetzgeber ist bei der Erteilung von Ausnahmeregelungen an die rechtsstaatli-

chen Rahmenbedingungen der Verfassung gebunden. Eine gesetzliche „Blanko-

Ausnahme“, die eine uneingeschränkte Ausnahme aus dem Gesetz erlaubt, ist verfas-

sungsrechtlich nicht zulässig. In diesem Sinne bedeutet das verfassungsrechtlich vor-

gegebene Ausnahmeverständnis eine gesetzlich konkretisierte, inhaltlich begrenzte 

und sachlich gerechtfertigte Abweichung von der gesetzlich aufgestellten Regel bzw. 

dem Regelungssystem. 
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 Von entscheidender Bedeutung für die konkrete Ausgestaltung einer Ausnahmerege-

lung sind die potenziell mit dieser in Zusammenhang stehenden Grundrechtsein-

griffe. Dafür ist zunächst zu klären, in welche grundrechtlich geschützten Rechtsgüter 

eine Ausnahmeregel eingreifen würde. Jede in ein Grundrecht eingreifende Maß-

nahme muss verhältnismäßig ausgestaltet sein, also ein legitimes öffentliches Inte-

resse verfolgen sowie geeignet und erforderlich sein. Letztlich bedarf es im Rahmen 

einer Adäquanzprüfung auch der Verhältnismäßigkeit zwischen der Intensität des 

Grundrechtseingriffs und der Bedeutung der Maßnahme für das verfolgte öffentliche 

Interesse. 

Im Zentrum der verfassungsrechtlichen Grenzen bei der Ausgestaltung einfachgesetzlicher 

Regelungen als Ausnahmeregime von bestehenden gesetzlichen Bestimmungen im Verkehrs-

und Mobilitätsbereich stehen rechtsstaatliche Vorgaben: 

 Es empfiehlt sich in einem eigenständigen Gesetz für die Ausnahmen zusammenfas-

send generelle Vorgaben zu erstellen, die sodann aber für die jeweils betroffenen Ge-

setze einer Ergänzung durch materienspezifische Bestimmungen bedürfen. Ob diese 

materienspezifischen Regelungen sich in weiterer Folge in dem eigenständigen Gesetz 

finden oder in den jeweiligen Materiengesetzen hat zuallererst eine legistischen Wert. 

Für die Integration in ein eigenständiges Gesetz spricht aber die systematische Zu-

sammengehörigkeit mit den dort allgemein aufzustellenden Grundlagen für Experimen-

tierräume. 

 Eine Ausnahme muss quantitativ eine Ausnahme bleiben. Sie darf etwa nicht 

dadurch zur Regel werden, wenn derart viele Ausnahmen bestehen, dass die Regel 

nicht mehr die Regel darstellt. Ausnahmen sind daher von vornherein auch qualitativ 

zu begrenzen, um sachlich rechtfertigbar zu sein. 

 Für die gesetzliche Determinierung von Ausnahmen ist es wesentlich, dass die Aus-

nahme nur in eingeschränktem Ausmaß ermöglicht wird. Diese Einschränkung kann 

in verschiedener und auch mehrfacher Hinsicht erfolgen, beispielweise durch eine 

räumliche, zeitliche, qualitative oder quantitative Eingrenzung. Die konkrete Aus-

gestaltung der vorzusehenden Einschränkung lässt sich nicht losgelöst, sondern nur 

nach näherer Analyse des jeweiligen Gegenstandes der Regelung festlegen. 
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 Soll durch die Ausnahmeregelungen ein gewisser Spielraum geschaffen werden, um 

auf verschiede Lebenssachverhalte angemessen reagieren zu können, ist es notwen-

dig zwischen der Ermöglichung einer Ausnahme auf Gesetzesebene und der Schaf-

fung der konkreten Ausnahme eine weitere Ebene vorzusehen. In diesem Fall wird 

eine gesetzliche vorgesehene Ausnahme erst durch eine Verordnung für einen gene-

rellen Adressatenkreis oder durch einen Bescheid für einen individualisierten Adres-

satenkreis ermöglicht. Insoweit bleibt das Legalitätsprinzip auch für Ausnahmen durch 

die Vollziehung von besonderer Relevanz. 

 Aus der jeweiligen Zielsetzung des Experimentierraums ergeben sich auch unter-

schiedliche Anforderungen an die gewählte Rechtsform zur Schaffung von Ausnah-

men. Unterschiede entstehen je nachdem, ob etwa die Funktionsfähigkeit von Tech-

nologien oder Mobilitätsmodellen Gegenstand des Tests sind, oder der geänderte 

Rechtsrahmen und dessen Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen. Soll durch die 

Bewilligung nur einzelnen Berechtigten die Abweichung von bestehenden Normen er-

laubt werden, damit diese etwa gewisse Technologien oder Geschäftsmodelle erpro-

ben können, bietet sich eine Ausnahmeerteilung in Bescheidform an. 

 Eine Ausnahme von der allgemein geltenden Regel bedeutet immer auch eine Abwei-

chung von dieser. Diese Differenzierung bedarf der sachlichen Rechtfertigung. Der 

gesetzlichen Entscheidung über Zielsetzungen der Erprobungen wohnt ein demo-

kratisches Element inne. Die wesentliche Ausrichtung (und der damit verbundenen 

Einschränkung) erfolgt somit auf gesetzlicher Ebene und dient damit auch der sachli-

chen Rechtfertigung; der Verwaltung steht es sodann nicht frei Erprobungen und damit 

in Zusammenhang stehende Ausnahmen aus Gesetzen zu anderen als den vorgege-

benen Zwecken zuzulassen. 

 Soweit die jeweiligen Gesetze andere regulatorische Problemstellungen adressieren, 

bedarf es eigenständiger Ausnahmeregelungen für die relevanten, die sich auf die 

jeweilige Problemstellung beziehen. Nur so kann eine spezifisch sachliche Rechtfer-

tigung erzielt werden. Ausnahmeregelungen haben ebenso materienspezifisch 

grundrechtliche Zielsetzungen zu beachten und deren Schutz trotz Ausnahmeregelung 

in ausreichendem Umfang verhältnismäßig zu gewährleisten. Auf Basis der festge-

stellten Gefahrenpotentiale sind konkrete Vorkehrungen zu deren Vermeidung oder 

Minimierung durch die Behörde zu treffen. Dies kann die Festsetzung individueller An-

forderungen erforderlich machen, etwa durch die Erteilung von Auflagen oder das vor-

sehen besonderer Kennzeichnungs- und Sicherheitsvorschriften. Die Ermittlung der im 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

171 

konkreten Fall sinnvollen zusätzlichen Maßnahmen wird oftmals die Beiziehung ei-

nes/einer Experten/Expertin zur Beurteilung betriebs- und verkehrssicherheitstechni-

scher Fragen erfordern. 

 Aus rechtsstaatlichen Erwägungen sollen Ausnahmeregelungen keine Umgehung 

bestehender gesetzlicher Vorschriften zu ermöglichen. Zunächst ist zu bestimmen, ob 

im Zusammenhang mit den relevanten einfachgesetzlichen Themenbereichen über-

haupt Ausnahmebedarf besteht oder die bestehenden gesetzlichen Spielräumen und 

Ausnahmeregelungen entsprechende Flexibilität gewähren. Nur wenn Anwendungs-

fälle relevant werden, die nicht bereits im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Re-

gelungen erprobt werden können, wird die Frage nach den Möglichkeiten einer Aus-

nahmeschaffung relevant. 

 Eine zentrale Rolle zur Einschränkung der durch Ausnahmebestimmungen geschaffe-

nen Experimentierräume stellen die Ziele des jeweiligen Gesetzes dar. Die gesetzli-

che Bindung an Ziele ermöglicht eine gewisse Flexibilität zur Bewältigung der unter-

schiedlichen Anforderungen an die verkehrsrechtlichen Rahmenbedingungen zur Te-

stung neuer Konzepte und Modelle, ohne der Verwaltung eine – verfassungsrechtlich 

nicht zulässige – unbeschränkte Ausnahme aus einem Rechtsbereich zu ermöglichen. 

 Die Ziele, an deren Einhaltung die Verwaltungsbehörde im Einzelfall gebunden ist, er-

geben sich aus der jeweils spezifischen Zielsetzung der Gesetze und Bestimmun-

gen, von denen ausgenommen werden soll. Durch die gesetzliche Festlegung von 

Zwecken, zu denen Erprobungen durchgeführt werden können, findet eine Beschrän-

kung des Spielraums der Verwaltung statt. 

 Es bedarf einer Festlegung jener gesetzlichen Bestimmungen, von denen eine 

Ausnahme erfolgen soll, etwa durch Nennung bestimmter Paragraphen oder Geset-

zesabschnitte, Themenbereiche oder Überbegriffe. 

 Der Gesetzgeber kann durch Aufzählung bestimmter Fälle den Kreis der möglichen 

Ausnahmen beschränken. Dabei kann weiter unterschieden werden, ob Ausnahmen 

ausschließlich in den angeführten Fällen (taxative Aufzählung) oder auch in ähnlich 

gelagerten möglich sein soll (demonstrative Aufzählung). Möglich ist es aber auch Aus-

nahmen ohne Aufzählungen in Form einer Generalklausel zu normieren. In Hinblick 

auf Experimentierräume empfiehlt sich eine demonstrative Aufzählung, die zumin-

dest bestimmte Anhaltspunkte für die Ausrichtung der Ausnahme gibt.  
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 Trotz der weitgehenden Determinierung der Ausnahmen auf gesetzlicher Ebene, kön-

nen unterschiedliche inhaltliche und prozedurale Spielräume für die Behörde bestehen 

bleiben. Diese ergeben sich etwa durch die Verwendung unbestimmter Gesetzesbe-

griffe („im öffentlichen Interesse“). Auch kann es der Behörde überlassen bleiben, ob 

im Einzelfall bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Anspruch auf Ausnahmeerteilung 

besteht. Liegt die Erteilung der Ausnahme im Ermessen der Behörde, ist die gesetz-

liche Ausgestaltung als „Kann-Bestimmung“ vorzusehen. Flexibilität kann der Behörde 

auch dahingehend zukommen, in dem sie auf Basis der gesetzlichen Ausnahmekon-

zeption festlegen kann, von welchen Bestimmungen konkret ausgenommen werden 

soll. 

 Den prozeduralen Vorgaben hinsichtlich der Erteilung von Ausnahmen kommt vor 

allem in Bezug auf Regelungsgebiete, in denen eine exakte inhaltliche Determinierung 

nicht möglich ist, erhöhte Bedeutung zu. Vor Erteilung der Ausnahme ist ein ausrei-

chendes Ermittlungsverfahren durchzuführen, in dem die maßgeblichen Entschei-

dungsgrundlagen festgestellt werden müssen. Mögliche Vorschriften über die gesetz-

lichen Entscheidungsgrundlagen, die nicht in den Spielraum der Behörde fallen, sind 

etwa 

o die Frist zur Entscheidung, 

o Maßnahmen zur verstärkten Einbindung der Öffentlichkeit sowie solche, die 

zur Transparenz des Verfahrens beitragen (z.B. Kundmachung des geplan-

ten Experimentierraums vor Ausnahmeersteilung), 

o die Einbindung zusätzlicher Akteure (Sachverständige, Interessensvertre-

tungen), 

o die Festlegung jedenfalls zu prüfender Anforderungen 

o die Nennung zu beachtender Zielsetzungen, 

o gewisse einschränkender Maximalvorgaben hinsichtlich der zu tätigen Ent-

scheidungen hinsichtlich des bewilligungsfähigen Zeitraums, Areals oder 

der Anzahl der Erprobungen sowie 

o Kontroll- und Evaluierungsverpflichtungen. 

 Wichtig ist es, dass für die Behörden auch während der Durchführung der Tests, die 

gesetzliche Möglichkeit und Verpflichtung zur Kontrolle der Einhaltung bestehender 

Vorgaben durch die AntragstellerInnen oder die AdressatInnen der Verordnung beste-

hen. Die Evaluation der Tests kann beispielsweise an eine (regelmäßige) Berichts-

pflicht der die Erprobung durchführenden Akteure gekoppelt werden. Dem Charakter 
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der Experimentierräume entsprechend ist zudem die verpflichtende Vorschreibung ei-

ner abschließenden Evaluierung – vor allem in Hinblick auf die für zukünftige gesetz-

liche Regelungen gewonnenen Erkenntnisse – eine relevante Option. 

2. Anforderungsprofil für eine Umsetzung von 
Experimentierräumen im Verkehrs- und Mobilitätsrecht 

Aus der bestehenden rechtswissenschaftlichen Analyse ergibt sich daher folgendes Schema 

als Anforderungsprofil für eine Umsetzung von Experimentierräumen im Verkehrs- und Mobi-

litätsrecht: 

 Einhaltung völker- und unionsrechtlicher Vorgaben bei der Ausgestaltung von 

Experimentierräumen 

o Bestehende völker- und unionsrechtlicher Ausnahmen können wahrgenommen 

werden, gegebenenfalls bestehen dafür spezielle prozedurale und inhaltliche An-

forderungen 

 Kompetenzrechtliche Vorgaben 

o Aufgrund der zersplitterten Kompetenzlage im Verkehrs- und Mobilitätsrecht beste-

hen folgende Optionen: 

- Vereinheitlichung durch verfassungsgesetzliche Kompetenzdeckungsklau-

sel in einem eigenen Gesetz für Experimentierräume 

- Berücksichtigung bestehender Abgrenzungen bei der organisationsrechtli-

chen Ausgestaltung in Hinblick auf die behördliche Bewilligung und Kon-

trolle von Experimentierräumen (Involvierung unterschiedlicher Behörden) 

 Rechtsstaatliche Vorgaben 

o Experimentierräume bedürfen einer gesetzlichen Regelung von Ausnahmen. Es 

handelt sich dabei um Ausnahmen innerhalb des Anwendungsbereichs des Geset-

zes, die sachlich gerechtfertigt und verhältnismäßig sein müssen. 

o Instrumente der Ausnahmefestlegung: Gesetz/VO/Bescheid 

o Zielbindung: 

- Allgemeine Ziele für Experimentierräume 

- Identifikation und Berücksichtigung materienspezifische Ziele (etwa Ver-

kehrs- und Betriebssicherheit)  

o Rechtsstaat und Legistik: 

- Generelle Vorgaben als Grundlagen für Ausnahmen in eigenem Gesetz 
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- Generelle Ausnahmekonzeption: Nennung bestimmter Paragraphen oder 

Gesetzesabschnitte, Themenbereiche oder Überbegriffe 

- Definieren des Personenkreises der möglichen Ausnahmen: Generalklau-

sel, taxative oder demonstrative Aufzählung oder individuelle Ausnahme-

konzeption 

- Gesetzliche Ausnahmeregelungen müssen hinreichend klar und bestimmt 

sein. 

o Eine bloße Eröffnung eines allgemeinen Spielraums an die Verwaltung ist als for-

malgesetzliche Delegation verfassungsrechtlich unzulässig. 

o In Hinblick auf die Anwendung der Ausnahmebestimmungen durch die Verwaltung 

bedarf es gesetzlicher Regelungen, die betroffenen Personen Rechtsschutz ge-

währen. 

 Grund- und Menschenrechtliche Vorgaben 

o Potentiell betroffene Grundrechte identifizieren 

o Gewährleistung des Schutzes dieser Grundrechte 

o Eingriffe nur zu legitimem Zweck (öffentliches Interesse), zur Zielerreichung geeig-

net, erforderlich, verhältnismäßig (Adäquanzprüfung) 

 Einschränkungen 

o Räumliche Einschränkungen: bestimmter Straßenabschnitt, Kennzeichnungs-

pflicht 

o Zeitliche Einschränkungen: Erprobung muss zeitlich beschränkt sein, Höchstdauer 

gesetzlich vorgegeben, Verlängerung/Wiederholung potentiell möglich 

o Quantitative Einschränkung: Einschränkung der absoluten oder relativen Zahl der 

Straßen/Straßenabschnitte/Versuche; Wahrung des Verhältnisses Regel – Aus-

nahme 

o Qualitative Einschränkung: Inhaltliche Einschränkung auf Straßentypen (Landstra-

ßen) 

 Verfahren 

o Konkrete Festlegung des Verfahrens zur Ausnahmeerteilung/-erlassung 

o Spezifische verfahrensrechtliche Anforderungen, insbes. 

- die Entscheidungsfrist, 

- Maßnahmen zur verstärkten Einbindung der Öffentlichkeit bzw. Transpa-

renz des Verfahrens beitragen,  
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- die Einbindung zusätzlicher Akteure (Sachverständige, Interessensvertre-

tungen), 

- die Festlegung jedenfalls zu prüfender Anforderungen, 

o ausreichendes Ermittlungsverfahren  

o Kontroll- und Evaluierungsverpflichtungen 

- Strafbestimmungen 

- Möglichkeit zur vorzeitigen Beendigung 

o Verfahren nach Abschluss der Erprobung: Evaluierung, Übernahme in Regel-

betrieb 

 Einfachgesetzliche Themenstellungen 

o Kraftfahrrecht 

- Kompetenz: Gesetzgebung und Vollziehung beim Bund, mittelbarer Bun-

desverwaltung 

- Primäre Ziele: Verkehrs- und Betriebssicherheit iZm Kfz 

- Potentielle Grundrechtseingriffe: Recht auf Leben (Art 2 EMRK) und Kör-

perliche Unversehrtheit (Art 8 EMRK); keine unverhältnismäßige Gefahr für 

Leib und Leben der StraßenverkehrsteilnehmerInnen  

- Ausnahmebedarf für Erprobungen; Ausnahmekonstellation: Ausnahmen für 

individuelle Berechtigte (Bescheid) 

- Anforderungen: qualitative Mindestanforderungen an zu testende Fahr-

zeuge; besondere Anforderungen an TestfahrerInnen; Informationen hin-

sichtlich allfälliger Gefahren an andere StraßenteilnehmerInnen 

- Verfahren: Durchführung eines ausreichenden Ermittlungsverfahrens 

(maßgeblichen Entscheidungsgrundlagen); Testfahrt im Beisein der Be-

hörde; evtl Beiziehung eines/einer Experten/Expertin zur Beurteilung be-

triebs- und verkehrssicherheitstechnischer Fragen; Erteilung von Auflagen; 

besonderer Kennzeichnungs- und Sicherheitsvorschriften; Kontrolle und 

Evaluation während Erprobung; Rechtsschutz von betroffenen Personen; 

Nach Ablauf der Erprobungsdauer (Abschlussevaluierung, Überführung in 

den „Regelbestand“ der österreichischen Rechtordnung) 

o Straßenverkehrsrecht 

- Kompetenz: Gesetzgebung Bund, Vollziehung Länder (Durchführungsver-

ordnungen durch den Bund); örtlichen Straßenpolizei im eigenen Wirkungs-

bereich der Gemeinde 

- Primäres Ziel: Verkehrssicherheit 
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- Potentielle Grundrechtseingriffe: Recht auf Leben (Art 2 EMRK) und körper-

liche Unversehrtheit (Art 8 EMRK); keine unverhältnismäßige Gefahr für 

Leib und Leben der StraßenverkehrsteilnehmerInnen durch Ausnahme 

- Ausnahmebedarf für Erprobungen besteht; Ausnahmekonstellation: Gene-

relle Ausnahmen (Verordnung) und Ausnahme für individuelle Berechtigte 

(Bescheid) 

- Anforderungen: qualitative Mindestanforderungen an zu testende Fahr-

zeuge; besondere Anforderungen an TestfahrerInnen; Information hinsicht-

lich allfälliger Gefahren an andere StraßenteilnehmerInnen; zusätzliche all-

gemeine Vorschriften zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Helmpflicht); 

hinreichenden Kennzeichnung des Experimentierraums 

- Verfahren: Durchführung eines ausreichenden Ermittlungsverfahrens; Test-

fahrt im Beisein der Behörde; ein positives Gutachten eines Sachverständi-

gen für Verkehrssicherheit; Einbindung der Öffentlichkeit (Anrainer, Kund-

machung geplanter Versuche); Kontrolle und Evaluation während Erpro-

bung; Rechtsschutz von betroffenen Personen; Nach Ablauf der Erpro-

bungsdauer (Abschlussevaluierung, Überführung in den „Regelbestand“ 

der österreichischen Rechtordnung) 

o Straßenrecht 

- Kompetenz: Gesetzgebung und Vollziehung je nach Straße bei Bund oder 

Ländern, Bundesstraßen (Bund) 

- Primäre Ziele: Erhaltung eines guten Zustandes der Straßen, Befriedigung 

des Verkehrsbedürfnisses der Allgemeinheit, Wirtschaftlichkeit des Stra-

ßenbaus 

- Potentielle Grundrechtseingriffe: Recht auf Leben (Art 2 EMRK) und körper-

liche Unversehrtheit (Art 8 EMRK); Eigentum (Enteignungen); keine unver-

hältnismäßigen Grundrechtseingriffe 

- kein Ausnahmebedarf; Beachtung der jeweiligen inhaltlichen und proze-

duralen Vorgaben 

o Personenbeförderung und Kraftfahrlinienrecht 

- Kompetenz: Gesetzgebung und Vollziehung in Angelegenheiten des Ge-

werbes beim Bund; je nach Straße bei Bund oder Ländern, Bundesstraßen 

(Bund) 
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- Primäre Ziele: Sicherung der Qualität der Dienstleistungen und der Qualifi-

kation der Gewerbetreibenden, Versorgung der Allgemeinheit mit Verkehrs-

dienstleistungen 

- Potentielle Grundrechtseingriffe: Erwerbsfreiheit; keine unverhältnismäßi-

gen Grundrechtseingriffe; Gleichheitssatz, sachliche Rechtfertigung für 

(Un-)Gleichbehandlung 

- Ausnahmebedarf für Erprobungen besteht; Ausnahmekonstellation: Aus-

nahmen für individuelle Berechtigte 

- Anforderungen: Bestehen eines öffentlichen Interesses an der Erprobung; 

die Verwirklichung bestimmter Ziele (nachhaltiger Verkehr, Reduzierung 

des CO2 Ausstoßes); Anforderungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 

Fahrgäste; zeitliche und räumliche Einschränkungen; inhaltliche Einschrän-

kungen (nur Abweichungen von Haltestellenpflicht) 

- Verfahren: Durchführung eines ausreichenden Ermittlungsverfahrens; Ein-

bindung von Sachverständigen und Interessensvertretungen; Vorgabe von 

alternativen Ausübungsschranken (Mindestpreis); Kontrolle und Evaluation 

während Erprobung; Rechtsschutz von betroffenen Personen 

- Nach Ablauf der Erprobungsdauer (Abschlussevaluierung, Überführung in 

den „Regelbestand“ der österreichischen Rechtordnung) 

o Datenschutzrecht 

- Kompetenz: Gesetzgebung und Vollziehung für das Datenschutzrecht ab 

2020 vollständig beim Bund 

- Potentielle Grundrechtseingriffe: Grundrecht auf Datenschutz; Einhaltung 

des Prinzips der Verhältnismäßigkeit; inhaltliche Einschränkungen oder die 

Gewährleistung der Einhaltung von geeigneten technischen und organisa-

torischen Maßnahmen 

- Bestehende Ausnahme für wissenschaftliche Forschungszwecke: 

- Einwilligung betroffener Personen; Schaffung einer sondergesetzlichen Er-

mächtigungsgrundlage; Genehmigung der Datenschutzbehörde; Aus-

nahme für wissenschaftliche Einrichtungen unter Einhaltung administrativer 

Vorgaben des FOG 

o Elektromobilität 

- Kompetenz: Querschnittsmaterie (verschiedene kompetenzrechtliche An-

knüpfungspunkte), es bestehen sowohl Gesetzgebungs- und Vollziehungs-

kompetenzen des Bundes als auch der Länder 
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- Ziel: Förderung und Privilegierung des Einsatzes von E-Fahrzeugen als um-

weltfreundlicher Antriebsform sowie materienspezifische Zielsetzungen 

(Verkehrs- und Betriebssicherheit, Umweltschutz) 

- Potentielle Grundrechtseingriffe: Gleichheitssatz; sachliche Rechtfertigung 

für (Un-)Gleichbehandlung von Elektrofahrzeugen 

- Bestehende Regelungen stellen vielfach Begünstigungen oder Ausnahmen 

für Elektromobilität dar; weitere Ausnahmen denkbar, Möglichkeiten richten 

sich nach der jeweils betroffenen Sachmaterie (Kraftfahrrecht, Straßenver-

kehrsrecht, etc) 

o Haftungsrecht 

- Kompetenz: Gesetzgebung und Vollziehung für das Zivilrechtswesen beim 

Bund 

- Ziel: Gewährleistung eines Ausgleichs für den erlittene Schäden 

- Potentielle Grundrechtseingriffe: Schadenersatzansprüche bei Verletzung 

verschiedener grundrechtlich geschützter Rechtsgüter (Leben, Eigentum, 

Privatsphäre); stärkerer Schutz von Rechtsgütern durch Schutzgesetze 

möglich; Verpflichtung zu erhöhter Haftpflichtversicherung zur Absicherung 

der Befriedigung allfälliger Schadenersatzansprüche 

- Sachgerechte Lösung „neuer“ haftungsrechtlicher Fragestellungen im Zu-

sammenhang mit Technologien und Mobilitätskonzepten im Verkehr- und 

Mobilitätsbereich möglich; kein Ausnahmebedarf 
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